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Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer 
(Landesgrundsteuergesetz – LGrStG)

A .  Z i e l s e t z u n g

Das Landesgrundsteuergesetz stellt das erste eigenständige und vollumfängliche 
Steuergesetz des Landes Baden-Württemberg dar. Durch die Landesregelung 
können im besonderen Maße die Verhältnisse in Baden-Württemberg berücksich-
tigt werden.
Es soll die bisherigen Regelungen zur Ermittlung des Einheitswertes ersetzen,  
die laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14, 
1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) mit dem Gleichheitssatz 
des Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar und damit verfassungs-
widrig sind. Dem Gesetzgeber hatte das Bundesverfassungsgericht eine Frist zur 
Neuregelung spätestens bis zum 31. Dezember 2019 gesetzt. Nach Verkündung 
der Neuregelung auf Bundesebene durch das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- 
und Bewertungsrechts vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) dürfen die als 
unvereinbar mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes festgestellten Regeln über 
die Einheitsbewertung für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2024 weiter 
angewandt werden. Ab dem Jahr 2025 muss zwingend das neue Recht angewen-
det werden.
Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 15. November 2019 
(BGBl. I S. 1546) wird es den Ländern in Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 
des Grundgesetzes ermöglicht, ganz oder zum Teil von einem Bundesgesetz zur 
Grundsteuer abzuweichen. Mit diesem Gesetz nimmt der baden-württembergi-
sche Landesgesetzgeber diese neu geschaffene Möglichkeit wahr.
Mit dem Landesgesetz soll die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der 
Kommunen erhalten und zugleich rechtssicher sowie zeitgemäß fortentwickelt 
werden. Nicht beabsichtigt ist eine strukturelle Erhöhung des Grundsteuerauf-
kommens. An die Gemeinden wird daher appelliert, der aus der Neubewertung 
des Grundbesitzes gegebenenfalls resultierenden Abweichung des Grundsteuer-
messbetragsvolumens gegenüber dem bisherigen Ansatz durch eine Anpassung 
des Hebesatzes entgegenzuwirken, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu 
sichern. 
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B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Das Gesetz regelt abweichend von den Bundesgesetzen die Grundsteuer, sowie 
deren grundlegende Bewertungsregeln für Baden-Württemberg.

C .  A l t e r n a t i v e n

Ohne die explizite Abweichung durch Baden-Württemberg würde grundsätzlich 
das komplexere Bundesrecht angewendet werden.

D .   K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Angestrebt wird eine Reform, die landesweit das bisherige landesweite Aufkom-
men der Grundsteuer A und B in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro pro Jahr 
sichert. Dies soll konzeptionell in einem ersten Schritt durch die Bestimmung der 
Steuermesszahlen für die Grundsteuer A und B erreicht werden. Letztlich wird 
jedoch das Aufkommen der Grundsteuer entsprechend den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben der Artikel 28 und 106 des Grundgesetzes auf kommunaler Ebene 
durch die Festsetzung der Hebesätze bestimmt.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

E . 1  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  B ü r g e r i n n e n  u n d  B ü r g e r

Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Haupt-
veranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege 
der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte 
Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 linear auf 
einen Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Da auf den 1. Januar 2022 kein 
vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren mit Verknüpfungen zu anderen 
Verwaltungsdaten angeboten werden kann, ist eine umfassende Datenerhebung 
mittels einer elektronischen Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern 
erforderlich. Für die Grundsteuer A wird davon ausgegangen, dass 50 Prozent der 
Erklärungen elektronisch über das Verfahren ELSTER übermittelt werden. Für 
das einfache Bewertungsverfahren der Grundsteuer B wird von einer Quote von 
90 Prozent elektronischer Erklärungen ausgegangen.
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfällt vom gesamten Erfüllungsauf-
wand für rund 4,1 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 166 000 Stunden auf die Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich ent-
stehen Sachkosten von rund 117 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener 
Steuererklärungen.

E . 2  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  W i r t s c h a f t

Da ein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren auf den 1. Januar 2022 
noch nicht angeboten werden kann, ist auch bei der Wirtschaft eine umfassende 
Datenerhebung mittels einer elektronischen Steuererklärung erforderlich.

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfallen vom gesamten Erfüllungsauf-
wand für rund 1,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsaufwand 
von rund 10,5 Mio. Euro auf den Bereich der Land- und Forstwirtschaft und rund 
1,18 Mio. Euro auf die übrige Wirtschaft. Zusätzlich entstehen der gesamten Wirt-
schaft Sachkosten von rund 157 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener 
Steuererklärungen. Insgesamt entsteht ein Aufwand von rund 11,9 Mio. Euro.
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E . 3  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  d e r  V e r w a l t u n g

Für die Abschätzung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern ist 
von rund 5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten auszugehen. Die weitere An-
nahme ist, dass die Durchführung des Gesamtverfahrens weitgehend vollmaschi-
nell erfolgt. Dies bedingt, dass die Erklärungen elektronisch eingehen oder ge-
scannt werden sowie weitgehend automationsgestützt weiterverarbeitet werden 
können und eine papierbasierte Aktenführung nicht erforderlich ist. Der hierfür 
erforderliche Erfüllungsaufwand kann erst nach technischer Feinplanung vollstän-
dig ermittelt werden.
Die Gesamtpersonal- und Sachkosten der Finanzverwaltung in Baden-Württem-
berg belaufen sich auf rund 122 Millionen Euro bis Ende 2024. Die zusätzlichen 
Kosten für den Personalaufwand, die für die Nacharbeiten der Reform für die 
Jahre 2024 bis 2027 entstehen, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab-
geschätzt werden. Soweit im Rahmen des Vollzugs ein zentraler IT-Betrieb für 
einzelne Aufgaben erforderlich ist, würden hierfür zusätzliche, jährliche Kosten 
entstehen. Ob und in welcher Höhe dieser Aufwand zu einem zusätzlichen Per-
sonalbedarf – zeitlich befristet oder dauerhaft – führt, kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. 
Die internen und externen Kosten für die IT-Umsetzung einschließlich der Vor-
bereitung und Durchführung der Ausschreibung, der externen und internen Pro-
grammierung, der Qualitätssicherung, der Gewährleistung der IT-Sicherheit, dem 
Scannen eingehender Papiererklärungen, dem Druck und Versand sowie den 
Schulungen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belaufen sich nach 
ersten groben Ermittlungen auf circa 41,4 Millionen Euro bis zum Jahr 2024.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Durch das Gesetz sind keine negativen Auswirkungen auf die nachhaltige Ent-
wicklung zu erwarten. Durch die Neuausrichtung im Bereich der Grundsteuer B 
wird die effizientere Nutzung des Grundstücks gefördert, sodass hinsichtlich des  
Flächenverbrauchs, dem Schutz des Bodens als natürliche Ressource und der 
Innenentwicklung im Vergleich zum Bundesgesetz positive Effekte zu erwarten 
sind. Durch das einfache und transparente Bewertungsverfahren kommt es zu ei-
ner Reduzierung des Verwaltungsaufwands und damit zu einem spürbaren Büro-
kratieabbau.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Sonstige Kosten, Auswirkungen auf Einzelpreise und das (Verbraucher-)Preis-
niveau sind nicht zu erwarten. Es wird eine aufkommensneutrale Regelung an-
gestrebt.
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Staatsministerium Stuttgart, 29. September 2020
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Ge-
setzentwurf Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg Ich bitte Sie, die Be-
schlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt beim Fi-
nanzministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Regelung einer 
Landesgrundsteuer (Landesgrund-

steuergesetz – LGrStG)

Artikel 1
Gesetz zur Regelung einer Landesgrundsteuer 

(Landesgrundsteuergesetz – LGrStG)

INHALTSÜBERSICHT

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Entstehung der Grundsteuer

§ 2  Anwendung der Abgabenordnung und Rechts-
weg

1. Abschnitt:
Steuergegenstand und Steuerbefreiung

§ 3 Steuergegenstand

§ 4  Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter 
Rechtsträger

§ 5 Sonstige Steuerbefreiungen

§ 6 Zu Wohnzwecken genutzter Grundbesitz

§ 7  Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbe-
sitz

§ 8  Unmittelbare Benutzung für einen steuerbegüns-
tigten Zweck

§ 9 Anwendung der Steuerbefreiung

2. Abschnitt:
Steuerschuldner und Haftung

§ 10 Steuerschuldner

§ 11 Persönliche Haftung

§ 12 Dingliche Haftung
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Zweiter Teil
Bewertungsverfahren

§ 13 Feststellung von Grundsteuerwerten

§ 14 Ermittlung der Grundsteuerwerte

§ 15 Hauptfeststellung

§ 16 Fortschreibungen

§ 17 Nachfeststellung

§ 18 Aufhebung des Grundsteuerwerts

§ 19 Änderung von Feststellungsbescheiden

§ 20 Nachholung einer Feststellung

§ 21  Wertverhältnisse bei Fortschreibungen und Nach-
feststellungen

§ 22 Erklärungs- und Anzeigepflicht

§ 23 Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen

Dritter Teil
Bewertungsvorschriften

§ 24 Bewertungsgrundsätze

§ 25 Wirtschaftliche Einheit

1. Abschnitt:
Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen

§ 26  Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögens

§ 27  Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens vom Grundvermögen in Sonderfällen

§ 28 Betrieb der Land- und Forstwirtschaft

§ 29 Bewertungsstichtag

§ 30 Ermittlung des Ertragswerts

§ 31  Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft

§ 32 Zuschläge zum Reinertrag

§ 33  Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft

§ 34 Kleingartenland und Dauerkleingartenland

§ 35 Tierbestände

§ 36 Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8907

7

2. Abschnitt:
Grundvermögen

§ 37 Grundstück

§ 38 Bewertung von Grundstücken

Vierter Teil
Bemessung der Grundsteuer

§ 39 Steuermesszahl und Steuermessbetrag

§ 40 Steuermesszahlen

§ 41 Hauptveranlagung

§ 42 Neuveranlagung

§ 43 Nachveranlagung

§ 44 Anzeigepflicht

§ 45 Aufhebung des Steuermessbetrags

§ 46 Änderung von Steuermessbescheiden

§ 47 Zerlegung des Steuermessbetrags

§ 48 Zerlegungsstichtag

§ 49 Ersatz der Zerlegung durch Steuerausgleich

Fünfter Teil
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer

§ 50 Festsetzung des Hebesatzes

§ 51 Festsetzung der Grundsteuer

§ 52 Fälligkeit

§ 53 Vorauszahlungen

§ 54 Abrechnung über die Vorauszahlungen

§ 55 Nachentrichtung der Steuer

Sechster Teil
Erlass der Grundsteuer

§ 56 Erlass für Kulturgut und Grünanlagen

§ 57  Erlass wegen wesentlicher Reinertragsminderung 
bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 

§ 58 Verfahren
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Siebter Teil
Ermächtigungs- und Schlussvorschriften

§ 59 Hauptveranlagung 2025

§ 60 Übergangsvorschriften

§ 61 Ermächtigungen

§ 62 Bekanntmachung

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Entstehung der Grundsteuer

(1) Grundbesitz unterliegt der Grundsteuer. Die Grund-
steuer wird nach den tatsächlichen Verhältnissen zu Be-
ginn des Kalenderjahres festgesetzt. Die Steuer entsteht 
mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das die Steuer 
festzusetzen ist.
(2) Die Gemeinde bestimmt durch ihren Hebesatz, ob 
und in welcher Höhe von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz Grundsteuer zu erheben ist.
(3) Für den in gemeindefreien Gebieten liegenden Grund-
besitz bestimmt die Landesregierung durch Rechts ver-
ordnung, wer die nach diesem Gesetz den Gemeinden zu-
stehenden Befugnisse ausübt.

§ 2
Anwendung der Abgabenordnung und Rechtsweg

(1) Für Handlungen und Entscheidungen der Landes-
finanzbehörden im Zusammenhang mit der Bewertung, 
der Feststellung und dem Steuermessbetragsverfahren 
sind die Vorschriften der Abgabenordnung (AO) und des 
Finanzverwaltungsgesetzes entsprechend anzuwenden, 
soweit dieses Gesetz keine abweichende Regelung ent-
hält. Für die Verwaltung der Grundsteuer durch die Ge-
meinden gilt § 1 Absatz 2 und 3 AO entsprechend.
(2) Gegen Entscheidungen der Landesfinanzbehörden ist 
der Finanzrechtsweg eröffnet. Die Vorschriften der Fi-
nanzgerichtsordnung sind entsprechend anzuwenden, so-
weit dieses Gesetz keine abweichende Regelung enthält. 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision auch 
darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf 
der Verletzung dieses Gesetzes beruht.
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1. Abschnitt:
Steuergegenstand und Steuerbefreiung

§ 3 
Steuergegenstand

Steuergegenstand sind folgende Arten des Grundbesit-
zes:

1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§ 26),

2. Grundvermögen (§ 37).

§ 4
Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter 

Rechtsträger

(1) Von der Grundsteuer ist befreit 
1.  Grundbesitz, der von einer inländischen juristischen 

Person des öffentlichen Rechts für einen öffentlichen 
Dienst oder Gebrauch benutzt wird; ausgenommen 
ist der Grundbesitz, der von Berufsvertretungen und 
Berufsverbänden sowie von Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
benutzt wird;

2.  Grundbesitz, der vom Bundeseisenbahnvermögen für 
Verwaltungszwecke benutzt wird;

3. Grundbesitz, der von
 a)  einer inländischen juristischen Person des öffentli-

chen Rechts,
 b)  einer inländischen Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, 
dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Zwecken dient,

  für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke benutzt 
wird;

4.  Grundbesitz, der von einer Religionsgesellschaft, die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, einem ihrer 
Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder 
einem ihrer Verbände für Zwecke der religiösen Un-
terweisung, der Wissenschaft, des Unterrichts, der 
Erziehung oder für Zwecke der eigenen Verwaltung 
benutzt wird; den Religionsgesellschaften stehen die 
jüdischen Kultusgemeinden gleich, die nicht Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind;

5.  Grundbesitz, der zur Beherbergung der Geistlichen 
und Kirchendiener der Religionsgesellschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und der 
jüdischen Kultusgemeinden dient; § 6 ist insoweit 
nicht anzuwenden;

6.  Grundbesitz der Religionsgesellschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdi-
schen Kultusgemeinden, der am 1. Januar 1987 und 
im Veranlagungszeitpunkt zu einem nach Kirchen-
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recht gesonderten Vermögen, insbesondere einem 
Stellenfonds gehört, dessen Erträge ausschließlich für 
die Besoldung und Versorgung der Geistlichen und 
Kirchendiener sowie ihrer Hinterbliebenen bestimmt 
sind; die §§ 6 und 7 sind insoweit nicht anzuwenden.

Der Grundbesitz muss ausschließlich demjenigen, der 
ihn für die begünstigten Zwecke benutzt, oder einem an-
deren nach den Nummern 1 bis 6 begünstigten Rechts-
träger zuzurechnen sein. Satz 2 gilt nicht, wenn der 
Grundbesitz von einem nicht begünstigten Rechtsträger 
im Rahmen einer Öffentlich Privaten Partnerschaft einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öf-
fentlichen Dienst oder Gebrauch überlassen wird und die 
Übertragung auf den Nutzer am Ende des Vertragszeit-
raums vereinbart ist.
(2) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses 
Gesetzes ist die hoheitliche Tätigkeit oder der bestim-
mungsgemäße Gebrauch durch die Allgemeinheit. Ein 
Entgelt für den Gebrauch durch die Allgemeinheit darf 
nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen, gefordert wer-
den.
(3) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses 
Gesetzes ist nicht anzunehmen bei Betrieben gewerb-
licher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes.

§ 5
Sonstige Steuerbefreiungen

Soweit sich nicht bereits eine Befreiung nach § 4 ergibt, 
sind von der Grundsteuer befreit 
1.  Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer Religions-

gesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet 
ist;

2. Bestattungsplätze;
3. a)  die dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, 

Wege, Plätze, Wasserstraßen, Häfen und Schie-
nenwege sowie die Grundflächen mit den diesem 
Verkehr unmittelbar dienenden Bauwerken und 
Einrichtungen, zum Beispiel Brücken, Schleusen-
einrichtungen, Signalstationen, Stellwerke, Block-
stellen;

 b)  auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen 
alle Flächen, die unmittelbar zur Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Flugbetriebes notwen-
dig sind und von Hochbauten und sonstigen Luft-
fahrthindernissen freigehalten werden müssen, die 
Grundflächen mit den Bauwerken und Einrichtun-
gen, die unmittelbar diesem Betrieb dienen, sowie 
die Grundflächen ortsfester Flugsicherungsanlagen 
einschließlich der Flächen, die für einen einwand-
freien Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind;

 c)  die fließenden Gewässer und die ihren Abfluss 
regelnden Sammelbecken, soweit sie nicht unter 
Buchstabe a fallen;

4.  die Grundflächen mit den im Interesse der Ordnung 
und Verbesserung der Wasser- und Bodenverhältnisse 
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unterhaltenen Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen 
Wasser- und Bodenverbände und die im öffentlichen 
Interesse staatlich unter Schau gestellten Privatdeiche;

5.  Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, des 
Unterrichts oder der Erziehung benutzt wird, wenn 
durch die Landesregierung oder die von ihr beauftrag-
te Stelle anerkannt ist, dass der Benutzungszweck im 
Rahmen der öffentlichen Aufgaben liegt; der Grund-
besitz muss ausschließlich demjenigen, der ihn be-
nutzt, oder einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts zuzurechnen sein;

6.  Grundbesitz, der für die Zwecke eines Krankenhauses 
benutzt wird, wenn das Krankenhaus in dem Kalender-
jahr, das dem Veranlagungszeitpunkt (§ 41 Absatz 1, 
§ 42 Absatz 3 und § 43 Absatz 3) vorangeht, die Vo-
raussetzungen des § 67 Absatz 1 oder 2 der AO erfüllt 
hat; der Grundbesitz muss ausschließlich demjenigen, 
der ihn benutzt, oder einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts zuzurechnen sein.

§ 6
Zu Wohnzwecken genutzter Grundbesitz

(1) Dient Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke 
im Sinne der §§ 4 und 5 benutzt wird, zugleich Wohn-
zwecken, gilt die Befreiung nur für 
1.  Gemeinschaftsunterkünfte der Bundeswehr, der aus-

ländischen Streitkräfte, der internationalen militäri-
schen Hauptquartiere, der Bundespolizei, der Polizei 
und des sonstigen Schutzdienstes des Bundes und der 
Gebietskörperschaften sowie ihrer Zusammenschlüsse;

2.  Wohnräume in Schulheimen, Ausbildungs- und Er-
ziehungsheimen sowie Prediger- und Priestersemina-
ren, wenn die Unterbringung in ihnen für die Zwecke 
des Unterrichts, der Ausbildung oder der Erziehung 
erforderlich ist; wird das Heim oder Seminar nicht 
von einem der nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 
oder 4 begünstigten Rechtsträger unterhalten, so be-
darf es einer Anerkennung der Landesregierung oder 
der von ihr beauftragten Stelle, dass die Unterhaltung 
des Heims oder Seminars im Rahmen der öffentlichen 
Aufgaben liegt;

3.  Wohnräume, wenn der steuerbegünstigte Zweck im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 nur 
durch ihre Überlassung erreicht werden kann;

4.  Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der 
steuerbegünstigten Zwecke ständig bereithalten müs-
sen (Bereitschaftsräume), wenn sie nicht zugleich die 
Wohnung des Inhabers darstellen.

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt nicht für eine von 
anderen Räumen baulich getrennte Zusammenfassung 
einer Mehrheit von Räumen, die über einen selbständi-
gen Zugang verfügt und in ihrer Gesamtheit so beschaf-
fen ist, dass die Führung eines selbständigen Haushalts 
möglich ist; für die Führung eines selbständigen Haus-
halts sind notwendige Nebenräume wie Küche, Bad oder 
Dusche sowie Toilette und eine Mindestwohnfläche von 
20 Quadratmetern erforderlich.
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§ 7
Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz

Wird Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke im 
Sinne der §§ 4 und 5 genutzt wird, zugleich land- und 
forstwirtschaftlich genutzt, so gilt die Befreiung nur für 
1. Grundbesitz, der Lehr- oder Versuchszwecken dient;
2.  Grundbesitz, der von der Bundeswehr, den ausländi-

schen Streitkräften, den internationalen militärischen 
Hauptquartieren oder den in § 6 Absatz 1 Nummer 1 
bezeichneten Schutzdiensten als Übungsplatz oder 
Flugplatz genutzt wird;

3. Grundbesitz, der unter § 5 Nummer 1 bis 4 fällt.

§ 8
Unmittelbare Benutzung für einen 

steuerbegünstigten Zweck

Die Befreiung nach den §§ 4 und 5 tritt nur ein, wenn 
der Steuergegenstand für den steuerbegünstigten Zweck 
unmittelbar benutzt wird. Unmittelbare Benutzung liegt 
vor, sobald der Steuergegenstand für den steuerbegüns-
tigten Zweck hergerichtet wird.

§ 9
Anwendung der Steuerbefreiung 

(1) Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes 
für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 4 und 5 
genutzt, so ist nur dieser Teil des Steuergegenstandes 
steuerfrei.
(2) Dient der Steuergegenstand oder ein Teil des Steuer-
gegenstandes sowohl steuerbegünstigten Zwecken im 
Sinne der §§ 4 und 5 als auch anderen Zwecken, ohne 
dass eine eindeutige Abgrenzung für die verschiedenen 
Zwecke möglich ist, so ist der Steuergegenstand oder der 
Teil des Steuergegenstandes nur befreit, wenn die steuer-
begünstigten Zwecke überwiegen.

2. Abschnitt:
Steuerschuldner und Haftung

§ 10
Steuerschuldner

(1) Schuldner der Grundsteuer ist derjenige, dem der 
Steuergegenstand bei der Feststellung des Grundsteuer-
werts zugerechnet wird.
(2) Wird der Steuergegenstand mehreren Personen zu-
gerechnet, so sind sie Gesamtschuldner.
(3) Bei Erbbaurechten ist für das Erbbaurecht und das 
Erbbaurechtsgrundstück ein einheitlicher Wert nach § 38 
zu ermitteln, der festzustellen wäre, wenn die Belastung 
mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. Der ermittelte Wert 
ist dem Erbbauberechtigten zuzurechnen. Gleiches gilt 
für das Wohnungserbbaurecht und das Teilerbbaurecht 
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nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Der Wert für je-
des Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht ist ent-
sprechend dem Miteigentumsanteil am Grundstück nach 
§ 38 zu ermitteln.

§ 11 
Persönliche Haftung

(1) Neben dem Steuerschuldner haften der Nießbrau-
cher des Steuergegenstandes und derjenige, dem ein dem 
Nießbrauch ähnliches Recht zusteht.
(2) Wird ein Steuergegenstand ganz oder zu einem Teil 
einer anderen Person übereignet, so haftet der Erwerber 
neben dem früheren Eigentümer für die auf den Steuer-
gegenstand oder Teil des Steuergegenstandes entfallende 
Grundsteuer, die für die Zeit seit dem Beginn des letzten 
vor der Übereignung liegenden Kalenderjahres zu ent-
richten ist. Das gilt nicht für Erwerbe aus einer Insol-
venzmasse und für Erwerbe im Vollstreckungsverfahren. 

§ 12
Dingliche Haftung

Die Grundsteuer ruht auf dem Steuergegenstand als öf-
fentliche Last.

Zweiter Teil
Bewertungsverfahren

§ 13 
Feststellung von Grundsteuerwerten

(1) Grundsteuerwerte werden für die jeweilige Art des 
Grundbesitzes im Landesgebiet gesondert festgestellt 
(§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).
(2) In dem Feststellungsbescheid (§ 179 AO) sind für 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen nach § 3 Num-
mer 1 auch Feststellungen zu treffen über:
1.  die Vermögensart sowie
2.  die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei 

mehreren Beteiligten über die Höhe ihrer Anteile.
(3) In dem Feststellungsbescheid (§ 179 AO) sind für 
Grundvermögen nach § 3 Nummer 2 Feststellungen für 
die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei 
mehreren Beteiligten über die Höhe ihrer Anteile zu tref-
fen.
(4) Die Feststellungen nach den vorherigen Absätzen er-
folgen nur, soweit sie für die Besteuerung von Bedeu-
tung sind.

§ 14 
Ermittlung der Grundsteuerwerte

Die Grundsteuerwerte werden nach den Vorschriften 
des dritten Teils ermittelt. Bei der Ermittlung der Grund-
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steuerwerte ist § 163 AO nicht anzuwenden; hiervon un-
berührt bleiben Übergangsregelungen, die die oberste 
Finanzbehörde trifft.

§ 15 
Hauptfeststellung

(1) Die Grundsteuerwerte werden in Zeitabständen von 
je sieben Jahren allgemein festgestellt (Hauptfeststel-
lung).
(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu 
Beginn des Kalenderjahres (Hauptfeststellungszeitpunkt) 
zugrunde gelegt.
(3) Die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte 
wird auf den 1. Januar 2022 für die Hauptveranlagung 
auf den 1. Januar 2025 durchgeführt.

§ 16 
Fortschreibungen

(1) Der Grundsteuerwert wird neu festgestellt (Wertfort-
schreibung), wenn der in Euro ermittelte und auf volle 
hundert Euro abgerundete Wert, der sich für den Beginn 
eines Kalenderjahres ergibt, von dem entsprechenden 
Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder 
unten um mehr als 15 000 Euro abweicht.
(2) Über die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit ge-
mäß § 13 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 wird eine 
neue Feststellung getroffen (Zurechnungsfortschrei-
bung), wenn sie von der zuletzt getroffenen Feststellung 
abweicht und dies für die Besteuerung von Bedeutung 
ist. Wechsel in der Vermögensart einer wirtschaftlichen 
Einheit führen zu einer Aufhebung und einer Nachfest-
stellung.
(3) Eine Fortschreibung nach den Absätzen 1 oder 2 fin-
det auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Fest-
stellung statt. § 176 AO ist entsprechend anzuwenden. 
Satz 2 gilt nur für die Feststellungszeitpunkte, die vor 
der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines 
der in § 176 der AO genannten Gerichte liegen.
(4) Eine Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn dem Fi-
nanzamt bekannt wird, dass die Voraussetzungen für sie 
vorliegen. Der Fortschreibung werden vorbehaltlich des 
§ 21 die Verhältnisse im Fortschreibungszeitpunkt zu-
grunde gelegt. Fortschreibungszeitpunkt ist:
1.   bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse 

der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Änderung 
folgt, und

2.  in den Fällen des Absatzes 3 der Beginn des Kalen-
derjahres, in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt 
wird, bei einer Erhöhung des Grundsteuerwerts jedoch 
frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem der 
Feststellungsbescheid erteilt wird.
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§ 17 
Nachfeststellung

(1) Für wirtschaftliche Einheiten, für die ein Grundsteu-
erwert festzustellen ist, wird der Grundsteuerwert nach-
träglich festgestellt (Nachfeststellung), wenn nach dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt:
1.  die wirtschaftliche Einheit neu entsteht oder
2.  eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erst-

mals zur Grundsteuer herangezogen werden soll.
(2) Der Nachfeststellung werden vorbehaltlich des § 21 
die Verhältnisse im Nachfeststellungszeitpunkt zugrunde 
gelegt. Nachfeststellungszeitpunkt ist:
1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 der Beginn 

des Kalenderjahres, das auf die Entstehung der wirt-
schaftlichen Einheit folgt, und 

2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 der Beginn 
des Kalenderjahres, in dem der Grundsteuerwert erst-
mals der Besteuerung zugrunde gelegt wird.

§ 18 
Aufhebung des Grundsteuerwerts

(1) Der Grundsteuerwert wird aufgehoben, wenn dem 
Finanzamt bekannt wird, dass
1. die wirtschaftliche Einheit wegfällt oder
2.  der Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit in-

folge von Befreiungsgründen der Besteuerung nicht 
mehr zugrunde gelegt wird.

(2) Aufhebungszeitpunkt ist:
1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 der Beginn 

des Kalenderjahres, das auf den Wegfall der wirt-
schaftlichen Einheit folgt, und

2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 der Beginn 
des Kalenderjahres, in dem der Grundsteuerwert erst-
mals der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt 
wird.

§ 19 
Änderung von Feststellungsbescheiden

Bescheide über die Feststellung von Grundsteuerwerten 
können schon vor dem maßgeblichen Feststellungszeit-
punkt erteilt werden. Sie sind zu ändern oder aufzuhe-
ben, wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen er-
geben, die zu einer abweichenden Feststellung führen.

§ 20 
Nachholung einer Feststellung

(1) Ist die Feststellungsfrist gemäß § 181 AO abgelaufen, 
kann eine Fortschreibung oder Nachfeststellung unter 
Zugrundelegung der Verhältnisse vom Fortschreibungs- 
oder Nachfeststellungszeitpunkt mit Wirkung für einen 
späteren Feststellungszeitpunkt vorgenommen werden, 
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für den diese Frist noch nicht abgelaufen ist. § 181 Ab-
satz 5 der AO bleibt hiervon unberührt.
(2) Absatz 1 ist bei der Aufhebung des Grundsteuerwerts 
entsprechend anzuwenden.

§ 21 
Wertverhältnisse bei einer Fortschreibung 

und Nachfeststellung

Bei einer Fortschreibung und bei einer Nachfeststel-
lung der Grundsteuerwerte sind die Wertverhältnisse im 
Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen.

§ 22 
Erklärungs- und Anzeigepflicht

(1) Die Steuerpflichtigen haben Erklärungen zur Feststel-
lung der Grundsteuerwerte für den Hauptfeststellungs-
zeitpunkt oder einen anderen Feststellungszeitpunkt 
ab zugeben, wenn sie hierzu durch die Finanzbehörde 
gemäß § 149 Absatz 1 Satz 2 AO aufgefordert werden. 
Fordert die Finanzbehörde zur Abgabe einer Erklärung 
auf, hat sie eine Frist zur Abgabe der Erklärung zu be-
stimmen, die mindestens einen Monat betragen soll. Die 
Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung kann von der 
obersten Finanzbehörde durch öffentliche Bekanntma-
chung erfolgen.
(2) Eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die 
sich auf die Höhe des Grundsteuerwertes oder die Ver-
mögensart auswirken oder zu einer erstmaligen Feststel-
lung führen kann, ist auf den Beginn des folgenden Ka-
lenderjahres anzuzeigen. Die Frist für die Abgabe dieser 
Anzeige beträgt einen Monat und beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem sich die tatsächlichen Verhält-
nisse geändert haben.
(3) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach 
Absatz 2 sind abzugeben 
1.  von dem Steuerpflichtigen, dem das Grundstück zuzu-

rechnen ist,
2.  bei einem Grundstück, das mit einem Erbbaurecht 

belastet ist, vom Erbbauberechtigten; der Erbbauver-
pflichtete ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dies 
zur Erfüllung der Erklärungspflicht des Erbbauberech-
tigten erforderlich ist.

(4) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach 
Absatz 2 sind bei dem für die gesonderte Feststellung 
zuständigen Finanzamt abzugeben.
(5) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach 
Absatz 2 sind Steuererklärungen im Sinne der Abgaben-
ordnung, die eigenhändig zu unterschreiben sind.
(6) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach 
Absatz 2 sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag 
kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Här-
ten auf eine Übermittlung durch Datenfernübertragung 
verzichten. Für die Entscheidung über den Antrag gilt 
§ 150 Absatz 8 AO.
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§ 23 
Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen

(1) Die nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Be-
hörden haben den Finanzbehörden die rechtlichen und 
tatsächlichen Umstände mitzuteilen, die ihnen im Rah-
men ihrer Aufgabenerfüllung bekannt geworden sind 
und die für die Feststellung von Grundsteuerwerten oder 
für die Grundsteuer von Bedeutung sein können.
(2) Die Grundbuchämter haben den für die Feststellung 
des Grundsteuerwerts zuständigen Finanzbehörden mit-
zuteilen:
1.  die Eintragung eines neuen Eigentümers oder Erb-

bauberechtigten sowie bei einem anderen als einem 
rechtsgeschäftlichen Erwerb zusätzlich die Anschrift 
des neuen Eigentümers oder Erbbauberechtigten; dies 
gilt nicht für die Fälle des Erwerbs nach den Vor-
schriften des Zuordnungsrechts,

2.  die Eintragung der Begründung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum,

3.  die Eintragung der Begründung eines Erbbaurechts, 
Wohnungserbbaurechts oder Teilerbbaurechts.

In den Fällen des Satzes 1 Nummern 2 und 3 ist gleich-
zeitig der Tag des Eingangs des Eintragungsantrags 
beim Grundbuchamt mitzuteilen. Bei einer Eintragung 
aufgrund Erbfolge ist das Jahr anzugeben, in dem der 
Erblasser verstorben ist. Die Mitteilungen sollen der Fi-
nanzbehörde über die für die Führung des Liegenschafts-
katasters zuständige Behörde oder über eine sonstige Be-
hörde, die das Liegenschaftskataster gemäß § 2 Absatz 2 
der Grundbuchordnung führt, zugeleitet werden.
(3) Die nach den Absätzen 1 oder 2 mitteilungspflichti-
gen Stellen unterrichten die betroffenen Personen vom 
Inhalt der Mitteilung. Eine Unterrichtung kann unter-
bleiben, soweit den Finanzbehörden Umstände aus dem 
Grundbuch, den Grundakten oder aus dem Liegen-
schaftskataster mitgeteilt werden.
(4) Die nach den Absätzen 1 oder 2 mitteilungspflichti-
gen Stellen übermitteln die Mitteilungen den Finanzbe-
hörden nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmte Schnittstelle. Die Grundbuch-
ämter und die für die Führung des Liegenschaftskatas-
ters zuständigen Behörden übermitteln die bei ihnen 
geführten Daten laufend, mindestens alle drei Monate. 
Die oberste Finanzbehörde legt im Einvernehmen mit 
den obersten Vermessungs- und Katasterbehörden die 
Einzelheiten der elektronischen Übermittlung und deren 
Beginn in einem Schreiben fest. Dieses Schreiben ist im 
Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württem-
berg zu veröffentlichen.
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Dritter Teil
Bewertungsvorschriften

§ 24 
Bewertungsgrundsätze

(1) Bezugsgröße für die Bewertung ist die jeweilige 
wirtschaftliche Einheit (§ 25) des Grundbesitzes (§ 3).
(2) Der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens (§ 3 Nummer 1) ist der Ertragswert gemäß 
§§ 26 bis 36 zugrunde zu legen.
(3) Der Bewertung des Grundvermögens (§ 3 Nummer 2) 
ist der Bodenwert gemäß § 38 zugrunde zu legen.
(4) Der Grundsteuerwert wird auf volle hundert Euro 
nach unten abgerundet.

§ 25
Wirtschaftliche Einheit

(1) Jede wirtschaftliche Einheit ist für sich zu bewerten. 
Ihr Wert ist im Ganzen festzustellen. Was als wirtschaft-
liche Einheit zu gelten hat, ist grundsätzlich nach den 
Anschauungen des Verkehrs zu entscheiden. Die ört liche 
Gewohnheit, die tatsächliche Übung, die Zweckbestim-
mung, die tatsächliche, unabhängige Nutzungsmöglich-
keit und die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der 
einzelnen Wirtschaftsgüter sind zu berücksichtigen. 
Mehrere Wirtschaftsgüter kommen als wirtschaftliche 
Einheit nur insoweit in Betracht, als sie demselben Ei-
gentümer gehören. Die Zurechnung zu einer wirtschaft-
lichen Einheit wird beim Grundbesitz im Sinne der §§ 26 
bis 38 jedoch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die 
Wirtschaftsgüter zum Teil dem einen, zum Teil dem an-
deren Ehegatten oder Lebenspartner gehören.
(2) Für jedes Wohnungseigentum und Teileigentum nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz ist entsprechend dem 
Miteigentumsanteil am Grundstück ein Wert nach § 38 
zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist dem Wohnungs- 
oder Teileigentümer zuzurechnen.
(3) Bei wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes, die 
sich über die Landesgrenzen hinaus erstrecken, wird nur 
der sich innerhalb der Landesgrenzen befindliche Teil 
bewertet. Für den anderen Teil erfolgt keine gesonderte 
Feststellung nach § 13.

1. Abschnitt:
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen

§ 26 
Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens

(1) Die wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens ist der Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft. Wird der Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft oder werden Teile davon einem anderen Be-
rechtigten zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie 
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zur Verwertung der dadurch selbst gewonnenen Erzeug-
nisse überlassen, so gilt dies als Fortsetzung der land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit des Überlassenden.
(2) Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nut-
zung der natürlichen Kräfte des Bodens zur Erzeugung 
von Pflanzen und Tieren sowie die Verwertung der da-
durch selbst gewonnenen Erzeugnisse. Zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Wirt-
schaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft dauernd zu dienen bestimmt sind.
(3) Zu den Wirtschaftsgütern, die dem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind, 
gehören insbesondere:
1. der Grund und Boden, 
2. die Wirtschaftsgebäude,
3. die stehenden Betriebsmittel,
4. der normale Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln,
5. die immateriellen Wirtschaftsgüter.
Als normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln 
gilt ein Bestand, der zur gesicherten Fortführung des Be-
triebs erforderlich ist.
(4) Nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
gehören:
1.  Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, 

die Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forst-
wirtschaftlichen Zwecken dienen,

2.  Tierbestände oder Zweige des Tierbestands und die 
hiermit zusammenhängenden Wirtschaftsgüter (zum 
Beispiel Gebäude und abgrenzbare Gebäudeteile mit 
den dazugehörenden Flächen, stehende und umlaufen-
de Betriebsmittel), wenn die Tiere weder nach § 35 
zur landwirtschaftlichen Nutzung noch nach § 36 Ab-
satz 2 zu den sonstigen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen gehören; die Zugehörigkeit der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zum land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen wird hierdurch nicht berührt,

3.  Zahlungsmittel, Geldforderungen, Geschäftsguthaben, 
Wertpapiere und Beteiligungen sowie

4. Geldschulden und Pensionsverpflichtungen.

§ 27
Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen  

Vermögens vom Grundvermögen in Sonderfällen

(1) Dienen im Umgriff einer Windenergieanlage Flächen 
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, sind ab-
weichend von § 26 Absatz 4 Nummer 1 die Standort-
flächen der Windenergieanlage und der dazugehörenden 
Betriebsvorrichtungen (abgegrenzte Standortfläche der 
Windenergieanlage) dem land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen zuzurechnen.
(2) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind 
dem Grundvermögen zuzurechnen, wenn nach ihrer 
Lage, den am Feststellungszeitpunkt bestehenden Ver-
wertungsmöglichkeiten oder den sonstigen Umständen 
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anzunehmen ist, dass sie innerhalb eines Zeitraums von  
sieben Jahren anderen als land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken, insbesondere als Bau-, Gewerbe- oder Industrie-
land oder als Land für Verkehrszwecke, dienen werden. 
(3) Flächen sind stets dem Grundvermögen zuzurechnen, 
wenn sie in einem Bebauungsplan als Bauland festge-
setzt sind, ihre sofortige Bebauung möglich ist und die 
Bebauung innerhalb des Plangebiets in benachbarten Be-
reichen begonnen hat oder schon durchgeführt ist. Satz 1 
gilt nicht für die Hofstelle.

§ 28 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft

(1) Ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft umfasst: 
1. die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen:
 a) die landwirtschaftliche Nutzung,
 b) die forstwirtschaftliche Nutzung,
 c) die weinbauliche Nutzung,
 d) die gärtnerische Nutzung,
  aa) Nutzungsteil Gemüsebau,
  bb) Nutzungsteil Blumen- und Zierpflanzenbau,
  cc) Nutzungsteil Obstbau,
  dd) Nutzungsteil Baumschulen,
 e)  die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzun-

gen,
2.  die Nutzungsarten:
 a) Abbauland,
 b) Geringstland, 
 c) Unland,
 d) Hofstelle,
3. die Nebenbetriebe.
(2) Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebsflächen 
sind einer Nutzung, innerhalb der gärtnerischen Nutzung 
einem Nutzungsteil oder einer Nutzungsart zuzuordnen 
(gesetzliche Klassifizierung). 
(3) Zum Abbauland gehören die Betriebsflächen, die 
durch Abbau der Bodensubstanz überwiegend für den 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht 
werden, zum Beispiel Steinbrüche, Torfstiche, Sand-, 
Kies- und Lehmgruben.
(4) Zum Geringstland gehören die Betriebsflächen ge-
ringster Ertragsfähigkeit, für die nach dem Bodenschät-
zungsgesetz keine Wertzahlen festzustellen sind.
(5) Zum Unland gehören die Betriebsflächen, die auch 
bei geordneter Wirtschaftsweise keinen Ertrag abwerfen 
können.
(6) Zur Hofstelle gehören alle Hof- und Wirtschaftsge-
bäudeflächen einschließlich der Nebenflächen, wenn von 
dort land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig 
bewirtschaftet werden.
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(7) Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der dem Hauptbe-
trieb zu dienen bestimmt ist und nicht einen selbständi-
gen gewerblichen Betrieb darstellt.

§ 29 
Bewertungsstichtag

(1) Für die Größe des Betriebs sowie für den Umfang 
und den Zustand der Gebäude sind die Verhältnisse im 
Feststellungszeitpunkt maßgebend.
(2) Für die stehenden und umlaufenden Betriebsmittel 
ist der Stand am Ende des Wirtschaftsjahres maßgebend, 
das dem Feststellungszeitpunkt vorangegangen ist.

§ 30 
Ermittlung des Ertragswerts

(1) Bei der Ermittlung des Ertragswerts (§ 24 Absatz 2) 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ist von der 
Ertragsfähigkeit auszugehen. Ertragsfähigkeit ist der 
bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung gemeinhin und 
nachhaltig erzielbare Reinertrag eines pacht- und schul-
denfreien Betriebs mit entlohnten fremden Arbeitskräf-
ten (Reinertrag). Er ermittelt sich aus dem Betriebsein-
kommen abzüglich des Lohnaufwands für die entlohn-
ten Arbeitskräfte und des angemessenen Anteils für die 
Arbeitsleistung des Betriebsleiters sowie der nicht ent-
lohnten Arbeitskräfte. Hierbei sind alle Umstände zu be-
rücksichtigen, die bei einer Selbstbewirtschaftung des 
Betriebs den Wirtschaftserfolg beeinflussen.
(2) Der Reinertrag wird aus den Erhebungen nach § 2 
des Landwirtschaftsgesetzes oder aus Erhebungen der 
Finanzverwaltung für jede gesetzliche Klassifizierung 
gesondert ermittelt. Bei der Ermittlung des jeweiligen 
Reinertrags ist zur Berücksichtigung der nachhaltigen 
Ertragsfähigkeit ein Durchschnitt aus den letzten zehn 
vorliegenden Wirtschaftsjahren zu bilden, die vor dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt geendet haben. 
(3) Der Ertragswert ist das 18,6-fache der Summe der 
Reinerträge des Betriebs.

§ 31
Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft

(1) Bei der Ermittlung des Ertragswerts für einen Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft sind die land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzungen, Nutzungsarten und die Ne-
benbetriebe (§ 28 Absatz 1) mit ihrem jeweiligen Rein-
ertrag nach den Absätzen 2 bis 8 zu bewerten. Mit dem 
Ansatz des jeweiligen Reinertrags sind auch dem Eigen-
tümer des Grund und Bodens nicht gehörende stehende 
und umlaufende Betriebsmittel, die der Bewirtschaftung 
des Betriebs dienen, abgegolten. 
(2) Der Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung er-
mittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der je-
weilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der 
gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs 
und den Bewertungsfaktoren der Anlage 1. Die Bewer-
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tungsfaktoren Grundbetrag und Ertragsmesszahl nach 
§ 9 des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetzes) sind für jede 
Eigentumsfläche gesondert zu ermitteln.
(3) Der Reinertrag der forstwirtschaftlichen Nutzung er-
mittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jewei-
lige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der ge-
setzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und 
dem jeweiligen gegendüblichen Bewertungsfaktor ge-
mäß Anlage 2. Die gegendüblichen Bewertungsfaktoren 
bestimmen sich nach den forstwirtschaftlichen Wuchs-
gebieten und deren Baumartenanteilen nach der zuletzt 
vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt durchgeführten 
Bundeswaldinventur (§ 41 a des Bundeswaldgesetzes). 
Abweichend hiervon werden klassifizierte Eigentums-
flächen mit katastermäßig nachgewiesenen Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen als Geringstland bewertet, wenn 
infolge der Bewirtschaftungsbeschränkungen eine nach-
haltige forstwirtschaftliche Nutzung unterbleibt. 
(4) Der Reinertrag der weinbaulichen Nutzung ermittelt 
sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige 
Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich 
klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem 
Bewertungsfaktor für die Verwertungsform Traubener-
zeugung gemäß Anlage 3.
(5) Der Reinertrag der gärtnerischen Nutzung ist geglie-
dert nach den Nutzungsteilen zu ermitteln. Der Rein-
ertrag eines Nutzungsteils ermittelt sich aus der Summe 
der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Pro-
dukt aus der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche 
des Betriebs und dem jeweiligen Bewertungsfaktor ge-
mäß Anlage 4. Abweichend hiervon wird der Nutzungs-
teil Gemüsebau wie eine landwirtschaftliche Nutzung 
bewertet, wenn im Wechsel landwirtschaftliche und 
gärtnerische Erzeugnisse gewonnen werden und keine 
Bewässerungsmöglichkeiten bestehen.
(6) Der Reinertrag für die übrigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungen ist für jede Nutzung nach § 36 
gesondert zu ermitteln. Der Reinertrag einer übrigen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ermittelt sich 
aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flä-
chenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich 
klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem je-
weiligen Bewertungsfaktor einschließlich des Zuschlags 
gemäß Anlage 5. Für die sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungen, für die kein Bewertungsfak-
tor festgelegt wurde, ist der Reinertrag der jeweiligen 
Nutzung durch Multiplikation der Bruttogrundflächen 
der nachhaltig genutzten Wirtschaftsgebäude mit dem 
Zwölffachen des Werts gemäß Anlage 5 und für den 
dazu gehörenden Grund und Boden nach Absatz 8 zu 
ermitteln; dies gilt unabhängig von einer gesetzlichen 
Klassifizierung als Hofstelle.
(7) Der Reinertrag für die Nutzungsarten Abbauland, 
Geringstland und Unland ermittelt sich aus der Summe 
der Flächenwerte der jeweiligen Nutzungsart. Der jewei-
lige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der ge-
setzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und 
dem jeweiligen Bewertungsfaktor gemäß Anlage 5.
(8) Der Reinertrag für die Hofflächen und die Neben-
betriebe ermittelt sich aus der Summe der Flächenwer-
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te. Der Flächenwert ist das Produkt aus der jeweils als 
Hofstelle gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des 
Betriebs und dem dreifachen Bewertungsfaktor gemäß 
Anlage 6.

§ 32 
Zuschläge zum Reinertrag

(1) Ein Zuschlag zum Reinertrag einer Nutzung oder 
Nutzungsart ist vorzunehmen, 
1.  bei der landwirtschaftlichen Nutzung gemäß Anlage 1, 

wenn der tatsächliche Tierbestand am maßgeblichen 
Bewertungsstichtag (§ 29) die in Anlage 1 genannte 
Grenze nachhaltig überschreitet,

2.  bei der gärtnerischen Nutzung gemäß Anlage 4, wenn 
in einem Nutzungsteil Flächen unter Glas und Kunst-
stoffen dem Betrieb zu dienen bestimmt sind; zu den 
Flächen unter Glas und Kunststoffen gehören insbe-
sondere mit Gewächshäusern, begehbaren Folientun-
neln, Foliengewächshäusern und anderen Kulturräu-
men überbaute Bruttogrundflächen; unerheblich ist, 
ob die Flächen unter Glas und Kunststoffen neben der 
Erzeugung auch zur Lagerung oder zum Vertrieb der 
Erzeugnisse zu dienen bestimmt sind, 

3.  bei der Nutzungsart Hofstelle gemäß Anlage 6 für die 
weinbauliche Nutzung und für Nebenbetriebe; der 
Zuschlag ermittelt sich durch Multiplikation der Brut-
togrundflächen der nachhaltig genutzten Wirtschafts-
gebäude mit dem Zwölffachen des jeweiligen Bewer-
tungsfaktors; unerheblich ist, ob die Wirtschaftsgebäu-
de neben der Erzeugung auch zur Lagerung oder zum 
Vertrieb der Erzeugnisse zu dienen bestimmt sind.

(2) Der Reinertrag einer Nutzung oder Nutzungsart ist um 
einen Zuschlag zu erhöhen, wenn die Eigentumsflächen 
des Betriebs zugleich der Stromerzeugung aus Windener-
gie dienen. Der Zuschlag ermittelt sich aus dem Produkt 
der abgegrenzten Standortfläche der Windenergieanlage 
und dem Bewertungsfaktor gemäß Anlage 7.

§ 33 
Grundsteuerwert des Betriebs der Land- 

und Forstwirtschaft

(1) Die Summe der Reinerträge des Betriebs einschließ-
lich der Zuschläge (§§ 31 und 32) ist zur Ermittlung des 
Ertragswerts mit dem Faktor 18,6 zu kapitalisieren und 
ergibt den Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft. 
(2) Die Summe der Reinerträge einschließlich der Zu-
schläge (§§ 31 und 32) eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft ist für jede Gemeinde gesondert zu er-
mitteln, wenn sich die wirtschaftliche Einheit über meh-
rere Gemeinden erstreckt. Der auf eine Gemeinde entfal-
lende Anteil am Grundsteuerwert berechnet sich aus der 
jeweils für eine Gemeinde gesondert ermittelten Summe 
der Reinerträge im Verhältnis zur Gesamtsumme der 
Reinerträge des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.
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§ 34 
Kleingartenland und Dauerkleingartenland

(1) Als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gelten 
auch Kleingartenland und Dauerkleingartenland im Sin-
ne des Bundeskleingartengesetzes.
(2) Bei der Ermittlung des Ertragswerts für Kleingarten-
land- und Dauerkleingartenland ist abweichend von § 31 
der Reinertrag für den Nutzungsteil Gemüsebau anzu-
setzen. Der Reinertrag ergibt sich aus der Summe der 
Produkte der jeweils gesetzlich klassifizierten Eigen-
tumsfläche und dem Reinertrag für das Freiland gemäß 
Anlage 4.
(3) Gartenlauben von mehr als 30 Quadratmetern Brutto-
Grundfläche gelten als Wirtschaftsgebäude. § 31 Absatz 8 
findet entsprechende Anwendung. 
(4) Die Summe der Reinerträge nach den Absätzen 2 
und 3 ist zur Ermittlung des Ertragswerts mit dem Faktor 
18,6 zu kapitalisieren und ergibt den Grundsteuerwert 
des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. 

§ 35 
Tierbestände

(1) Tierbestände gehören in vollem Umfang zur land-
wirtschaftlichen Nutzung, wenn im Wirtschaftsjahr 
1.  für die ersten 20 Hektar nicht mehr als 10 Vieheinhei-

ten (VE),
2. für die nächsten 10 Hektar nicht mehr als   7 VE,
3. für die nächsten 20 Hektar nicht mehr als   6 VE,
4. für die nächsten 50 Hektar nicht mehr als   3 VE,
5. und für die weitere Fläche nicht mehr als  1,5 VE
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs selbst bewirt-
schafteten Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung er-
zeugt oder gehalten werden. Zu den selbst bewirtschaf-
teten Flächen gehören die Eigentumsflächen und die zur 
Nutzung überlassenen Flächen. Die Tierbestände sind 
nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. 
(2) Übersteigt die Anzahl der Vieheinheiten nachhaltig 
die in Absatz 1 bezeichnete Grenze, so gehören nur die 
Zweige des Tierbestands zur landwirtschaftlichen Nut-
zung, deren Vieheinheiten zusammen diese Grenze nicht 
überschreiten. Zunächst sind mehr flächenabhängige 
Zweige des Tierbestands und danach weniger flächen-
abhängige Zweige des Tierbestands zur landwirtschaft-
lichen Nutzung zu rechnen. Innerhalb jeder dieser Grup-
pen sind zuerst Zweige des Tierbestands mit der geringe-
ren Anzahl von Vieheinheiten und dann Zweige mit der 
größeren Anzahl von Vieheinheiten zur landwirtschaft-
lichen Nutzung zu rechnen. Der Tierbestand des einzel-
nen Zweiges wird nicht aufgeteilt.
(3) Als Zweig des Tierbestands gilt bei jeder Tierart für 
sich:
1. das Zugvieh,
2. das Zuchtvieh,
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3. das Mastvieh,
4. das übrige Nutzvieh.
Das Zuchtvieh einer Tierart gilt nur dann als besonderer 
Zweig des Tierbestands, wenn die erzeugten Jungtiere 
überwiegend zum Verkauf bestimmt sind. Ist das nicht 
der Fall, so ist das Zuchtvieh dem Zweig des Tierbe-
stands zuzurechnen, dem es überwiegend dient.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Pelztiere. Pelztie-
re gehören nur dann zur landwirtschaftlichen Nutzung, 
wenn die erforderlichen Futtermittel überwiegend von 
den vom Inhaber des Betriebs landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen gewonnen werden.
(5) Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieh-
einheiten sowie die Gruppen der mehr oder weniger flä-
chenabhängigen Zweige des Tierbestands sind den An-
lagen 8 und 9 zu entnehmen.

§ 36 
Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen

(1) Zu den übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zungen gehören:
1.  Hopfen, Spargel und andere Sonderkulturen,
2.  die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzun-

gen.
(2) Zu den sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zungen gehören insbesondere:
1. die Binnenfischerei,
2. die Teichwirtschaft,
3.  die Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-

schaft,
4. die Imkerei,
5. die Wanderschäferei,
6. die Saatzucht,

7. der Pilzanbau,

8. die Produktion von Nützlingen,

9. die Weihnachtsbaumkulturen,

10. die Kurzumtriebsplantagen.

2. Abschnitt:
Grundvermögen

§ 37 
Grundstück

(1) Wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens ist das 
Grundstück im Sinne dieses Abschnitts. Hierzu gehört 
der ganze oder anteilige Grund und Boden, soweit es 
sich hierbei nicht um land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen handelt. Bodenschätze sind nicht einzubeziehen.
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(2) Ein Anteil des Eigentümers eines Grundstücks an an-
derem Grundvermögen ist in die wirtschaftliche Einheit 
Grundstück einzubeziehen, wenn der Anteil zusammen 
mit dem Grundstück genutzt wird. Das gilt nicht, wenn 
das gemeinschaftliche Grundvermögen nach den An-
schauungen des Verkehrs als selbständige wirtschaftli-
che Einheit anzusehen ist.

§ 38 
Bewertung von Grundstücken

(1) Der Grundsteuerwert der Grundstücke ermittelt sich 
durch Multiplikation ihrer Fläche des Grund und Bodens 
mit dem jeweiligen Bodenrichtwert gemäß § 196 des 
Baugesetzbuchs (BauGB). Maßgebend ist der Boden-
richtwert des Richtwertgrundstücks in der Bodenricht-
wertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück be-
findet.
(2) Die Bodenrichtwerte sind von den Gutachteraus-
schüssen im Sinne des ersten Teils des dritten Kapitels 
des Baugesetzbuches (§§ 192 ff. BauGB) auf den Haupt-
feststellungszeitpunkt zu ermitteln, zu veröffentlichen 
und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung an die zuständigen Finanzbehör-
den zu übermitteln.
(3) Wird von den Gutachterausschüssen im Sinne des 
ersten Teils des dritten Kapitels des Baugesetzbuches 
(§§ 192 ff. BauGB) kein Bodenrichtwert ermittelt, ist der 
Wert des Grundstücks aus den Werten vergleichbarer 
Flächen abzuleiten.

Vierter Teil
Bemessung der Grundsteuer

§ 39
Steuermesszahl und Steuermessbetrag

Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist der Steuer-
messbetrag. Dieser ist durch Anwendung eines Promil-
lesatzes (Steuermesszahl) auf den Grundsteuerwert oder 
seinen steuerpflichtigen Teil zu ermitteln, der im Veran-
lagungszeitpunkt (§ 41 Absatz 1, § 42 Absatz 3 und § 43 
Absatz 3) für den Steuergegenstand maßgebend ist.

§ 40
Steuermesszahlen

(1) Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beträgt 
die Steuermesszahl 0,55 Promille.
(2) Für Grundstücke beträgt die Steuermesszahl 1,30 
Promille.
(3) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 30 Pro-
zent ermäßigt, wenn das Grundstück überwiegend zu 
Wohnzwecken dient. Überwiegend dient ein Grundstück 
zu Wohnzwecken, wenn der Anteil der Wohnnutzung 
an der gesamten Wohn- und Nutzfläche den Anteil der 
wohnfremden Nutzung übersteigt.
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(4) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 25 Pro-
zent ermäßigt, wenn 
1.   für das Grundstück eine Förderung nach dem Landes-

wohnraumförderungsgesetz (LWoFG) durch schrift-
lichen Verwaltungsakt zugesagt wurde und 

2.  die sich aus der Förderzusage ergebenden Bestim-
mungen im Sinne des LWoFG für jeden Erhebungs-
zeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums 
eingehalten werden, oder

3.  für das Grundstück nach § 13 Absatz 3 des Wohnraum-
förderungsgesetzes (WoFG) vom 13. September 2001 
(BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 42 des Ge-
setzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626, 
1652) geändert worden ist, oder nach Maßgabe des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsbau- und 
Familienheimgesetz – WoBauG) vom 26. April 1950 
(BGBl. I S. 83) oder des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz –  
II. WoBauG) vom 27. Juni 1956 (BGBl. I S. 523), zu-
letzt geändert am 19. August 1994 (BGBl. I S. 2137), 
eine Förderzusage erteilt wurde und

4.  die sich aus der Förderzusage ergebenden Bestim-
mungen im Sinne des WoFG, des WoBauG oder des 
II. WoBauG für jeden Erhebungszeitraum innerhalb 
des Hauptveranlagungszeitraums eingehalten werden.

Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes zu 
diesem Zwecke genutzt, so ist nur dieser Teil des Steuer-
gegenstandes begünstigt.
(5) Liegen für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 nicht vor, wird die Steuermesszahl nach 
Absatz 2 um 25 Prozent ermäßigt, wenn das jeweilige 
Grundstück 
1.  einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, de-

ren Anteile mehrheitlich von einer oder mehreren Ge-
bietskörperschaften gehalten werden und zwischen 
der Wohnungsbaugesellschaft und der Gebietskörper-
schaft oder den Gebietskörperschaften ein Gewinnab-
führungsvertrag besteht,

2.  einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, die 
als gemeinnützig im Sinne des § 52 der AO anerkannt 
ist, oder

3.  einer Genossenschaft oder einem Verein zugerechnet wird, 
der seine Geschäftstätigkeit auf die in § 5 Absatz 1 Num-
mer 10 Satz 1 Buchstabe a und b des Körperschaft-
steuergesetzes genannten Bereiche beschränkt und 
von der Körperschaftsteuer befreit ist.

Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach Satz 1 wird 
auf Antrag für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des 
Hauptveranlagungszeitraums gewährt, wenn nachge-
wiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzungen am 
Hauptveranlagungsstichtag vorlagen. Entfallen die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 während des Hauptveranla-
gungszeitraums, ist dies anzuzeigen.
(6) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 10 Pro-
zent ermäßigt, wenn sich auf dem Grundstück Gebäu-
de befinden, die Kulturdenkmale im Sinne des Gesetzes 
zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) 
sind. Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstan-
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des zu diesem Zwecke genutzt, so ist nur dieser Teil des 
Steuergegenstandes begünstigt.
(7) Erfüllt ein Grundstück mehrere Vergünstigungstat-
bestände im Sinne der Absätze 3 bis 6, ergibt sich die 
Ermäßigung der Steuermesszahl nach Absatz 2 aus der 
Summe der zu berücksichtigenden Prozentsätze.

§ 41
Hauptveranlagung

(1) Die Steuermessbeträge werden auf den Hauptfeststel-
lungszeitpunkt (§ 15) allgemein festgesetzt (Hauptveran-
lagung). Dieser Zeitpunkt ist der Hauptveranlagungszeit-
punkt.
(2) Der bei der Hauptveranlagung festgesetzte Steuer-
messbetrag gilt vorbehaltlich der §§ 42 und 45 von dem 
Kalenderjahr an, das zwei Jahre nach dem Hauptveranla-
gungszeitpunkt beginnt. Dieser Steuermessbetrag bleibt 
unbeschadet der §§ 42 und 45 bis zu dem Zeitpunkt maß-
gebend, von dem an die Steuermessbeträge der nächs-
ten Hauptveranlagung wirksam werden. Der sich nach 
den Sätzen 1 und 2 ergebende Geltungszeitraum ist der 
Hauptveranlagungszeitraum.
(3) Ist die Festsetzungsfrist nach § 169 AO bereits abge-
laufen, so kann die Hauptveranlagung unter Zugrunde-
legung der Verhältnisse im Hauptveranlagungszeitpunkt 
mit Wirkung für einen späteren Veranlagungszeitpunkt 
vorgenommen werden, für den diese Frist noch nicht ab-
gelaufen ist.

§ 42
Neuveranlagung

(1) Wird eine Wertfortschreibung (§ 16 Absatz 1) oder 
eine Zurechnungsfortschreibung (§ 16 Absatz 2) durch-
geführt, so wird der Steuermessbetrag auf den Fort-
schreibungszeitpunkt neu festgesetzt (Neuveranlagung).
(2) Der Steuermessbetrag wird auch dann neu festge-
setzt, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass 
1.  Gründe, die im Feststellungsverfahren über den 

Grundsteuerwert nicht zu berücksichtigen sind, zu 
einem anderen als dem für den letzten Veranlagungs-
zeitpunkt festgesetzten Steuermessbetrag führen oder

2.  die letzte Veranlagung fehlerhaft ist; § 176 der AO ist 
hierbei entsprechend anzuwenden; das gilt jedoch nur 
für Veranlagungszeitpunkte, die vor der Verkündung 
der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Ge-
richts des Bundes liegen.

(3) Der Neuveranlagung werden die Verhältnisse im 
Neuveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt. Neuveranla-
gungszeitpunkt ist 
1.  in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalender-

jahres, auf den die Fortschreibung durchgeführt wird;
2.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 der Beginn 

des Kalenderjahres, auf den sich erstmals ein abwei-
chender Steuermessbetrag ergibt. § 41 Absatz 3 ist 
entsprechend anzuwenden;
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3.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 der Beginn 
des Kalenderjahres, in dem der Fehler dem Finanzamt 
bekannt wird, bei einer Erhöhung des Steuermessbe-
trags jedoch frühestens der Beginn des Kalenderjah-
res, in dem der Steuermessbescheid erteilt wird.

(4) Treten die Voraussetzungen für eine Neuveranlagung 
zwischen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge 
(§ 41 Absatz 2) ein, so wird die Neuveranlagung auf den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge 
vorgenommen.

§ 43 
Nachveranlagung

(1) Wird eine Nachfeststellung (§ 17 Absatz 1) durch-
geführt, so wird der Steuermessbetrag auf den Nachfest-
stellungszeitpunkt festgesetzt (Nachveranlagung). 
(2) Der Steuermessbetrag wird auch dann nachträglich 
festgesetzt, wenn der Grund für die Befreiung des Steu-
ergegenstandes von der Grundsteuer wegfällt, der für die 
Berechnung der Grundsteuer maßgebende Grundsteuer-
wert (§ 38 Absatz 1) aber bereits festgestellt ist.
(3) Der Nachveranlagung werden die Verhältnisse im 
Nachveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt. Nachver-
anlagungszeitpunkt ist 
1.  in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalen-

derjahres, auf den der Grundsteuerwert nachträglich 
festgestellt wird;

2.  in den Fällen des Absatzes 2 der Beginn des Kalen-
derjahres, der auf den Wegfall des Befreiungsgrundes 
folgt; § 41 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Treten die Voraussetzungen für eine Nachveranla-
gung zwischen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbe-
träge (§ 41 Absatz 2) ein, so wird die Nachveranlagung 
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermess-
beträge vorgenommen.

§ 44 
Anzeigepflicht

(1) Jede Änderung in der Nutzung oder in den Eigen-
tumsverhältnissen eines ganz oder teilweise von der 
Grundsteuer befreiten Steuergegenstandes hat derjenige 
anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Be-
tracht kommt. Die Anzeige ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Eintritt der Änderung bei dem Finanzamt zu 
erstatten, das für die Festsetzung des Steuermessbetrags 
zuständig ist.
(2) Den Wegfall der Voraussetzungen für die ermäßigte 
Steuermesszahl nach § 40 Absatz 3 bis 6 hat derjenige 
anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Be-
tracht kommt. Die Anzeige ist innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Wegfall der Voraussetzungen bei dem 
Finanzamt zu erstatten, das für die Festsetzung des Steu-
ermessbetrags zuständig ist.
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§ 45 
Aufhebung des Steuermessbetrags

(1) Der Steuermessbetrag wird aufgehoben, 
1. wenn der Grundsteuerwert aufgehoben wird oder
2. wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass
 a)  für den ganzen Steuergegenstand ein Befreiungs-

grund eingetreten ist oder
 b)  der Steuermessbetrag fehlerhaft festgesetzt worden 

ist.
(2) Der Steuermessbetrag wird aufgehoben 
1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit Wirkung 

vom Aufhebungszeitpunkt (§ 18 Absatz 2) an;
2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a 

mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an, der 
auf den Eintritt des Befreiungsgrundes folgt; § 41 Ab-
satz 3 ist entsprechend anzuwenden;

3.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe b 
mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an, in 
dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird.

(3) Treten die Voraussetzungen für eine Aufhebung zwi-
schen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und dem Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge (§ 41 
Absatz 2) ein, so wird die Aufhebung auf den Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge vorgenom-
men.

§ 46
Änderung von Steuermessbescheiden

Bescheide über die Neuveranlagung oder die Nachveran-
lagung von Steuermessbeträgen können schon vor dem 
maßgebenden Veranlagungszeitpunkt erteilt werden. Sie 
sind zu ändern oder aufzuheben, wenn sich bis zu diesem 
Zeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer abweichen-
den Festsetzung führen.

§ 47
Zerlegung des Steuermessbetrags

(1) Erstreckt sich der Steuergegenstand über mehrere 
Gemeinden, so ist der Steuermessbetrag vorbehaltlich 
des § 49 anteilig in die auf die einzelnen Gemeinden ent-
fallenden Anteile zu zerlegen (Zerlegungsanteile). 
(2) Zerlegungsmaßstab ist bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft der nach § 33 Absatz 2 ermittelte Ge-
meindeanteil am Grundsteuerwert des Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft.
(3) Zerlegungsmaßstab ist bei Grundstücken das Ver-
hältnis, in dem die auf die einzelnen Gemeinden entfal-
lenden Flächengrößen zueinanderstehen. Führt die Zer-
legung nach Flächengrößen zu einem offenbar unbilligen 
Ergebnis, sind die Zerlegungsanteile maßgebend, auf die 
sich die Gemeinden mit dem Steuerschuldner einigen.
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(4) Entfällt auf eine Gemeinde ein Zerlegungsanteil von 
weniger als 25 Euro, so ist dieser Anteil der Gemeinde 
zuzuweisen, der nach Absatz 2 oder 3 der größte Zer-
legungsanteil zusteht.

§ 48
Zerlegungsstichtag

(1) Der Zerlegung des Steuermessbetrags werden die 
Verhältnisse in dem Feststellungszeitpunkt zugrunde ge-
legt, auf den der für die Festsetzung des Steuermessbe-
trags maßgebende Grundsteuerwert festgestellt worden 
ist.
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Zerlegung, ohne 
dass der Grundsteuerwert fortgeschrieben oder nachträg-
lich festgestellt wird, so sind die Zerlegungsanteile nach 
dem Stand vom 1. Januar des folgenden Jahres neu zu 
ermitteln, wenn wenigstens bei einer Gemeinde der neue 
Anteil um mehr als ein Zehntel, mindestens aber um 10 
Euro von ihrem bisherigen Anteil abweicht.

§ 49
Ersatz der Zerlegung durch Steuerausgleich

Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft, die sich über mehrere Gemeinden erstrecken, 
aus Vereinfachungsgründen an Stelle der Zerlegung ein 
Steuerausgleich stattfindet. Beim Steuerausgleich wird 
der gesamte Steuermessbetrag der Gemeinde zugeteilt, 
in der der wertvollste Teil des Steuergegenstandes liegt 
(Sitzgemeinde); an dem Steueraufkommen der Sitzge-
meinde werden die übrigen Gemeinden beteiligt. Die 
Beteiligung soll annähernd zu dem Ergebnis führen, das 
bei einer Zerlegung einträte.

Fünfter Teil
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer

§ 50
Festsetzung des Hebesatzes

(1) Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz 
des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils die 
Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz).
(2) Der Hebesatz ist für ein oder mehrere Kalenderjah-
re, höchstens jedoch für den Hauptveranlagungszeitraum 
der Steuermessbeträge festzusetzen.
(3) Der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung 
des Hebesatzes ist bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres 
mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fas-
sen. Nach diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die 
Festsetzung des Hebesatzes gefasst werden, wenn der 
Hebesatz die Höhe der letzten Festsetzung nicht über-
schreitet.
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(4) Der Hebesatz muss jeweils einheitlich sein 
1.  für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft;
2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke.
Wird das Gebiet von Gemeinden geändert, so kann die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle für 
die von der Änderung betroffenen Gebietsteile auf eine 
bestimmte Zeit verschiedene Hebesätze zulassen.

§ 51
Festsetzung der Grundsteuer

(1) Die Grundsteuer wird für das Kalenderjahr festge-
setzt. Ist der Hebesatz für mehr als ein Kalenderjahr fest-
gesetzt, kann auch die jährlich zu erhebende Grundsteuer 
für die einzelnen Kalenderjahre dieses Zeitraums fest-
gesetzt werden.
(2) Wird der Hebesatz gemäß § 50 Absatz 3 geändert, so 
ist die Festsetzung nach Absatz 1 zu ändern.
(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalen-
derjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben, kann die Grundsteuer durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuer-
schuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zu-
gegangen wäre.

§ 52
Fälligkeit

(1) Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jah-
resbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und  
15. November fällig.
(2) Die Gemeinden können bestimmen, dass Kleinbeträ-
ge wie folgt fällig werden: 
1.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser  

15 Euro nicht übersteigt;
2.  am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres 

Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.
(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grund-
steuer abweichend von Absatz 1 oder Absatz 2 Num-
mer 2 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. 
Der Antrag muss spätestens bis zum 30. September des 
vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die be-
antragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis 
ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spä-
testens bis zum 30. September des vorangehenden Jahres 
beantragt werden.

§ 53
Vorauszahlungen

Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe eines neuen 
Steuerbescheids zu den bisherigen Fälligkeitstagen Vo-
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rauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festge-
setzten Jahressteuer zu entrichten.

§ 54
Abrechnung über die Vorauszahlungen

(1) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Be-
kanntgabe des neuen Steuerbescheids zu entrichten wa-
ren, kleiner als die Steuer, die sich nach dem bekannt-
gegebenen Steuerbescheid für die vorausgegangenen 
Fälligkeitstage ergibt, so ist der Unterschiedsbetrag in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids zu entrichten. Die Verpflichtung, rückständige 
Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt un-
berührt.
(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Be-
kanntgabe des neuen Steuerbescheids entrichtet worden 
sind, größer als die Steuer, die sich nach dem bekannt-
gegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fäl-
ligkeitstage ergibt, so wird der Unterschiedsbetrag nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheids durch Aufrechnung 
oder Rückzahlung ausgeglichen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der 
Steuerbescheid aufgehoben oder geändert wird.

§ 55 
Nachentrichtung der Steuer

Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekanntgabe der Jah-
ressteuer keine Vorauszahlungen nach § 53 zu entrich-
ten, so hat er die Steuer, die sich nach dem bekanntge-
gebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fällig-
keitstage gemäß § 52 ergibt, innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten.

Sechster Teil
Erlass der Grundsteuer

§ 56
Erlass für Kulturgut und Grünanlagen

(1) Die Grundsteuer kann erlassen werden
1.  für Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Be-

deutung für Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Na-
turschutz im öffentlichen Interesse liegt, wenn die er-
zielten Einnahmen und die sonstigen Vorteile (Roher-
trag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen; 
bei Park- und Gartenanlagen von geschichtlichem 
Wert ist der Erlass von der weiteren Voraussetzung 
abhängig, dass sie in dem billigerweise zu fordernden 
Umfang der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind;

2.  für öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze, 
wenn die jährlichen Kosten in der Regel den Roher-
trag übersteigen.

(2) Für Grundbesitz, welcher von wissenschaftlicher, 
künstlerischer oder geschichtlicher Bedeutung ist und 
dem Zweck der Forschung oder Volksbildung nutzbar 
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gemacht wird, kann von der Grundsteuer ein angemesse-
ner Teil erlassen werden. Das gilt nur, wenn die wissen-
schaftliche, künstlerische oder geschichtliche Bedeutung 
durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte 
Stelle anerkannt ist. Grundbesitz ist insbesondere dann 
von wissenschaftlicher, künstlerischer oder geschichtli-
cher Bedeutung, wenn er der Beherbergung von Samm-
lungen oder Bibliotheken dient.

§ 57
Erlass wegen wesentlicher Reinertragsminderung 

bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft

(1) Die Grundsteuer wird in Höhe von 25 Prozent erlas-
sen, wenn bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
der tatsächliche Reinertrag des Steuergegenstandes um 
mehr als 50 Prozent gemindert ist und der Steuerschuld-
ner die Minderung des tatsächlichen Reinertrags nicht 
zu vertreten hat. Beträgt die vom Steuerschuldner nicht  
zu vertretende Minderung des tatsächlichen Reinertrags 
100 Prozent, ist die Grundsteuer abweichend von Satz 1 in 
Höhe von 50 Prozent zu erlassen. Der tatsächliche Rein-
ertrag eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft er-
mittelt sich nach den Grundsätzen des § 31 Absatz 2 für 
ein Wirtschaftsjahr. Er gilt als in dem Erlasszeitraum be-
zogen, in dem das für den Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft maßgebliche Wirtschaftsjahr endet.
(2) Der Erlass nach Absatz 1 wird nur gewährt, wenn die 
Einziehung der Grundsteuer nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Betriebs unbillig wäre. Ein Erlass 
nach Absatz 1 ist insbesondere ausgeschlossen, wenn für 
den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach § 4 Ab-
satz 1, 3 oder § 13 a des Einkommensteuergesetzes für 
dasjenige Wirtschaftsjahr ein Gewinn ermittelt wurde, 
das im Erlasszeitraum bei der Ermittlung des tatsächli-
chen Reinertrags nach Absatz 1 zugrunde zu legen ist.
(3) Eine Ertragsminderung ist kein Erlassgrund, wenn 
sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung des 
Grundsteuerwerts berücksichtigt werden kann oder bei 
rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fortschreibung 
hätte berücksichtigt werden können.

§ 58 
Verfahren

(1) Der Erlass wird jeweils nach Ablauf eines Kalender-
jahres für die Grundsteuer ausgesprochen, die für das 
Kalenderjahr festgesetzt worden ist (Erlasszeitraum). 
Maßgebend für die Entscheidung über den Erlass sind 
die Verhältnisse des Erlasszeitraums.
(2) Der Erlass wird nur auf Antrag gewährt. Der An-
trag ist bis zu dem auf den Erlasszeitraum folgenden  
31. März zu stellen.
(3) In den Fällen des § 56 bedarf es keiner jährlichen 
Wiederholung des Antrags. Der Steuerschuldner ist ver-
pflichtet, eine Änderung der maßgeblichen Verhältnisse 
der Gemeinde binnen drei Monaten nach Eintritt der Än-
derung anzuzeigen.
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Siebter Teil
Ermächtigungs- und Schlussvorschriften

§ 59
Hauptveranlagung 2025

(1) Auf den 1. Januar 2025 findet eine Hauptveranla-
gung der Grundsteuermessbeträge statt (Hauptveranlagung 
2025).
(2) Die in der Hauptveranlagung 2025 festgesetzten 
Steuermessbeträge gelten abweichend von § 41 Absatz 2 
und vorbehaltlich der §§ 42 bis 45 ab dem zum 1. Januar 
2025 beginnenden Kalenderjahr. Der Beginn dieses Ka-
lenderjahres ist der Hauptveranlagungszeitpunkt.
(3) Bescheide über die Hauptveranlagung können schon 
vor dem Hauptveranlagungszeitpunkt erteilt werden. 
§ 46 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(4) Für die Anwendung des § 13 Absatz 4 bei der Haupt-
feststellung nach § 15 Absatz 3 ist zu unterstellen, dass 
anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwerte für die 
Besteuerung nach dem Grundsteuergesetz in der am  
1. Januar 2022 geltenden Fassung von Bedeutung sind. 
Die Steuerbefreiungen des Grundsteuergesetzes in 
der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung sind bei der 
Hauptfeststellung nach Absatz 1 zu beachten. Bei Zu-
rechnungsfortschreibungen nach § 16 Absatz 2 ist von 
der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 bis zum  
1. Januar 2025 zu unterstellen, dass anstelle von Ein-
heitswerten Grundsteuerwerte nach dem Grundsteuerge-
setz in der jeweils gültigen Fassung von Bedeutung sind.
(5) Werden der Finanzbehörde durch eine Erklärung im 
Sinne des § 22 auf den 1. Januar 2022 für die Bewertung 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft vor dem  
1. Januar 2022 eingetretene Änderungen der tatsäch-
lichen Verhältnisse erstmals bekannt, sind diese bei Fort-
schreibungen nach § 16 und Nachfeststellungen nach 
§ 17 auf Feststellungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2022 
nicht zu berücksichtigen.
(6) Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide 
und Grundsteuerbescheide, die vor dem 1. Januar 2025 
erlassen wurden, werden kraft Gesetzes zum 31. De-
zember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben, 
soweit sie auf den §§ 19, 20, 21, 22, 23, 27, 76, 79 Ab-
satz 5 oder § 93 Absatz 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes 
in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 und 3 des 
Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1970 
(BGBl. I S. 1118) beruhen.

§ 60
Übergangsvorschriften

(1) §§ 2 und 3, 10 und 12, sowie der zweite, dritte und 
siebte Teil sind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes anzuwenden. Die übrigen Vorschriften sind 
erstmals für die Grundsteuer des Kalenderjahres 2025 
anzuwenden.
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(2) Für die Grundsteuer bis einschließlich zum Kalen-
derjahr 2024 findet das Grundsteuergesetz vom 7. Au-
gust 1973 (BGBl. I S. 965) in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2794, 2844) weiter Anwendung.

§ 61 
Ermächtigungen

(1) Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die 
Anlagen zu diesem Gesetz zu ändern. In der jeweiligen 
Rechtsverordnung kann das Ministerium für Finanzen 
zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, 
insbesondere zur Sicherstellung einer relations- und 
realitätsgerechten Abbildung der Grundsteuerwerte, an-
ordnen, dass ab dem nächsten Feststellungszeitpunkt 
Grundsteuerwerte unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Verhältnisse und der geänderten Wertverhältnisse 
durch Anwendung der jeweils angepassten Anlagen fest-
gestellt werden.
(2) Das Ministerium für Finanzen wird zur Sicher-
stellung der elektronischen Datenübermittlung an die 
Finanzbehörden im Sinne dieses Gesetzes zudem er-
mächtigt, den amtlich vorgeschriebenen Datensatz und 
die weiteren technischen Einzelheiten, insbesondere die 
amtlich bestimmte Schnittstelle, zu bestimmen.

§ 62 
Bekanntmachung

Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, den 
Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung bekannt zu machen.

Artikel 2
Änderung des Kommunalabgabengesetzes

§ 12 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 
17. März 2005 (GBl. 206), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 7. November 2017 (GBl. 592, 593) 
geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Für Auskünfte über die Bodenrichtwerte, die im 
Zusammenhang mit der Bewertung zu Grundsteuerzwe-
cken stehen und für den Steuerschuldner zur Erfüllung 
seiner steuerlichen Pflichten erforderlich sind, werden 
keine Gebühren und Auslagen erhoben.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Das Landesgrundsteuergesetz ist das erste vollkommen eigenständige Steuerge-
setz des Landes Baden-Württemberg. Dabei wird die neu in Artikel 72 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes eingeführte Möglichkeit der Abweichung 
vom Bundesrecht zur Grundsteuer erschöpfend wahrgenommen. Damit wird das 
Land in die Lage versetzt, eine Lösung zu entwickeln, die die Interessen des Lan-
des Baden-Württemberg im besonderen Maße berücksichtigt.
Die Grundsteuer soll dabei für die Bürgerinnen und Bürger einfach zu verstehen, 
transparent, möglichst bürokratiearm und einfach zu administrieren sein. Diese 
Vorgaben erfüllt das vorliegende Landesgrundsteuergesetz.

I. Zielsetzung der Regelungen

Regelungsbedarf für die Grundsteuer ergab sich durch die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 
1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, wonach die bisherigen Regelungen zur Er-
mittlung der Einheitswerte für die Grundsteuer zumindest für den Zeitraum ab 
2002 verfassungswidrig sind.
Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll die 
Grundsteuer verfassungskonform, rechtssicher und zeitgemäß ausgestaltet wer-
den. Dadurch soll der Erhalt der Grundsteuer als verlässliche kommunale und 
konjunkturell unabhängige Einnahmequelle dauerhaft auch für die Zukunft ge-
währleistet werden.
Wesentliches Problem der bisherigen Einheitsbewertung war aufgrund der Kom-
plexität der Wertermittlung die mangelhafte Administrierbarkeit einer Neube-
wertung. Das Landesgrundsteuergesetz sieht dagegen eine deutlich vereinfachte 
Struktur der Wertermittlungsverfahren vor. Dies ermöglicht es, dass durch eine 
weitgehende Automation bei der Grundsteuererhebung ein zukunftsfähiges, ein-
fach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltetes Verwaltungsverfahren für 
die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung eingeführt werden kann. 
Aufgrund dieser Struktur ist eine Neubewertung für die Verwaltung zukünftig 
besser handhabbar.
Bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll für die Be-
wertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens an das bestehende Bewer-
tungssystem angeknüpft werden. Damit einhergehend soll auch das bisherige 
Verhältnis zur Gewerbesteuer durch eine Neuregelung nicht beeinflusst werden. 
Für den übrigen Grundbesitz und damit die Mehrheit der wirtschaftlichen Einhei-
ten soll dagegen als Bewertungsansatz ein neues, innovatives System eingeführt 
und demnach zukünftig die Bewertung anhand des sogenannten „Bodenwertes“ 
vorgenommen werden.
Durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ vom 15. November 2019 
(BGBl. I, S. 1546) wurde es den Ländern allgemein und somit auch Baden-Würt-
temberg nach Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes ermög-
licht, ganz oder zum Teil von einem Bundesgesetz zur Grundsteuer abzuweichen. 
Mit diesem Gesetz nimmt der baden-württembergische Landesgesetzgeber diese 
neu geschaffene Möglichkeit wahr. Es wird vollumfänglich vom Bundesgesetz 
abgewichen und ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz erlassen.

Mit der Reform der Grundsteuer wird in der Höhe keine Veränderung des Grund-
steueraufkommens verfolgt. Am Ende obliegt es aber auch und insbesondere den 
Gemeinden, auf Gesamtverschiebungen durch die Anpassung ihrer Hebesätze zu 
reagieren.

II. Notwendigkeit der Regelungen

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten und vor allem im Vergleich zur Ge-
werbesteuer und Einkommensteuer konjunkturunabhängige Einnahmequelle 
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der Kommunen. Das weitgehend stabile Gesamtaufkommen der Grundsteuer 
A und B betrug im Land zuletzt rund 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Dies zeigt 
nicht nur die besondere Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunalhaushalte, 
sondern verdeutlicht auch die Notwendigkeit, diese Einnahmen für die Zukunft 
zuverlässig zu erhalten. Darüber hinaus lässt sich das Aufkommen aus der Grund-
steuer durch die Ausübung des kommunalen Hebesatzrechts an die laufenden 
Aufgabenbedarfe der Städte und Gemeinden anpassen. Ein ersatzloser Wegfall 
dieser Einnahmen könnten sich weder die Kommunen, noch das Land leisten. 
Die Grundsteuer stellt für viele Kommunen neben der Gewerbesteuer die einzige 
gewichtige Einnahmequelle dar, über deren Höhe sie autonom entscheiden kann.
Mit der Entscheidung vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 
1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 –, mit der die aktuelle Ermittlung der Einheits-
werte als mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar und damit verfassungswidrig 
erklärt wurde, ordnete das Bundesverfassungsgericht zugleich eine Fortgeltungs-
anordnung in zwei Stufen an: Bis zum 31. Dezember 2019 musste eine Neurege-
lung verabschiedet werden, die die verfassungswidrige Lage beseitigt. Aufgrund 
des besonderen Aufwands der mit einer Neubewertung einhergeht, wurde eine 
weitere Umsetzungsfrist bis spätestens Ende 2024 vorgesehen. Um die Grund-
steuer als verlässliche, konjunkturunabhängige Einnahmequelle der Kommunen 
zu erhalten, war es daher notwendig, dass zumindest auf Bundesebene eine Neu-
regelung fristgerecht verabschiedet wurde. Dem ist der Bundesgesetzgeber mit 
dem „Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts“ vom 26. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1794) fristgerecht nachgekommen.
Wesentlicher Kritikpunkt an der Einheitswertermittlung war die extrem alte Da-
tenlage der Bewertung der wirtschaftlichen Einheiten. Aufgrund der Komplexität 
und dem damit verbundenen Aufwand wurden die benötigten Werte nicht fort-
laufend aktualisiert, was schlussendlich auch zur Verfassungswidrigkeit geführt 
hat. Um einem erneuten Bewertungsstau vorzubeugen, ist eine deutliche Verein-
fachung des Bewertungsverfahrens erforderlich. Dieser Anforderung wird das 
Landesgrundsteuergesetz in vielfältiger Weise gerecht. Es ist transparent für die 
Bürgerinnen und Bürger und besticht durch einen hohen Grad an Bürokratieent-
lastung bei der Bewertung der Steuerobjekte. Es ist darüber hinaus vorgesehen, 
dass der Automationsgrad mittelfristig weiter ausgebaut wird. Zukünftig könnte 
das Verfahren dadurch sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch die Un-
ternehmen und die Finanzverwaltung weiter verbessert und vereinfacht werden.

1. Bisherige Regelungen

Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer knüpft derzeit an die Einheitswer-
te des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes (BewG) an. 
Der Gesetzgeber verfolgte damit ursprünglich ein Konzept einer mehrfachen Ver-
wendung der Bewertungsgrundlagen für verschiedene Steuern durch turnusmä-
ßige Neubewertungen des Grundbesitzes (Hauptfeststellungen). Die Bewertung 
des Grundbesitzes gewährleistete das allgemeine Bewertungsziel des § 9 Absatz 1 
BewG. Der nach § 21 Absatz 1 BewG normierte Turnus von sechs Jahren für eine 
neue Hauptfeststellung wurde jedoch durch Artikel 2 Absatz 1 Satz 3 des Geset-
zes zur Änderung des Bewertungsgesetzes (BewÄndG 1965) in der Fassung des 
Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung bewertungsrechtlicher Vor-
schriften und des Einkommensteuergesetzes vom 22. Juli 1970 (BGBl. I S. 1118) 
ausgesetzt. Infolgedessen liegen den Einheitswerten in den alten Ländern weiter-
hin die Wertverhältnisse der letzten Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1964 
zugrunde. Für Grundstücke in den neuen Ländern gelten gemäß § 129 Absatz 1 
BewG weiterhin die Einheitswerte, die nach den Wertverhältnissen zum 1. Januar 
1935 festgestellt sind oder noch festgestellt werden. Daneben kommt für Miet-
wohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die ein im Veranlagungszeitpunkt 
für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt wurde oder 
festzustellen ist, eine Ersatzbemessungsgrundlage nach § 42 des Grundsteuerge-
setzes (GrStG) zur Anwendung.
Für Fortschreibungen und Nachfeststellungen im laufenden Hauptfeststellungs-
zeitraum sind gemäß § 27 BewG weiterhin die Wertverhältnisse der vorgenannten 
Hauptfeststellungszeitpunkte zugrunde zu legen.
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Das Abstellen auf die unterschiedlichen Hauptfeststellungszeitpunkte und Be-
messungsgrundlagen bei der Grundsteuer schließt eine Nutzung der elektronisch 
vorhandenen Daten des Immobilienmarkts und der Geodateninfrastruktur bisher 
weitgehend aus. Die Notwendigkeit einer Reform des Bewertungsrechts ist des-
halb seit Jahren unbestritten.

2. Verfassungsrechtliche Vorgaben

Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen werden im Wesentlichen durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 
1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 – festgelegt. Daneben 
gibt es aber zahlreiche Entscheidungen, die in dem Kontext zu beachten sind. 
Zentraler Baustein ist in erster Linie die Möglichkeit einer bürokratiearmen Aktu-
alisierung der Bewertung. Gerade bei einem Modell, welches Wertkomponenten 
enthält, ist die Aktualität von entscheidender Bedeutung. Durch die unterschied-
liche Werteentwicklung können die Werte mit zunehmender Zeit immer weiter 
auseinanderdriften, sodass ohne aktualisierte Werte die tatsächliche Werterelation 
nicht mehr gewahrt bliebe. Diese Diskrepanz, schlussendlich auch in der Höhe 
der Grundsteuer, ist mit zunehmender Zeit nicht mehr ausreichend zu rechtferti-
gen. Diese Ungleichbehandlung würde dann entsprechend dem derzeitigen Recht 
zur erneuten Verfassungswidrigkeit führen. Dem Urteil ist zu entnehmen, dass 
allein aus dem Grund der Vermeidung eines allzu großen Verwaltungsaufwands 
kein Rechtfertigungsgrund folge. Auch Gründe der Typisierung und Pauschalie-
rung oder der Geringfügigkeit der Grundsteuerlast vermögen dies nicht zu recht-
fertigen. Wesentliche Erwägungen für eine gleichheitsgerechte Bewertung sind 
für das Bundesverfassungsgericht:

–  Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Aus-
gestaltung der Bewertungsregeln einer Steuer einen großen Spielraum, solange 
sie geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die 
Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abzubilden. [1. Leit-
satz]

–  Dabei ist [der Gesetzgeber] von Verfassungs wegen auch nicht verpflichtet, 
sich auf die Wahl nur eines Maßstabs zur Bemessung der Besteuerungsgrund-
lage festzulegen. Je nach Art und Vielfalt der von der Steuer erfassten Wirt-
schaftsgüter wird eine gleichheitsgerechte Bemessung der Erhebungsgrundlage 
ohnehin oft nur durch die Verwendung mehrerer Maßstäbe möglich sein. Bei 
der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber auch von Prak-
tikabilitätserwägungen leiten lassen, die je nach Zahl der zu erfassenden Be-
wertungsvorgänge an Bedeutung gewinnen und so auch in größerem Umfang 
Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen können, dabei aber deren 
verfassungsrechtliche Grenzen wahren müssen. [Rz. 98]

–  Da die Wertverhältnisse während der folgenden Jahre eines Hauptfeststellungs-
zeitraums typischerweise relevanten Veränderungen unterliegen, bedarf es in 
regelmäßigen und nicht zu weit auseinanderliegenden Abständen einer neuen 
Hauptfeststellung. [Rz. 105]

–  Bei der Ausgestaltung eines solchen Systems zur Erfassung der Bemessungs-
grundlage kann der Gesetzgeber Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Ge-
sichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einräumen und dabei auch beträcht-
liche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die darauf 
beruhende Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten. Be-
grenzt wird sein Spielraum dadurch, dass die von ihm geschaffenen Bemes-
sungsregeln grundsätzlich in der Lage sein müssen, den mit der Steuer verfolg-
ten Belastungsgrund in der Relation realitätsgerecht abzubilden. [Rz. 131]

–  Bei der Neuregelung verfügt der Gesetzgeber über einen weiten, vom Bundes-
verfassungsgericht nur begrenzt überprüfbaren Spielraum zur Bestimmung des 
Steuergegenstandes und des Steuersatzes. [Rz. 168]

Aufgrund der Komplexität, der bereits seit Jahrzehnten andauernden Diskussion 
und der finanziellen Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen hat das Bun-
desverfassungsgericht die Fortgeltung der beanstandeten Regelungen zunächst bis 
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zum Ergehen einer Neuregelung bis spätestens 31. Dezember 2019 angeordnet. 
Den erheblichen Aufwand, der mit der Neubewertung der wirtschaftlichen Ein-
heiten einhergeht, hat das Bundesverfassungsgericht mit einer zweiten Fristset-
zung gewürdigt. Zur Umsetzung der neuen Gesetzeslage, insbesondere der Neu-
bewertung, billigte das Bundesverfassungsgericht eine zusätzliche Fortgeltung der 
beanstandeten Normen für weitere fünf Jahre nach Verkündung der Neuregelung. 
Spätestens ab dem 1. Januar 2025 dürfen die Regelungen zur Einheitsbewertung 
nicht mehr angewendet und keine Belastungen mehr darauf gestützt werden.
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts betreffen aufgrund der kon-
kret zu beurteilenden Fälle zwar nicht ausdrücklich die Bewertung des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens (Grundsteuer A). Unter Berücksichtigung der 
Urteilserwägungen ist aber davon auszugehen, dass die für die getroffene Ent-
scheidung zur Grundsteuer B maßgeblichen Gesichtspunkte auch auf die Beurtei-
lung dieser Vorschriften zu übertragen sind. Folglich wird auch der Bereich der 
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen) im Sinne der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt.

3. Automationstechnische und organisatorische Rahmenbedingungen

Wesentliche Bezugsgröße einer Grundsteuer ist die Größe des Grund und Bo-
dens. Daher ist zur Umsetzung mittelfristig eine automationstechnische, digitale 
Verbindung zur jeweiligen Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie zu den 
Grundbuchämtern der Justizverwaltung notwendig.
Um sicherzustellen, dass diese Daten für die Bewertung verfügbar sind, müs-
sen einheitliche, materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Regelungen vor-
liegen. Dies dient der Vermeidung administrativen Aufwands und damit schluss-
endlich auch dem besseren Vollzug des Landesgrundsteuerrechts. Entsprechendes 
gilt auch für die Kommunikationswege mit den Gemeinden, wo aktuell teilweise 
sehr unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden. Mittelfristig soll auch die Ver-
knüpfung mit der bundeseinheitlichen Grundstücksdatenbank erfolgen.

III.  Folgerungen für die Erreichung des Gesetzesziels und Konzeption der Bewer-
tungsregelungen für Zwecke der Grundsteuer

Zur Gewährleistung einer fristgerechten Umsetzung der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben in einem Massenverfahren und im Interesse einer höheren Akzeptanz 
beim Steuerpflichtigen sollte auch bei einem Landesmodell auf das bestehende 
und insbesondere bekannte elektronische Steuererklärungsverfahren zurückge-
griffen und eine leistungsstarke IT-Unterstützung bereitgestellt werden. Die Ad-
ministrierbarkeit hat bei der Grundsteuer eine herausragende Bedeutung. Perspek-
tivisch müssen Geodatenbestände nach einem einheitlichen Konzept angebunden 
werden. Eine gesetzliche Anordnung zur digitalen Abgabe der Steuererklärung 
soll die Umsetzung strukturell unterstützen und eine hohe Automationsquote er-
möglichen.
Nach erfolgter Digitalisierung führt die Nutzung amtlicher Grundstücksinforma-
tionen auf elektronischem Wege im Zusammenspiel mit den erheblichen Verein-
fachungen des materiellen Rechts dazu, dass das Bewertungs- und Besteuerungs-
verfahren für alle Beteiligten einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestal-
tet ist.
Als sinnvoller Beitrag zum Bürokratieabbau soll der Aufwand für den Steuer-
pflichtigen durch verschiedenste Maßnahmen reduziert werden:
Zunächst erfolgt dies durch die Reduzierung von Einzelfallregelungen. Bei der 
Grundsteuer A soll darüber hinaus durch Typisierung und Pauschalierung eine 
spürbare Vereinfachung beim Bewertungsverfahren erreicht werden. Das Bewer-
tungsverfahren bei der Grundsteuer B wird durch den neuen, innovativen Ansatz 
deutlich vereinfacht, sodass nur noch zwei Werteangaben benötigt werden. Die 
vorhandenen Daten anderer Behörden und Stellen müssen der Steuerverwaltung 
künftig elektronisch bereitgestellt werden. Abschließend wird durch die Öffnung 
hin zu mehr elektronischer Kommunikation der Digitalisierungsgrad wesentlich 
erhöht und die Automation gewährleistet.
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Mit der Reform der Grundsteuer wird keine Veränderung des Grundsteuerauf-
kommens verfolgt. Die Grundsteuer tangiert einen Teil der grundgesetzlich ga-
rantierten Finanzautonomie der Gemeinden (vergleiche Artikel 28 Absatz 2 des 
Grundgesetzes). Das Hebesatzrecht der Gemeinden wird gemäß Artikel 106 Ab-
satz 6 Satz 2 des Grundgesetzes garantiert. Die Kommune kann folglich die eige-
ne Finanzlage durch das Heben oder Senken des Hebesatzes beeinflussen. Ge-
setzliche Möglichkeiten auf den Hebesatz einzuwirken gibt es folglich nur in be-
schränkten Ausnahmefällen. An die Gemeinden wird daher appelliert, der aus der 
Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Abweichung der Grundsteuer-
werte gegenüber dem bisherigen Ansatz durch eine gegebenenfalls erforderliche 
Anpassung des Hebesatzes entgegenzuwirken, um ein konstantes Grundsteuerauf-
kommen zu sichern. 
Durch die Reform wird es zwingend zu Belastungsverschiebungen kommen. An 
dieser Tatsache kann selbst eine Anpassung auf Ebene der Steuermesszahl oder 
des Hebesatzes nichts ändern. Die aktuellen Werte sind zudem als Vergleichs-
maßstab ungeeignet, da sie aufgrund der jahrzehntelangen Aussetzung der Haupt-
feststellung vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurden.

IV. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1.  Belastungsentscheidung der Grundsteuer und Folgerungen für das Bewertungs-
verfahren 

Durch die Grundsteuer wird gewährleistet, dass vielfältige Aufgaben einer Ge-
meinde finanziert werden, die der Allgemeinheit andernfalls regelmäßig nur mit 
Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden können.
Die Grundsteuer hat sich in ihrer historischen Bedeutung und Ausgestaltung als 
verlässlich und konjunkturunabhängig bewährt und stärkt mit Blick auf das He-
besatzrecht der Gemeinden die verfassungsrechtlich gewährleistete kommunale 
Selbstverwaltungsautonomie. Sie knüpft weiterhin am Grundbesitz an und wird 
von demjenigen geschuldet, dem der Steuergegenstand zuzurechnen ist. Sie ist 
weiterhin als Objektsteuer ausgestaltet. Steuerobjekt der Grundsteuer ist folglich 
der Grundbesitz (§ 1). Dadurch wird weder an die persönlichen Verhältnisse des 
Steuerschuldners noch an dessen subjektive Leistungsfähigkeit angeknüpft. Auch 
wenn die Grundsteuer als Form der Realsteuer zwar nicht an die subjektive Leis-
tungsfähigkeit anknüpft, darf sie - entsprechend der früheren Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts - trotzdem keine das Besteuerungssubstrat aushöhlen-
de Wirkung entfalten. Die mit dem Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer er-
tragsbringenden oder potenzialausschöpfenden Nutzung vermittelt eine objektive 
Leistungsfähigkeit aus dem Steuergegenstand. Sachliche und persönliche Unbil-
ligkeiten werden durch entsprechende Erlassvorschriften aufgefangen (§§ 56 bis 
58 und die allgemeinen Erlassvorschriften der Abgabenordnung, welche für an-
wendbar erklärt wird).
Diese Ausgestaltung hat insbesondere für die Bewertung und Besteuerung des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens Bedeutung, da die Grundsteuer A in-
sofern zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Flächen führt. Zugleich tritt sie 
steuersystematisch an die Stelle der Gewerbesteuer und hat demnach im Rahmen 
der gemeindlichen Besteuerung unter dem Gesichtspunkt einer gerechten Besteu-
erung eine Nachholfunktion.
Auch die Ausgestaltung der Bewertung und Besteuerung des Grundvermögens 
als Grundsteuer B, welche die Fläche des Grund und Bodens und den Bodenricht-
wert als Bewertungsparameter vorsieht, erfüllt vielfältige Zwecke. Einerseits wird 
dadurch ein Zusammenhang mit kommunalen Infrastrukturleistungen hergestellt, 
die durch Beiträge und Gebühren nicht vollständig abgegolten werden können 
und dem Grundstückseigentümer zu Gute kommen. In Anlehnung an den Äqui-
valenzgedanken spiegelt sich die Teilhabemöglichkeit an der kommunalen Infra-
struktur und den Ressourcen (insbesondere der Lageverfügbarkeit) in den Boden-
richtwerten wider. Durch das Abstellen auf die Bodenrichtwerte und das darin 
verkörperte Potenzial des Grundstücks wird aber zugleich eine Schnittstelle zur 
objektiven Leistungsfähigkeit hergestellt. Somit beruht die Belastungsentschei-
dung für die Grundsteuer zuvorderst zwar auf dem Äquivalenzgedanken, aber 
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daneben auch auf dem Gedanken der Leistungsfähigkeit. Mit dem ausschließlich 
physischen Bezug zum Grund und Boden erfolgt eine bewusste Beschränkung 
auf diese Komponente und ist somit auch eine Abkehr von der bisher bekann-
ten Betrachtung der beiden Komponenten Grund und Boden einerseits und Ge-
bäude andererseits. Diese bewusste Entscheidung, den Steuergegenstand darauf 
zu beschränken, wird durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ausdrücklich zugelassen. Hierdurch erfolgt die systematische Annäherung der 
Grundsteuer an das eigentliche Wesensmerkmal: dem Grund und Boden.
Schließlich bestehen auch unter dem Gesichtspunkt einer gleichmäßigen und 
gerechten Bewertung und Besteuerung keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die Erhebung der Grundsteuer, auch wenn die Grundsteuer nicht an die 
tatsächliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen anknüpft. Die Grundsteuer 
belastet demgemäß den Grundbesitz und greift damit auf die durch den Besitz 
vermittelte (abstrakte) Leistungskraft zu. Der Verfassungsgeber hat die histori-
sche Besteuerungsform „Grundsteuer“ in der Form einer substanzbezogenen Soll-
ertragsteuer nicht in allen Einzelheiten, aber doch in ihrer üblichen Ausgestaltung 
und ihrer historisch gewachsenen Bedeutung gebilligt und als zulässige Form des 
Steuerzugriffs anerkannt. Folglich hat sie einen festen Platz in der grundgesetz-
lichen Finanzverfassung (Artikel 106 Absatz 6 Satz 2 des Grundgesetzes). Die 
Grundsteuer ist auch keine nationale Besonderheit, sondern in vielen Staaten ver-
breitet und anerkannt.

2. Ausgestaltung der Bewertungsverfahren

Wie bereits ausführlich im Rahmen der Erläuterungen zum Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 10. April 2018 dargelegt, hat der Gesetzgeber bei der Wahl 
der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der Bewertungsregeln einer 
Steuer einen großen Spielraum, solange sie geeignet sind, den Belastungsgrund 
der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander 
realitätsgerecht abzubilden.
Die Belastungsentscheidung knüpft auch künftig und bei einer Grundsteuer zwin-
gend am Grundbesitz in Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 
oder Grundvermögen an.
Aufgabe einer neuen Hauptfeststellung ist es, diese Belastungsentscheidung 
gleichheitsgerecht umzusetzen und ein weitgehend automatisiertes, zukunftsfähi-
ges, einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltetes Verwaltungsverfah-
ren zu schaffen, das die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen dauerhaft 
umsetzen kann. Die Bewertungsverfahren müssen strukturell geeignet sein, das 
vom Gesetzgeber bestimmte Bewertungsziel eines objektiviert-realen, dem Ver-
kehrswert nahekommenden Grundsteuerwerts für land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen als Bemessungsgrundlage für eine relations- und realitätsgerechte Be-
steuerung zu erfassen. Nachdem sich die bisherigen Verfahrens- und Bewertungs-
vorschriften grundsätzlich diesbezüglich bewährt haben, wird im Sinne der all-
gemeinen Vorgaben eine Vereinfachung angestrebt. Für das Grundvermögen wird 
ein neuer Wert in Form des sogenannten Bodenwerts angestrebt. Dieser ist auf-
grund der Differenzierung der Bodenrichtwerte und der unterschiedlichen Größe 
der Grundstücke ebenfalls geeignet, eine relationsgerechte Besteuerung innerhalb 
eines neuen Systems herzustellen.
Die grundsätzliche Entscheidung, für die beiden Vermögensarten unterschied-
liche Bewertungsverfahren heranzuziehen, ist im Einklang mit den oben genann-
ten grundsätzlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts nicht zu bean-
standen. Die Anknüpfung an den Ertrag beim land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen ist dadurch gerechtfertigt, dass Betriebe der Land- und Forstwirtschaft von 
der Gewerbesteuer befreit sind und diese ertragsbezogene kommunale Besteue-
rung durch die Grundsteuer A mit abgegolten sein soll. Darüber hinaus spiegelt 
sich die direkt mit der Nutzung von Grund und Boden anknüpfende und aus dem 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft in seiner Gesamtheit resultierende Leis-
tungsfähigkeit gerade im erzielbaren Ertrag des Betriebs wider. Schließlich erfor-
dert die Datenlage bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken hinsichtlich 
der Bodenrichtwerte eine hiervon abweichende Bewertung, da sonst eine gleich-
heitsgerechte Besteuerung gefährdet wäre.
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Hingegen ist es für einen Einklang mit dem Grundkonzept der Sollertragsbesteue-
rung nicht notwendig, dass eine Betrachtung in einem Ertragswertverfahren auch 
für alle anderen Vermögensarten erfolgt. Bereits im bisherigen Recht wurde das 
Nebeneinander von Ertrags- und Sachwertverfahren im Grundsatz nicht bean-
standet. Für die Bewertung des Grundvermögens ist es daher legitim und auch 
angezeigt, eine andere Bewertungsmethode heranzuziehen. Unabhängig davon 
verfolgen beide Verfahren im Grundsatz eine wertbasierte Ermittlung des Grund-
steuerwertes.
Für den übrigen Grundbesitz und damit das Grundvermögen soll, um eine leicht 
verständliche, wie nachvollziehbare, effektive und automationsgestützte Besteue-
rung zu ermöglichen, ein gänzlich neues Bewertungssystem Anwendung finden. 
Die Ausrichtung erfolgt an dem „Bodenwert“. Dieses sehr einfache Bewertungs-
system, bei dem nur noch zwei Werte benötigt werden, orientiert sich am Poten-
zial des Grund und Bodens, ohne dabei auf individuelle Verhältnisse des Steuer-
schuldners Rücksicht zu nehmen. Gerade dieser Gedanke trifft im hohen Maße auf 
die Systematik einer Sollertragsteuer zu, die auf eine durch Grundbesitz vermit-
telte (abstrakte) Leistungskraft zugreifen möchte. Durch diesen abstrakten Wert 
wird eine relationsgerechte Besteuerung des Belastungsgrunds erreicht, da eine 
genaue Differenzierung vorgenommen werden kann und Vergleichsgrundstücke 
transparent und eindeutig unterschieden werden können. Aufgrund der Art und 
Vielfalt der von der Steuer erfassten Anzahl der Wirtschaftsgüter des Grundver-
mögens sichert dieser Weg eine gleichheitsgerechte und effektive Bemessung der 
Erhebungsgrundlage.
Die modernisierten Besteuerungsverfahren sollen durch die Nutzung elektronisch 
vorhandener Daten im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
und des Grundvermögens zukünftig eine weitgehend automationsgestützte Be-
wertung ermöglichen. Wesentlicher Baustein hierfür ist die Möglichkeit einer 
elektronischen Steuererklärung. Darüber hinaus sollen die Daten anderer Behör-
den (insbesondere Kataster- und Vermessungs- sowie Grundbuchämter) vollau-
tomatisch eingebunden werden. Dies entlastet die Bürgerinnen und Bürger, die 
Wirtschaft sowie die Finanzverwaltung.

3. Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens

Die Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfolgt künftig 
durch eine standardisierte Bewertung der Flächen und der Hofstellen, um eine 
weitgehende Automation des Bewertungs- und Besteuerungsverfahrens an-
zustreben. Dies führt zugleich zu einer erheblichen Vereinfachung der Bewer-
tungssystematik, da auf einzelbetriebliche Differenzierungen und Abgrenzungen 
des Grund und Bodens weitgehend verzichtet werden kann. Die Bewertung der 
einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen (Sollertrag des Grund und 
Bodens sowie der stehenden und umlaufenden Betriebsmittel) und der Hofstelle 
einer wirtschaftlichen Einheit erfolgt dabei auf Basis eines typisierenden durch-
schnittlichen Ertragswertverfahrens. Den unterschiedlichen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungsformen (landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich, weinbau-
lich, gärtnerisch) werden Bewertungsfaktoren zugeordnet, die den durchschnitt-
lichen Ertrag je Flächeneinheit widerspiegeln. Die jeweilige Grundstücksfläche 
der jeweiligen Nutzung wird mit dem Bewertungsfaktor multipliziert, sodass sich 
der Reinertrag der individuell genutzten land- und forstwirtschaftlichen Fläche er-
gibt. Die Summe aus allen Reinerträgen der jeweiligen Nutzungen wird anschlie-
ßend kapitalisiert und ergibt den Grundsteuerwert. Gebäude oder Gebäudeteile, 
die innerhalb land- und forstwirtschaftlich genutzter Hofstellen Wohnzwecken 
oder anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, werden dem 
Grundvermögen zugerechnet. Im Bereich der Wohngebäude der Betriebsinhaben-
den wird damit die Rechtslage der neuen Länder eingeführt.
Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens mittels eines 
durchschnittlichen Ertragswertverfahrens trägt der Belastungsentscheidung durch 
Anknüpfung an den Sollertrag des Grundbesitzes Rechnung. Das auf diese Weise 
objektivierte Ertragswertverfahren konkretisiert unter Berücksichtigung des spe-
ziellen Bewertungsvorbehalts und der Ausgestaltung der Grundsteuer als Soller-
tragsteuer das Bewertungsziel eines objektiviert-realen Ertragswerts eines selbst-
bewirtschafteten, pacht- und schuldenfreien Betriebs. Dies wird durch die Diffe-
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renzierung der einzelnen Nutzungen sowie Nutzungsarten, die Berücksichtigung 
der dafür jeweils maßgebenden Bewertungsfaktoren und den hierfür jeweils ge-
sondert ermittelten Reinertrag erreicht. Damit wird eine relationsgerechte Abbil-
dung aller Wirtschaftsgüter innerhalb des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens gewährleistet. Das Bewertungsverfahren typisiert die regelmäßig vorliegen-
de Selbstbewirtschaftung der Flächen oder des Betriebs im Wege einer Betriebs-
fortführung. Unter ökonomischen Gesichtspunkten wird mit dem Ertragswert eine 
relationsgerechte Abbildung der Vermögensart „land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen“ für Zwecke der Grundsteuer sichergestellt.
Im Ergebnis entspricht die Regelung im Landesgrundsteuergesetz damit dem neu-
en Bundesrecht für die Grundsteuer A.

4. Bewertungsverfahren des Grundvermögens

Die Verfahren zur Bewertung des Grundvermögens werden vollkommen neu auf-
gestellt und an dem neuen Begriff des Bodenwertes ausgerichtet.
Der Bodenwert für ein Grundstück wird ausgehend von der jeweiligen Grund-
stücksfläche als physischem Bewertungskriterium und dem durchschnittlichen 
Lagewert für den Grund und Boden, dem Bodenrichtwert, ermittelt. Die Boden-
richtwerte werden durch unabhängige Gutachterausschüsse der Kommunen her-
geleitet. Der sich unter Anwendung der Bodenrichtwerte auf das jeweilige Grund-
stück ergebende Grundsteuerwert spiegelt den Verkehrswert eines (fiktiv) unbe-
bauten Grundstücks lageabhängig und relationsgerecht wider. Faktisch gibt dieser 
das im Grundstück verkörperte abstrakte Nutzenpotenzial wieder.
Hiermit werden im Wesentlichen zwei Ziele erreicht: Eine möglichst einfache 
Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen und zugleich eine realitätsgerechte Dar-
stellung der Wertverhältnisse. Dies wird gerade durch das Heranziehen der Bo-
denrichtwerte als zentrales Kriterium erreicht. Bodenrichtwerte sind allgemein 
akzeptiert, was von den Gerichten in ständiger Rechtsprechung bestätigt wur-
de. Diese sind als wertbezogene Komponenten grundsätzlich geeignet eine Ver-
gleichsgrundlage im Bezug zu anderen wirtschaftlichen Einheiten herzustellen. 
Aber selbst innerhalb der Bodenrichtwertzone kann aufgrund des zweiten Krite-
riums „Fläche“ eine ausreichende Differenzierung zwischen den wirtschaftlichen 
Einheiten vorgenommen werden. Die Fläche ist damit ein Vervielfältiger des im 
Bodenrichtwert verkörperten Potenzials.
Dieses Potenzial umfasst neben dem Umfang der kommunalen Infrastruktur auch 
die Lage des Grundstücks als räumliche Ressource. Dies erlaubt auch eine Steu-
erschuldnerschaft im Falle des Erbbaurechts beim Erbbaurechtsberechtigten, da 
dieser eine starke rechtliche Position innehat, die zivilrechtlich eigentumsähnlich 
ausgestaltet ist und wodurch dieser die Ressourcen wie auch die kommunale Inf-
rastruktur faktisch wie ein Eigentümer nutzen kann.
Die Ausrichtung an dem Bodenwert steht dabei auch im Einklang mit dem Cha-
rakter der Grundsteuer als Sollertragsteuer. Das aus dem Bodenrichtwert abge-
leitete Potenzial gibt grundsätzlich wieder, wie gut die kommunale Infrastruktur 
und Ressourcen für das bewertungsgegenständliche Grundstück sind und welche 
hieraus abgeleitet dauerhafte Ertrags- und Wertentwicklung zu erwarten sind. Da-
mit fördert das Landesgrundsteuergesetz die ressourcenschonende und effiziente 
Nutzung des Grund und Bodens.
Die bewusste Beschränkung der Bewertung für das Grundvermögen allein auf 
den Grund und Boden steht im Einklang mit den Erwägungen im Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Grundsteuer und ist daher nicht nur zulässig, sondern 
auch geboten, um eine transparente, einfache und vor allem zukunftsfähige Be-
wertung sicherzustellen.

5. Erstmaliger Bewertungszeitpunkt

Das Bundesverfassungsgericht billigt der Finanzverwaltung einen Umsetzungs-
zeitraum bis spätestens Ende 2024 zu. Um die rechtlichen Vorgaben des Gerichts 
fristgerecht umzusetzen und den Kommunen ausreichend Zeit zur Festlegung der 
Hebesätze (zur Aufkommensneutralität) zu geben, sieht der Gesetzentwurf als 
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ersten Hauptfeststellungszeitpunkt, auf den Grundsteuerwerte nach den neuen Be-
wertungsregeln ermittelt werden sollen, den 1. Januar 2022 vor.
Aufgrund des schlechten Datenbestands und der unzureichenden Verknüpfung 
mit anderen Behörden sind (zunächst für diesen ersten Hauptfeststellungszeit-
punkt) Steuererklärungen für alle wirtschaftlichen Einheiten, insbesondere für das 
Grundvermögen, mit sehr wenigen erforderlichen Angaben abzugeben. Dieser 
Termin gewährleistet eine hohe Aktualität der Grundstücksinformationen für die 
angestrebte Hauptveranlagung 2025 und die dadurch gewonnene Zeitspanne er-
möglicht eine sachgerechte Bearbeitung der Bewertungsfälle.

6. Verfahren zu späteren Stichtagen

Das neue Recht hält an der bisherigen Konzeption der regelmäßig wiederkehren-
den Hauptfeststellungen fest. Zwischen zwei Hauptfeststellungszeitpunkten sind 
gegebenenfalls Fortschreibungen und Nachfeststellungen durchzuführen, bei de-
nen aber die Wertverhältnisse des letzten Hauptfeststellungszeitpunktes maßgeb-
lich bleiben. Die anschließenden Hauptfeststellungen werden in einem Abstand 
von sieben Jahren erfolgen. Die zweite Hauptfeststellung nach der neuen Rechts-
lage ist daher für den 1. Januar 2029 vorgesehen.
Aufgrund der deutlichen Vereinfachungen durch das Landesgrundsteuergesetz 
soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass wegen des immensen Verwaltungsauf-
wands eine Neubewertung nicht vorgenommen wird. Durch den hohen Grad an 
Automatisierung besteht keine Veranlassung mehr für ein erneutes Aussetzen der 
weiteren Hauptfeststellungszeitpunkte. Im besten Fall kann für den Bereich des 
Grundvermögens (nicht Land- und Forstwirtschaft) zu den späteren Hauptfest-
stellungszeitpunkten auf eine Anforderung von manuell auszufüllenden Steuer-
erklärungen verzichtet werden. Bereits zum zweiten Hauptfeststellungszeitraum 
sollen die erforderlichen Daten aus anderen Quellen einbezogen und automations-
technisch genutzt werden.

7. Anwendung der neuen Werte für die Grundsteuer

Auch in Zukunft wird der gemeindliche Hebesatz nicht direkt auf die neuen 
Grundsteuerwerte angewendet werden. Vielmehr wird wie im bisherigen Recht 
zunächst durch Multiplikation mit einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl 
ein Steuermessbetrag festgesetzt, auf den dann der gemeindliche Hebesatz An-
wendung findet. Auch wenn die Höhe des Aufkommens letztlich auf kommunaler 
Ebene bestimmt wird, wird bei der Festlegung der künftigen Steuermesszahlen 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und das Grundvermögen ange-
strebt, ein Messbetragsvolumen herbeizuführen, das dem bisherigen Messbetrags-
volumen möglichst nahekommt. Im Bereich des Grundvermögens erfolgt ein Ab-
schlag bei der allgemeinen Steuermesszahl, um das Grundbedürfnis „Wohnen“ zu 
entlasten.
Die neuen Grundsteuerwerte finden für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 An-
wendung.

8. Parallele Geltung des alten und des neuen Bewertungsrechts

Auch wenn die erste Hauptfeststellung nach neuem Recht auf den 1. Januar 2022 
erfolgt, bleiben die bisherigen Einheitswerte zunächst bis einschließlich 31. De-
zember 2024 für die Besteuerung maßgeblich. Daher sind Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen, die sich nach dem alten Recht bis zum 1. Januar 2024 erge-
ben, noch bis zur erstmaligen Anwendung der Grundsteuerwerte für die Grund-
steuer durchzuführen. Damit müssen für eine Übergangszeit die alten und die 
neuen Bewertungsregelungen parallel nebeneinander angewendet werden.

V. Alternativen

Auf Bundesebene wurde das „Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewer-
tungsrechts“ vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) beschlossen und an-
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schließend verkündet. Damit wurde nicht nur die Frist des Bundesverfassungsge-
richts zur Neuregelung gewahrt, sondern auch eine zunächst für das gesamte Bun-
desgebiet verbindliche Regelung getroffen. Ohne die explizite Abweichung durch 
Baden-Württemberg würde daher grundsätzlich das komplexere Bundesrecht 
greifen. Das Bundesmodell kann auf Besonderheiten der Länder keine Rücksicht 
nehmen, sodass eine auf die besondere Situation in Baden-Württemberg zuge-
schnittene Lösung die zu bevorzugende Variante darstellt.
Darüber hinaus sprechen Gründe der Rechtssicherheit für eine Einführung einer 
bodenbezogenen Grundsteuer, die im Grundsatz auf eine streitanfällige weitere 
Komponente verzichtet.

VI. Gesetzgebungskompetenz

Nach Artikel 105 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grund-
gesetzes hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für das ma-
terielle Bewertungsrecht und das Grundsteuergesetz. Durch das „Gesetz zur Än-
derung des Grundgesetzes“ vom 15. November 2019 (BGBl. I, S. 1546) wird es 
den Ländern allgemein und dadurch auch Baden-Württemberg nach der neuen 
Fassung von Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes ermöglicht, 
ganz oder zum Teil von einem Bundesgesetz zur Grundsteuer abzuweichen.

VII.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrecht-
lichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, verein-
bar.

VIII. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die neuen Bewertungsverfahren im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens sehen aus Vereinfachungsgründen umfassende Typisierungen vor. 
Zahlreiche im geltenden Recht vorgesehene Differenzierungen entfallen. Die Be-
wertung des Grundvermögens wird auf eine vollkommen neue und sehr einfache 
Grundlage gestellt. Aufgrund der Möglichkeit einer weitgehenden Automations-
unterstützung – insbesondere bei späteren Hauptfeststellungen – tragen die neuen 
Bewertungsverfahren erheblich zur Verwaltungsvereinfachung bei.
Durch die parallele Geltung von altem und neuem Recht wird es allerdings tem-
porär zu einer deutlichen Mehrbelastung der Finanzverwaltung kommen.

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Angestrebt wird eine Reform, die in Baden-Württemberg das geschätzte Auf-
kommen der Grundsteuern A und B von rund 1,8 Mrd. Euro im Jahr sichert. Dies 
soll zum Teil konzeptionell durch die Bestimmung der Steuermesszahlen für die 
Grundsteuer A und B erreicht werden. Letztlich wird jedoch das Aufkommen der 
Grundsteuer entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 28 
Absatz 2 sowie Artikel 106 Absatz 6 Satz 2 des Grundgesetzes auf kommunaler 
Ebene durch die Festsetzung der Hebesätze bestimmt. Wohngebäude werden im 
Vergleich zum bisherigen Recht aus dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
und damit aus der Einbeziehung in die Grundsteuer A herausgenommen. Der 
Grund und Boden wird zukünftig im Rahmen der Grundsteuer B bewertet, wo-
durch sich ein Teil des jährlichen Aufkommens von der Grundsteuer A in die 
Grundsteuer B verlagert.
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3. Erfüllungsaufwand

3.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Haupt-
veranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege 
der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte 
Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 linear auf 
einen Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Da auf den 1. Januar 2022 kein 
vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren mit Verknüpfungen zu anderen 
Verwaltungsdaten angeboten werden kann, ist eine umfassende Datenerhebung 
mittels einer elektronischen Steuererklärung bei den Bürgerinnen und Bürgern 
erforderlich. Für die Grundsteuer A wird davon ausgegangen, dass 50 Prozent der 
Erklärungen elektronisch über das Verfahren ELSTER übermittelt werden. Für 
das einfache Bewertungsverfahren der Grundsteuer B wird von einer Quote von 
90 Prozent elektronischer Erklärungen ausgegangen.
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfällt vom gesamten Erfüllungsauf-
wand für rund 4,1 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 166 000 Stunden auf die Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich ent-
stehen Sachkosten von rund 117 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener 
Steuererklärungen.

3.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Haupt-
veranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege 
der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte 
Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 auf einen 
Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Aufgrund der Neuausrichtung des 
Bewertungssystems und der notwendigen Neustrukturierung, kann auf den 1. Ja-
nuar 2022 kein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren angeboten wer-
den. Daher ist auch für die Wirtschaft für die erste Hauptfeststellung eine Daten-
erhebung mittels einer elektronischen Steuererklärung erforderlich.
Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfallen vom gesamten Erfüllungsauf-
wand für rund 1,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 10,5 Mio. Euro auf den Bereich der Land- und Forstwirtschaft und 
rund 1,18 Mio. Euro auf die übrige Wirtschaft. Zusätzlich entstehen der gesamten 
Wirtschaft Sachkosten von rund 157 000 Euro für die Übermittlung papiergebun-
dener Steuererklärungen. Insgesamt entsteht ein Aufwand von rund 11,9 Mio. 
Euro.

3.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Für die Abschätzung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern ist 
von rund 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten auszugehen. Weitere Voraussetzung 
ist, dass die Durchführung des Gesamtverfahrens weitgehend vollmaschinell er-
folgt. Dies bedingt, dass die Erklärungen elektronisch eingehen oder gescannt 
sowie weitgehend automationsgestützt weiterverarbeitet werden können und eine 
papierbasierte Aktenführung nicht erforderlich ist.
Die Durchführung des gesamten Verfahrens erstreckt sich über mehrere Jahre, 
sodass sich der erforderliche personelle Mehraufwand entsprechend aufteilt. Der 
geschätzte Personalbedarf ist daher nicht als jahresbezogener Daueraufwand, son-
dern als kumulierter Gesamtpersonalbedarf für die Erledigung aller Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem ersten Hauptfeststellungszeitpunkt nach neuem Recht zu 
verstehen. 
Die Gesamtpersonal- und Sachkosten in Baden-Württemberg belaufen sich auf 
rund 122 Mio. Euro bis Ende 2024. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht 
abzusehen, wie weit die automationstechnische Unterstützung innerhalb der ba-
den-württembergischen Steuerverwaltung für eine weitere Hauptfeststellung fort-
geschritten sein wird. Außerdem ist derzeit nicht abschätzbar, inwieweit die Lan-
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dessteuerverwaltung zum Zeitpunkt der nächsten Hauptfeststellung mit externen 
Behörden IT-technisch vernetzt sein wird. Solange dies nicht absehbar ist, kommt 
eine Schätzung des Aufwands der Steuerverwaltung des Landes für eine künftige 
weitere Hauptfeststellung nicht in Betracht.
In einem ersten Schritt wird zur Sicherstellung der rechtzeitigen Festsetzung der 
Grundsteuermessbeträge nach diesem Gesetz ein Verfahren mit den notwendigen 
automatisierten Schnittstellen bereitgestellt. Der Komfort für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Beschäftigten in den Finanzämtern soll dann sukzessive bis zur 
nächsten Hauptfeststellung erhöht werden. Die internen und externen Kosten für 
die IT-Umsetzung einschließlich der Vorbereitung und Durchführung der Aus-
schreibung, der externen und internen Programmierung, der Qualtiätssicherung, 
der Gewährleistung der IT-Sicherheit, dem Scannen eingehender Papiererklärun-
gen, dem Druck und Versand sowie den Schulungen der betroffenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter belaufen sich nach ersten groben Ermittlungen auf circa 
41,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2024.

4. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine di-
rekten sonstigen Kosten.
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Es wird eine aufkommensneutrale 
Reform der Grundsteuer angestrebt.

5. Weitere Gesetzesfolgen

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und 
Männern sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zie-
len zuwiderlaufen.

IX. Befristung

Die Regelungen des Landesgrundsteuergesetzes sollen dauerhaft wirken, sodass 
eine Befristung nicht in Betracht kommt.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Landesgrundsteuergesetz)

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

Zu § 1

Gegenstand der Grundsteuer ist das Innehaben von Grundbesitz als Steuerobjekt. 
Hierdurch tritt die Eigenschaft der Grundsteuer als Real- beziehungsweise Ob-
jektsteuer deutlich hervor. Damit behält die Grundsteuer auch für die Landes-
lösung ihre historisch gewachsene Eigenschaft, mit der verfassungsrechtlichen 
Konsequenz der grundsätzlichen Schonung der Substanz durch beschränkten 
Zugriff auf den potenziellen (Soll-)Ertrag des Objekts. Der Grundcharakter der 
Grundsteuer bleibt somit im Ergebnis unverändert. Darüber hinaus wird auch das 
bisher geltende Stichtagsprinzip für die Wertverhältnisse und den Entstehungs-
zeitraum übernommen. 

Zu Absatz 2 und 3

Die Absätze 2 und 3 stellen klar, dass die Grundsteuer als Realsteuer den Ge-
meinden zusteht (Artikel 106 Absatz 6 GG). Im Rahmen ihrer in Artikel 28 Ab-
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satz 2 GG verfassungsrechtlich festgeschriebenen Hebesatz-Autonomie obliegt 
ihnen die Entscheidung, ob die Grundsteuer erhoben werden soll. Zur Sicher-
stellung einer Erfassung von gemeindefreiem Grundbesitz eröffnet Absatz 3 eine 
entsprechende Regelung. Im Übrigen setzt § 1 die bisherige Bundesregelung fort.

Zu § 2

Die Landesfinanzbehörden verwalten gemäß Artikel 108 Absatz 2 Satz 1 GG die 
übrigen Steuern und daher weiterhin auch die Grundsteuer als Realsteuer. Daher 
ist die entsprechende Anordnung der Verfahrensvorschriften der Abgabenord-
nung im Grundsatz in Absatz 1 angezeigt. Im Übrigen bedarf es für das Verfahren 
bei den Gemeinden keiner Sonderregeln, worauf klarstellend verwiesen wird. § 1 
Absatz 2 AO bestimmt für Realsteuern, deren Verwaltung den Gemeinden über-
tragen worden ist, die entsprechende Anwendung der in § 1 Absatz 2 AO genann-
ten Vorschriften. Aus Gründen der Klarstellung wird ein Verweis auf § 1 Absatz 2 
AO in das Landesgrundsteuergesetz aufgenommen. 
Um die gerichtliche Überprüfung zu gewährleisten, ist die ausdrückliche Zuord-
nung des Rechtsweges in Absatz 2 gegen Entscheidungen der Landesfinanzbe-
hörde im Rahmen des Finanzrechtswegs notwendig. Dabei ist die Finanzgerichts-
ordnung (FGO) grundsätzlich anzuwenden. Zur Klarstellung, dass die Revision 
und damit die Überprüfbarkeit der Entscheidung des Finanzgerichtes ermöglicht 
wird, erfolgt im Sinne von § 118 Absatz 1 Satz 2 FGO für dieses Landesgesetz 
eine ausdrückliche gesetzliche Zuweisung in Absatz 2 Satz 3. In Verbindung mit 
Satz 2 wird zudem deutlich, dass der gesamte Regelungsbereich der Revision in 
der FGO erfasst wird.

1. Abschnitt:

Steuerpflicht und Steuerbefreiung

Zu § 3

Die Norm legt das Objekt der Besteuerung fest. Die Landesgrundsteuer ist ei-
ne klassische Grundsteuer im Sinne des Grundgesetzes und bezieht sich auf den 
Grundbesitz. Dieser ist wiederum in zwei Arten zu untergliedern, die unterschied-
lich zu definieren und zu behandeln sind. Im Grundsatz wird hierdurch die bis-
herige Unterscheidung fortgesetzt. Dies ist aufgrund der abgeltenden Wirkung der 
Grundsteuer mit Blick auf die Gewerbesteuer für Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft, die sich aus dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ableiten, 
auch weiterhin notwendig und gerechtfertigt.

Zu § 4

Die Norm führt die bisherigen Befreiungstatbestände fort. Dies ist auch im neuen 
System sachgerecht. Die Befreiungen beziehen sich auf Grundbesitz, der den we-
sentlichen Grundlagen des täglichen Zusammenlebens, insbesondere auch im ge-
sellschaftlichen Kontext, dient. Sie sind damit Bestandteil des außerkommunalen, 
regionalen Angebots für das tägliche Leben.

Zu § 5

Die Vorschrift ergänzt die Befreiungen des § 4. Nummer 1 ergänzt die Befreiung 
für den Fall der Nutzung des Grundbesitzes, sobald eine Widmung für den Got-
tesdienst vorliegt, ohne dass dabei die Eigentumsverhältnisse relevant sind. Die 
übrigen Nummern beziehen sich auf die wesentlichen Einrichtungen der täglichen 
Daseinsfürsorge und Infrastruktur, die gerade auch den Wert des Grundstücks 
maßgeblich beeinflussen. Im Umkehrschluss ist es im neuen System konsistent, 
wenn gerade diese wesentlichen und wertbeeinflussenden Komponenten von der 
Besteuerung ausgenommen werden.
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Zu § 6

Diese Norm stellt klar, dass die Befreiungen im neuen System nur dann gerecht-
fertigt sind, wenn der Grundbesitz im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit 
genutzt wird. Eine Nutzung in diesem Sinne erfolgt daher abschließend nur in den 
Fällen des Absatzes 1. Im Übrigen ist dies bei einer Nutzung zu Wohnzwecken 
nicht zwingend der Fall. Diesen Gedanken nimmt Absatz 2 auf, der die Nutzung 
des Grundbesitzes zu Wohnzwecken dann als schädlich ansieht, wenn sie zu rein 
individuellen Zwecken stattfindet und damit nicht der Allgemeinheit dient. Halb-
satz 2 des Absatzes 2 lehnt sich dabei an die bereits bekannten Definitionen an.

Zu § 7

Die Regelung regelt den Kollisionsfall, dass die Befreiungen der §§ 4 und 5 mit 
der grundsätzlichen Absicht, Einkommen mittels eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs zu erzielen, zusammenfallen. Eine Privilegierung durch eine Be-
freiung ist nur dann noch gerechtfertigt, wenn das Interesse der Allgemeinheit 
daran überwiegt. Dies ist nur in den abschließend aufgezählten Anwendungs-
gebieten der Fall. Im Falle der Nummer 1 besteht eine Nähe zum Zwecke der 
Wissenschaft. Die Erweiterung der Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Forschung 
und die Vermittlung von Erkenntnissen und Fähigkeiten erfolgt im Sinne der All-
gemeinheit, weshalb eine ähnliche Ausgangslage besteht. Nummer 2 bezieht sich 
auf die Fähigkeit der nationalen Verteidigung. Im Falle von Nummer 3 kann ent-
sprechend auf die Begründung des § 5 verwiesen werden.

Zu § 8

Eine Privilegierung ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Nutzung des Grundbesit-
zes tatsächlich nur im Sinne der Befreiungstatbestände erfolgen kann. Dies ist der 
Fall, wenn eine klare Ausrichtung in diesem Sinne erfolgt ist, indem der Steuer-
gegenstand zur Erfüllung des begünstigten Zwecks eindeutig hergerichtet wird 
und genutzt werden kann.

Zu § 9

Die Vorschrift regelt den Fall, dass nur ein Teil des Grundbesitzes für steuer-
begünstigte Zwecke (§§ 4 und 5) benutzt wird. Um einen Härteausgleich zu 
schaffen, wird für den Fall, dass für die steuerbegünstigte Nutzung ein eindeutig 
räumlich abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes ermittelt werden kann, eine 
Aufteilung in einen steuerfreien und steuerpflichtigen Teil vorgenommen. Durch 
den Bezug auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum Grundbe-
sitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass das Grundstück theoretisch in einen 
steuerbefreiten und einen nicht steuerbefreiten Teil geteilt werden könnte. Hier 
ist vorrangig auf eine Abgrenzung anhand der tatsächlichen Nutzung der Grund-
stücksfläche abzustellen. Hilfsweise ist eine Abgrenzung mit Hilfe des Verhält-
nisses der anteiligen steuerbegünstigten und der nicht steuerbegünstigten Gebäu-
deflächen zur gesamten Gebäudefläche vorzunehmen. Ist dies auch nicht möglich, 
so ordnet Absatz 2 an, dass die Befreiung nur dann eintritt, wenn der steuerbe-
günstigte Zweck überwiegt.

2. Abschnitt

Steuerschuldner und Haftung

Zu § 10

Die Vorschrift bestimmt den Steuerschuldner für die Grundsteuer. 

Zu Absatz 1 und 2

Aufgrund der Anwendbarkeit der Abgabenordnung bestimmt sich dies grundsätzlich 
nach § 39 AO, sodass der Eigentümer primär Steuerschuldner ist (§ 39 Absatz 1 AO). 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8907

62

Sollten demnach mehrere Personen Steuerschuldner sein, so ordnet Absatz 2 die 
Gesamtschuldnerschaft an. 

Zu Absatz 3

Aufgrund der gebäudeunabhängigen Bewertung der Grundsteuer, würde in den 
Fällen des Erbbaurechts, statt wie bisher der Grundstückseigentümer (Erbbau-
rechtsverpflichteter) und der Erbbaurechtsberechtigte, ausschließlich der Eigen-
tümer herangezogen. Dies wäre aber aufgrund der besonders gesicherten Rechts-
position und insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung der Infra-
struktur und des grundstücksimmanenten Potenzials nicht gerechtfertigt. Daher 
ordnet Absatz 3 abweichend die Zurechnung und damit die Steuerschuldnerschaft 
im Falle des Erbbaurechts beim Erbbauberechtigten an. Die Sätze 3 und 4 regeln 
den Sonderfall des Wohnungs- und Teilerbbaurechts und stellen klar, dass die 
bei Wohnungseigentum geltende Berechnung nach dem Miteigentumsanteil am 
Grundstück in diesem Fall analog anzuwenden ist.

Zu § 11

Die Norm regelt die Haftungsfälle und damit die Frage, wer neben dem Steuer-
schuldner als Steuerverpflichteter in Frage kommt. Für einen Nießbraucher, der 
tatsächlich ein sehr weitreichendes Nutzungsrecht am Grundbesitz hat, ist die An-
ordnung einer Haftung neben dem Eigentümer gerechtfertigt. Die Haftung des 
Erwerbers wird in Absatz 2 geregelt, wobei im Einklang mit den Insolvenz- und 
Vollstreckungsvorschriften und um eine Durchbrechung der dort geltenden Prin-
zipien zu verhindern klargestellt wird, dass die Haftung in diesem Fall gerade 
nicht eintritt.

Zu § 12

Durch die Anordnung der Grundsteuer als öffentliche Last wird es der Verwal-
tung ermöglicht, sich unmittelbar aus dem haftenden Gegenstand zu befriedigen. 
Zudem erfolgt eine Privilegierung der Gemeinde gegenüber anderen Gläubigern 
durch die vorrangige Befriedigung aus der öffentlichen Last.

Zweiter Teil

Bewertungsvorschriften

Zu § 13

Die Norm bestimmt, für welches Vermögen Grundsteuerwerte gesondert festzu-
stellen sind. Sie entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Recht unter Anpas-
sung an die neuen Begrifflichkeiten. Statt Einheitswerten sind nunmehr Werte für 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und für Grundstücke gesondert festzustel-
len. Im Feststellungsbescheid sind darüber hinaus für die Grundsteuerwertfeststel-
lung bei land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögen Feststellungen über die 
Vermögensart und die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit sowie der Höhe 
der Anteile bei mehreren Beteiligten zu treffen. Für das Grundvermögen wird 
indes die Vermögensart nicht benötigt (Absatz 3). Absatz 4 der Norm sieht vor, 
dass eine Feststellung nur zu erfolgen hat, wenn sie für die Besteuerung von Be-
deutung ist.

Zu § 14

Die Norm entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung. Sie bestimmt all-
gemein, dass die Grundsteuerwerte nach den Vorschriften des dritten Teils ermit-
telt werden. Eine abweichende Feststellung aus Billigkeitsgründen kommt nach 
Satz 2 nicht in Betracht. Hiervon unberührt bleiben Übergangsregelungen mög-
lich, die die oberste Finanzbehörde trifft.
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Zu § 15

Die Norm regelt die Durchführung von Hauptfeststellungen. Absatz 1 normiert, 
dass die Grundsteuerwerte bei Hauptfeststellungen allgemein festgestellt wer-
den, und bestimmt für die Hauptfeststellungen einen siebenjährigen Hauptfest-
stellungsturnus. Nach Absatz 2 sind den Hauptfeststellungen die jeweiligen Ver-
hältnisse am Hauptfeststellungzeitpunkt und damit zu Beginn des Kalenderjahres 
zugrunde zu legen.
Da die Wertverhältnisse während der folgenden Jahre eines Hauptfeststellungs-
zeitraums typischerweise wertrelevanten Veränderungen unterliegen, bedarf es 
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zur Einheits-
bewertung in regelmäßigen und nicht zu weit auseinanderliegenden Abständen 
einer neuen Hauptfeststellung. Mit der Festlegung eines siebenjährigen Hauptfest-
stellungsturnus wird das ursprüngliche Konzept einer regelmäßig mitschreitenden 
Bewertung wiederaufgenommen und es werden damit die in diesem Zusammen-
hang bestehenden verfassungsrechtlichen Vorgaben umgesetzt. 
Absatz 3 bestimmt, dass die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte 
nach § 15 Absatz 1 auf den 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Ab diesem Zeit-
punkt können Feststellungsbescheide über die neuen Grundsteuerwerte ergehen.

Zu § 16

Die Norm ist an die bisherige Regelung angelehnt und regelt, wann es zwischen 
zwei Hauptfeststellungen zu Fortschreibungen kommt.

Zu Absatz 1

Die Wertfortschreibungsgrenzen in Absatz 1 wurden auf Euro umgestellt und die 
Höhe angepasst. Eine Neufeststellung der Grundsteuerwerte ist nunmehr vorzu-
nehmen, wenn der in Euro ermittelte und auf volle hundert Euro abgerundete 
Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von dem entspre-
chenden Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder nach unten um 
mehr als 15 000 Euro abweicht. Bis zu einer Abweichung von 15 000 Euro beim 
Grundsteuerwert ist regelmäßig nur eine untergeordnete Differenz in der Höhe der 
Grundsteuer gegeben.
Die Höhe der Wertfortschreibungsgrenzen berücksichtigt, dass eine Änderung der 
tatsächlichen Verhältnisse stets in vollem Umfang geprüft werden muss. Sie neh-
men den Gedanken der Kleinbetragsverordnung auf, orientieren sich an einem 
verwaltungseffizienten Handeln und berücksichtigen, dass die Bescheiderteilung 
automationsgestützt erfolgt.
Aus diesen Gründen wurde auf unterschiedliche Wertfortschreibungsgrenzen in 
Abhängigkeit danach, ob es sich um eine Abweichung zu Gunsten oder zu Las-
ten des Steuerpflichtigen handelt, verzichtet und erheblicher Verwaltungsaufwand 
vermieden. Damit wird nicht nur dem Grundsatz eines effizienten Verwaltungs-
handelns Rechnung getragen, sondern insbesondere das Prinzip der Gleichmäßig-
keit der Besteuerung durch Wahrung einer realitäts- und relationsgerechten Be-
wertung mittels nicht zu hoher Wertfortschreibungsgrenzen gewahrt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 betrifft die Zurechnungsfortschreibung, wenn sich zu den zuletzt getrof-
fenen Feststellungen für die Besteuerung relevante Abweichungen ergeben. Die 
Regelung fügt die notwendigen Anpassungen durch die neue Systematik in das 
Landesgrundsteuergesetz ein.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ist mit einer geringfügigen redaktionellen Änderung wortlautidentisch 
mit dem bisherigen § 22 Absatz 3 BewG und normiert, dass eine Fortschreibung 
auch zur Beseitigung von einer fehlerhaften Feststellung erfolgt.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt, wann eine Fortschreibung vorzunehmen ist und welche Ver-
hältnisse der Fortschreibung zugrunde zu legen sind. Die Vorschrift des § 29 Ab-
satz 2 über die Zugrundelegung eines anderen Zeitpunkts sowie § 21, wonach die 
Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen sind, bleiben 
als lex specialis von Absatz 4 unberührt.

Zu § 17

§ 17 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 23 BewG und re-
gelt, wann Nachfeststellungen vorzunehmen sind.

Zu Absatz 1

Nachfeststellungen sind durchzuführen, wenn nach dem Hauptfeststellungszeit-
punkt (§ 15 Absatz 2) eine wirtschaftliche Einheit neu entsteht (Nummer 1) oder 
eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zu einer Steuer heran-
gezogen werden soll (Nummer 2). Eine neue wirtschaftliche Einheit entsteht bei-
spielsweise, wenn Wohn- oder Teileigentum neu begründet wird. Eine bereits 
bestehende wirtschaftliche Einheit wird etwa dann erstmals zu einer Steuer heran-
gezogen, wenn eine Steuerbefreiung für die Grundsteuer wegfällt. In den Fällen 
einer Grundsteuerbefreiung wird ein festgestellter Grundsteuerwert regelmäßig 
nicht vorliegen, da eine Feststellung mangels Relevanz für die Grundsteuer nach 
§ 13 Absatz 4 nicht vorzunehmen ist. Fällt nun zwischen zwei Hauptfeststellungs-
zeitpunkten die Steuerbefreiung weg, ist nach § 17 eine Nachfeststellung vorzu-
nehmen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt den Nachfeststellungszeitpunkt. Nachfeststellungszeitpunkt ist da-
nach der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Entstehung der wirtschaftlichen 
Einheit folgt beziehungsweise in dem der Grundsteuerwert erstmals der Besteue-
rung zugrunde gelegt wird. Die Vorschrift des § 29 Absatz 2 über die Zugrunde-
legung eines anderen Zeitpunkts bleibt unberührt.

Zu § 18

§ 18 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 24 BewG und regelt, wann ein 
Grundsteuerwert aufgehoben wird.

Zu Absatz 1

Dies ist wie bisher der Fall, wenn eine wirtschaftliche Einheit wegfällt (Absatz 1 
Nummer 1) oder der Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit infolge von 
Befreiungsgründen der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird (Absatz 1 
Nummer 2). Eine wirtschaftliche Einheit kann beispielsweise dann wegfallen, 
wenn zwei wirtschaftliche Einheiten zu einer neuen wirtschaftlichen Einheit zu-
sammengefasst werden. Werden neue Steuerbefreiungsvorschriften eingeführt, 
entfällt die Bedeutung der Grundsteuerwerte für die Besteuerung und die Grund-
steuerwerte sind folglich ebenfalls aufzuheben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt den Aufhebungszeitpunkt. Die Grundsteuerwerte sind im Fall des 
Absatzes 1 Nummer 1 auf den Beginn des Kalenderjahres aufzuheben, das auf 
den Wegfall der wirtschaftlichen Einheit folgt. Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 
sind die Grundsteuerwerte auf den Beginn des Kalenderjahres aufzuheben, in dem 
der Grundsteuerwert erstmals der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird.
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Zu § 19

§ 19 entspricht dem bisherigen § 24 a BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten 
redaktionell angepasst worden. Die Norm regelt, dass Bescheide über Fortschrei-
bungen oder Nachfeststellungen von Grundsteuerwerten bereits vor den maßgeb-
lichen Feststellungszeitpunkten ergehen können. Ergeben sich bis zu den Fest-
stellungszeitpunkten Änderungen, die zu einer abweichenden Feststellung führen 
würden, sind die Bescheide an die Änderungen anzupassen.

Zu § 20

§ 20 entspricht dem bisherigen § 25 BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten 
redaktionell angepasst worden. Die Norm bestimmt, dass Fortschreibungen oder 
Nachfeststellungen bei Ablauf der Feststellungsfrist mit Wirkung auf einen späte-
ren Feststellungszeitpunkt möglich sind, für den die Feststellungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist.

Zu § 21

§ 21 entspricht dem bisherigen § 27 BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten 
redaktionell angepasst worden. Die Norm bestimmt, dass bei Fortschreibungen 
und Nachfeststellungen der Grundsteuerwerte die Wertverhältnisse im Hauptfest-
stellungszeitpunkt zugrunde zu legen sind.

Zu § 22

§ 22 ist an den bisherigen § 28 BewG angelehnt.

Zu Absatz 1

Zur Durchführung der Feststellung von Grundsteuerwerten bedarf es am jewei-
ligen Hauptfeststellungszeitpunkt stets einer Erklärung des Steuerpflichtigen zur 
Feststellung von Grundsteuerwerten. Haben sich bei einer wirtschaftlichen Ein-
heit die tatsächlichen Verhältnisse grundlegend geändert und beziehungswiese 
oder ist eine grundlegende Änderung bei den Wertverhältnissen eingetreten, so 
kann das Finanzamt den Steuerpflichtigen zum nächsten Nachfeststellungs- oder 
Fortschreibungszeitpunkt zur Abgabe einer Feststellungserklärung auffordern. 
Zur Verwaltungsvereinfachung kann dies im Wege der öffentlichen Bekannt-
machung erfolgen. Fordert die Finanzbehörde zu einer Erklärung auf, hat sie eine 
Frist zur Abgabe zu bestimmen, die mindestens einen Monat betragen soll.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 hat der Steuerpflichtige bei einer Änderung der tatsächlichen Ver-
hältnisse, die den Wert oder die Art (Vermögensart) beeinflussen oder zu einer 
erstmaligen Feststellung führen können, auf den Beginn des folgenden Kalender-
jahres eine Erklärung (Anzeige) abzugeben. Eine Anzeige ist auch bei dem Über-
gang des Eigentums oder des wirtschaftlichen Eigentums an einem auf fremden 
Grund und Boden errichteten Gebäudes abzugeben. Andere Änderungen, die zu 
einer Zurechnungsfortschreibung führen, wie beispielsweise der Eigentumsüber-
gang an einem Grundstück, bedürfen keiner Erklärung des Steuerpflichtigen, weil 
die Finanzverwaltung insbesondere durch Mitteilung anderer Behörden hiervon 
erfährt (vergleiche etwa § 23 Absatz 2). Die Abgabefrist für die Erklärungen be-
trägt einen Monat und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sich die 
tatsächlichen Verhältnisse geändert haben beziehungsweise das wirtschaftliche 
Eigentum übergegangen ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, von wem die Anzeige abzugeben ist. Sie ist im Regelfall von 
demjenigen abzugeben, dem das Grundstück zuzurechnen ist.
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Anders als bei den Einheitswerten wird bei den Grundsteuerwerten dem Erb-
bauberechtigten das Grundstück zugerechnet (vergleiche § 10 Absatz 3). Folge-
richtig ist auch der Erbbauberechtigte verpflichtet, die Feststellungserklärung ab-
zugeben. Dies ist sachdienlich, da anzunehmen ist, dass der Erbbauberechtigte 
als Nutzungsberechtigter des Grundstücks die entsprechenden Kenntnisse für die 
Feststellungserklärung besitzt. Der Erbbauverpflichtete hat an der Erklärung mit-
zuwirken, da im Einzelfall nicht auszuschließen ist, dass bestimmte Tatsachen nur 
vom Erbbauverpflichteten erlangt werden können.

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt, dass die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Ab-
satz 2 bei dem für die gesonderte Feststellung zuständigen Finanzamt abzugeben 
und, sofern keine elektronische Übermittlung erfolgt (vergleiche Absatz 6), zu 
unterzeichnen sind (vergleiche Absatz 5). Örtlich zuständig für die gesonderte 
Feststellung ist aufgrund der Anwendbarkeit der Abgabenordnung nach der all-
gemeinen abgabenrechtlichen Zuständigkeitsverteilung das Lagefinanzamt (§ 18 
Absatz 1 Nummer 1 AO). 

Zu Absatz 5

Die Vorschrift regelt, dass die Erklärungen nach Absatz 1 und die Anzeigen nach 
Absatz 2 Steuererklärungen im Sinne der für anwendbar erklärten Abgabenord-
nung sind. Dies hat zur Folge, dass die Erfüllung sowohl der Erklärungs- als 
auch der Anzeigepflicht erzwingbar ist (§§ 328 ff. AO) und dass bei Nichterfül-
lung oder bei nicht fristgerechter Erfüllung der Erklärungs- und Anzeigepflicht 
grundsätzlich ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden muss (§ 152 Absatz 2 
AO). Schließlich folgt daraus, dass den Erklärungs- und Anzeigepflichtigen sowie 
seinen Gesamtrechtsnachfolger die Pflicht zur Berichtigung seiner Erklärung be-
ziehungsweise Anzeige aus § 153 Absatz 1 AO trifft.

Zu Absatz 6

Absatz 6 bestimmt, dass die Erklärungen nach Absatz 1 und die Anzeigen nach 
Absatz 2 im Sinne der Abgabenordnung auf elektronischem Wege zu übermitteln 
sind. Zur Vermeidung unbilliger Härten ist auf Antrag des Steuerpflichtigen unter 
den Voraussetzungen des § 150 Absatz 8 AO die Abgabe der Steuererklärung 
oder der Anzeige auf Papier zulässig. Bei der Entscheidung zur Befreiung von 
der Verpflichtung zur elektronischen Abgabe soll eine großzügigere Verwaltungs-
praxis gelten als beispielsweise bei Unternehmen für die Abgabe von Unterneh-
menssteuererklärungen. Als Befreiungsgründe kommen insbesondere in Betracht, 
wenn Steuerpflichtige einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand geltend 
machen (Beispiel: erforderliche Anschaffung eines PC) oder wenn der Steuer-
pflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur 
eingeschränkt zur Abgabe von elektronischen Erklärungen in der Lage ist. Per-
sönliche Unzumutbarkeit liegt beispielsweise vor, wenn der Steuerpflichtige über 
keinerlei Medienkompetenz verfügt und aufgrund der Umstände auch nicht zu 
erwarten ist, dass er zukünftig und zeitnah Zugang zur Computertechnik findet.

Zu § 23

§ 23 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 29 BewG. Er ist insbeson-
dere hinsichtlich der neuen Begrifflichkeiten redaktionell angepasst. § 23 regelt, 
welche Erhebungsmöglichkeiten über Besteuerungsgrundlagen und Auskunfts-
rechte das Finanzamt hat sowie welche Mitteilungspflichten andere Behörden 
gegenüber dem Finanzamt haben.
Insbesondere regelt § 23 Absatz 1 die Anzeige- und Mitteilungspflichten der nach 
Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörden. Diese haben alle ihnen bekannt 
gewordenen Umstände, die für die Feststellung von Grundsteuerwerten oder die 
Festsetzung der Grundsteuer von Bedeutung sind, mitzuteilen. Dazu gehören ins-
besondere die in § 23 Absatz 2 festgelegten Daten der Grundbuchämter. Darüber 
hinaus gehören hierzu insbesondere Daten, die bei der Vermessungs- und Katas-
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terverwaltung im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem technisch 
geführt werden.
§ 23 Absatz 3 regelt, dass die mitteilungspflichtigen Stellen grundsätzlich ver-
pflichtet sind, die betroffenen Personen von dem Inhalt der Mitteilung zu un-
terrichten. Eine Unterrichtung kann jedoch in Übereinstimmung mit Artikel 13 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1, zuletzt ber. ABl. L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in seiner jeweils geltenden 
Fassung unterbleiben, soweit den Finanzbehörden Umstände aus dem Grund-
buch, den Grundakten oder aus dem Liegenschaftskataster mitgeteilt werden. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Personen nicht nur die 
betroffenen Daten kennen, sondern auch – nicht zuletzt aufgrund der gesetz lichen 
Mitteilungspflicht – wissen, dass diese Daten (wie bereits nach früherem Recht) 
den Finanzbehörden zu Besteuerungszwecken mitgeteilt werden. Insoweit ist 
§ 23 Absatz 3 als Klarstellung zu verstehen (vergleiche dazu auch den in § 2 a 
Absatz 3 AO klarstellend zum Ausdruck kommenden Anwendungsvorrang der 
Datenschutzgrundverordnung). Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e der Daten-
schutzgrundverordnung können bestehende Informationspflichten zudem durch 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, denen der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, eingeschränkt werden. Voraussetzung ist, dass die Be-
schränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in 
einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maß-
nahme darstellt, um den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffent-
lichen Interesses des Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen finanziellen In-
teresses, etwa im Steuerbereich, wie hier das Aufkommen der Grundsteuer durch 
Schaffung der Möglichkeit einer weitgehend automatisiert und flächendeckenden 
Erhebung, sicherzustellen.
Übersteigen die Interessen der betroffenen Person den Aufwand für die Informa-
tionserteilung, zum Beispiel anlässlich eines erforderlichen schriftlichen Kontakts 
mit dem Betroffenen, ihn von der Mitteilung nach § 23 Absatz 1 oder 2 zu infor-
mieren, hat in diesen Fällen eine Information von der Mitteilung zu erfolgen.
Die in Absatz 4 normierte Verpflichtung zur elektronischen Datenübermittlung an 
die Finanzbehörden nach vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimm-
te Schnittstelle ist Grundvoraussetzung für eine weitgehend automationsgestützte 
Neubewertung aller etwa 5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten. Da der genaue 
Zeitpunkt der Umsetzung noch nicht feststeht, erfolgt eine gesonderte Aufforde-
rung durch die oberste Finanzbehörde, sobald die Voraussetzungen gegeben sind.

Dritter Teil

Bewertungsvorschriften

Zu § 24

Die Norm bestimmt, nach welchen Grundsätzen die Steuergegenstände des § 3 zu 
bewerten sind.

Zu Absatz 1

Absatz 1 gibt die genaue Bezugsgröße für die konkrete Bewertung vor. Dabei 
wird an der Grundsystematik der wirtschaftlichen Einheiten festgehalten. Dies ist 
nicht nur beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen von Bedeutung, wel-
ches in der Regel aus einem Bündel von Wirtschaftsgütern besteht, sondern auch 
beim Grundvermögen. Auch dort ist es aufgrund der tatsächlichen oder rechtli-
chen Verhältnisse geboten, die Wirtschaftsgüter abweichend von der privatrecht-
lichen Ausgangslage zum Zwecke der Grundsteuer zu behandeln.
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Zu Absatz 2 und 3

Dabei bestimmt Absatz 2, dass land- und forstwirtschaftliches Vermögen mit 
einem Ertragswert bewertet wird und Grundvermögen gemäß Absatz 3 mit dem 
Bodenwert. Es erfolgt dadurch eine unterschiedliche Behandlung dieser beiden 
Vermögensarten. Dies ist jedoch aufgrund der spezifischen Besonderheiten und 
im Hinblick auf das Verhältnis zur Gewerbesteuer auch gerechtfertigt.
Für die Bewertung des Grundvermögens, und damit den größten Teil der zu be-
wertenden wirtschaftlichen Einheiten, wird als abstraktes und neues Bewertungs-
verfahren eine Ausrichtung nach dem Bodenwert normiert. Dieser Wert richtet 
sich nach dem im Bodenrichtwert eines Grundstücks stehenden Potenzial des 
Grundstücks und ist daher unabhängig vom Gebäude.
Der Wert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs bestimmt sich in erster 
Linie nach dem Ertragspotenzial und wird weniger von dem durch Bereitstellung 
der kommunalen Infrastruktur geprägten und aufgewerteten Innenbereich der 
Kommune beeinflusst. Zudem liegen für land- und forstwirtschaftliche Flächen 
aufgrund der statischen Marktlage nur unzureichend Daten zur Bewertung durch 
die Gutachterausschüsse vor. Bei der Ermittlung des Ertragswerts wird davon 
ausgegangen, dass der Eigentümer den zu bewertenden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft behält, fortlaufend nutzt und hieraus Erträge erzielt. Sinn und 
Zweck des Ertragswerts ist es somit, außerlandwirtschaftliche Faktoren auszu-
scheiden, die zwar den Veräußerungspreis eines Betriebs beeinflussen, jedoch in 
keinem ökonomischen Zusammenhang mit der objektiven Ertragsfähigkeit einer 
land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion stehen. Im Sinne einer realitätsge-
rechten und relationsgerechten Besteuerung ist daher die Anwendung eines spezi-
fischen Ertragswertverfahrens für land- und forstwirtschaftliches Vermögen ge-
rechtfertigt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 30 BewG und 
bestimmt, dass die in Euro ermittelten Grundsteuerwerte auf volle hundert Euro 
abgerundet werden.

Zu § 25

Die Norm enthält zentrale Aussagen zu den wirtschaftlichen Einheiten.

Zu Absatz 1

Absatz 1 definiert den Begriff der wirtschaftlichen Einheit zum Zwecke der Be-
wertung. Dieser lehnt sich an die bisherigen in § 2 BewG verwendeten Begriff-
lichkeiten an. Auch wenn das neue Bewertungsverfahren für Grundstücke keine 
Gebäude mehr direkt in die Bewertung einbezieht, soll trotzdem die Verkehrs-
anschauung für die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheiten weiterhin bestim-
mend sein. Werden etwa zwei Grundstücke durch eine dauerhafte, flurstücks-
übergreifende Nutzung so eng miteinander verknüpft, sodass eine isolierte Be-
trachtung der Grundstücke nicht angezeigt ist, muss von einer wirtschaftlichen 
Einheit ausgegangen werden.
Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass für die Grundsteuer die grundlegende 
Wertung des § 39 AO gilt. Auf die Ausführungen im Rahmen von § 10 wird daher 
verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 benennt dabei ausdrücklich die Miteigentumsanteile als Berechnungs-
grundlage für den Grundstücksanteil. Im neuen Bewertungssystem sind die Ge-
bäude grundsätzlich irrelevant. Um jedoch eine genaue und abgeltende Besteue-
rung von Grundstücken mit einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsge-
setz zu erreichen und die genaue Zurechnung festzulegen, wurde diese Regelung 
zur Ermittlung der Grundstücksgröße in diesen Fällen aufgenommen.
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Zu Absatz 3

Die bisherige Regelung des § 32 BewG findet sich ähnlich in Absatz 3 wieder. Sie 
bestimmt, dass für die Bewertung des auf dem Gebiet des Landes belegenen und 
nach diesem Teil zu bewertenden Vermögens die Vorschriften der §§ 26 bis 38 
gelten. Nach diesen Vorschriften sind auch die auf dem Gebiet des Landes beleg-
enen Teile einer wirtschaftlichen Einheit zu bewerten, die sich sowohl auf das Ge-
biet des Landes als auch auf Gebiete außerhalb des Gebiets des Landes erstreckt. 
Diese Regelung ist insbesondere für die Bewertung von Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft von praktischer Bedeutung, da diese teilweise über Landesgren-
zen hinweg betrieben werden. Bewertet für Zwecke der Grundsteuer wird in die-
sen Fällen nur der auf dem Gebiet des Landes belegene Teil der wirtschaftlichen 
Einheit. Zudem wird klargestellt, dass der außerhalb belegene Teil einer wirt-
schaftlichen Einheit nicht der gesonderten Feststellung nach § 13 unterliegt.

1. Abschnitt:

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen

1. Einführung

Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens erfolgt bislang im 
Rahmen einer Betriebsbewertung (Gesamtbewertung) mit dem Ertragswert. Für 
die alten Länder wird die Bewertung bisher in Form der Eigentümerbesteuerung 
und für die neuen Bundesländer in Form der Nutzerbesteuerung jeweils einheit-
lich nach den Wertverhältnissen zum 1. Januar 1964 vorgenommen. In den alten 
Ländern gehört der Wohnteil einschließlich der Altenteilerwohnung zum land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögen, während die Wohngebäude in den neuen 
Ländern dem Grundvermögen zugerechnet werden. Durch die Übertragung der 
Agrarpolitik auf die Europäische Union und nach mehrfachen Strukturverände-
rungen innerhalb der letzten 50 Jahre haben sich die für einen Ertragswert maßge-
benden Verhältnisse in der Land- und Forstwirtschaft grundlegend geändert. Zur 
Weiterentwicklung des Bewertungsverfahrens der Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft für Zwecke der Grundsteuer ist deshalb auf die jüngeren Erfahrungen 
im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer zurückzugreifen.
Die Bewertung des Grund und Bodens mittels Pachtpreisen ist aus Sicht der Wis-
senschaft und der land- und forstwirtschaftlichen Sachverständigen nur im Fall 
der Verpachtung einzelner Flächen zielführend. Dagegen muss der wirtschaften-
de Betrieb regelmäßig Flächen zupachten, was statistisch in einer hohen Pacht-
quote und einem gesteigerten Ertrag zum Ausdruck kommt. Die Bewertung des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens für die Erbschaft- und Schenkung-
steuer erfolgt deshalb durch ein Reingewinn- und ein Mindestwertverfahren. Im 
Rahmen einer einmaligen Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer muss eine solche sachliche Differenzierung und der damit verbundene Auf-
wand einer nachträglichen Liquidationsbewertung im Verhältnis zur realitätsge-
rechten Abbildung anderer Wirtschaftsgüter hingenommen werden. Bei der jähr-
lich wiederkehrend zu erhebenden Grundsteuer ist ein solches Verfahren sowohl 
mit Blick auf die rückwirkende Korrektur der Bemessungsgrundlage als auch mit 
Blick auf die monetären und bürokratischen Belastungen sowohl für die Land- 
und Forstwirtschaft als auch für die Finanzverwaltung nicht zielführend.

2. Folgerungen für das Bewertungsverfahren 

Um in einem steuerlichen Massenverfahren die Bewertung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens transparent und effizient gestalten zu können, muss 
die Bewertungssystematik für den Grundbesitz weitgehend vereinfacht und auf-
grund zur Verfügung stehender Datengrundlagen mittelfristig möglichst vollauto-
matisiert abgewickelt werden. Dies kann im Einzelnen durch eine automations-
freundliche Ausgestaltung des Bewertungsverfahrens wie folgt erreicht werden:

–  Die wirtschaftliche Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft erstreckt sich 
künftig nicht mehr auf den Wohnteil.
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–  Die übrigen Grundstrukturen des bisherigen Rechts in Form der Vermögens-
art, die Definition der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft, die Abgrenzungskriterien hierzu und die bewährte Gliederung des 
Betriebs in Nutzungen bleiben erhalten. Eine Änderung erfolgt nur dergestalt, 
dass die Gliederung des Betriebs (sogenannte gesetzliche Klassifizierung) über 
eine Grundstücksdatenbank für das voll automationsgestützte Bewertungsver-
fahren zur Verfügung gestellt wird.

–  Die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft erfolgt nach dem Eigentümerprinzip auf der Basis des amtlichen Liegen-
schaftskatasters in Form einer standardisierten Bewertung der Flächen und ge-
gebenenfalls der vorhandenen Hofstellen mit einem typisierenden Ertragswert.

–  Die Ableitung der Ertragswertansätze erfolgt soweit als möglich aus den durch-
schnittlichen Ertragsverhältnissen der Testbetriebe beim Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft für Deutschland. Dadurch kann bei jeder 
Hauptfeststellung auf kontinuierliche Daten zurückgegriffen werden.

3. Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage 

Nach der bisherigen Rechtslage gehen die land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen, die Hofflächen, die Wirtschaftsgebäude und die Betriebsmittel allgemein 
im Ertragswert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft auf und beeinflussen 
über das jeweilige Ertrags- und Aufwandsgefüge den entsprechenden Hektarwert 
der einzelnen Nutzungen oder den unmittelbaren Vergleichswert. Deshalb ist bis-
her geregelt, dass bei aktiv wirtschaftenden Betrieben die gegendüblichen Ab-
weichungen gegenüber den unterstellten Ertragsverhältnissen durch Zu- oder Ab-
rechnungen und die betriebsindividuellen Abweichungen insbesondere für Wirt-
schaftsgebäude und Vieh als Betriebsmittel durch Zu- oder Abschläge erfolgen. 
Dagegen sind in den Fällen einer Stückländerei beim Eigentümer des Grund und 
Bodens keine Abschläge wegen fehlender Betriebsmittel und dementsprechend 
keine Zuschläge für den Überbestand an Betriebsmitteln bei deren Eigentümer 
zulässig.
Aufgrund der Notwendigkeit einer weitgehend vollautomatisierten Bewertung der 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird auf eine vergleichende Bewertung 
und deren umfangreiche Ermittlungen verzichtet. Stattdessen wird unmittelbar für 
jede Nutzung ein Reinertrag ermittelt. Die neue Rechtslage unterstellt, dass der 
Reinertrag der gesondert zu bewertenden Nutzungen das jeweilige Ertragswert-
potenzial des bewirtschafteten Grund und Bodens abbildet und mit dessen Ansatz 
die hierfür unmittelbar erforderlichen Betriebsmittel ideell abgegolten werden. 
Dabei kommt es entsprechend dem Charakter einer objektiven Flächenbewertung 
zunächst nicht darauf an, ob der Eigentümer oder der Pächter den Grund und 
Boden selbst bewirtschaftet. Auf die Unterscheidung zwischen aktiv wirtschaf-
tenden Betrieben einschließlich etwaiger Ertragswertsteigerungen durch Zupacht-
flächen einerseits und Stückländereien sowie verpachteten Betrieben einschließ-
lich etwaiger Ertragswertminderungen andererseits sowie den damit verbundenen 
Abgrenzungsschwierigkeiten und Korrekturrechnungen bei besonders intensiven 
Nutzungen wird deshalb verzichtet. Dennoch wird den im bisherigen Recht be-
rücksichtigten Umständen dem Grunde nach auf vereinfachte Weise dadurch 
Rechnung getragen, dass die typischerweise von aktiv wirtschaftenden Betrieben 
unterhaltenen Hofstellen eigenständig bewertet werden. Durch die gesonderte Er-
fassung von Viehzuschlägen oder aufgrund der Bewertung der Wirtschaftsgebäu-
de werden weitere ertragswertsteigernde Umstände ersatzweise pauschal erfasst, 
die wesentlich und fachlich unbestritten sind.

Zu § 26

Zu Absatz 1

Bewertungsgegenstand für Zwecke der Grundsteuer ist innerhalb des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens die wirtschaftliche Einheit des Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft. Die wirtschaftliche Einheit bestimmt sich nach den 
wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen beim Grund und Boden am Bewertungs-
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stichtag und umfasst die damit in engem sachlichen Zusammenhang stehenden 
Wirtschaftsgüter, die in Absatz 3 konkretisiert werden.

Zu Absatz 2

Die Regelung definiert den tätigkeitsbezogenen Begriff der Land- und Forst-
wirtschaft. Der Sammelbegriff umfasst neben der Landwirtschaft und der Forst-
wirtschaft auch den Weinbau, den Gartenbau und die sonstigen Betriebszweige. 
Zugleich regelt § 26 Absatz 1 den Umfang des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens. Dienen Wirtschaftsgüter nach ihrer Zweckbestimmung einer land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit dauerhaft zur planmäßigen und ständigen Be-
wirtschaftung, werden sie unter objektiven Gesichtspunkten dieser Vermögensart 
zugerechnet.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt enumerativ die Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind. Zu diesen Wirtschaftsgü-
tern gehören insbesondere der Grund und Boden, die Wirtschaftsgebäude, die ste-
henden Betriebsmittel, der normale Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln und 
die immateriellen Wirtschaftsgüter. Zum Grund und Boden gehören alle Flächen, 
die nicht als Grundvermögen zu erfassen sind. Wirtschaftsgebäude sind Gebäude 
oder Gebäudeteile, die ausschließlich der unmittelbaren Bewirtschaftung des Be-
triebs und nicht Wohnzwecken dienen. Stehende Betriebsmittel wie zum Beispiel 
das lebende und tote Inventar dienen einem Betrieb längerfristig. Dagegen sind 
umlaufende Betriebsmittel zum Verbrauch im eigenen Betrieb oder zum Verkauf 
bestimmt. Zu den immateriellen Wirtschaftsgütern gehören insbesondere Liefer-
rechte und von staatlicher Seite gewährte Vorteile, die die Voraussetzungen eines 
Wirtschaftsguts erfüllen. Ein normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln 
stellt sicher, dass eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung im Sinne des definierten 
Reinertrags möglich ist.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 33 Absatz 3 BewG. 
Sie berücksichtigt jedoch, dass zu Wohnzwecken, gewerblichen und beziehungs-
weise oder öffentlichen Zwecken dienende Gebäude und Gebäudeteile stets dem 
Grundvermögen zuzurechnen sind. Letzteres unterliegt konsequent der Bewer-
tung mit dem Bodenwert (§ 24 Absatz 3).
Da der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft künftig nicht mehr die Wohngebäu-
de und den dazugehörenden Grund und Boden umfasst (zum Beispiel Wohnteil 
einschließlich Altenteilerwohnung und Wohnungen der Arbeitnehmer), ist inso-
weit eine Abgrenzung zwischen dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
und dem Grundvermögen geboten. Zum Grundvermögen der Wohngebäude zäh-
len neben der bebauten Fläche auch die Nebenflächen wie zum Beispiel Stell-
plätze und Gärten. Bei Betrieben, die vor dem 31. Dezember 1998 bereits be-
standen haben, ist eine Abgrenzung nach § 13 Absatz 4 und 5 EStG erfolgt, die 
grundsätzlich zu übernehmen ist.
Im Übrigen wird die traditionelle Verkehrsanschauung in Absatz 4 Nummer 2 bis 4 
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft fortgeführt, wonach der Betriebsinha-
bende im Falle einer Veräußerung seines Betriebs die abschließend aufgeführten 
Wirtschaftsgüter nicht zwangsläufig mitveräußert oder dem Erwerber besonders 
in Rechnung stellt. Eine Änderung dieser Rechtslage hätte zur Folge, dass auch 
für diese Wirtschaftsgüter Grundsteuer zu entrichten wäre.

Zu § 27

Zu Absatz 1

Nach der bisherigen Rechtslage sind die Standortflächen von Windkraftanlagen 
auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen dem Grundvermögen zuzu-
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rechnen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hierzu sind 
bei bestellten Grunddienstbarkeiten und einer weiteren land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung der Flächen (einschließlich einer Unternutzung der Umgriffs-
flächen) nur die eigentlichen Standortflächen aus dem land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen auszuscheiden. In Folge dessen muss jeweils für kleinste wirt-
schaftliche Einheiten des Grundvermögens eine Wertermittlung erfolgen, ohne 
dass in der Regel die eigentliche Betriebsvorrichtung Windkraftanlage der Grund-
steuer unterliegt.
Neben den Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Standortflächen ergeben sich 
solche auch bei der Bewertung dieser Flächen, da den Gutachterausschüssen hier-
für keine ausreichende Zahl von Kauffällen zur Ermittlung entsprechender Bo-
denrichtwerte zur Verfügung stehen. Aus diesen Gründen regelt die Vorschrift, 
dass land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in Sondergebieten für Wind-
energieanlagen aus Vereinfachungsgründen stets und im vollen Umfang dem 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugerechnet werden. Dabei werden aus 
Klarstellungsgründen neben den eigentlichen Standortflächen auch die dazugehö-
rigen Betriebsvorrichtungen (abgegrenzte Standortflächen der Windenergieanla-
gen) umfasst. Alle übrigen Energieerzeugungsflächen werden weiterhin über § 26 
Absatz 4 Nummer 1 dem Grundvermögen zugerechnet.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 69 Absatz 1 BewG. Sie er-
setzt jedoch das nach bisherigem Recht gültige Tatbestandsmerkmal „auf abseh-
bare Zeit“, das durch die hierzu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung mit 
sechs Jahren konkretisiert wurde, in Übereinstimmung mit dem Hauptfeststel-
lungszeitraum durch sieben Jahre.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 69 Absatz 3 BewG unter 
Berücksichtigung der Abgrenzung und Bewertung von land- und forstwirtschaft-
lichen Hofstellen.

Zu § 28

Zu Absatz 1

Die Vorschrift greift auf die bewährten Regelungen des § 34 Absatz 1 und 2 
BewG zurück. Sie enthält eine Beschreibung des Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft und gliedert diesen für Zwecke der Wertermittlung auf.
Der Begriff der Nutzung umfasst grundsätzlich die Gesamtheit aller jeweils hierzu 
gehörenden Wirtschaftsgüter, die einem Betriebszweig oder mehreren Betriebs-
zweigen der Urproduktion dienen. Dies hat den Vorteil, dass mehreren Nutzungen 
dienende Wirtschaftsgüter nicht im Einzelnen quotal aufgeteilt werden müssen. 
Die Definitionen des Abbaulands, Geringstlands und Unlands entsprechen dem 
bisherigen § 34 Absatz 2 Nummer 2 BewG, werden jedoch aus automationstech-
nischen Gründen künftig als Nutzungsart bezeichnet.
Neu ist die Nutzungsart Hofstelle, die zur weiteren Vereinfachung des Bewer-
tungsverfahrens eingeführt wird. Die Nutzungsart ergänzt die jeweiligen Nut-
zungen um die Hofflächen, die dadurch unmittelbar bewertet werden können. 
Gleiches gilt für die auf einer Hofstelle befindlichen Wirtschaftsgebäude und Be-
triebsmittel, soweit hierfür eine gesonderte Erfassung angeordnet ist.
Nebenbetriebe werden wie bisher dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zu-
geordnet und gesondert erfasst. Für die Abgrenzung des Nebenbetriebs zum Ge-
werbebetrieb gelten die bisherigen Grundsätze.
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Zu Absatz 2

Um eine möglichst weitgehende Automation des Bewertungsverfahrens zu ge-
währleisten, werden die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf der Grund-
lage von Mitteilungen anderer Behörden, von Steuererklärungen, von Außenprü-
fungen oder anlässlich der Durchführung einer land- und forstwirtschaftlichen 
Sachverständigentätigkeit den entsprechenden Nutzungen, Nutzungsteilen sowie 
Nutzungsarten zugeordnet. Die Angaben zu den klassifizierten Flächen sind im 
amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem auf der Rechtsgrundlage des 
§ 23 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 der Finanzverwaltung zur Verfügung 
zu stellen.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift grenzt das Abbauland von den Nutzungen ab. Sie entspricht inhalt-
lich dem bisherigen § 43 Absatz 1 BewG.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift grenzt das Geringstland von den Nutzungen ab. Sie entspricht in-
haltlich dem bisherigen § 44 Absatz 1 BewG.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift grenzt das Unland von den Nutzungen ab. Sie entspricht inhaltlich 
dem bisherigen § 45 Absatz 1 BewG.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift definiert die vom Grundvermögen abgegrenzten Hofstellen, die zur 
Vereinfachung der Bewertung gesondert zu erfassen sind. Umfang und Ausstat-
tung der jeweiligen Hofstelle richten sich grundsätzlich nach den Erfordernissen 
und der Größe der von dieser Stelle aus bewirtschafteten Flächen. Die Hofflächen 
werden unabhängig davon, ob sie bebaut oder unbebaut sind, dem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft zugerechnet, wenn sie zumindest teilweise der Bewirt-
schaftung der übrigen land- und forstwirtschaftlichen Flächen dienen. Die sich 
auf den Hofflächen befindlichen Wirtschaftsgebäude werden mit ihren jeweiligen 
Brutto-Grundflächen ebenfalls der Hofstelle zugerechnet.

Zu Absatz 7

Die Vorschrift fingiert die Nebenbetriebe als Nutzungsart. Inhaltlich entspricht 
die Definition dem bisherigen § 42 Absatz 1 BewG.

Zu § 29

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt, dass für die Feststellung des Grundsteuerwerts allgemein 
die Verhältnisse zum Feststellungszeitpunkt (das heißt zum Stichtag 1. Januar 
eines Jahres) maßgebend sind, auch wenn in der Land- und Forstwirtschaft regel-
mäßig abweichende Wirtschaftsjahre bestehen.

Zu Absatz 2

Abweichend von der Regelung des Absatzes 1 und damit abweichend von § 15 
Absatz 2, § 16 Absatz 4 Satz 2 und § 17 Absatz 2 Satz 1 wird aus Zweckmäßig-
keitsgründen auf die Bestände zum Schluss des vorangegangenen Wirtschafts-
jahres abgestellt. Grundsätzlich erleichtert dies die Ermittlung der umlaufenden 
Betriebsmittel und die Abgrenzung der Überbestände. Bedeutung erlangt die 
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Vorschrift bei der Ermittlung der Tierbestände für die Abgrenzung der landwirt-
schaftlichen von der gewerblichen Tierhaltung.

Zu § 30

Zu Absatz 1

Bei der Bewertung der Wirtschaftsgüter im Sinne des § 26 Absatz 3 durch Ka-
pitalisierung des Reinertrags ist nicht auf das individuell durch den Land- und 
Forstwirt erwirtschaftete Ergebnis abzustellen, sondern auf den gemeinhin und 
nachhaltig erzielbaren Reinertrag eines pacht- und schuldenfreien Betriebs (Soll-
ertrag).
Bei der Beurteilung dieser Grundsätze ist nicht auf Muster- oder Spitzenbetriebe 
sondern auf durchschnittliche Betriebsergebnisse abzustellen, die anhand der ge-
setzlich normierten Gliederung eines Betriebs üblicherweise erzielt werden. Da-
bei sind alle wesentlichen Umstände, die auf den Wirtschaftserfolg Einfluss neh-
men oder von denen die Verwertung der gewonnenen Erzeugnisse abhängig ist, 
zu berücksichtigen. Außerdem ist zu unterstellen, dass der Betrieb schuldenfrei 
und mit einem für die ordnungsgemäße, gemeinhin übliche Bewirtschaftung not-
wendigen Bestand an Wirtschaftsgebäuden und Betriebsmitteln ausgestattet ist.
Die Ableitung der Reinerträge erfolgt zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
soweit als möglich aus den durchschnittlichen Ertragsverhältnissen der Testbe-
triebe beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Zur realitäts-
gerechten Abbildung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit wurden die notwendigen 
Kennzahlen für jede Nutzung gesondert als Durchschnittswerte aus zehn Wirt-
schaftsjahren ermittelt. Ausgangspunkt ist das durchschnittliche Betriebseinkom-
men der Betriebe, das die gemeinhin erzielbare Entlohnung der Produktionsfakto-
ren Boden, (Besatz-)Kapital und Arbeit repräsentiert. Der Reinertrag ergibt sich 
aus dem Betriebseinkommen abzüglich des Lohnaufwands für fremde Arbeits-
kräfte und dem angemessenen Anteil für die Arbeit des Betriebsleiters sowie der 
nicht entlohnten Arbeitskräfte (nAK).

Zu Absatz 2

Zur Vereinfachung des Bewertungsverfahrens wird der Reinertrag für jede ge-
setzliche Klassifizierung gesondert ermittelt. Das Ergebnis ist der standardisier-
te Reinertrag für den Grund und Boden. Er bildet das Ertragswertpotenzial des 
Grund und Bodens und der zur Bewirtschaftung erforderlichen Betriebsmittel ab. 
Daraus ergibt sich für den standardisierten Reinertrag des Grund und Bodens das 
folgende Schema:

Durchschnittliches Betriebseinkommen der Betriebe geteilt durch die durch-
schnittlich bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche (LF) in Hektar 

=  Betriebseinkommen/ha LF abzüglich Lohnaufwand für fremde Arbeitskräfte/ha 
LF abzüglich angemessener Lohnansatz für Betriebsleiter und nicht entlohnte 
AK/ha LF abzüglich anteiliger Reinertrag für die Wirtschaftsgebäude/ha LF

=  anteiliger Reinertrag des Grund und Bodens einschließlich der Betriebsmittel 
zur LuF Erzeugung/ha LF 

Bei der Ermittlung des angemessenen Lohnansatzes der nicht entlohnten Arbeits-
kräfte (einschließlich der Betriebsleiter) wurde wie folgt vorgegangen. In Wirt-
schaftsjahren, in denen die Nettorentabilität des Betriebs 100 Prozent erreichte 
und somit eine volle Entlohnung aller Produktionsfaktoren möglich war, wird der 
Lohnansatz der nicht entlohnten Arbeitskräfte in vollem Umfang abgezogen. In 
Wirtschaftsjahren, in denen die Nettorentabilität unter 100 Prozent lag, wird nur 
der Anteil des Lohnansatzes abgezogen, der dem Prozentsatz der ermittelten Net-
torentabilität entspricht.
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Zu Absatz 3

Der Ertragswert ermittelt sich nach Absatz 3 aus dem 18,6-fachen des Reinertra-
ges, den der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gemäß seiner wirtschaftlichen 
Bestimmung im Durchschnitt der Jahre nachhaltig erbringen kann. Der Kapitali-
sierungsfaktor unterstellt eine immerwährende Verzinsung der Reinerträge von 
5,5 Prozent.

Zu § 31

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt, dass die Gesamtbewertung eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft zur Vereinfachung des Bewertungsverfahrens nach dessen Gliede-
rung erfolgt. Hierzu sind für jede der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, 
Nutzungsteile sowie für die Nutzungsarten die entsprechenden Eigentumsflächen 
des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft mit dem nach § 30 ermittelten standar-
disierten Reinertrag zu multiplizieren. Der standardisierte Reinertrag ergibt sich 
aus den jeweiligen Bewertungsfaktoren, die in den Anlagen 1 bis 6 festgelegt 
sind.
Die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
erfolgt über die dem Eigentümer zuzurechnenden Flächen, unabhängig davon, ob 
er diese im Rahmen seines aktiv wirtschaftenden Betriebs bewirtschaftet oder ob 
diese einem anderen aktiv wirtschaftenden Betrieb dienen oder zur Nutzung über-
lassen sind. Gleiches gilt wegen des nachhaltig erzielbaren Reinertrags für den 
Fall, dass die Flächen am Bewertungsstichtag nur vorübergehend nicht bewirt-
schaftet werden oder einer entsprechenden Stilllegungsverpflichtung unterliegen 
(Ansatz des Sollertrags). Aus diesen Gründen müssen im Rahmen eines Ertrags-
werts diejenigen Wirtschaftsgüter, die dem Eigentümer des Grund und Bodens 
nicht gehören, jedoch den Ertrag eines Betriebs beeinflussen, der wirtschaftlichen 
Einheit zugerechnet werden. Dieses Prinzip entspricht im Wesentlichen dem bis-
herigen § 34 Absatz 4 BewG, wonach die Wirtschaftsgüter ideell zugerechnet und 
bewertet werden. Neu ist, dass die einem Eigentümer nicht gehörenden Betriebs-
mittel sich ausdrücklich auf die jeweiligen land- und forstwirtschaftlichen Eigen-
tumsflächen erstrecken und damit fiktiv abgegolten werden. Folglich kommt es 
nicht darauf an, ob der Eigentümer die Flächen tatsächlich selbst bewirtschaftet 
oder diese zur Nutzung überlässt. Eine Unterscheidung zwischen aktiv wirtschaf-
tenden Betrieben, verpachteten Betrieben und Stückländereien kann deshalb im 
Rahmen des Massenverfahrens entfallen. Dies dient der grundlegenden Verein-
fachung und ermöglicht zugleich eine weitgehende und rechtssichere Bewertung 
der Flächen im vollautomatisierten Verfahren.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für 
die Nutzung von Ackerland und Grünland sowie einer damit verbundenen Tier-
haltung nach Maßgabe des § 35. Die Einstufung in Acker- oder Grünland erfolgt 
nach dem Bodenschätzungsgesetz. Sie ist im amtlichen Liegenschaftskataster zur 
Berechnung der Ertragsmesszahlen nachzuweisen. Die Ertragsmesszahl ist das 
Produkt einer Fläche in Ar und der Acker- oder Grünlandzahl (Wertzahlen). Die 
Bewertungsfaktoren Grundbetrag und Ertragsmesszahl sind deshalb von der im 
Kataster ausgewiesenen amtlichen Flächengröße abhängig und müssen folgerich-
tig für jede Fläche gesondert ermittelt werden, die gegebenenfalls um Zuschläge 
nach § 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 zu erhöhen ist.
Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentums-
flächen des Betriebs mit deren individuell ermitteltem Reinertrag ergeben den zu 
kapitalisierenden Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung. Wirtschaftsgebäu-
de und weitere den Ertragswert steigernde Betriebsmittel werden nach Absatz 8 
erfasst.
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Zu Absatz 3

Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für 
die Nutzung von forstwirtschaftlichen Flächen (Holzbodenflächen und Nichtholz-
bodenflächen).
Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bis-
herigen Rechtslage werden nicht mehr betriebsindividuelle Waldzustandsdaten 
erhoben, sondern es werden für naturräumlich homogen gegliederte Einheiten 
gegendübliche Verhältnisse normiert, die aus den forstwirtschaftlichen Wuchs-
gebieten und deren Baumartenanteilen gemäß § 41 a Bundeswaldgesetz abgeleitet 
werden. Abweichend hiervon werden forstwirtschaftliche Flächen in Naturschutz-
gebieten mit weitgehenden Bewirtschaftungsbeschränkungen als Geringstland be-
wertet, wenn dies katastermäßig nachgewiesen ist.
Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentums-
flächen des Betriebs mit deren individuell ermitteltem Reinertrag in Abhängigkeit 
von den gegendüblichen Verhältnissen ergeben den zu kapitalisierenden Rein-
ertrag der forstwirtschaftlichen Nutzung.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für 
die Nutzung von Weinbauflächen (das heißt von vorübergehend nicht bestockten 
Flächen, noch nicht ertragsfähigen Jungfeldern und im Ertrag stehenden Reban-
lagen). Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber 
der bisherigen Rechtslage wird der Reinertrag für die Verwertungsform Trauben-
erzeugung gesetzlich normiert.
Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentums-
flächen des Betriebs mit dem ermittelten Reinertrag für die Verwertungsform 
Traubenerzeugung ergeben den zu kapitalisierenden Reinertrag der weinbau-
lichen Nutzung. Wirtschaftsgebäude und weitere den Ertragswert steigernde Um-
stände werden nach Absatz 8 und gegebenenfalls durch Zuschläge nach § 32 Ab-
satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 erfasst.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für 
die unterschiedliche Nutzung von Flächen des Gemüse-, des Blumen- und Zier-
pflanzenbaus, des Obstbaus sowie von Baumschulflächen. Zur grundlegenden 
Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtsla-
ge wird der Gemüsebau im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kulturen wie eine 
landwirtschaftliche Nutzung bewertet. Die summierten Ergebnisse aus der Ver-
vielfältigung der jeweiligen Eigentumsflächen des Betriebs mit dem hierzu er-
mittelten Reinertrag eines Nutzungsteils einschließlich einer etwaigen Ertrags-
steigerung bei der Erzeugung unter Glas und Kunststoffen ergeben den zu kapita-
lisierenden Reinertrag des gärtnerischen Nutzungsteils. Wirtschaftsgebäude (z. B. 
Verkaufsräume) und weitere den Ertragswert steigernde Umstände werden nach 
Absatz 8 und durch Zuschläge nach § 32 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 er-
fasst.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für 
die in § 36 beispielhaft aufgeführten übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zungen.
Die bisherigen Sonderkulturen Hopfen und Spargel werden wegen des von der 
landwirtschaftlichen Nutzung abweichenden Ertrags- und Aufwandsgefüges als 
Sondernutzungen erfasst. Für die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zungen werden für die flächengebundenen Nutzungen wie bisher Reinerträge aus-
gewiesen.
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Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentums-
flächen des Betriebs mit dem hierzu ermittelten Bewertungsfaktor ergeben den 
Reinertrag der übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen.
Bei nicht flächengebundenen Nutzungen (zum Beispiel der Imkerei, der Wander-
schäferei und der Pilzzucht) werden – unabhängig von einer gesetzlichen Klassifizie-
rung als Hofstelle – die gegebenenfalls genutzten Grundflächen nach Absatz 8 und 
gegebenenfalls vorhandene Wirtschaftsgebäude nach Anlage 5 ermittelt, jedoch 
bei der jeweiligen Nutzung erfasst.

Zu Absatz 7

Die Vorschrift bestimmt, dass die gesetzlich klassifizierten Flächen Abbauland, 
Geringstland und Unland mit einem standardisierten Reinertrag gemäß Anlage 5 
zu erfassen sind. Auch wenn den Flächen regelmäßig keine größere Bedeutung 
zukommt, muss die Erfassung und Bewertung von Abbauland, Geringstland und 
Unland entsprechend dem Gebot der vollständigen Erfassung der Flächen des 
Betriebs für Zwecke einer relationsgerechten Besteuerung und aus automations-
technischen Gründen erfolgen.

Zu Absatz 8

Die Vorschrift regelt die Bewertung der Hofstelle und konkretisiert die Ermitt-
lung des standardisierten Reinertrags.
Nach der bisherigen Rechtslage werden Hausgärten bis zu 10 Ar zur Hof- und 
Gebäudefläche gerechnet. Ferner wird die gesamte Hof- und Gebäudefläche für 
Zwecke der Bewertung in eine Nutzung oder bei Vorliegen mehrerer Nutzungen 
in diese anteilig einbezogen, soweit sie ihr dienen. Zur grundlegenden Verein-
fachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage werden 
nunmehr die Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen gesondert bewertet.
Der Grund und Boden der Hofstelle wird anhand der zuvor gegenüber dem Grund-
vermögen abgegrenzten Hoffläche typisierend mit dem höchsten Reinertrag der 
landwirtschaftlichen Nutzung bewertet (Annahme einer Acker-/Grünlandzahl von 
100). Der entsprechende Reinertrag ist in Anlage 6 als Bewertungsfaktor für die 
Hoffl ächen ausgewiesen. Damit wird die bisher mittelbar erfolgte Bewertung der 
Hofstelle dem Grunde nach praxisgerecht fortgeführt und für Zwecke einer vollauto-
matischen Bewertung nutzbar gemacht. Zugleich wird dadurch gewährleistet, dass 
Flächenänderungen bei den Nutzungen sich folgerichtig nicht auf die Bewertung der 
Hofstelle auswirken. Ferner wird der höchste Reinertrag zur Abgeltung ertragswert-
erhöhender Umstände einer Hofstelle in Relation zu den land- und forstwirtschaft-
lich nutzbaren Flächen verdreifacht. Damit wird auf eine tatsächliche Erfassung von 
Wirtschaftsgebäuden in der Masse der Fälle verzichtet.

Zu § 32

Zu Absatz 1

Zur Abgeltung ertragswerterhöhender Umstände werden

–  bei verstärkter Tierhaltung auf der Grundlage der selbst bewirtschafteten Flä-
chen der landwirtschaftlichen Nutzung Viehzuschläge erfasst. Mit den Vieh-
zuschlägen werden der erhöhte Tierbestand und die dazu notwendigen Wirt-
schaftsgebäude abgegolten,

–  bei den gärtnerischen Nutzungsteilen Zuschläge für die Ertragssteigerung bei 
Flächen unter Glas und Kunststoffen erfasst. Zur Beibehaltung des Vereinfa-
chungseffekts wird dabei nicht zwischen Gebäuden und Betriebsvorrichtungen 
sowie zwischen beheizbaren und nicht beheizbaren Flächen unterschieden und 
der Begriff klargestellt,

–  bei der weinbaulichen Nutzung und bei Nebenbetrieben nachhaltig genutzte 
Wirtschaftsgebäude mit einem typisierenden Ertragswert gemäß Anlage 6 er-
fasst.
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Zu Absatz 2

Für land- und forstwirtschaftliche Flächen, die als Sondergebiet der Windener-
gieerzeugung dienen, regelt § 27 Absatz 1 die Zuordnung zur Land- und Forst-
wirtschaft. Folgerichtig sind diese werterhöhenden Umstände, die auch den Er-
tragswert einer Fläche steigern, bei der Bewertung der Standortfläche zu berück-
sichtigen. Für das zusätzliche Ertragswertpotenzial des Grund und Bodens ist ein 
Zuschlag gemäß Anlage 7 zu erfassen.

Zu § 33

Zu Absatz 1

Die Vorschrift fasst die zur Vereinfachung der Bewertung jeweils gesondert er-
mittelten Reinerträge als Reinertragsanteile zu einem Gesamtwert für den Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft (Summe der Reinerträge) zusammen.
Die Summe der Reinerträge bildet die Grundlage für die vorgeschriebene Kapita-
lisierung des Reinertrags mit dem Faktor 18,6 und ergibt den gesondert festzustel-
lenden Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.

Zu Absatz 2

Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die sich über mehrere Gemeinden 
erstrecken, ist die gesonderte Ermittlung der Reinerträge die Grundlage für ein 
vereinfachtes Zerlegungsverfahren. Zur Bestimmung des Zerlegungsmaßstabs 
wird aufgrund der standardisierten Flächenbewertung jeweils der in einer Ge-
meinde erzielte Reinertrag in Abhängigkeit von den Nutzungen ermittelt. Da-
durch kann der anteilige Grundsteuerwert der jeweiligen Gemeinde im Zerle-
gungsverfahren zielgenau und folgerichtig zugewiesen werden.

Zu § 34

Nach den bisherigen Verwaltungsregelungen gehören selbständige Kleingärten 
zur gärtnerischen Nutzung und werden mit einem vereinfacht ermittelten Rein-
ertrag für Gemüsebau bewertet.

Zu Absatz 1

Die Vorschrift sichert die bisherige Rechtspraxis ab. Sie fingiert, dass Kleingärten 
und Dauerkleingartenland im Sinne des Bundeskleingartengesetzes als Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft zu qualifizieren sind.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt, dass Kleingärten und Dauerkleingartenland entsprechend 
der bisherigen Rechtspraxis in einem vereinfachten Verfahren mit dem Reinertrag 
für Gemüsebau im Freiland gemäß Anlage 4 bewertet werden.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift fingiert, dass Gartenlauben von mehr als 30 Quadratmetern Brutto-
Grundfläche als Wirtschaftsgebäude anzusehen sind und entsprechend § 31 Ab-
satz 8 bewertet werden.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift entspricht § 33 Absatz 1.
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Zu § 35

Die besonderen Vorschriften zur Abgrenzung der landwirtschaftlichen Tierhal-
tung von der gewerblichen Tierhaltung entsprechen den bisherigen bewertungs-
rechtlichen und ertragsteuerlichen Grundsätzen.

Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 51 Absatz 1 a BewG. 

Zu Absatz 2

Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 2 BewG. 

Zu Absatz 3

Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 3 BewG. 

Zu Absatz 4

Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 5 BewG. 

Zu Absatz 5

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 51 Absatz 4 BewG.

Zu § 36

Zu Absatz 1

Die Vorschrift entspricht § 175 Absatz 1 BewG. Sie gliedert die übrigen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungen auf und definiert die Sonderkulturen.
Die Vorschrift dient der besseren Abgrenzung von der landwirtschaftlichen Nut-
zung und ermöglicht eine zielgenauere Ermittlung der Reinerträge, da bei Sonder-
kulturen sowohl hinsichtlich der Erträge als auch der Aufwendungen besondere 
Verhältnisse vorliegen. Weil die Bedeutung des Tabakanbaus in Deutschland wei-
ter abnimmt und es sich nicht um eine Dauerkultur handelt, wurde zwecks ein-
deutiger gesetzlicher Klassifizierung der Flächen der Tabakanbau nicht mehr den 
Sondernutzungen zugeordnet.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 62 Absatz 1 BewG und ist um weitere 
Nutzungen erweitert worden.

2. Abschnitt:

Grundvermögen

1. Einführung

Von den rund 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten, die der Grundsteuer unterlie-
gen, entfällt der überwiegende Teil der wirtschaftlichen Einheiten auf das Grund-
vermögen. Zur Bewältigung dieser Bewertungsaufgabe ist ein verwaltungsökono-
misches Handeln in besonderem Maße geboten. Die geltende Einheitsbewertung 
ist nicht darauf ausgerichtet, die erforderlichen Bewertungsgrundlagen automa-
tionsgestützt zu erfassen, sodass eine in regelmäßigen Abständen erforderliche 
Neubewertung des Grundvermögens einen erheblichen Arbeitsaufwand für die 
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Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung nach sich ziehen würde. Mit 
der Neuregelung des Verfahrens zur Bewertung des Grundvermögens wird daher 
insbesondere das Ziel verfolgt, eine turnusmäßige Neubewertung des Grundver-
mögens weitgehend automationsunterstützt vornehmen zu können.
Das Erfordernis einer weitgehend automationsunterstützten Neubewertung aller 
wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens ist mit den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an eine relations- und realitätsgerechte Bewertung der 
Grundstücke in Einklang zu bringen.

2. Folgerungen für das neue Bewertungsverfahren

Der sogenannte Bodenwert ist auf der Grundlage der von den Gutachterausschüs-
sen für Grundstückswerte abgeleiteten Bodenrichtwerte nach § 196 Baugesetz-
buch (BauGB) zu ermitteln.
Diese abstrakte Rechengröße setzt sich vom bekannten Bewertungssystem mit 
einer Ausrichtung an dem Verkehrswert von Grundstücken ab. Belastet wird al-
lein das im Bodenrichtwert verkörperte Potenzial eines Grundstücks. Dieses 
Potenzial geht einher mit einer gewinnbringenden Nutzbarkeit des Grundstücks 
und fügt sich in den Gedanken zur Leistungsfähigkeit ein. In Anlehnung an den 
Äquivalenzgedanken spiegelt die Höhe des Wertes aber immer auch die Teil-
habemöglichkeit an der Bereitstellung kommunaler Infrastruktur und Ressourcen 
(insbesondere der Lageverfügbarkeit) wider. Aufgrund der im Baugesetzbuch an-
gelegten Differenzierung der Höhe der Bodenrichtwerte innerhalb der Kommune, 
erfassen die neuen Bewertungsvorschriften zur Bewertung des Grundvermögens 
den Belastungsgrund der Grundsteuer und bilden die Relation der Wirtschaftsgü-
ter zueinander realitätsgerecht ab.
Das Bewertungsverfahren beschränkt sich auf nur zwei vom Steuerpflichtigen zu 
erklärende externe Eingangsdaten.

Zu § 37

Zu Absatz 1

Die Definition der wirtschaftlichen Einheit des Grundvermögens in Absatz 1 ent-
spricht derjenigen im bisherigen § 70 BewG. Danach bildet jede wirtschaftliche 
Einheit (§ 25) des Grundvermögens ein Grundstück im Sinne des zweiten Ab-
schnitts.

Zu Absatz 2

Entsprechend der Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer (§ 157 BewG) ist ein Anteil des Eigentümers eines Grundstücks an an-
derem Grundvermögen in die wirtschaftliche Einheit einzubeziehen, wenn der Ei-
gentümer seinen Anteil zusammen mit seinem Grundstück nutzt. Diese Vorschrift 
ermöglicht es, mehrere Grundstücksteile auch dann zu einer wirtschaftlichen Ein-
heit zusammenzufassen, wenn sie unterschiedlichen Eigentümern gehören.
Ein Anwendungsfall ist beispielsweise ein Garagengrundstück, das einer Vielzahl 
von Eigentümern gehört, und von einzelnen Eigentümern gemeinsam mit ihren 
in räumlicher Nähe liegenden Reihenhäusern genutzt wird. Der Anteil des Eigen-
tümers an dem Garagengrundstück zusammen mit seinem Reihenhaus bilden in 
diesem Fall eine wirtschaftliche Einheit. Hierbei ist anders als bei der Einheits-
bewertung nicht erforderlich, dass alle Miteigentümer des Garagengrundstücks 
ihren Anteil jeweils zusammen mit einem Reihenhaus nutzen.
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Zu § 38 

Zu Absatz 1

Bei der Bewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer wird bei 
Grundstücken der Grundsteuerwert aus dem Produkt der Grundstücksfläche und 
dem Bodenrichtwert ermittelt.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehr-
heit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwert-
zone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen weitgehend übereinstimmen und für 
die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. In bebauten 
Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben 
würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
Die Heranziehung von Bodenrichtwerten hat sich sowohl im Rahmen der Grund-
besitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der 
Grunderwerbsteuer als auch anlässlich ertragsteuerrechtlicher Wertermittlungsan-
lässe, wie zum Beispiel der Kaufpreisaufteilung, in langjähriger Praxis bewährt. 
Bei der Wertermittlungsmethode für Grundstücke unter Heranziehung der Boden-
richtwerte handelt es sich um eine verfassungsrechtlich unbedenkliche typisieren-
de Bewertungsmethode in einem neuen System.
Die von den Gutachterausschüssen zu bildenden Bodenrichtwertzonen im Sinne 
des § 196 Absatz 1 Satz 3 BauGB sind so abzugrenzen, dass lagebedingte Wert-
unterschiede zwischen der Mehrzahl der Grundstücke und dem Bodenrichtwert-
grundstück nicht mehr als +/- 30 Prozent betragen.
Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung sind die von den Gutachter-
ausschüssen ermittelten und den Finanzämtern mitzuteilenden Bodenrichtwer-
te für die Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich. Dem Gesetzgeber 
steht es frei, bestimmte Bewertungsparameter typisierend festzulegen und deren 
Rechtsverbindlichkeit bei der Bewertung von Grundbesitz anzuordnen, solange 
die Grenzen der Typisierung eingehalten sind. Die Ermittlung von Bodenricht-
werten wurde explizit einer außerhalb der Finanzverwaltung stehenden Stelle, den 
Gutachterausschüssen, aufgegeben, da diesen aufgrund ihrer besonderen Sach- 
und Fachkenntnis und ihrer größeren Ortsnähe sowie der von Beurteilungs- und 
Ermessenserwägungen abhängigen Wertfindung eine vorgreifliche Kompetenz 
bei der Feststellung von Bodenrichtwerten zukommt (vergleiche ständige höchst-
richterliche Rechtsprechung BFH-Urteil vom 26. April 2006 II R 58/04, BFHE 
213, 207, BStBl II, 793; vom 12. Juli 2006 II R 1/04, BFHE 213, 387, BStBl II, 
742; vom 25. August 2010 II R 42/09, BFHE 230, 570, BStBl II 2011, 205).
Maßgebend für die Bewertung ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks. 
Mit diesem Ansatz wird eine für den typischen Fall sachgerechte und vor allem 
leicht administrierbare Bewertung sichergestellt. Individuelle Wertanpassungen 
erfolgen daher nicht.

Zu Absatz 2

Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte min-
destens zum 31. Dezember eines jeden zweiten Kalenderjahres flächendeckend zu 
ermitteln (§ 196 Absatz 1 BauGB). Für Zwecke der steuerlichen Bewertung des 
Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzver-
waltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungs-
zeitpunkt zu ermitteln (§ 196 Absatz 1 Satz 6 BauGB).
Die Etablierung einer elektronischen Übermittlung der Bodenrichtwerte von den 
Gutachterausschüssen an die Finanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz, wie es von Absatz 2 vorgegeben wird, ist Voraussetzung für ein vollauto-
mationsgestütztes Bewertungsverfahren.
Unabhängig davon ist es grundsätzlich angezeigt, dass die Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit erhalten, die für die Bewertung wichtigen Bodenrichtwerte 
bequem und einfach von einer landesweit einheitlichen und leicht verständlichen 
Plattform wie BORIS-BW abrufen zu können. Eine gute Datenstruktur, die auch 
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eine entsprechende Qualität der Steuererklärung gewährleistet, bildet den Grund-
stein für ein möglichst vollautomatisiertes, modernes Bewertungsverfahren.

Zu Absatz 3

Die Befugnis zur Ableitung des Werts des Grundstücks aus den Werten vergleich-
barer Flächen, wenn die Gutachterausschüsse in Ausnahmefällen keine Boden-
richtwerte ermittelt haben, stellt – wie in § 179 Satz 4 BewG – eine vollständige 
Bewertung aller wirtschaftlichen Einheiten sicher.

Vierter Teil

Bemessung der Grundsteuer

Zu § 39

Die Vorschrift übernimmt die bisherige Berechnungsmethode des Steuermessbe-
trages mittels einer Steuermesszahl.

Zu § 40

Zu Absatz 1 und 2

Die Steuermesszahlen werden an die geänderten bewertungsrechtlichen Vor-
schriften und deren steuerliche Auswirkungen angepasst.

Zu Absatz 3

Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, welches gerade in Zeiten ange-
spannter Wohnungsmärkte und Wohnungsnot uneingeschränkt förderwürdig und 
förderbedürftig ist. Gerade das Sozialstaatsprinzip gebietet eine angemessene Be-
rücksichtigung des Wohnbedarfs. Eine teilweise Verschonung der überwiegend 
zu Wohnzwecken genutzten Grundstücke durch einen Abschlag bei der Steuer-
messzahl setzt dieses Anliegen konsequent um. Darüber hinaus soll ein Anreiz 
geschaffen werden, mehr Flächen der Wohnnutzung zuzuführen, um das Grund-
bedürfnis besser befriedigen zu können. Die dadurch erfolgte Berücksichtigung 
von außerfiskalischen Lenkungs- und Förderzwecken wurde vom Bundesverfas-
sungsgericht auch für die Grundsteuer ausdrücklich gebilligt.
Die gleichmäßige Freistellung ist in der Art und der Höhe angezeigt, da das Be-
dürfnis der Freistellung mit dem Wert korreliert und in der Gesamtschau der wirt-
schaftlichen Einheiten des Grundvermögens angemessen ist. Dabei wird auf die 
überwiegende Nutzung des Grundstücks im Sinne von § 37 zu Wohnzwecken 
abgestellt. Diese Typisierung ist nicht nur in einem Massenverfahren grundsätz-
lich zulässig, sondern auch aus verwaltungsökonomischer Sicht geboten. Eine 
mehr als hälftige Nutzung zu Wohnzwecken kann in den meisten Fällen an-
hand der allgemein geläufigen Wohnflächenverordnung und der Nutzfläche nach  
DIN 277-1 (Ausgabedatum: 2016-01) eindeutig zugeordnet und vom Steuer-
pflichtigen ermittelt, wie auch von der Verwaltung gut nachvollzogen werden. 
Die vorgenommene Grenzziehung einer überwiegenden Nutzung ist leicht ver-
ständlich und auch im Hinblick auf die Belastungsgründe gerechtfertigt: Über-
wiegt die Wohnnutzung nicht, verdrängt die anderweitige Nutzung etwa zu ge-
werblichen Zwecken die Notwendigkeit der Freistellung des Grundbedürfnisses 
„Wohnen“ auf dem Grundstück. Die zur Herleitung der Typisierung und des 
Abschlags vorgenommenen Berechnungen zeigen, dass der typische Fall unter 
Berücksichtigung der Typisierung innerhalb des zulässigen Korridors sachge-
recht geregelt wird, ohne dass es dabei zu einer erheblichen Verkomplizierung 
des Verwaltungsverfahrens kommt. Gerade letzteres muss in einem Masseverfah-
ren aufgrund der Gefahr eines strukturellen Vollzugsdefizits, welches durch ein 
kompliziertes, schwer administrierbares Verfahren unweigerlich droht, vermieden 
werden.
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Eine Beschränkung der Privilegierung auf eine überwiegende Nutzung zu Wohn-
zwecken ist daher sachgerecht, verständlich und im Sinne der Gleichheit der Be-
steuerung leicht überprüfbar.

Zu Absatz 4 

Über die allgemeine Privilegierung des Grundbedürfnisses ‚Wohnen‘ hinaus, wie 
sie in Absatz 3 vorgesehen ist, sollte gerade zu Gunsten einkommensschwäche-
rer Bevölkerungsgruppen eine (weitere) Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
erfolgen. Absatz 4 bestimmt daher, dass eine weitere Ermäßigung der Steuer-
messzahl um 25 Prozent für nach Landesrecht oder Bundesrecht entsprechend 
geförderte Grundstücke erfolgt.
Es ist allgemein anerkannt, dass es sich bei der Schaffung und Verfügbarmachung 
von ausreichendem Wohnraum für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen um 
einen überragenden Gemeinwohlbelang handelt. Das Sozialstaatsprinzip gebietet 
insbesondere die Bereitstellung von ausreichendem bezahlbaren sozialen Wohn-
raum. Die Begünstigung des sozialen Wohnungsbaus bei der Grundsteuerbelas-
tung greift dieses Erfordernis auf und setzt es konsequent durch einen weiteren 
Abschlag auf die Steuermesszahl um.
Um eine ausdrückliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu erreichen, 
knüpft die Grundsteuervergünstigung für den Steuergegenstand Grundstück an 
das Vorliegen eines Förderbescheides und die Einhaltung der Förderkriterien 
nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz, nach dem Wohnraumförderungs-
gesetz des Bundes oder der vorherigen Regelung durch das Erste oder Zweite 
Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz – WoBauG) an. 
Durch den Rückgriff auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum 
Grundbesitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass das Grundstück theoretisch 
in einen steuerbegünstigten und einen nicht steuerbegünstigten Teil geteilt werden 
könnte. Hier ist vorrangig auf eine Abgrenzung anhand der tatsächlichen Grund-
stücksfläche abzustellen. Hilfsweise ist eine Abgrenzung mit Hilfe des Verhält-
nisses der anteiligen steuerbegünstigten und der nicht steuerbegünstigten Gebäu-
deflächen zur gesamten Gebäudefläche vorzunehmen.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift greift den Grundgedanken des Absatzes 4 auf. Sie berücksich-
tigt die Belange der Bau- und insbesondere der Wohnungswirtschaft, indem der 
Lenkungszweck Schaffung und Verfügbarmachung von Wohnraum normenklar 
für die in Nummer 1 bis 3 abschließend aufgezählten Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Wohnungsbaugenossenschaften und -vereine auf deren Antrag hin gewährt 
wird. Mit der Grundsteuervergünstigung sollen zusätzliche Investitionsanreize 
zur Schaffung von Wohnraum gesetzt werden und zielgenau die Bau- und Woh-
nungswirtschaft in denjenigen Fällen positiv beeinflussen, bei denen die günstige 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum Hauptzweck ist. Aus diesen Grün-
den umfasst die Grundsteuervergünstigung nur Wohnungsbaugesellschaften, die 
mehrheitlich von Gebietskörperschaften beherrscht werden und bei denen ein Ge-
winn durch Abführung an die jeweiligen Gebietskörperschaften der kommunalen 
Daseinsfürsorge zu Gute kommt. Entsprechendes gilt für Wohnungsbaugesell-
schaften, die im Dienste der Allgemeinheit tätig werden und deshalb als gemein-
nützig im Sinne des § 52 der Abgabenordnung anerkannt werden oder nach § 5 
Absatz 1 Nummer 10 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreit sind. 

Zu Absatz 6

Kulturdenkmäler umfassen oft große Grundflächen mit häufig gleichzeitig vor-
handenen Einschränkungen bei der Nutzung und den Refinanzierungsmöglich-
keiten. Die Erhaltung von Kulturdenkmälern liegt im öffentlichem Interesse und 
ist daher zuvorderst eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Diese im öffentlichen 
Interesse liegende Wahrnehmung der Aufgabe durch Private bei gleichzeitig vor-
liegenden Einschränkungen, die von den privaten Eigentümern im Interesse der 
Allgemeinheit hinzunehmen sind, sollen bei der Erhebung der Grundsteuer be-
rücksichtigt werden. 
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Durch die Gewährung eines Abschlags auf die Steuermesszahl in Höhe von  
10 Prozent wird den besonderen Belangen der Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Baudenkmalen unbürokratisch Rechnung getragen, ohne dabei in die Be-
wertung der wirtschaftlichen Einheiten für Zwecke der Grundsteuer einzugreifen. 
Durch den Rückgriff auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum 
Grundbesitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass das Grundstück theoretisch 
in einen steuerbegünstigten und einen nicht steuerbegünstigten Teil geteilt werden 
könnte. Hier ist vorrangig auf eine Abgrenzung anhand der tatsächlichen Grund-
stücksfläche abzustellen. Hilfsweise ist eine Abgrenzung mit Hilfe des Verhält-
nisses der anteiligen steuerbegünstigten und der nicht steuerbegünstigten Gebäu-
deflächen zur gesamten Gebäudefläche vorzunehmen.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Berechnung der Steuermesszahl nach Absatz 2 bei einem Auf-
einandertreffen mehrerer Vergünstigungstatbestände.

Zu § 41

Die Norm entspricht dem bisherigen § 16 GrStG und regelt das Steuermessbe-
tragsverfahren.

Zu § 42

Die Norm entspricht dem bisherigen § 17 GrStG und regelt korrespondierend zu 
den Regelungen über die Feststellung eines aktualisierten Besteuerungswertes das 
Erfordernis einer Neuveranlagung.

Zu § 43

Die Norm entspricht dem bisherigen § 18 GrStG und regelt korrespondierend zu 
den Regelungen über die Feststellung eines neuen Besteuerungswertes das Erfor-
dernis einer Nachveranlagung.

Zu § 44

Die Vorschrift stellt strukturell sicher, dass die zuständige Finanzbehörde beim 
Wegfall der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung Kenntnis erlangt und dies 
im Wege einer Neuveranlagung berücksichtigen kann. Gleiches gilt für den Weg-
fall eines privilegierenden Tatbestands im Sinne von § 40 Absatz 3 bis 6.

Zu § 45

Die Norm entspricht dem bisherigen § 20 GrStG und regelt die Aufhebung des 
Steuermessbetrags, insbesondere wenn der Steuergegenstand wegfällt oder infol-
ge von Befreiungsgründen nicht mehr der Besteuerung zugrunde gelegt wird.

Zu § 46

Die Norm entspricht dem bisherigen § 21 GrStG und regelt das Verfahren für 
Änderung oder Aufhebung von Neu- oder Nachveranlagungsbescheiden, die vor 
dem maßgebenden Veranlagungszeitpunkt erteilt worden sind.

Zu § 47

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt wie die bisherige Regelung in § 22 GrStG die Grund-
sätze der Zerlegung von Steuermessbeträgen.
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Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt den Zerlegungsmaßstab bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft. Als Zerlegungsmaßstab werden die Reinertragsverhältnisse zu-
grunde gelegt, die gemäß § 33 Absatz 2 für jede Gemeinde im Rahmen der Be-
wertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ermittelt und ausgewiesen 
werden.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift bestimmt den Zerlegungsmaßstab bei Grundstücken. Als Zerle-
gungsmaßstab ist das Verhältnis der steuerpflichtigen Grundstücksflächen maß-
geblich. Um unbeabsichtigte Härten zu vermeiden wird für den Fall, dass die 
Zerlegung nach Flächengrößen zu einem offenbar unbilligen Ergebnis führt, be-
stimmt, dass die Zerlegungsanteile maßgebend sind, auf die sich die Gemeinden 
mit dem Steuerschuldner einigen. 

Zu Absatz 4

Die Vorschrift entspricht inhaltlich den Regelungen des Absatzes 2 der bisherigen 
Vorschrift.

Zu § 48 

Die Norm entspricht dem bisherigen § 23 GrStG und regelt den Zerlegungsstich-
tag.

Zu § 49

Die Norm entspricht dem bisherigen § 24 GrStG und regelt bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft die Alternative der Zerlegung durch Steuerausgleich.

Fünfter Teil

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer

Zu § 50

Die Norm entspricht dem bisherigen § 25 GrStG und regelt die Festsetzung der 
Hebesätze durch die Gemeinde. Diese üben dadurch ihr in Artikel 106 Absatz 6 
Satz 2 GG verfassungsrechtlich garantiertes Hebesatzrecht aus. Für die Frist ist 
der Zeitpunkt des Beschlusses relevant. 

Zu § 51

Die Norm entspricht dem bisherigen § 27 GrStG und regelt die endgültige Fest-
setzung der Grundsteuer durch die Gemeinde. Entsprechend dem im Grundsatz 
beibehaltenen System der dreigliedrigen Grundsteuer hat auch im neuen System 
die Gemeinde damit die endgültige Ertragshoheit und entscheidet somit über die 
mögliche Aufkommensneutralität.

Zu § 52

Die Norm entspricht dem bisherigen § 28 GrStG und regelt den Fälligkeitszeit-
punkt der Grundsteuer.

Zu § 53

Die Norm entspricht dem bisherigen § 29 GrStG und ordnet die Beachtung des 
letzten Steuerbescheids durch Anordnung einer Vorauszahlung auf den zu erge-
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henden Bescheid an, bis dieser ergangen ist. Aufgrund der klaren Anordnung des 
Bundesverfassungsgerichts können auf die Steuerbescheide nach altem Bundes-
recht, nach Ablauf der Umsetzungsfrist Ende 2024, keine weiteren Belastungen 
mehr gestützt werden. Daher gilt § 53 nur für Steuerbescheide, die aufgrund die-
ses Gesetzes ergangen sind.

Zu § 54

Die Norm entspricht dem bisherigen § 30 GrStG und legt die Modalitäten für die 
Abrechnung der nach § 53 entrichteten Vorauszahlung fest, sobald ein neuer Be-
scheid ergangen ist.

Zu § 55

Die Norm entspricht dem bisherigen § 31 GrStG und legt die für den bereits abge-
laufenen Zeitraum fällige Zahlung fest, wenn etwa eine Nachveranlagung durch-
geführt worden ist.

Sechster Teil

Erlass der Grundsteuer

Zu § 56

Die Norm ist an den bisherigen § 32 GrStG angelehnt. Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen kann die Gemeinde im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens über 
einen (teilweisen) Erlass der Grundsteuer entscheiden.
Auch im neuen System ist der Erlass systemgerecht, da die Grundsteuer im Sinne 
dieses Gesetzes an der grundlegenden Systematik festhält. Die Grundsteuer greift 
beim Grundvermögen nach §§ 37, 38 auf das im Grundstück verkörperte Poten-
zial zu. Dies ist grundsätzlich auch zulässig, wobei die Grundsteuer nicht zu einer 
unangemessenen Überbelastung führen darf, insbesondere in Fällen der Dienlich-
keit des Grundbesitzes für die Allgemeinheit. Dieser Ansatz entspricht auch dem 
Sollertragscharakter der Steuer. Darüber hinaus unterstützen die vom Erlass nach 
§ 56 erfassten Anlagen und Güter des allgemeinen Interesses das kommunale An-
gebot beziehungsweise die kommunale Infrastruktur.

Zu § 57

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt in Satz 1 die Grundsätze für den Erlass der Grundsteuer 
bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die eine Reinertragsminderung er-
litten haben. Der Begriff des Reinertrags wird in Satz 3 unter Rückgriff auf die be-
wertungsrechtliche Definition in § 30 Absatz 1 konkretisiert. Aufgrund des regel-
mäßig abweichenden Wirtschaftsjahres in der Land- und Forstwirtschaft fingiert 
Satz 4 die Zuordnung des steuerrechtlich maßgebenden Wirtschaftsjahres zum 
Erlasszeitraum.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt die weiteren Voraussetzungen für den Erlass der Grund-
steuer und konkretisiert die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der 
steuerrechtlichen Gewinnermittlung.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift berücksichtigt den neuen bewertungsrechtlichen Begriff des 
Grundsteuerwerts.
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Zu § 58

Die Norm entspricht dem bisherigen § 35 GrStG und regelt das Verfahren für den 
Erlass nach diesem Gesetz. Aufgrund der systematischen Ausrichtung ausschließ-
lich an dem im Bodenrichtwert verkörperten Potenzial, bedarf es keiner Erlassre-
gelung mehr, die sich auf die Ertragsminderung bebauter Grundstücke (Land- und 
Forstwirtschaft sowie Kulturgüter ausgenommen) bezieht. Für Sonderfälle, bei 
denen die Steuer eine unangemessene Härte darstellt, verbleibt es bei den allge-
meinen Billigkeitsmaßnahmen der Abgabenordnung.

Siebter Teil

Ermächtigungs- und Schlussvorschriften

Zu § 59

Zu Absatz 1

Die Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte muss aus administrativen Gründen 
zum 1. Januar 2022 erfolgen, ohne dass die Hauptveranlagung der Steuermess-
beträge durchgeführt wird. Aus diesen Gründen wird in zeitlicher Hinsicht die 
Nachholung der Hauptveranlagung der Steuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 
gesetzlich angeordnet. Eine Festsetzung des Steuermessbetrags mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 zeitgleich mit der Feststellung des Grundsteuerwerts bleibt den-
noch nach § 46 möglich.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt materiell-rechtlich als Hauptveranlagungszeitpunkt den 
1. Januar 2025, um dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 
(BGBl. I S. 531) und dem Steuerentstehungszeitpunkt Rechnung zu tragen. Auf die-
sen Zeitpunkt erfolgt auch die Grundsteuerveranlagung durch die Gemeinde.

Zu Absatz 3

In § 59 Absatz 3 Satz 1 GrStG wird klargestellt, dass wie bei Nach- und Neu-
veranlagungen nach § 46 GrStG Hauptveranlagungsbescheide bereits vor dem 
Hauptveranlagungszeitpunkt erlassen werden können. Mit der entsprechenden 
Anwendung von § 46 Satz 2 GrStG nach § 59 Absatz 3 Satz 2 GrStG wird sicher-
gestellt, dass die Hauptveranlagungsbescheide zu ändern oder aufzuheben sind, 
wenn sich bis zum Hauptveranlagungszeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer 
abweichenden Festsetzung führen.

Zu Absatz 4

§ 13 Absatz 4 bestimmt, dass Grundsteuerwerte festgestellt werden, soweit diese 
für die Besteuerung relevant sind. Da das derzeitige Grundsteuergesetz für die 
Bemessung der Grundsteuer auf die Einheitswerte verweist, sind die Grundsteuer-
werte bis zu der vorgesehenen Anwendung des Landesgrundsteuergesetzes für die 
Grundsteuer 2025 für die Besteuerung noch nicht von Relevanz. Dies könnte dazu 
führen, dass die Grundsteuerwerte so lange nicht festgestellt werden könnten, bis 
dieses Gesetz Anwendung findet, das wiederum für die Bemessung der Grund-
steuer auf die Grundsteuerwerte verweist. Eine frühere Anwendung des Landes-
grundsteuergesetzes ist nicht möglich, da die automationstechnischen Umstellun-
gen erst eine Erhebung der Grundsteuer auf Grundlage der Grundsteuerwerte zum 
1. Januar 2025 ermöglichen und daher bis dahin die Grundsteuer auf den bis-
herigen Einheitswerten beruhen soll. Um einen lückenlosen Übergang vom alten 
Grundsteuerrecht auf Grundlage der Einheitswerte zum neuen Grundsteuerrecht 
auf Grundlage der Grundsteuerwerte zu ermöglichen, müssen die Grundsteuer-
werte bereits vorher festgestellt worden sein, bevor dieses Gesetz Anwendung 
findet. Absatz 4 bestimmt daher, bei der Feststellung der Grundsteuerwerte in der 
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Übergangszeit für § 13 Absatz 4 zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten 
Grundsteuerwerte maßgebend für die Besteuerung nach dem Grundsteuergesetz 
sind. Damit wird eine Relevanz der Grundsteuerwerte für die Bemessung der 
Grundsteuer bereits zum ersten Hauptfeststellungszeitpunkt fingiert.
Derzeit werden für steuerbefreite Grundstücke keine Einheitswerte festgestellt. 
Es ist anzunehmen, dass im Zeitpunkt der erstmaligen Veranlagung zur Grund-
steuer zum 1. Januar 2025 (vergleiche Begründung zu Absatz 1 und 2) jedenfalls 
ein Großteil der derzeitigen im Grundsteuerrecht vorgesehenen Steuerbefreiungen 
fortbesteht. Auch dem wird in der Übergangsregelung Rechnung getragen. Im Er-
gebnis werden bei der Anwendung von § 13 Absatz 4 das im ersten Hauptfeststel-
lungszeitpunkt geltende Grundsteuerrecht und damit auch die Steuerbefreiungs-
vorschriften zugrunde gelegt.
Sollte bis zum 31. Dezember 2024 eine Steuerbefreiungsvorschrift aufgehoben 
werden, kann eine Nachfeststellung der Grundsteuerwerte nach § 17 Absatz 1 
Nummer 2 erfolgen. Wird eine neue Steuerbefreiungsvorschrift bis zum 31. De-
zember 2024 in das Grundsteuergesetz aufgenommen, sind die Grundsteuerwerte 
nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 aufzuheben.
Bei Art- und Zurechnungsfortschreibungen ist bei der Anwendung von § 16 Ab-
satz 2 ab dem ersten Hauptfeststellungszeitpunkt und der Anwendung dieses Ge-
setzes ebenfalls zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwer-
te maßgebend für die Bemessung der Grundsteuer sind.

Zu Absatz 5

Absatz 4 bestimmt, dass Finanzbehörden vor dem 1. Januar 2022 eingetretene 
Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die ihr im Rahmen der erstmaligen 
Erklärung nach § 22 erstmals bekannt werden, nicht für die zurückliegenden Jahre 
zur Fortschreibung oder Nachfeststellung der Einheitswerte verwenden dürfen. 
Dies soll die wahrheitsgemäße Abgabe der Erklärung nach § 22 und damit eine 
realitätsgerechte Bewertung sicherstellen. Ab dem 1. Januar 2025 dürfen spätes-
tens auch auf bereits bestandskräftige Bescheide, die auf den vom Bundesverfas-
sungsgericht mit seinem Urteil vom 10. April 2018 zur Grundsteuer als verfas-
sungswidrig festgestellten Bestimmungen des Bewertungsgesetzes beruhen, keine 
Belastungen mehr gestützt werden. Spätestens ab dem 1. Januar 2025 sind daher 
in jedem Fall keine Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheitswerte 
mehr möglich (vergleiche auch Begründung zu Absatz 6).

Zu Absatz 6

In Nummer 4 des Tenors des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom  
10. April 2018 zur Grundsteuer (BGBl. I S. 531) hat das Bundesverfassungsge-
richt bestimmt, dass für Kalenderjahre nach Ablauf der Fortgeltungsfristen auch 
auf bereits bestandskräftige Bescheide, die auf den als verfassungswidrig festge-
stellten Bestimmungen des Bewertungsgesetzes beruhen, keine Belastungen mehr 
gestützt werden dürfen. Nach § 31 Absatz 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 13 
Nummer 8a und 11 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes kommt der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zur Grundsteuer Ge-
setzeskraft zu. Absatz 6 hebt daher klarstellend kraft Gesetzes die Einheitswert-
bescheide, Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide, die vor dem  
1. Januar 2025 erlassen wurden und soweit sie auf den §§ 19, 20, 21, 22, 23, 27, 
76, 79 Absatz 5, 93 Absatz 1 Satz 2 BewG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 
Satz 1 und Satz 3 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1970 (BGlB. I S. 1118) beruhen, 
zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft auf.

Zu § 60 

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt die sofortige Anwendung der §§ 2 und 3, 10 und 12 sowie 
des ersten, zweiten, dritten und siebten Teils mit Inkrafttreten des Landesgrund-
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steuergesetzes. Die übrigen Vorschriften gelten erst für die Grundsteuer ab dem 
Kalenderjahr 2025. Damit wird sichergestellt, dass die Neubewertung im Über-
gangszeitraum durchgeführt werden kann, jedoch die Regelungen für die Fest-
setzung und Erhebung erst für den Zeitraum ab 2025 angewandt werden können.

Zu Absatz 2

Der neue Absatz 2 regelt explizit, dass für die Grundsteuer bis zum Kalender-
jahr 2024 weiterhin das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), 
welches zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2794) geändert worden ist, Anwendung findet. Damit wird gewährleistet, dass 
in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und der ersten Hauptver-
anlagung der Grundsteuerwerte auf Basis der Einheitswerte Grundsteuermessbe-
träge und Grundsteuer festgesetzt werden kann.

Zu § 61

Die Regelung ermächtigt das Ministerium für Finanzen, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz die Anlagen 1 bis 9 an die Ergebnisse der Erhebungen nach § 2 des Land-
wirtschaftsgesetzes, an die Erhebungen der Finanzverwaltung oder an geänderte 
wirtschaftliche oder technische Entwicklungen anzupassen. Die Ermächtigung 
soll eine realitäts- und relationsgerechte Bewertung für die Zukunft sicherstellen. 
Die weitere Ermächtigung regelt in Anlehnung an die Vorschriften der Abgaben-
ordnung die Befugnis des Ministeriums für Finanzen die technische Ausgestal-
tung der elektronischen Datenübermittlung festzulegen.

Zu § 62

Die Vorschrift ermächtigt das Ministerium für Finanzen das Landesgrundsteuer-
gesetz in der jeweils gültigen Fassung neu bekannt zu machen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Kommunalabgabengesetzes)

Die Änderung des Kommunalabgabengesetzes regelt die Kostenfreiheit der Aus-
künfte für den Steuerschuldner.
Die Grundsteuer ist eine verlässliche Einnahmequelle der Kommunen. Zur Er-
mittlung des Grundsteuerwerts ist eine umfassende Datenerhebung mittels einer 
Steuererklärung durch die Bürgerinnen und Bürger erforderlich. Dabei bildet der 
Bodenrichtwert die wesentliche Grundlage der Neubewertung. Die Bürgerinnen 
und Bürger sind zur Erfüllung ihrer Steuererklärungspflicht derzeit und in Einzel-
fällen auch später auf die entsprechenden Auskünfte angewiesen. Die vollständige 
und vor allem korrekte Angabe des Bodenrichtwerts zu Zwecken der Grundsteuer 
erfolgt ausschließlich im Interesse der Kommunen. Daher ist es gerechtfertigt, 
insoweit auf Gebühren und Auslagen (vergleiche § 11 Absatz 4 Satz 2 KAG) im 
Zusammenhang mit steuerlichen Auskünften zu verzichten. Es entstehen keine 
Einnahmeausfälle bei den Gemeinden, da alternativ die Finanzbehörden die Bo-
denrichtwerte abrufen würden und das Land gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2 KAG in 
Verbindung mit § 10 Absatz 1 des Landesgebührengesetzes gebührenbefreit wäre.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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C. Ergebnis der Beteiligung im offiziellen Anhörungsverfahren

Das Ministerium für Finanzen hat für das Landesgrundsteuergesetz das Anhö-
rungs- und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Fristende für eine Stellungnah-
me war der 31. August 2020. Parallel wurde der Gesetzentwurf auf dem Beteili-
gungsportal des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht und konnte anschlie-
ßend von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. Auf die dortigen 
Kommentare wurde eine gesonderte Stellungnahme durch das Ministerium für 
Finanzen abgegeben, die auf dem Beteiligungsportal veröffentlicht worden ist.
Der vorliegende Gesetzentwurf enthält gegenüber der Fassung, die in die Anhö-
rung gegeben wurde, kleinere redaktionelle oder klarstellende Änderungen und 
Ergänzungen. Materiell-rechtliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.
Diese Änderungen führen zu keinem höheren Erfüllungsaufwand, weshalb eine 
erneute Anhörung nicht erforderlich ist.
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg wurde nach Maßgabe der VwV Re-
gelungen zeitgleich zum Anhörungsverfahren beteiligt. Die gewünschten Anpas-
sungen wurden vorgenommen und der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen 
und Bürger und die Wirtschaft entsprechend nach unten korrigiert. Darüber hin-
aus fordert der Normenkontrollrat eine stärkere Digitalisierung und insbeson dere 
eine breite elektronische Verfügbarkeit der Bodenrichtwerte. Diese Forderung 
wird vom Ministerium für Finanzen unterstützt. 
Daneben wurde auch der Normenprüfungsausschuss beteiligt. Die Anregungen zu 
einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs wurden überwiegend und soweit aus fach-
licher Sicht geboten berücksichtigt.
Im Rahmen des offiziellen Anhörungsverfahrens wurden folgende Verbände und 
Institutionen angehört:

– Städtetag Baden-Württemberg (ST)
– Gemeindetag Baden-Württemberg (GemT)
– Landkreistag Baden-Württemberg (LKrT)
– Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag (BWIHK)
– Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)
– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
– Deutsche Steuergewerkschaft Baden-Württemberg (DSTG)
– Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt)
– Haus und Grund Baden und Württemberg (HuG)
– Steuerberaterkammern Nord- und Südbaden, sowie Stuttgart (StBK)
– Mieterbund Baden-Württemberg (DMB)
– Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU)

Der NABU hat eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND) und dem Landesnaturschutzverband (LNV) abgegeben. Ver.di hat 
eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und 
der Industriegewerkschaft für Bauen, Agrar und Umwelt (IG BAU) abgegeben.
Darüber hinaus haben sich noch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer 
(VDV), der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW), der Zentrale 
Immobilien Ausschuss (ZIA) und in einer gemeinsamen Stellungnahme der Ver-
band baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) 
und die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunterneh-
men (KOWO) geäußert. 
Eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Eingaben im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens sowie eine Stellungnahme des Ministeriums für Finanzen hierzu 
erfolgt nachfolgend:



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8907

91

1. Städtetag Baden-Württemberg (ST)

Der Städtetag Baden-Württemberg hat eine fachliche Stellungnahme zum Landes-
grundsteuergesetz übersandt. Vorab stellt der Städtetag ausführlich dar, dass es 
durch eine Neuregelung immer zu Belastungsverschiebungen im Vergleich zum 
jetzigen Recht der Einheitsbewertung kommen werde. Aufgrund der Bedeutung 
der Hebesätze könnten aktuell keine pauschalen Aussagen darüber getroffen wer-
den, ob eine bestimmte Konstellation zu steigenden oder sinkenden Belastungen 
führen werde. Die Grundsteuer C sei zwar kein zwingender Bestandteil eines 
eigenen Landesgrundsteuergesetzes, könne aber eine sinnvolle Ergänzung dar-
stellen.
Der Städtetag weist darauf hin, dass aus der notwendigen Reform auch den Kom-
munen aufgrund der Umstellung ein eigener Erfüllungsaufwand erwächst. Zudem 
entstehen Kosten für die Feststellung der Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2022. 
Der Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger sei im Vergleich zum Bundesmodell 
deutlich geringer. Anschließend geht der Städtetag auf die einzelnen Regelungen 
inhaltlich ein.

Stellungnahme

Die klarstellende Einleitung des Städtetages hinsichtlich der Belastungsverschie-
bungen und der Seriosität pauschaler Aussagen ist zutreffend. Der im Gesetz dar-
gestellte Erfüllungsaufwand gibt den ermittelbaren Aufwand der Finanzverwal-
tung auf Landesebene wieder. Durch die sehr unterschiedliche Infrastruktur in 
den Kommunen kann keine genaue Ermittlung des Verwaltungsaufwands dar-
gestellt werden. Auf die Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden 
systemimmanenten Drucks zur Bebauung unbebauter Grundstücke verzichtet. 
Im Übrigen werden die fachlichen Anregungen wie folgt bewertet:
Ein abweichender Turnus für die Hauptfeststellung wird aufgrund der Grund-
steuer A, die aktuell dem Bundesmodell folgt, nicht angestrebt. Der siebenjährige 
Turnus wird daher beibehalten.
Die Formalien bezüglich der Abgabe der Steuererklärung entstammen dem Rege-
lungsregime der AO und sind aufeinander abgestimmt. Eine Änderung wird nicht 
vorgenommen. 
Erweiterte Berichtspflichten für die Nachlassgerichte werden nicht ins Gesetz auf-
genommen, da diese bereits Informationen an die Finanzämter übersenden. 
Es wird im Zuge der Umsetzung darauf geachtet, dass die Gutachterausschüsse 
die Grundstücke für die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend eindeutig zuord-
nen. Im Erklärungsvordruck können außerdem mehrere Bodenrichtwertzonen an-
gegeben werden, sodass auch bei Grundstücken, welche sich über mehrere Zonen 
hinweg erstrecken, eine sachgemäße Besteuerung möglich sein wird. 
Eine nähere Bestimmung der Grundsätze zur Ermittlung der Wohn- bzw. Nutz-
fläche kann unterbleiben, da beides feststehende und allgemein definierte Begriffe 
sind. Die übrigen Privilegierungen in § 40 Absätze 4 bis 6 sind aus sozialpoliti-
schen Gründen gewünscht und stellen außerfiskalische Lenkungs- und Förder-
zwecke dar.
Die Kommunikationswege werden für die Anzeige von Änderungen der tatsäch-
lichen Verhältnisse, die zu einem anderen Messbetrag führen, nicht beschränkt. 
An der bereits nach dem bisherigen Recht bewährten Regelung des § 45 Abs. 2 
Nr. 2 LGrStG wird festgehalten. Der Antrag ist bereits durch die Feststellungsver-
jährung als zeitliche Obergrenze beschränkt. 
Durch § 56 LGrStG soll die Möglichkeit eröffnet werden, auf individuelle Ge-
gebenheiten flexibel reagieren zu können. Der Systemwechsel soll folgerichtig 
in das bisherige Erlassverfahren integriert werden. An der Regelung wird fest-
gehalten.
Im Bereich des Erlasses wird eine Klarstellung bezüglich der Höhe gegebenen-
falls im Rahmen der Richtlinien vorgenommen.
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Die Bürgerinnen und Bürger sind zur Erfüllung ihrer Steuererklärungspflicht der-
zeit, und in Einzelfällen auch später, auf die entsprechenden Auskünfte ange-
wiesen. Die vollständige und vor allem korrekte Angabe des Bodenrichtwerts zu 
Zwecken der Grundsteuer erfolgt ausschließlich im Interesse der Kommunen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit auf kommunaler Ebene sollte auf die kostenfreie Möglich-
keit des Datenabrufs hinweisen. 
Die Anregungen wurden soweit fachlich geboten übernommen. 

2. Gemeindetag Baden-Württemberg (GemT)

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat eine umfassende fachliche Stellung-
nahme zum Landesgrundsteuergesetz übersandt. Vorab stellt der Gemeindetag 
dar, dass es aufgrund einer Neuregelung immer zu Belastungsverschiebungen 
im Vergleich zum jetzigen Recht der Einheitsbewertung kommen wird. Aufgrund 
der Bedeutung der Hebesätze können aktuell keine pauschalen Aussagen darüber 
getroffen werden, ob eine bestimmte Konstellation zu steigenden oder sinkenden 
Belastungen führen wird.
Der Gemeindetag weist darauf hin, dass aus der notwendigen Reform auch den 
Kommunen aufgrund der Umstellung ein eigener Erfüllungsaufwand erwächst. 
Zudem entstehen Kosten für die Feststellung der Bodenrichtwerte zum 1. Januar 
2022. Der Aufwand für die Bürger sei im Vergleich zum Bundesmodell deutlich 
geringer.
Anschließend geht der Gemeindetag auf die einzelnen Regelungen redaktionell 
und inhaltlich ein.

Stellungnahme

Die klarstellende Einleitung des Gemeindetages hinsichtlich der Belastungsver-
schiebungen und der Seriosität pauschaler Aussagen ist zutreffend. Der im Gesetz 
dargestellte Erfüllungsaufwand gibt den ermittelbaren Aufwand der Finanzver-
waltung auf Landesebene wieder. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Infrastruk-
tur in den Kommunen kann keine genaue Ermittlung des Verwaltungsaufwands 
dargestellt werden.
Im Übrigen werden die fachlichen Anregungen wie folgt bewertet:
Der Verweis auf § 1 Absatz 3 AO sowie in das Finanzverwaltungsgesetz wurde 
klarstellend aufgenommen. Bezüglich der Anforderungen im Bereich des Daten-
schutzrechts wird für die Grundsteuer keine gesonderte Regelung für notwendig 
erachtet.
Eine Klarstellung im Bereich des § 10 bezüglich der Steuerschuldnerschaft der 
Gesamthandsgemeinschaft unterbleibt, da nicht in die bisherige Praxis und die 
gefestigte Rechtsprechung eingegriffen werden soll. In diesem Kontext ist auch 
die mögliche Aufteilung in Anteile gemäß § 13 zu sehen. Zudem wird auch die 
gesonderte Erwähnung des Erbbaurechts beibehalten, die an dieser Stelle einen 
klarstellenden Charakter hat.
Eine Klarstellung für Wohnungs- und Teileigentum muss nicht erfolgen, da beide 
Arten des Sondereigentums im Gesetz als Grundstücke definiert werden und so-
mit auch unter den Begriff des Steuergegenstandes fallen.
Auf die Möglichkeit des § 14, auf Änderungen der Rechtsprechung durch Über-
gangsvorschriften reagieren zu können, sollte nicht verzichtet werden. Daher wird 
diese Möglichkeit unverändert beibehalten.
Ein abweichender Turnus für die Hauptfeststellung wird aufgrund der Grund-
steuer A, die aktuell dem Bundesmodell folgt, nicht angestrebt. Der siebenjährige 
Turnus wird daher beibehalten.
Die Formalien bezüglich der Abgabe der Steuererklärung entstammen dem Rege-
lungsregime der AO und sind aufeinander abgestimmt. Eine Änderung bezüglich 
der Unterschrift wird daher nicht vorgenommen.
Erweiterte Berichtspflichten für die Nachlassgerichte werden nicht ins Gesetz auf-
genommen, da diese bereits Informationen an die Finanzämter übersenden.
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Der Datenaustausch zwischen Kommunen und der Finanzverwaltung wird mittels 
Schreiben geregelt. Der Begriff des „Schreibens“, wie er im Gesetz verwendet 
wird, ist weiter und flexibler zu verstehen, als die gewünschte Einschränkung auf 
den Begriff der „Verwaltungsvorschrift“. Die Notwendigkeit einer Einschränkung 
wird nicht gesehen.
Die Betrachtung der Garagengrundstücke muss schon bisher im Einzelfall be-
urteilt werden. Einer gesonderten gesetzlichen Regelung bedarf es hierfür nicht. 
Eine Auslegungshilfe wird im Rahmen der Richtlinien erfolgen. Dies gilt auch 
für die Frage nach dem Umgang mit geteilt genutztem Grundbesitz, welches land- 
und forstwirtschaftlich, wie auch als Grundvermögen genutzt wird.
Die Berechnungen der Steuermesszahl in § 40 folgt aus den vorliegenden, elektro-
nischen Fällen und stellt eine Annäherung dar. Mit der Grundsteuermesszahl wird 
das Bewertungsergebnis auf eine handhabbare Größe heruntergebrochen, damit 
die Kommunen praktikabel einen Hebesatz festlegen können. Eine Definition der 
Wohn- und Nutzfläche kann unterbleiben, da beides stehende Begriffe sind, die 
allgemein definiert sind. Die übrigen Privilegierungen der Absätze 4 bis 6 sind 
aus sozialpolitischen Gründen gewünscht und stellen außerfiskalische Lenkungs- 
und Förderzwecke dar.
Für die Grundsteuerwerte und den Steuermessbetrag werden die Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen einer einheitlichen Steuererklärung die relevanten Informa-
tionen mitteilen können. Bezüglich der Anzeige der Änderung von tatsächlichen 
Verhältnissen, die zu einem anderen Messbetrag führen, findet keine Beschrän-
kung hinsichtlich der Kommunikationswege statt. 
Für den eher theoretischen Fall einer nicht vorliegenden Einigung gemäß § 47 
Absatz 3 muss im Zweifel auf den Ausgangsfall zurückgegriffen werden. Andere 
Anknüpfungspunkte wären nicht sachdienlich.
Die Kommune kann die Hebesätze grundsätzlich frei bestimmen und auch für 
einen längeren Zeitraum festlegen. Über den jeweiligen Hauptveranlagungszeit-
punkt hinaus ist dies aber bewusst beschränkt worden. Die zeitliche Beschrän-
kung der Hebesätze auf den Hauptveranlagungszeitraum ist ein zentraler Baustein 
für die Transparenz der Grundsteuer und wird daher nicht geändert. Die Klarstel-
lung, dass im Rahmen von § 50 Absatz 3 auf den Beschluss abzustellen ist, wurde 
hingegen in der Begründung ergänzt. Auf die Grundsteuer C wurde aufgrund des 
bereits vorliegenden systemimmanenten Drucks zur Bebauung unbebauter Grund-
stücke verzichtet.
Im Bereich des Erlasses wird die grundsätzliche Unterstützung der Gemeinden 
durch die Finanzämter zugesichert. Im Übrigen wird eine Klarstellung bezüglich 
der Höhe gegebenenfalls im Rahmen der Richtlinien vorgenommen.
Im Übrigen wurden die klarstellenden, redaktionellen oder stilistischen Anmer-
kungen, soweit fachlich geboten, übernommen.

3. Landkreistag Baden-Württemberg (LKrT)

Der Landkreistag übersandte eine kurze Stellungnahme in welcher dem Entwurf 
des Landesgrundsteuergesetzes zugestimmt wird. Auch wenn die Landkreise von 
vorliegendem Gesetzesvorhaben zumindest mittelbar betroffen seien, rechnet der 
Landkreistag mit nur geringen finanziellen Auswirkungen für die Landkreise.

Stellungnahme

Die Einschätzung, dass das neue Landesgrundsteuergesetz nur geringe Auswir-
kungen auf die Landkreise hat, wird geteilt. 

4. Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag (BWIHK)

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) be-
grüßt die besondere Einfachheit des Landesgrundsteuermodells außerordentlich. 
Eine Fremdvergabe der Erklärungserstellung werde obsolet. Der BWIHK würde 
sich eine vorausgefüllte Steuererklärung wünschen.
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Darüber hinaus wird auch das grundsätzliche Ziel der Aufkommensneutralität 
begrüßt, jedoch zeitgleich die Gefahr von Steuererhöhungen gesehen. Gerade 
der Rückgriff auf die Bodenrichtwerte wird kritisiert, deren Ermittlung aus Sicht 
des BWIHK wenig transparent und nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar 
sei. Durch die weitere Steigerung der Bodenrichtwerte wird eine automatische 
Steuererhöhung befürchtet. Daher mahnt der BWIHK, dass sich die Kommunen 
an ihre Zusage halten und fordert zusätzlich eine öffentliche Bekanntmachung der  
– für die aufkommensneutrale Erhebung notwendigen – Hebesätze der Kommu-
nen. 
Der Abschlag für Grundstücke in § 40 Absatz 3 wird kritisch gesehen und eine Be-
lastungsverschiebung zu Lasten der Gewerbebetriebe befürchtet. 
Als Alternative werden die Flächenmodelle genannt, da hierbei die Belastungen 
für die Betriebe besser kalkulierbar seien.

Stellungnahme

Die besonders einfache Ausgestaltung der Landesgrundsteuer wird es in Zukunft 
ermöglichen, die Grundsteuer weitestgehend automatisiert festzusetzen. Es wird 
daran gearbeitet, um bereits in der ersten Hauptfeststellung einen möglichst hohen 
Grad an Automatisierung und Digitalisierung zu erreichen.
Die Aufkommensneutralität wird an vielen Stellen im Entwurf angestrebt und 
auch die kommunalen Landesverbände streben dies grundsätzlich an. Die Be-
fürchtung hinsichtlich einer automatischen Erhöhung der Grundsteuer, ohne dass 
der Gemeinderat tätig werden muss, besteht jedoch nicht. Der Gemeinderat muss 
nach einer Hauptfeststellung für die darauffolgende Hauptveranlagung einen neu-
en Hebesatz festlegen. Der alte Hebesatz gilt nicht automatisch fort.
Auf die Qualität der Bodenrichtwerte wird besonderer Wert gelegt. Mit dem Gut-
achterausschuss ermittelt ein unabhängiges Gremium die Werte nach anerkannten 
Methoden auf Basis der bundesgesetzlichen Regelung im Baugesetzbuch. Auf-
grund der kommunalen Betrachtung der Grundsteuer ist es wichtig, dass die Re-
lation der wirtschaftlichen Einheiten zueinander vor Ort richtig wiedergegeben 
wird. Dies wird durch die Bodenrichtwerte strukturell sichergestellt.
Es ist weder durch das gewählte Modell, noch durch die für den Wohnbereich 
vorgesehene Privilegierung mit einer zwingenden Mehrbelastung für gewerbliche 
Grundstücke zu rechnen. In Einzelfällen kann es zu einer Erhöhung, wie aber 
auch zu starken Entlastungen kommen. Dies ist zwingende Folge aus dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, denn die bisherigen Einheitswerte sind explizit 
verfassungswidrig.
Die Landesregierung hat sich bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, nach-
dem dieses Modell bei der Expertenanhörung im Staatsministerium durchweg po-
sitive Resonanz erhalten hatte. Außer dem Bundesmodell liegen keine ausformu-
lierten Alternativen vor, sodass es aktuell unklar ist, ob es noch weitere Modelle 
geben wird. Ein weiteres Zuwarten ist auch nicht mehr möglich, da die Vorberei-
tungen für die Umsetzung jetzt unverzüglich starten müssen.

5. Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)

Der Baden-Württembergische Handwerkstag begrüßt die besondere Einfachheit 
des Landesgrundsteuermodells außerordentlich und auch das grundsätzliche Ziel 
der Aufkommensneutralität.
Der BWHT befürchtet jedoch eine automatische Steuererhöhung, wenn die Bo-
denrichtwerte steigen, ohne dass die Gemeinden etwas dafür tun müssen. Der 
BWHT befürworte daher eher ein Flächenmodell, welches auch das Gebäude 
betrachtet. 
Im Entwurf wird der Abschlag für Grundstücke, die überwiegend zu Wohn-
zwecken genutzt werden, kritisch gesehen. Es wird eine Verlagerung des Steuer-
substrats zu Lasten der Gewerbebetriebe befürchtet, die ja bereits durch die Ge-
werbesteuer belastet seien. Daher fordert der BWHT ebenfalls einen Abschlag für 
Gewerbeflächen.
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Im Übrigen wird eine rasche Umsetzung angemahnt, damit die Betriebe genü-
gend Zeit haben, sich auf die neue Rechtslage einzustellen.

Stellungnahme

Die Aufkommensneutralität war - neben der besonderen Einfachheit - ein Ziel der 
Reform und auch die kommunalen Landesverbände haben signalisiert, die Auf-
kommensneutralität grundsätzlich anzustreben.
Die Befürchtung des BWHT hinsichtlich einer automatischen Erhöhung der 
Grundsteuer, ohne dass der Gemeinderat tätig werden muss, kann entkräftet wer-
den. Die zum Hauptfeststellungszeitpunkt 2022 ermittelten Bodenrichtwerte die-
nen bis zum nachfolgenden Hauptfeststellungszeitpunkt 2029 als Berechnungs-
grundlage. Steigerungen innerhalb des Zeitraums bleiben unberücksichtigt. Zu-
dem muss der Gemeinderat nach einer Hauptfeststellung für die darauffolgende 
Hauptveranlagung einen neuen Hebesatz festlegen. Der alte Hebesatz gilt nicht 
automatisch fort. Die allgemeine Steuermesszahl soll regelmäßig überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden.
Es ist zudem nicht zu befürchten, dass es durch das gewählte Modell und die 
darin für den Wohnbereich vorgesehene Privilegierung verbreitet zu einer Mehr-
belastung für gewerbliche Grundstücke kommen wird. In Einzelfällen kann es zu 
einer Erhöhung, wie aber auch zu starken Entlastungen kommen. Dies ist zwin-
gende Folge aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, denn die bisherigen 
Einheitswerte sind explizit verfassungswidrig. Es besteht daher keine Notwendig-
keit, für die gewerblichen Grundstücke ebenfalls einen Abschlag auf die Mess-
zahl einzuführen.
Die Landesregierung hat sich bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, nach-
dem dieses Modell bei der Expertenanhörung im Staatsministerium durchweg 
positive Resonanz erhalten hatte.

6. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg, der ver.di Landesbezirk 
Baden-Württemberg und die IG BAU Baden-Württemberg betonen zunächst die 
Bedeutung bezahlbaren Wohnraums für die Bürgerinnen und Bürger. In diesem 
Zusammenhang wird der Abschlag zugunsten des überwiegenden Wohnens und 
zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus begrüßt. Es wird allerdings bedauert, 
dass die Möglichkeit, die Grundsteuer als Betriebskosten auf Mieterinnen und 
Mieter umzulegen, auf Bundesebene nicht gestrichen wurde.
In der gemeinsamen Stellungnahme wird die Abweichungsmöglichkeit für die 
Länder kritisch gesehen und sich ganz klar gegen eine wertunabhängige Bewer-
tung ausgesprochen. Der Wertbezug im Entwurf zum Landesgrundsteuergesetz 
wird daher als unverzichtbar anerkannt.
Der systemimmanente Druck zur Bebauung unbebauter Grundstücke wird im Sin-
ne besserer Baulandmobilisierung ausdrücklich begrüßt. Zudem wird das Fort-
bestehen der Grundsteuer an sich und die Bedeutung für die Kommunen betont 
sowie die Notwendigkeit unterstrichen, dass die Einnahmen mindestens gleich-
bleiben.
Bezüglich der Umsetzung wird eine höhere Belastung der Beschäftigten, insbe-
sondere der Grundstückswertstellen befürchtet, da ein enger Zeitrahmen einge-
halten werden muss.

Stellungnahme

Im Rahmen der Neuregelung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass ein 
Wertbezug weiterhin systemimmanent ist und dass Wohnen durch die Grund-
steuerreform nicht teurer wird. Durch den Anreiz zur Nutzung unbebauter Grund-
stücke besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass weiterer Wohnraum geschaf-
fen wird. Wie auch die Stellungnahme betont, ist eine Sonderregelung in der Be-
triebskostenverordnung bezüglich der Umlagefähigkeit in Baden-Württemberg 
nicht möglich.
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Um den Druck für die Beschäftigten zu reduzieren wurden für die Reform neue 
Stellen geschaffen. Aufgrund der einfachen und damit gut administrierbaren 
Struktur des Entwurfs sind die vorgesehenen, zusätzlichen Stellen auch aus-
reichend für die Umsetzung einer Reform. Andere Modelle, wie auch das Bun-
desmodell, hätten einen höheren Bedarf gehabt. Nicht zuletzt wird ein hoher Au-
tomatisierungsgrad angestrebt.

7. Deutsche Steuergewerkschaft Baden-Württemberg (DSTG)

Die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) hat eine fachliche Stellungnahme zum 
Entwurf des Landesgrundsteuergesetzes übersandt. Die DSTG begrüßt den Ent-
wurf. 
Einleitend wird erläutert, dass sich die DSTG als Fachgewerkschaft eine bundes-
einheitliche, bürokratiearme, verfassungsfeste, gerechte und leicht verständliche 
Lösung gewünscht hätte. Da das Bundesmodell diesen Kriterien nicht entspreche, 
sei es verständlich, dass Baden-Württemberg mit dem Entwurf des Landesgeset-
zes einen eigenen Weg beschreite. Die baden-württembergische Lösung sei nicht 
nur dem Bundesmodell, sondern auch allen anderen Ideen wie dem Flächenmo-
dell oder dem Flächen-Lagen-Modell vorzuziehen. 
Ferner wird ausführlich vorgetragen, dass ein Flächenmodell niemals einfacher 
und gerechter als ein Bodenwertmodell sei. Da der Boden mit seiner Lage der 
eigentliche Wertträger sei, während das aufstehende Gebäude demgegenüber 
vergänglich sei, werde die Fokussierung auf die wirtschaftliche Einheit „Grund 
und Boden“ für zulässig erachtet. Es sei schließlich nicht einzusehen, dass andere 
Grundsteuermodelle trotz anhaltender Wohnraumknappheit die bodensparende 
Bebauung „nach oben“ durch eine höhere Grundsteuer im Grunde bestrafen und 
„sozusagen pro Stockwerk abkassiert“ werde. 
Als kritisch wird allerdings die Vorgabe in § 22 Abs. 6 LGrStG angesehen, nach 
der die Feststellungsdaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermit-
teln sind. Die DSTG rechnet mit zahlreichen Ausnahmeanträgen und einem damit 
einhergehenden bürokratischen Mehraufwand. Diese Situation ergebe sich beim 
Bundesmodell und den Flächenmodellen in gleichem Maße. Außerdem seien die 
Formulierungen in § 22 Abs. 5 und § 22 Abs. 6 LGrStG widersprüchlich. 
Die DSTG hegt aufgrund der erforderlichen Neubewertung von 5,6 Mio. wirt-
schaftlichen Einheiten Zweifel an der rechtzeitigen Umsetzbarkeit des LGrStG 
und fürchtet Liquiditätsengpässe bei den Kommunen. Vor diesem Hintergrund 
regt sie eine Überprüfung des § 53 LGrStG und die Aufnahme eines Schätzungs-
maßstabs an. Die DSTG regt an, in den Gesetzentwurf konkrete Angaben zum 
mutmaßlichen Personalmehrbedarf aufzunehmen. Um zu vermeiden, dass etwai-
ger Unmut über das neue System in erster Linie die Bearbeiterinnen und Bearbei-
ter im Finanzamt treffe, plädiert die DSTG für eine gesetzliche Regelung, welche 
die Kommunen an den Grundsatz der Aufkommensneutralität binde.

Stellungnahme

Die Aussagen zur Vorzugswürdigkeit des Landesgrundsteuergesetzes Baden-
Württemberg in Form des modifizierten Bodenwertmodells gegenüber anderen 
Modellen sind zutreffend. 
Die Formalien in § 22 Abs. 5 und Abs. 6 LGrStG bezüglich der Abgabe der Steu-
ererklärung entstammen dem Regelungsregime der Abgabenordnung und sind 
aufeinander abgestimmt. Eine Änderung wird nicht vorgenommen. 
Die Aufnahme eines Schätzungsmaßstabs in § 53 LGrStG ist nicht erforderlich und 
aufgrund der finanziellen Eigenverantwortung der Kommunen gemäß Art. 28 Abs. 2 
GG verfassungsrechtlich problematisch. Schätzungen können bei Bedarf durch 
die Kommunen selbst unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Hebesatzautono-
mie vorgenommen werden. Dies eröffnet den Kommunen eine weitaus größere 
Flexibilität, sodass auf örtliche Gegebenheiten individuell und zielgenau reagiert 
werden kann. Eine Änderung der Norm erfolgt nicht. 
Personalmehrbedarf wird grundsätzlich stets bei den jeweiligen Personalplanun-
gen berücksichtigt. 
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Aufgrund des in Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich garantierten Selbstver-
waltungsrechts der Kommunen können diese nicht zur Beachtung von Obergren-
zen oder gar zur Anwendung bestimmter Hebesätze gesetzlich verpflichtet wer-
den. Es muss auf die insofern erfolgte Zusicherung vertraut werden. 

8. Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt)

Der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt) begrüßt, dass die Landes-
regierung sich für ein eigenes Landesgrundsteuergesetz entschieden hat und vom 
komplizierten Bundesmodell abweicht. Dennoch wird der vorliegende Gesetzent-
wurf kritisiert, da das Gebäude nicht berücksichtigt wird, wodurch soziale Schief-
lagen befürchtet werden. 
Darüber hinaus werden verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, da aus Sicht 
des BdSt der Gleichheitssatz verletzt werde, wenn bebaute und unbebaute Grund-
stücke gleich behandelt werden. In diesem Zusammenhang verweist der BdSt auf 
ein Gutachten, welches Herr Prof. Dr. Gregor Kirchhof im Auftrag des Immo-
bilienverbands „Zentaler Immobilien Ausschuss (ZIA)“ erstellt hat. Danach sei 
zum einen der Belastungsgrund nicht erkennbar, der Leistungsfähigkeitsansatz 
als einer der gewählten Belastungsgründe überholt, die Bodenrichtwerte nicht 
belastungsfähig und auch der Äquivalenzgedanke als zweiter Belastungsgrund 
aufgrund des fehlenden Gebäudes nicht erfüllt.
Daneben befürchtet der BdSt, dass das Ziel der Aufkommensneutralität aufgrund 
der Corona-Krise von den Kommunen nicht umgesetzt wird, wodurch es zu zahl-
reichen Verlierern kommen könnte. Insbesondere Bewohner von Ein- und Zwei-
familienhäusern müssten laut Berechnungen des BdSt mit höheren Belastungen 
rechnen. Wenn es aufgrund der regelmäßigen Wertfeststellung zu einer Wert-
steigerung komme, könne dies automatisch zu Steuererhöhungen führen, da die 
Gemeinden den Hebesatz nicht anpassen würden. Zudem sei ein wertbasierender 
Ansatz an sich sozial ungerecht.
Der BdSt schlägt als Alternative das sog. Flächenmodell vor, gegebenenfalls 
kombiniert mit einem Lagefaktor, wie es Hessen und Niedersachsen angedacht 
haben. Dieses Modell würde zudem über das Jahr 2025 hinaus zu keinem zusätz-
lichen Erfüllungsaufwand führen.
Zuletzt äußert sich der BdSt zu einigen Regelungen des Entwurfs.

Stellungnahme

Das vorliegende Gesetz soll eine einfache, transparente und gut administrierbare 
Grundsteuer für Baden-Württemberg ermöglichen. Die allgemeine Kritik und Ar-
gumentation des Bundes der Steuerzahler überzeugt nicht. Der Entwurf ist verfas-
sungsfest und verhindert gerade durch den erhöhten Druck zur Bebauung unbe-
bauter oder schlecht ausgenutzter Grundstücke und der Entlastung von größeren 
Wohneinheiten eine soziale Schieflage. Von einem Flächenmodell, welches der 
Bund der Steuerzahler präferiert, werden vor allem die günstigeren Lagen be-
nachteiligt, was eher zu sozialen Spannungen führen würde.
Aus Sicht der Landesregierung gibt es keine Hinweise, dass der Gesetzentwurf 
nicht verfassungskonform ist. Neben der Leistungsfähigkeit wird auch der Äqui-
valenzgedanke explizit als Belastungsgrund genannt. Auf beide wird detailliert 
eingegangen und daraus die Neuregelung hergeleitet und begründet. Die Aus-
führungen des BdSt beziehen sich auch nicht auf das vorherrschende Bild in der 
Wissenschaft. Dort wird die Bodenwertsteuer aus finanzwissenschaftlicher, wie 
auch verfassungsrechtlicher Sicht grundsätzlich positiv betrachtet. Dies wurde im 
Laufe der Entwicklung des Landesgrundsteuergesetzes auch bestätigt:
Die Landesregierung hat im Vorfeld im Rahmen einer Anhörung im Staatsminis-
terium den Entwurf zum Landesgrundsteuergesetz von Expertinnen und Experten 
auf dem Gebiet der Grundsteuer begutachten lassen. Darunter waren auch ange-
sehene Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler. Gerade bei der Aus-
wahl dieser Expertinnen und Experten wurde großer Wert darauf gelegt, dass 
sie sich bisher neutral verhalten haben und nicht durch Gutachten für bestimmte 
Interessenverbände aufgefallen sind. Der Entwurf bekam dabei durchweg positive 
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Resonanz und wurde als verfassungsfest bezeichnet. Im Rahmen der weiteren 
Diskussion wurden weitere Gutachten von renommierten Verfassungsrechtlerin-
nen und Verfassungsrechtlern sowie Kanzleien eingeholt, um die jetzige Ausge-
staltung verfassungsrechtlich abzusichern. Kein anderes Grundsteuerreformgesetz 
wurde einer so intensiven rechtlichen Prüfung im Vorfeld unterzogen. Ohne eine 
posi tive Resonanz wäre der Entwurf auch nicht weiterverfolgt worden.
Die Landesgrundsteuer basiert auf einem vollkommen neuen System, welches 
das Gebäude ausblendet und sich im Rahmen der Bewertung ausschließlich auf 
den Grund und Boden bezieht. Baden-Württemberg nimmt bei der Ausgestaltung 
die Möglichkeiten wahr, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts explizit 
eröffnet.
Zu den Belastungsverschiebungen allgemein wird darauf hingewiesen, dass die 
bisherigen Einheitswerte verfassungswidrig sind und deshalb nicht als Vergleichs-
grundlage dienen können. Es wird daher bei jedem Modell zu unausweichlichen 
Belastungsverschiebungen kommen. Dies ist zwingende Folge aus dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts. Jahrelang haben einige verfassungswidrig profitiert. 
Dies muss nach dem Willen des Bundesverfassungsgerichts ein neues Grund-
steuergesetz korrigieren. Am Ende werden insbesondere die Kommunen mit ihrer 
verfassungsrechtlich garantierten Hebesatzautonomie über die endgültige Höhe 
der Grundsteuer in der Kommune entscheiden. Dies stellt keine Besonderheit der 
Bodenwertsteuer dar, denn bei allen Modellen muss am Ende die Kommune vor 
Ort ihren Beitrag zur Aufkommensneutralität leisten. Die kommunalen Landes-
verbände haben dabei signalisiert, die Aufkommensneutralität grundsätzlich an-
zustreben.
Die Bodenwertsteuer hat einen realen Bezug zum Wert des Grund und Bodens. 
Dadurch werden die Verhältnisse vor Ort, insbesondere die Lage der Immobilie 
berücksichtigt. Dies ist für die Bürgerinnen und Bürger leichter nachzuvollziehen, 
als abstrakte Faktoren. Wer in einer guten Lage wohnt, zahlt entsprechend mehr, 
als jemand in einer weniger privilegierten Wohnlage. Das ist sowohl sozial, als 
auch gerecht. Global betrachtet ist in der Regel der Grund und Boden das wirklich 
wertbestimmende Kriterium. Dies geben die Bodenrichtwerte auch sehr präzise 
wieder. Darin enthalten sind der Aufwand und die eingesetzten Ressourcen der 
Kommune zu Gunsten des jeweiligen Grundstücks. Die Steigerung von Wert und 
Attraktivität laufen dabei gleich, weshalb der Bodenrichtwert grundsätzlich ein 
plausibles Bild von der Lage vor Ort zeichnet.
Die vom Bund der Steuerzahler erwähnten Beispiele sind methodisch angreifbar, 
nicht zielführend und verkennen, dass das Potenzial der gleich großen Grund stücke 
in gleicher Lage grundsätzlich gleich ist. Das Gebäude spielt bei der Bodenwert-
steuer bewusst keine Rolle, weshalb es auch sachgerecht und zwingend ist, in die-
sem Fall die gleiche Steuer zu erheben. Durch die Bodenwertsteuer werden zudem 
Mietwohngrundstücke entlastet, was in Zeiten immer höherer Wohnkosten in den 
Ballungsräumen als wichtiges sozialpolitisches Signal anzusehen ist.
Bedenklich ist auch, dass bei den Beispielen des Bundes der Steuerzahler die ak-
tuellen Hebesätze verwendet werden. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, 
einen neuen Hebesatz für die neue Grundsteuer festzulegen. Damit es nicht später 
zu einer automatischen Steuererhöhung kommt, wie es der Bund der Steuerzahler 
befürchtet, wird dies auch für die darauffolgenden Hauptfeststellungen so sein. 
Wertveränderungen in den Jahren zwischen den Hauptfeststellungen werden im 
Übrigen grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die Kommunen entscheiden somit am 
Ende immer in einem demokratischen Verfahren erneut über die Höhe der Grund-
steuer.
Bisher hat kein anderes Land eine wirkliche Abweichung vom Bundesmodell auf 
den Weg gebracht. Ob es ein Modell aus Hessen oder Niedersachsen geben wird, 
ist daher noch völlig offen und hängt maßgeblich von dem bayerischen Vorschlag 
zum Flächenmodell ab, auf dem diese Varianten basieren. Das Flächenmodell und 
die davon abgeleiteten Modelle mit Bezug zur Lage wurden bei der Experten-
anhörung deutlich kritischer gesehen. Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von 
Stimmen, die erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Modelle 
erheben. Das vom BdSt erwähnte Gutachten stellt dabei eine nicht repräsentative 
Mindermeinung in der Wissenschaft dar. Widersprochen werden muss der Dar-
stellung, dass es bei einem Flächenmodell über das Jahr 2025 hinaus zu keinem 
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Mehraufwand kommen wird. Auch hier werden – unabhängig von der endgülti-
gen Ausgestaltung – weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der Grundsteuer-
reform notwendig sein.
Baden-Württemberg hat sich daher bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, 
da sie transparent, verfassungsfest und gut administrierbar ist.
Zu den Anmerkungen an die Regelungen im Gesetz ist wie folgt Stellung zu neh-
men:
Der BdSt sieht die Gefahr, dass nicht alle Steuerpflichtigen von einer öffentlichen 
Bekanntmachung zur Abgabe der Steuererklärung erfahren. An diesem Punkt 
wird bereits intern gearbeitet, sodass eine ausreichende öffentliche Präsenz zum 
Zeitpunkt der Hauptfeststellung und der damit verbundenen Erklärungspflicht  
sichergestellt werden kann.
Einer Abkehr von der grundsätzlichen Pflicht der elektronischen Abgabe kann aus 
administrativen Gründen nicht entsprochen werden. Der Aufwand für die Bür-
gerinnen und Bürger sowie der Verwaltung wäre enorm und es würde zu Ver-
zögerungen bei der Bearbeitung kommen. Auf Härtefälle wurde ausreichend und 
großzügig Rücksicht genommen.
Der Nachweis eines niedrigeren Bodenrichtwertes ist im Bereich der Grundsteuer 
nicht notwendig. Auch ist der Vergleich zur Erbschaftsteuer nicht passend, da es 
dort gerade auch um den Vergleich zu anderen Wirtschaftsgütern geht. Die stän-
dige höchstrichterliche Rechtsprechung hat bisher die Belastbarkeit der Boden-
richtwerte bestätigt.
Auch dem Wunsch nach einem Abschlag für Ein- und Zweifamilienhäuser kann 
nicht entsprochen werden. Ein außerfiskalischer Förder-, Sozial- bzw. Lenkungs-
zweck ist nicht ersichtlich. Damit scheidet eine Differenzierung aus. Eine Son-
derbehandlung für Ein- und Zweifamilienhäuser wird auch bei keinem anderen 
Grundsteuermodell erwogen, obgleich dort grundsätzlich auch die gleichen Aus-
wirkungen einer Neuregelung auftreten können.

9. Haus und Grund Baden und Württemberg (HuG)

Die Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund Baden-Württemberg (ARGE HuG) 
lehnt die Ausgestaltung der Grundsteuer anhand der Bodenrichtwerte grund-
sätzlich ab. Aus Sicht der ARGE HuG werde der Gleichheitssatz verletzt, wenn 
bebaute und unbebaute gleich behandelt werden. Insbesondere Bewohner von 
Ein- und Zweifamilienhäusern müssten mit höheren Belastungen rechnen. Darü-
ber hinaus wird die aus der Bewertung hervorgehende Lenkungswirkung als ver-
fassungswidrig bezeichnet und erhebliche soziale Verwerfungen befürchtet. 
Der Messzahlabschläge für die Wohnnutzung und die Kulturdenkmäler werden 
ausdrücklich begrüßt. Wenn mehrere Privilegierungen vorliegen, sollen die Ab-
schläge zusammengezählt werden. Die Begünstigung von kommunalen Woh-
nungsunternehmen wird als verfassungswidrig abgelehnt. 
Die ARGE HuG befürchtet automatische Steuererhöhungen nach jeder Hauptfest-
stellung. Zudem soll auf öffentliche Bekanntmachungen verzichtet werden. Die ein-
geschränkte Überprüfbarkeit der Bodenrichtwerte wird bemängelt. Die ARGE HuG 
schlägt als Alternative das sog. Flächenmodell, gegebenenfalls modifiziert um einen 
Lagefaktor, vor. Alternativ könne ein gesonderter Abschlag für Ein- und Zweifami-
lienhäuser aufgenommen werden.

Stellungnahme

Das vorliegende Gesetz soll eine einfache, transparente und gut administrierbare 
Grundsteuer für Baden-Württemberg ermöglichen. Die Landesgrundsteuer basiert 
auf einem vollkommen neuen System, welches das Gebäude ausblendet und sich 
im Rahmen der Bewertung ausschließlich auf den Grund und Boden bezieht. Die 
allgemeine Kritik und Argumentation der Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund 
Baden-Württemberg überzeugt im Grundsatz nicht: Aus Sicht der Landesregie-
rung gibt es keine verfassungsrechtlichen Zweifel. Die Bodenwertsteuer wird 
aus finanzwissenschaftlicher, wie auch verfassungsrechtlicher Sicht grundsätz-
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lich positiv betrachtet. Diese Einschätzung wurde im Rahmen einer Anhörung im 
Staatsministerium durch die dort anwesenden Expertinnen und Experten auf dem 
Gebiet der Grundsteuer, darunter auch angesehene Verfassungsrechtlerinnen und 
Verfassungsrechtler, bestätigt. Zudem wird gerade durch den erhöhten Druck zur 
Bebauung unbebauter oder schlecht ausgenutzter Grundstücke und der Entlastung 
von größeren Wohneinheiten eine soziale Schieflage verhindert. Diese Wirkung 
ist ein erwünschter Nebeneffekt aus der relationsgerechten Bewertung.
Im Gesetzestext wurde klargestellt, wie die Berechnung des Abschlags erfolgt, 
wenn mehrere Privilegierungstatbestände erfüllt sind. Aufgrund der beabsichtig-
ten Förderung bestimmter außerfiskalischer Zwecke, die mit einer Regelung auf 
Messzahlebene verfolgt werden, muss eine klare Abgrenzung erfolgen. Die Re-
gelung versucht die zielgerichtete Förderung auf der einen Seite, ohne den Len-
kungszweck auf der anderen Seite außer Acht zu lassen.
Damit es nicht später zu einer automatischen Steuererhöhung kommt, wie es die 
Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund befürchtet, sind die Kommunen verpflich-
tet, den Hebesatz nach einer Hauptfeststellung neu festzulegen. Wertveränderun-
gen in den Jahren zwischen den Hauptfeststellungen werden im Übrigen grund-
sätzlich nicht berücksichtigt. An der Wirksamkeit der öffentlichen Bekanntma-
chung wird bereits intern gearbeitet. Die Bodenrichtwerte gelten als sicher und 
verlässlich.
Der Verweis auf das Flächenmodell greift – unabhängig von den vielfach geäu-
ßerten verfassungsrechtlichen Bedenken – nicht, da es ein solches Modell bisher 
nicht gibt. Ein Abschlag für Ein- und Zweifamilienhäuser lässt sich nicht durch 
einen außerfiskalischen Förder-, Sozial- bzw. Lenkungszweck rechtfertigen. Da-
mit scheidet eine solche Differenzierung aus, die aber auch in keinem anderen 
Grundsteuermodell erwogen wurde.

10. Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK)

Die Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK) ist von den wesentlichen Punkten des 
Gesetzes überzeugt. Angemerkt wird jedoch, dass eine Evaluation des Gesetzes 
stattfinden könnte, damit auf Veränderungen, insbesondere beim Grundsteuerge-
samtaufkommen reagiert werden könnte.
Im Übrigen weist die Kammer darauf hin, dass die Erläuterungen im Nachhaltig-
keitscheck aus sich heraus nicht nachvollziehbar seien. Darüber hinaus sollte die 
Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde klarstellend aufgenommen werden. 
Hinsichtlich der Möglichkeit, wertbeeinflussende Faktoren bei der Grundsteuer zu 
berücksichtigen (Beispiel Überschwemmungsgebiete) werden verschiedene Möglich-
keiten dargestellt. Es sei wichtig, unbillige Härten zu vermeiden. Zuletzt wird ange-
regt, § 16 Absatz 2 Satz 2 in einen eigenen Absatz zu integrieren.

Stellungnahme

Es ist beabsichtigt, die Steuermesszahlen regelmäßig zu überprüfen, damit auch in 
Zukunft auf eintretende Veränderungen reagiert werden kann. Die Ausführungen 
im Bereich des Nachhaltigkeitschecks wurden überarbeitet, sodass diese besser 
verständlich sind. Für den Bereich der Revision wurde eine Klarstellung vorge-
nommen. Sonderfälle bei den Bodenrichtwerten, wie sie die Steuerberaterkammer 
skizziert hat, sollen in erster Linie durch die Zusammenarbeit mit den für die Er-
mittlung der Bodenrichtwerte zuständigen Gremien anlässlich der Hauptfeststel-
lung weitestgehend vermieden werden. Im Übrigen wird die Erlassmöglichkeit 
nach der Abgabenordnung in der Begründung erwähnt. Es wurde an mehreren 
Stellen die Möglichkeit vorgesehen, unbillige Härten zu vermeiden. Im Rahmen 
von § 16 Absatz 2 dient der zweite Satz der Klarstellung der Änderungen durch 
das neue System und ist daher im Kontext zu Satz 1 zu sehen. Von einer Ver-
schiebung in einen eigenen Absatz wird daher abgesehen.

11. Mieterbund Baden-Württemberg (DMB)

Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf außer-
ordentlich und bezeichnet diesen als verfassungskonform, rechtssicher, bürokra-
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tiearm und transparent. Zudem sei er innovativ, weil er neben fiskalischen auch 
soziale, wohnungspolitische und ökologische Aspekte berücksichtigt. Die Wert-
ermittlung anhand des flächendeckend vorliegenden Bodenrichtwertes und der 
Grundstücksfläche erfordere keinen großen bürokratischen Aufwand. Zudem sei 
sie transparent und gerecht, weil Bodenwerte in allen Lagen relativ zueinander 
gleich belastet werden. 
Die Bodenwertsteuer wirke dem Vorhalten von Grundstücken und Spekula-
tion entgegen, da unbebaute Grundstücke deutlich höher belastet werden. Eine 
Grundsteuer C könne diesen Effekt weiter verstärken. Trotzdem komme es zu ei-
ner ressourcenschonenden Bodennutzung und einem positiven Effekt auf die Sied-
lungsentwicklung. Zudem werde die Investition in Wohnraum begünstigt und ein 
Anreiz für die Bebauung gesetzt.
Der DMB wünscht sich eine Steuerschuldnerschaft des Erbbaurechtsgebers.
Die Kommunen sollten darauf achten, dass eine aufkommensneutrale Umsetzung 
erfolgt, damit sich die Belastung für breite Schichten nicht erhöht. Die übrigen 
Belastungsverschiebungen folgen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes. Die Belastungseffekte dürften aus Sicht des DMB eher moderat ausfallen. 
Trotzdem sollte eine Härtefallregelung aufgenommen werden. 
Der DMB begrüßt ausdrücklich, dass das Landesgrundsteuergesetz eine Redu-
zierung der Steuermesszahl für die Nutzungsart Wohnen um 30 Prozent vorsieht. 
Durch die ebenfalls vorgesehene zusätzliche Absenkung der Steuermesszahl von 
25 Prozent werde zudem ein wichtiger Beitrag für den Sozialwohnungsbau ge-
leistet.

Stellungnahme

Der Deutsche Mieterbund betont die wesentlichen Eckpfeiler des Entwurfes. Von 
der Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden systemimmanenten 
Anreizes zur Bebauung abgesehen.
Die bisherige Systematik im Bereich des Erbbaurechts wird auch im Landes-
grundsteuergesetz so fortgeführt. Aufgrund der Nutzung des Grundstücks durch 
Erbbauberechtigte ist eine Inanspruchnahme für die Grundsteuer auch sachge-
recht.
Auf gesonderte Härtefallregelungen wurde bewusst verzichtet, da der jetzige Ent-
wurf bereits spezielle Regelungen erhält und zudem durch den allgemeinen Ver-
weis auf die Abgabenordnung angemessen auf Härtefälle reagiert werden kann.

12. Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU)

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg (BUND), der Landes-
naturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) und der Naturschutzbund Baden-
Württemberg (NABU) begrüßen außerordentlich den vorgelegten Gesetzentwurf. 
Insbesondere die einfache, aber verfassungsfeste Struktur sowie die flächenspar-
same und flächeneffiziente Stadt- und Siedlungsentwicklung im Sinne des Natur- 
und Umweltschutzes wird betont. Der Abschlag zugunsten des überwiegenden 
Wohnens und zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird ebenso begrüßt. 
Die Ergänzung durch eine Grundsteuer C wird als sinnvoll, aber momentan nicht 
zwingend erachtet. Darüber hinaus wurden inhaltliche und redaktionelle Anmer-
kungen vorgenommen.

Stellungnahme

Die Naturschutzverbände betonen und begrüßen die wesentlichen Eckpfeiler des 
Entwurfes. Von der Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden sys-
temimmanenten Anreizes zur Bebauung abgesehen.
Die bisherige Systematik im Bereich des Erbbaurechts wird auch im Landes-
grundsteuergesetz bewusst fortgeführt. Aufgrund der Nutzung des Grundstücks 
durch Erbbauberechtigte ist eine Inanspruchnahme für die Grundsteuer sachge-
recht.
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Um einen möglichst hohen Synergieeffekt mit dem Bund und insbesondere im 
Bereich der Grundsteuer A zu erlangen, soll der siebenjährige Bewertungsturnus 
zunächst beibehalten werden. Eine Änderung ist daher nicht geplant.
Eine Aufteilung von sehr großen Grundstücken gegebenenfalls in Vorder- und 
Hinterland ist bewusst nicht erfolgt, um die Anzahl der wirtschaftlichen Einhei-
ten nicht noch größer werden zu lassen. Im Vorfeld der Bewertung sollen mit 
den Gutachterausschüssen solche Besonderheiten geklärt werden, damit für die 
Hauptfeststellung eine möglichst einheitliche Darstellung erfolgt. Klar abgrenz-
bare Fälle werden aber bereits jetzt in der Erklärung entsprechend angegeben wer-
den können. Von einer Änderung der §§ 25 und 27 wird daher abgesehen.
Von Änderungen bei der Grundsteuer A wird aktuell abgesehen. Die betroffenen 
Begriffe werden bundeseinheitlich gehandhabt und für Baden-Württemberg über-
nommen. Die Gefahr einer Legitimation von Schwarzbauten im Außenbereich 
durch eine steuerliche Regelung wird indes nicht gesehen.
Die übrigen redaktionellen Anmerkungen wurden, soweit fachlich geboten, wei-
testgehend übernommen.

13. Weitere Stellungnahmen

a) Verband Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV)

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) begrüßt sehr die verwal-
tungsvereinfachende Ausgestaltung des Landesgrundsteuergesetzes.
Der Verband möchte für bestimmte Flächen der Verkehrsunternehmen eine Ver-
günstigung erreichen, die sich im bisherigen Einheitsrecht in § 83 und § 90 des 
Bewertungsgesetzes und den dazugehörigen Richtlinien ergab. Die Richtlinien 
sahen dabei Wertabschläge für den Grund und Boden vor. Da diese Flächen dem 
öffentlichen Nahverkehr dienen und es darüber hinaus keine belastbaren Boden-
richtwerte für diese Flächen gibt, möchte der VDV eine Berücksichtigung dieser 
besonderen Eigenschaft durch eine Teilbefreiung oder eine gesonderte Steuer-
messzahl.

Stellungnahme

Grundbesitz, der einer inländischen juristischen Person gehört und von ihr für 
einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird, ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
GrStG steuerbefreit; für den Grundbesitz der Deutschen Bahn Holding AG gilt 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GrStG. Der dem öffentlichen Verkehr dienende Grundbesitz wird 
unabhängig von der Person des Eigentümers im Übrigen gemäß § 4 Nr. 3 a GrStG 
von der Steuer befreit. 
Es steht nicht zu befürchten, dass es durch das gewählte Grundsteuermodell zu 
einer außerordentlichen Mehrbelastung bei dem verbleibenden Grundvermögen 
der Verkehrsunternehmer kommen wird. Daher fehlt es bereits an der Notwendig-
keit eine zusätzliche Regelung im Sinne des VDV aufzunehmen.
Wesentliches Ziel einer Neuregelung war es zudem, dass die zukünftige Grund-
steuer einfach, transparent und gut administrierbar ausgestaltet wird. Ausnahme-
tatbestände und Einzelfallregelungen sollten, soweit fachlich geboten, weitestge-
hend zurückgefahren werden. Hierunter fällt auch grundsätzlich die vom VDV 
angesprochene Sonderbehandlung von Verkehrsflächen, die im Zusammenhang 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr stehen.

b) Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW)

Der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW) begrüßt die einfache 
Ausgestaltung des Landesgrundsteuergesetzes.
Der Verband befürchtet jedoch einen Nachteil für selbstgenutzte Wohnimmobi-
lien, wenn sich auf einem großen Grundstück ein kleines Haus befindet. Darüber 
hinaus wird befürchtet, dass die Kommunen die Grundsteuer erhöhen.
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Stellungnahme

Die Ausgestaltung als Bodenwertsteuer begünstigt das effiziente Ausnutzen der 
Grundstücksfläche. Die fehlende Umlagefähigkeit für selbstgenutzte Immobilien 
kann nicht als Argument angeführt werden, da dies eine bundesgesetzliche Re-
gelung ist und die Grundsteuer von den Nutzern der kommunalen Infrastruktur 
gezahlt wird. Dies gilt unabhängig davon, ob die Immobilie gemietet ist oder 
selbstgenutzt wird. Nicht zuletzt wird auch von den kommunalen Landesverbän-
den Aufkommensneutralität grundsätzlich angestrebt. Die Kommunen müssen in 
jedem Modell ihren Beitrag leisten.

c) Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) lehnt den Entwurf grundlegend ab. Es 
mangele an einer klaren Benennung des Belastungsgrundes, da nicht ausschließ-
lich auf den Äquivalenzgedanken abgestellt werde. Zudem seien die Bodenricht-
werte aufgrund der mangelnden Transparenz und Justiziabilität ungeeignet, so-
wie die dynamische Entwicklung kritisch. Das Außerachtlassen des Gebäudes 
wird als verfassungswidrig und unsozial bezeichnet. Die Ermäßigungen der Steu-
ermesszahl werden als nicht zielgenau, gesellschaftspolitisch und verfassungs-
rechtlich bedenklich erachtet. Die Nutzungsbetrachtung stelle zudem eine Verlet-
zung der Folgerichtigkeit des Systems dar. Ermäßigungen würden darüber hinaus 
zu einer Belastungsverschiebung führen.
Der ZIA plädiert für ein Flächenmodell, gegebenenfalls durch einen Regional-
faktor ergänzt.
Zuletzt fordert der ZIA eine Verlängerung der Frist im § 22 LGrStG.

Stellungnahme

Die grundlegende Kritik des ZIA ist bereits aus einer früheren Stellungnahme 
bekannt und wird nicht geteilt. Ein wertbezogenes Modell bildet die Lage ab und 
ist gerade deshalb als sozial zu bezeichnen. Die Belastungsgründe werden im Ge-
setzentwurf konkret benannt. Neben dem Äquivalenzgedanken wird auch auf die 
Leistungsfähigkeit abgestellt, was bei einem Bodenwertmodell auch systematisch 
möglich ist. Es handelt sich bei den Bewertungsergebnissen um den Verkehrswert 
des reinen Grund und Bodens. Es gibt nicht den einen zwingenden Belastungs-
grund für die Grundsteuer; etwas Anderes kann auch nicht aus dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts gefolgert werden. Aus finanzwissenschaftlicher, wie 
auch verfassungsrechtlicher Sicht wird die Bodenwertsteuer grundsätzlich posi-
tiv betrachtet. Das Gesetz wurde mehrfach einer externen verfassungsrechtlichen 
Prüfung unterzogen.
Auf die Qualität der Bodenrichtwerte wird besonderer Wert gelegt. Mit dem Gut-
achterausschuss ermittelt ein unabhängiges Gremium die Werte nach anerkannten 
Methoden. Aufgrund der kommunalen Betrachtung der Grundsteuer ist es wich-
tig, dass die Relation der wirtschaftlichen Einheiten zueinander vor Ort richtig 
wiedergegeben wird. Dies wird durch die Bodenrichtwerte strukturell sicherge-
stellt.
Außerfiskalische Förder- und Lenkungszwecke können aufgenommen werden. 
Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ausdrücklich betont. Da 
dies im Landesgrundsteuergesetz erst auf Ebene der Steuermesszahl geschieht, 
bleibt die Bewertung unangetastet. Aufgrund der beabsichtigten Förderung be-
stimmter außerfiskalischer Zwecke, die mit einer Regelung auf Messzahlebene 
verfolgt werden, muss eine klare Abgrenzung erfolgen. Die Regelung versucht 
die zielgerichtete Förderung auf der einen Seite, ohne den Lenkungszweck oder 
die Einfachheit des Modells auf der anderen Seite außer Acht zu lassen. Förder- 
und Lenkungszwecke können an bestimmte Voraussetzungen anknüpfen, ohne 
die Folgerichtigkeit zu beeinträchtigen. Auch diese Frage wurde durch externe 
Gutachten geklärt und damit verfassungsrechtlich abgesichert. Die befürchteten 
Belastungsverschiebungen durch die Privilegierungen können im Vergleich zur 
jetzigen Belastung als – in beide Richtungen – vertretbar bezeichnet werden.
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Gegenüber dem Flächenmodell und den davon abgeleiteten Modellen werden ver-
breitet verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Die Landesregierung hat sich 
bewusst für einen anderen Weg entschieden.
Eine Verlängerung der Erklärungs- und Anzeigefrist im § 22 ist im Übrigen nicht 
angezeigt. Das vorliegende Modell ist einfach und die hierfür benötigten Werte 
schnell ermittelt.

d)  Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
(vbw) und Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsun-
ternehmen (KOWO)

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
(vbw) und die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsun-
ternehmen (KOWO) begrüßen das Landesgrundsteuergesetz und bezeichnen den 
gewählten Ansatz, die Bewertung anhand der Bodenrichtwerte und der Grund-
stücksfläche vorzunehmen als praktikabel und bürokratiearm.
Die Begünstigung des Wohnens wird ausdrücklich begrüßt. Die weitergehenden 
Messzahlabschläge für Wohnungsbauunternehmen werden jedoch kritisch gese-
hen. Sie seien verwaltungsaufwendig und rechtsunsicher.
Grundsätzlich wird die Intention, sozialen Wohnungsbau in § 40 Absatz 4 zu för-
dern, begrüßt. Bemängelt wird eine fehlende Regelung, wenn auf dem Grundstück 
geförderte und nichtgeförderte Wohnungen vorhanden sind. Zudem sollte klar-
gestellt werden, was passiert, wenn die Förderung ausläuft. § 40 Absatz 5 wird 
zwar ebenso begrüßt, jedoch auch die Befürchtung geäußert, dass die Regelung 
weitgehend leerläuft. Auch hier bestünden rechtliche Fragen. § 40 Absatz 6 wird 
gleichfalls begrüßt, wobei hier unklar sei, ob die Regelung kumulativ wirkt.

Stellungnahme

Die grundsätzliche Kritik wurde auch bereits auf Ebene der Bundesregelung vor-
gebracht. Aufgrund der beabsichtigten Förderung bestimmter außerfiskalischer 
Zwecke, die mit einer Regelung auf Messzahlebene verfolgt werden, muss eine 
klare Abgrenzung erfolgen. Die Regelung versucht die zielgerichtete Förderung 
auf der einen Seite zu ermöglichen, ohne den Lenkungszweck auf der anderen 
Seite außer Acht zu lassen.
Im Übrigen beruht die Befürchtung einer rückwirkenden Aufhebung auf einem 
Missverständnis zu § 42. Dieser erfasst nämlich den Fall, dass bei einem Wegfall 
von Tatsachen, die zu einer Privilegierung auf Steuermesszahlebene führen, eine 
Neuveranlagung auf das nachfolgende Kalenderjahr erfolgen muss.
Wie beim Vorliegen mehrerer Privilegierungstatbestände auf Steuermesszahl-
ebene zu verfahren ist, wurde im Gesetz nunmehr klargestellt.
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	Mit dem Landesgesetz soll die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen erhalten und zugleich rechtssicher sowie zeitgemäß fortentwickelt werden. Nicht beabsichtigt ist eine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens. An die Gemeinden wird daher appelliert, der aus der Neubewertung des Grundbesitzes gegebenenfalls resultierenden Abweichung des Grundsteuermessbetragsvolumens gegenüber dem bisherigen Ansatz durch eine Anpassung des Hebesatzes entgegenzuwirken, um ein konstantes Grundsteuer
	-
	-

	B. Wesentlicher Inhalt
	Das Gesetz regelt abweichend von den Bundesgesetzen die Grundsteuer, sowie deren grundlegende Bewertungsregeln für Baden-Württemberg.
	C. Alternativen
	Ohne die explizite Abweichung durch Baden-Württemberg würde grundsätzlich das komplexere Bundesrecht angewendet werden.
	D.  Kosten für die öffentlichen Haushalte (ohne Erfüllungsaufwand)
	-

	Angestrebt wird eine Reform, die landesweit das bisherige landesweite Aufkommen der Grundsteuer A und B in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro pro Jahr sichert. Dies soll konzeptionell in einem ersten Schritt durch die Bestimmung der Steuermesszahlen für die Grundsteuer A und B erreicht werden. Letztlich wird jedoch das Aufkommen der Grundsteuer entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Artikel 28 und 106 des Grundgesetzes auf kommunaler Ebene durch die Festsetzung der Hebesätze bestimmt.
	-
	-

	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 linear auf einen Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Da auf den 1. Januar 2022 kein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren mit Verknüpfungen zu anderen Verwaltungsdaten angeboten werden kann, ist
	-

	Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfällt vom gesamten Erfüllungsaufwand für rund 4,1 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 166 000 Stunden auf die Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich entstehen Sachkosten von rund 117 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener Steuererklärungen.
	-
	-
	-

	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Da ein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren auf den 1. Januar 2022 noch nicht angeboten werden kann, ist auch bei der Wirtschaft eine umfassende Datenerhebung mittels einer elektronischen Steuererklärung erforderlich.
	Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfallen vom gesamten Erfüllungsaufwand für rund 1,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 10,5 Mio. Euro auf den Bereich der Land- und Forstwirtschaft und rund 1,18 Mio. Euro auf die übrige Wirtschaft. Zusätzlich entstehen der gesamten Wirtschaft Sachkosten von rund 157 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener Steuererklärungen. Insgesamt entsteht ein Aufwand von rund 11,9 Mio. Euro.
	-
	-

	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
	Für die Abschätzung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern ist von rund 5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten auszugehen. Die weitere Annahme ist, dass die Durchführung des Gesamtverfahrens weitgehend vollmaschinell erfolgt. Dies bedingt, dass die Erklärungen elektronisch eingehen oder gescannt werden sowie weitgehend automationsgestützt weiterverarbeitet werden können und eine papierbasierte Aktenführung nicht erforderlich ist. Der hierfür erforderliche Erfüllungsaufwand kann erst nach tec
	-
	-
	-
	-

	Die Gesamtpersonal- und Sachkosten der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg belaufen sich auf rund 122 Millionen Euro bis Ende 2024. Die zusätzlichen Kosten für den Personalaufwand, die für die Nacharbeiten der Reform für die Jahre 2024 bis 2027 entstehen, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Soweit im Rahmen des Vollzugs ein zentraler IT-Betrieb für einzelne Aufgaben erforderlich ist, würden hierfür zusätzliche, jährliche Kosten entstehen. Ob und in welcher Höhe dieser Aufwand zu e
	-
	-
	-

	Die internen und externen Kosten für die IT-Umsetzung einschließlich der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung, der externen und internen Programmierung, der Qualitätssicherung, der Gewährleistung der IT-Sicherheit, dem Scannen eingehender Papiererklärungen, dem Druck und Versand sowie den Schulungen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belaufen sich nach ersten groben Ermittlungen auf circa 41,4 Millionen Euro bis zum Jahr 2024.
	-
	-

	F. Nachhaltigkeitscheck
	Durch das Gesetz sind keine negativen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung zu erwarten. Durch die Neuausrichtung im Bereich der Grundsteuer B wird die effizientere Nutzung des Grundstücks gefördert, sodass hinsichtlich des Flächenverbrauchs, dem Schutz des Bodens als natürliche Ressource und der Innenentwicklung im Vergleich zum Bundesgesetz positive Effekte zu erwarten sind. Durch das einfache und transparente Bewertungsverfahren kommt es zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands und damit zu ei
	-
	 
	-
	-

	G. Sonstige Kosten für Private
	Sonstige Kosten, Auswirkungen auf Einzelpreise und das (Verbraucher-)Preisniveau sind nicht zu erwarten. Es wird eine aufkommensneutrale Regelung angestrebt.
	-
	-
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	Erster Teil
	Allgemeine Vorschriften
	§ 1
	Entstehung der Grundsteuer
	(1) Grundbesitz unterliegt der Grundsteuer. Die Grundsteuer wird nach den tatsächlichen Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt. Die Steuer entsteht mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das die Steuer festzusetzen ist.
	-
	-

	(2) Die Gemeinde bestimmt durch ihren Hebesatz, ob und in welcher Höhe von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer zu erheben ist.
	(3) Für den in gemeindefreien Gebieten liegenden Grundbesitz bestimmt die Landesregierung durch Rechts ver-ordnung, wer die nach diesem Gesetz den Gemeinden zustehenden Befugnisse ausübt.
	-
	-

	§ 2
	Anwendung der Abgabenordnung und Rechtsweg
	(1) Für Handlungen und Entscheidungen der Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit der Bewertung, der Feststellung und dem Steuermessbetragsverfahren sind die Vorschriften der Abgabenordnung (AO) und des Finanzverwaltungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit dieses Gesetz keine abweichende Regelung enthält. Für die Verwaltung der Grundsteuer durch die Gemeinden gilt § 1 Absatz 2 und 3 AO entsprechend.
	-
	-
	-

	(2) Gegen Entscheidungen der Landesfinanzbehörden ist der Finanzrechtsweg eröffnet. Die Vorschriften der Finanzgerichtsordnung sind entsprechend anzuwenden, soweit dieses Gesetz keine abweichende Regelung enthält. In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung dieses Gesetzes beruht.
	-
	-

	1. Abschnitt:
	Steuergegenstand und Steuerbefreiung
	§ 3 
	Steuergegenstand
	Steuergegenstand sind folgende Arten des Grundbesitzes:
	-

	1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§ 26),
	2. Grundvermögen (§ 37).
	§ 4
	Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter 
	Rechtsträger
	(1) Von der Grundsteuer ist befreit 
	1.  Grundbesitz, der von einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird; ausgenommen ist der Grundbesitz, der von Berufsvertretungen und Berufsverbänden sowie von Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassenärztlichen Bundesvereinigungen benutzt wird;
	-

	2.  Grundbesitz, der vom Bundeseisenbahnvermögen für Verwaltungszwecke benutzt wird;
	3. Grundbesitz, der von
	 a)  einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts,
	-

	 b)  einer inländischen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient,
	-
	-
	-
	-

	  für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke benutzt wird;
	4.  Grundbesitz, der von einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, einem ihrer Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder einem ihrer Verbände für Zwecke der religiösen Unterweisung, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Erziehung oder für Zwecke der eigenen Verwaltung benutzt wird; den Religionsgesellschaften stehen die jüdischen Kultusgemeinden gleich, die nicht Körperschaften des öffentlichen Rechts sind;
	-
	-

	5.  Grundbesitz, der zur Beherbergung der Geistlichen und Kirchendiener der Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdischen Kultusgemeinden dient; § 6 ist insoweit nicht anzuwenden;
	6.  Grundbesitz der Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdischen Kultusgemeinden, der am 1. Januar 1987 und im Veranlagungszeitpunkt zu einem nach Kirchenrecht gesonderten Vermögen, insbesondere einem Stellenfonds gehört, dessen Erträge ausschließlich für die Besoldung und Versorgung der Geistlichen und Kirchendiener sowie ihrer Hinterbliebenen bestimmt sind; die §§ 6 und 7 sind insoweit nicht anzuwenden.
	-
	-
	-

	Der Grundbesitz muss ausschließlich demjenigen, der ihn für die begünstigten Zwecke benutzt, oder einem anderen nach den Nummern 1 bis 6 begünstigten Rechtsträger zuzurechnen sein. Satz 2 gilt nicht, wenn der Grundbesitz von einem nicht begünstigten Rechtsträger im Rahmen einer Öffentlich Privaten Partnerschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch überlassen wird und die Übertragung auf den Nutzer am Ende des Vertragszeitraums vereinbart ist.
	-
	-
	-
	-

	(2) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses Gesetzes ist die hoheitliche Tätigkeit oder der bestimmungsgemäße Gebrauch durch die Allgemeinheit. Ein Entgelt für den Gebrauch durch die Allgemeinheit darf nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen, gefordert werden.
	-
	-

	(3) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses Gesetzes ist nicht anzunehmen bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes.
	-

	§ 5
	Sonstige Steuerbefreiungen
	Soweit sich nicht bereits eine Befreiung nach § 4 ergibt, sind von der Grundsteuer befreit 
	1.  Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet ist;
	-

	2. Bestattungsplätze;
	3. a)  die dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze, Wasserstraßen, Häfen und Schienenwege sowie die Grundflächen mit den diesem Verkehr unmittelbar dienenden Bauwerken und Einrichtungen, zum Beispiel Brücken, Schleuseneinrichtungen, Signalstationen, Stellwerke, Blockstellen;
	-
	-
	-

	 b)  auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen alle Flächen, die unmittelbar zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Flugbetriebes notwendig sind und von Hochbauten und sonstigen Luftfahrthindernissen freigehalten werden müssen, die Grundflächen mit den Bauwerken und Einrichtungen, die unmittelbar diesem Betrieb dienen, sowie die Grundflächen ortsfester Flugsicherungsanlagen einschließlich der Flächen, die für einen einwandfreien Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind;
	-
	-
	-
	-

	 c)  die fließenden Gewässer und die ihren Abfluss regelnden Sammelbecken, soweit sie nicht unter Buchstabe a fallen;
	4.  die Grundflächen mit den im Interesse der Ordnung und Verbesserung der Wasser- und Bodenverhältnisse unterhaltenen Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Wasser- und Bodenverbände und die im öffentlichen Interesse staatlich unter Schau gestellten Privatdeiche;
	5.  Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, des Unterrichts oder der Erziehung benutzt wird, wenn durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle anerkannt ist, dass der Benutzungszweck im Rahmen der öffentlichen Aufgaben liegt; der Grundbesitz muss ausschließlich demjenigen, der ihn benutzt, oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zuzurechnen sein;
	-
	-
	-

	6.  Grundbesitz, der für die Zwecke eines Krankenhauses benutzt wird, wenn das Krankenhaus in dem Kalenderjahr, das dem Veranlagungszeitpunkt (§ 41 Absatz 1, § 42 Absatz 3 und § 43 Absatz 3) vorangeht, die Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 oder 2 der AO erfüllt hat; der Grundbesitz muss ausschließlich demjenigen, der ihn benutzt, oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zuzurechnen sein.
	-
	-
	-

	§ 6
	Zu Wohnzwecken genutzter Grundbesitz
	(1) Dient Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 4 und 5 benutzt wird, zugleich Wohnzwecken, gilt die Befreiung nur für 
	-

	1.  Gemeinschaftsunterkünfte der Bundeswehr, der ausländischen Streitkräfte, der internationalen militärischen Hauptquartiere, der Bundespolizei, der Polizei und des sonstigen Schutzdienstes des Bundes und der Gebietskörperschaften sowie ihrer Zusammenschlüsse;
	-
	-

	2.  Wohnräume in Schulheimen, Ausbildungs- und Erziehungsheimen sowie Prediger- und Priesterseminaren, wenn die Unterbringung in ihnen für die Zwecke des Unterrichts, der Ausbildung oder der Erziehung erforderlich ist; wird das Heim oder Seminar nicht von einem der nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 begünstigten Rechtsträger unterhalten, so bedarf es einer Anerkennung der Landesregierung oder der von ihr beauftragten Stelle, dass die Unterhaltung des Heims oder Seminars im Rahmen der öffentlichen A
	-
	-
	-

	3.  Wohnräume, wenn der steuerbegünstigte Zweck im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 nur durch ihre Überlassung erreicht werden kann;
	4.  Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ständig bereithalten müssen (Bereitschaftsräume), wenn sie nicht zugleich die Wohnung des Inhabers darstellen.
	-

	(2) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt nicht für eine von anderen Räumen baulich getrennte Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen, die über einen selbständigen Zugang verfügt und in ihrer Gesamtheit so beschaffen ist, dass die Führung eines selbständigen Haushalts möglich ist; für die Führung eines selbständigen Haushalts sind notwendige Nebenräume wie Küche, Bad oder Dusche sowie Toilette und eine Mindestwohnfläche von 20 Quadratmetern erforderlich.
	-
	-
	-

	§ 7
	Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz
	Wird Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 4 und 5 genutzt wird, zugleich land- und forstwirtschaftlich genutzt, so gilt die Befreiung nur für 
	1. Grundbesitz, der Lehr- oder Versuchszwecken dient;
	2.  Grundbesitz, der von der Bundeswehr, den ausländischen Streitkräften, den internationalen militärischen Hauptquartieren oder den in § 6 Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Schutzdiensten als Übungsplatz oder Flugplatz genutzt wird;
	-

	3. Grundbesitz, der unter § 5 Nummer 1 bis 4 fällt.
	§ 8
	Unmittelbare Benutzung für einen 
	steuerbegünstigten Zweck
	Die Befreiung nach den §§ 4 und 5 tritt nur ein, wenn der Steuergegenstand für den steuerbegünstigten Zweck unmittelbar benutzt wird. Unmittelbare Benutzung liegt vor, sobald der Steuergegenstand für den steuerbegünstigten Zweck hergerichtet wird.
	-

	§ 9
	Anwendung der Steuerbefreiung 
	(1) Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 4 und 5 genutzt, so ist nur dieser Teil des Steuergegenstandes steuerfrei.
	(2) Dient der Steuergegenstand oder ein Teil des Steuergegenstandes sowohl steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 4 und 5 als auch anderen Zwecken, ohne dass eine eindeutige Abgrenzung für die verschiedenen Zwecke möglich ist, so ist der Steuergegenstand oder der Teil des Steuergegenstandes nur befreit, wenn die steuerbegünstigten Zwecke überwiegen.
	-
	-

	2. Abschnitt:
	Steuerschuldner und Haftung
	§ 10
	Steuerschuldner
	(1) Schuldner der Grundsteuer ist derjenige, dem der Steuergegenstand bei der Feststellung des Grundsteuerwerts zugerechnet wird.
	-

	(2) Wird der Steuergegenstand mehreren Personen zugerechnet, so sind sie Gesamtschuldner.
	-

	(3) Bei Erbbaurechten ist für das Erbbaurecht und das Erbbaurechtsgrundstück ein einheitlicher Wert nach § 38 zu ermitteln, der festzustellen wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. Der ermittelte Wert ist dem Erbbauberechtigten zuzurechnen. Gleiches gilt für das Wohnungserbbaurecht und das Teilerbbaurecht nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Der Wert für jedes Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht ist entsprechend dem Miteigentumsanteil am Grundstück nach § 38 zu ermitteln.
	-
	-

	§ 11 
	Persönliche Haftung
	(1) Neben dem Steuerschuldner haften der Nießbraucher des Steuergegenstandes und derjenige, dem ein dem Nießbrauch ähnliches Recht zusteht.
	-

	(2) Wird ein Steuergegenstand ganz oder zu einem Teil einer anderen Person übereignet, so haftet der Erwerber neben dem früheren Eigentümer für die auf den Steuergegenstand oder Teil des Steuergegenstandes entfallende Grundsteuer, die für die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der Übereignung liegenden Kalenderjahres zu entrichten ist. Das gilt nicht für Erwerbe aus einer Insolvenzmasse und für Erwerbe im Vollstreckungsverfahren. 
	-
	-
	-

	§ 12
	Dingliche Haftung
	Die Grundsteuer ruht auf dem Steuergegenstand als öffentliche Last.
	-

	Zweiter Teil
	Bewertungsverfahren
	§ 13 
	Feststellung von Grundsteuerwerten
	(1) Grundsteuerwerte werden für die jeweilige Art des Grundbesitzes im Landesgebiet gesondert festgestellt (§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO).
	(2) In dem Feststellungsbescheid (§ 179 AO) sind für land- und forstwirtschaftliches Vermögen nach § 3 Nummer 1 auch Feststellungen zu treffen über:
	-

	1.  die Vermögensart sowie
	2.  die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei mehreren Beteiligten über die Höhe ihrer Anteile.
	(3) In dem Feststellungsbescheid (§ 179 AO) sind für Grundvermögen nach § 3 Nummer 2 Feststellungen für die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei mehreren Beteiligten über die Höhe ihrer Anteile zu treffen.
	-

	(4) Die Feststellungen nach den vorherigen Absätzen erfolgen nur, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.
	-
	-

	§ 14 
	Ermittlung der Grundsteuerwerte
	Die Grundsteuerwerte werden nach den Vorschriften des dritten Teils ermittelt. Bei der Ermittlung der Grundsteuerwerte ist § 163 AO nicht anzuwenden; hiervon unberührt bleiben Übergangsregelungen, die die oberste Finanzbehörde trifft.
	-
	-

	§ 15 
	Hauptfeststellung
	(1) Die Grundsteuerwerte werden in Zeitabständen von je sieben Jahren allgemein festgestellt (Hauptfeststellung).
	-

	(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres (Hauptfeststellungszeitpunkt) zugrunde gelegt.
	(3) Die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte wird auf den 1. Januar 2022 für die Hauptveranlagung auf den 1. Januar 2025 durchgeführt.
	§ 16 
	Fortschreibungen
	(1) Der Grundsteuerwert wird neu festgestellt (Wertfortschreibung), wenn der in Euro ermittelte und auf volle hundert Euro abgerundete Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von dem entsprechenden Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder unten um mehr als 15 000 Euro abweicht.
	-

	(2) Über die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 wird eine neue Feststellung getroffen (Zurechnungsfortschreibung), wenn sie von der zuletzt getroffenen Feststellung abweicht und dies für die Besteuerung von Bedeutung ist. Wechsel in der Vermögensart einer wirtschaftlichen Einheit führen zu einer Aufhebung und einer Nachfeststellung.
	-
	-
	-

	(3) Eine Fortschreibung nach den Absätzen 1 oder 2 findet auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Feststellung statt. § 176 AO ist entsprechend anzuwenden. Satz 2 gilt nur für die Feststellungszeitpunkte, die vor der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines der in § 176 der AO genannten Gerichte liegen.
	-
	-

	(4) Eine Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass die Voraussetzungen für sie vorliegen. Der Fortschreibung werden vorbehaltlich des § 21 die Verhältnisse im Fortschreibungszeitpunkt zugrunde gelegt. Fortschreibungszeitpunkt ist:
	-
	-

	1.   bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Änderung folgt, und
	2.  in den Fällen des Absatzes 3 der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird, bei einer Erhöhung des Grundsteuerwerts jedoch frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Feststellungsbescheid erteilt wird.
	-

	§ 17 
	Nachfeststellung
	(1) Für wirtschaftliche Einheiten, für die ein Grundsteuerwert festzustellen ist, wird der Grundsteuerwert nachträglich festgestellt (Nachfeststellung), wenn nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt:
	-
	-

	1.  die wirtschaftliche Einheit neu entsteht oder
	2.  eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zur Grundsteuer herangezogen werden soll.
	-

	(2) Der Nachfeststellung werden vorbehaltlich des § 21 die Verhältnisse im Nachfeststellungszeitpunkt zugrunde gelegt. Nachfeststellungszeitpunkt ist:
	1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Entstehung der wirtschaftlichen Einheit folgt, und 
	-

	2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Grundsteuerwert erstmals der Besteuerung zugrunde gelegt wird.
	-

	§ 18 
	Aufhebung des Grundsteuerwerts
	(1) Der Grundsteuerwert wird aufgehoben, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass
	1. die wirtschaftliche Einheit wegfällt oder
	2.  der Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit infolge von Befreiungsgründen der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird.
	-

	(2) Aufhebungszeitpunkt ist:
	1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 der Beginn des Kalenderjahres, das auf den Wegfall der wirtschaftlichen Einheit folgt, und
	-

	2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Grundsteuerwert erstmals der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird.
	-

	§ 19 
	Änderung von Feststellungsbescheiden
	Bescheide über die Feststellung von Grundsteuerwerten können schon vor dem maßgeblichen Feststellungszeitpunkt erteilt werden. Sie sind zu ändern oder aufzuheben, wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Feststellung führen.
	-
	-
	-

	§ 20 
	Nachholung einer Feststellung
	(1) Ist die Feststellungsfrist gemäß § 181 AO abgelaufen, kann eine Fortschreibung oder Nachfeststellung unter Zugrundelegung der Verhältnisse vom Fortschreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt mit Wirkung für einen späteren Feststellungszeitpunkt vorgenommen werden, für den diese Frist noch nicht abgelaufen ist. § 181 Absatz 5 der AO bleibt hiervon unberührt.
	-

	(2) Absatz 1 ist bei der Aufhebung des Grundsteuerwerts entsprechend anzuwenden.
	§ 21 
	Wertverhältnisse bei einer Fortschreibung 
	und Nachfeststellung
	Bei einer Fortschreibung und bei einer Nachfeststellung der Grundsteuerwerte sind die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen.
	-

	§ 22 
	Erklärungs- und Anzeigepflicht
	(1) Die Steuerpflichtigen haben Erklärungen zur Feststellung der Grundsteuerwerte für den Hauptfeststellungszeitpunkt oder einen anderen Feststellungszeitpunkt ab zugeben, wenn sie hierzu durch die Finanzbehörde gemäß § 149 Absatz 1 Satz 2 AO aufgefordert werden. Fordert die Finanzbehörde zur Abgabe einer Erklärung auf, hat sie eine Frist zur Abgabe der Erklärung zu bestimmen, die mindestens einen Monat betragen soll. Die Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung kann von der obersten Finanzbehörde durch öffe
	-
	-
	-
	-

	(2) Eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die sich auf die Höhe des Grundsteuerwertes oder die Vermögensart auswirken oder zu einer erstmaligen Feststellung führen kann, ist auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres anzuzeigen. Die Frist für die Abgabe dieser Anzeige beträgt einen Monat und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben.
	-
	-
	-
	-

	(3) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Absatz 2 sind abzugeben 
	1.  von dem Steuerpflichtigen, dem das Grundstück zuzurechnen ist,
	-

	2.  bei einem Grundstück, das mit einem Erbbaurecht belastet ist, vom Erbbauberechtigten; der Erbbauverpflichtete ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit dies zur Erfüllung der Erklärungspflicht des Erbbauberechtigten erforderlich ist.
	-
	-

	(4) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Absatz 2 sind bei dem für die gesonderte Feststellung zuständigen Finanzamt abzugeben.
	(5) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Absatz 2 sind Steuererklärungen im Sinne der Abgabenordnung, die eigenhändig zu unterschreiben sind.
	-

	(6) Die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Absatz 2 sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung durch Datenfernübertragung verzichten. Für die Entscheidung über den Antrag gilt § 150 Absatz 8 AO.
	-

	§ 23 
	Auskünfte, Erhebungen und Mitteilungen
	(1) Die nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörden haben den Finanzbehörden die rechtlichen und tatsächlichen Umstände mitzuteilen, die ihnen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bekannt geworden sind und die für die Feststellung von Grundsteuerwerten oder für die Grundsteuer von Bedeutung sein können.
	-
	-

	(2) Die Grundbuchämter haben den für die Feststellung des Grundsteuerwerts zuständigen Finanzbehörden mitzuteilen:
	-

	1.  die Eintragung eines neuen Eigentümers oder Erbbauberechtigten sowie bei einem anderen als einem rechtsgeschäftlichen Erwerb zusätzlich die Anschrift des neuen Eigentümers oder Erbbauberechtigten; dies gilt nicht für die Fälle des Erwerbs nach den Vorschriften des Zuordnungsrechts,
	-
	-

	2.  die Eintragung der Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum,
	-

	3.  die Eintragung der Begründung eines Erbbaurechts, Wohnungserbbaurechts oder Teilerbbaurechts.
	In den Fällen des Satzes 1 Nummern 2 und 3 ist gleichzeitig der Tag des Eingangs des Eintragungsantrags beim Grundbuchamt mitzuteilen. Bei einer Eintragung aufgrund Erbfolge ist das Jahr anzugeben, in dem der Erblasser verstorben ist. Die Mitteilungen sollen der Finanzbehörde über die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige Behörde oder über eine sonstige Behörde, die das Liegenschaftskataster gemäß § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung führt, zugeleitet werden.
	-
	-
	-
	-

	(3) Die nach den Absätzen 1 oder 2 mitteilungspflichtigen Stellen unterrichten die betroffenen Personen vom Inhalt der Mitteilung. Eine Unterrichtung kann unterbleiben, soweit den Finanzbehörden Umstände aus dem Grundbuch, den Grundakten oder aus dem Liegenschaftskataster mitgeteilt werden.
	-
	-
	-

	(4) Die nach den Absätzen 1 oder 2 mitteilungspflichtigen Stellen übermitteln die Mitteilungen den Finanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle. Die Grundbuchämter und die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständigen Behörden übermitteln die bei ihnen geführten Daten laufend, mindestens alle drei Monate. Die oberste Finanzbehörde legt im Einvernehmen mit den obersten Vermessungs- und Katasterbehörden die Einzelheiten der elektronischen Übermittlun
	-
	-
	-
	-
	-

	Dritter Teil
	Bewertungsvorschriften
	§ 24 
	Bewertungsgrundsätze
	(1) Bezugsgröße für die Bewertung ist die jeweilige wirtschaftliche Einheit (§ 25) des Grundbesitzes (§ 3).
	(2) Der Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (§ 3 Nummer 1) ist der Ertragswert gemäß §§ 26 bis 36 zugrunde zu legen.
	(3) Der Bewertung des Grundvermögens (§ 3 Nummer 2) ist der Bodenwert gemäß § 38 zugrunde zu legen.
	(4) Der Grundsteuerwert wird auf volle hundert Euro nach unten abgerundet.
	§ 25
	Wirtschaftliche Einheit
	(1) Jede wirtschaftliche Einheit ist für sich zu bewerten. Ihr Wert ist im Ganzen festzustellen. Was als wirtschaftliche Einheit zu gelten hat, ist grundsätzlich nach den Anschauungen des Verkehrs zu entscheiden. Die ört liche Gewohnheit, die tatsächliche Übung, die Zweckbestimmung, die tatsächliche, unabhängige Nutzungsmöglichkeit und die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der einzelnen Wirtschaftsgüter sind zu berücksichtigen. Mehrere Wirtschaftsgüter kommen als wirtschaftliche Einheit nur insoweit in Be
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Für jedes Wohnungseigentum und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz ist entsprechend dem Miteigentumsanteil am Grundstück ein Wert nach § 38 zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist dem Wohnungs- oder Teileigentümer zuzurechnen.
	(3) Bei wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes, die sich über die Landesgrenzen hinaus erstrecken, wird nur der sich innerhalb der Landesgrenzen befindliche Teil bewertet. Für den anderen Teil erfolgt keine gesonderte Feststellung nach § 13.
	1. Abschnitt:
	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
	§ 26 
	Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
	(1) Die wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Wird der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder werden Teile davon einem anderen Berechtigten zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie zur Verwertung der dadurch selbst gewonnenen Erzeugnisse überlassen, so gilt dies als Fortsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit des Überlassenden.
	-
	-
	-
	-

	(2) Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Bodens zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie die Verwertung der dadurch selbst gewonnenen Erzeugnisse. Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind.
	-
	-
	-
	-

	(3) Zu den Wirtschaftsgütern, die dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind, gehören insbesondere:
	1. der Grund und Boden, 
	2. die Wirtschaftsgebäude,
	3. die stehenden Betriebsmittel,
	4. der normale Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln,
	5. die immateriellen Wirtschaftsgüter.
	Als normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln gilt ein Bestand, der zur gesicherten Fortführung des Betriebs erforderlich ist.
	-

	(4) Nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören:
	1.  Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen,
	-

	2.  Tierbestände oder Zweige des Tierbestands und die hiermit zusammenhängenden Wirtschaftsgüter (zum Beispiel Gebäude und abgrenzbare Gebäudeteile mit den dazugehörenden Flächen, stehende und umlaufende Betriebsmittel), wenn die Tiere weder nach § 35 zur landwirtschaftlichen Nutzung noch nach § 36 Absatz 2 zu den sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gehören; die Zugehörigkeit der landwirtschaftlich genutzten Flächen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen wird hierdurch nicht berührt,
	-
	-
	-
	-

	3.  Zahlungsmittel, Geldforderungen, Geschäftsguthaben, Wertpapiere und Beteiligungen sowie
	4. Geldschulden und Pensionsverpflichtungen.
	§ 27
	Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens vom Grundvermögen in Sonderfällen
	 

	(1) Dienen im Umgriff einer Windenergieanlage Flächen einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, sind abweichend von § 26 Absatz 4 Nummer 1 die Standortflächen der Windenergieanlage und der dazugehörenden Betriebsvorrichtungen (abgegrenzte Standortfläche der Windenergieanlage) dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zuzurechnen.
	-
	-

	(2) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind dem Grundvermögen zuzurechnen, wenn nach ihrer Lage, den am Feststellungszeitpunkt bestehenden Verwertungsmöglichkeiten oder den sonstigen Umständen anzunehmen ist, dass sie innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken, insbesondere als Bau-, Gewerbe- oder Industrieland oder als Land für Verkehrszwecke, dienen werden. 
	-
	 
	-

	(3) Flächen sind stets dem Grundvermögen zuzurechnen, wenn sie in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind, ihre sofortige Bebauung möglich ist und die Bebauung innerhalb des Plangebiets in benachbarten Bereichen begonnen hat oder schon durchgeführt ist. Satz 1 gilt nicht für die Hofstelle.
	-
	-

	§ 28 
	Betrieb der Land- und Forstwirtschaft
	(1) Ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft umfasst: 
	1. die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen:
	 a) die landwirtschaftliche Nutzung,
	 b) die forstwirtschaftliche Nutzung,
	 c) die weinbauliche Nutzung,
	 d) die gärtnerische Nutzung,
	  aa) Nutzungsteil Gemüsebau,
	  bb) Nutzungsteil Blumen- und Zierpflanzenbau,
	  cc) Nutzungsteil Obstbau,
	  dd) Nutzungsteil Baumschulen,
	 e)  die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen,
	-

	2.  die Nutzungsarten:
	 a) Abbauland,
	 b) Geringstland, 
	 c) Unland,
	 d) Hofstelle,
	3. die Nebenbetriebe.
	(2) Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebsflächen sind einer Nutzung, innerhalb der gärtnerischen Nutzung einem Nutzungsteil oder einer Nutzungsart zuzuordnen (gesetzliche Klassifizierung). 
	(3) Zum Abbauland gehören die Betriebsflächen, die durch Abbau der Bodensubstanz überwiegend für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht werden, zum Beispiel Steinbrüche, Torfstiche, Sand-, Kies- und Lehmgruben.
	(4) Zum Geringstland gehören die Betriebsflächen geringster Ertragsfähigkeit, für die nach dem Bodenschätzungsgesetz keine Wertzahlen festzustellen sind.
	-
	-

	(5) Zum Unland gehören die Betriebsflächen, die auch bei geordneter Wirtschaftsweise keinen Ertrag abwerfen können.
	(6) Zur Hofstelle gehören alle Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen einschließlich der Nebenflächen, wenn von dort land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet werden.
	-

	(7) Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der dem Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist und nicht einen selbständigen gewerblichen Betrieb darstellt.
	-
	-

	§ 29 
	Bewertungsstichtag
	(1) Für die Größe des Betriebs sowie für den Umfang und den Zustand der Gebäude sind die Verhältnisse im Feststellungszeitpunkt maßgebend.
	(2) Für die stehenden und umlaufenden Betriebsmittel ist der Stand am Ende des Wirtschaftsjahres maßgebend, das dem Feststellungszeitpunkt vorangegangen ist.
	§ 30 
	Ermittlung des Ertragswerts
	(1) Bei der Ermittlung des Ertragswerts (§ 24 Absatz 2) eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ist von der Ertragsfähigkeit auszugehen. Ertragsfähigkeit ist der bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung gemeinhin und nachhaltig erzielbare Reinertrag eines pacht- und schuldenfreien Betriebs mit entlohnten fremden Arbeitskräften (Reinertrag). Er ermittelt sich aus dem Betriebseinkommen abzüglich des Lohnaufwands für die entlohnten Arbeitskräfte und des angemessenen Anteils für die Arbeitsleistung des Betriebs
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Der Reinertrag wird aus den Erhebungen nach § 2 des Landwirtschaftsgesetzes oder aus Erhebungen der Finanzverwaltung für jede gesetzliche Klassifizierung gesondert ermittelt. Bei der Ermittlung des jeweiligen Reinertrags ist zur Berücksichtigung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit ein Durchschnitt aus den letzten zehn vorliegenden Wirtschaftsjahren zu bilden, die vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt geendet haben. 
	(3) Der Ertragswert ist das 18,6-fache der Summe der Reinerträge des Betriebs.
	§ 31
	Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft
	(1) Bei der Ermittlung des Ertragswerts für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft sind die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, Nutzungsarten und die Nebenbetriebe (§ 28 Absatz 1) mit ihrem jeweiligen Reinertrag nach den Absätzen 2 bis 8 zu bewerten. Mit dem Ansatz des jeweiligen Reinertrags sind auch dem Eigentümer des Grund und Bodens nicht gehörende stehende und umlaufende Betriebsmittel, die der Bewirtschaftung des Betriebs dienen, abgegolten. 
	-
	-
	-
	-

	(2) Der Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und den Bewertungsfaktoren der Anlage 1. Die Bewertungsfaktoren Grundbetrag und Ertragsmesszahl nach § 9 des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetzes) sind für jede Eigentumsfläche gesondert zu ermitteln.
	-
	-
	-

	(3) Der Reinertrag der forstwirtschaftlichen Nutzung ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem jeweiligen gegendüblichen Bewertungsfaktor gemäß Anlage 2. Die gegendüblichen Bewertungsfaktoren bestimmen sich nach den forstwirtschaftlichen Wuchsgebieten und deren Baumartenanteilen nach der zuletzt vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt durchgeführten Bundeswaldinventur (§ 41 a des Bund
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(4) Der Reinertrag der weinbaulichen Nutzung ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem Bewertungsfaktor für die Verwertungsform Traubenerzeugung gemäß Anlage 3.
	-

	(5) Der Reinertrag der gärtnerischen Nutzung ist gegliedert nach den Nutzungsteilen zu ermitteln. Der Reinertrag eines Nutzungsteils ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem jeweiligen Bewertungsfaktor gemäß Anlage 4. Abweichend hiervon wird der Nutzungsteil Gemüsebau wie eine landwirtschaftliche Nutzung bewertet, wenn im Wechsel landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugnisse gewonnen we
	-
	-
	-
	-
	-

	(6) Der Reinertrag für die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen ist für jede Nutzung nach § 36 gesondert zu ermitteln. Der Reinertrag einer übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem jeweiligen Bewertungsfaktor einschließlich des Zuschlags gemäß Anlage 5. Für die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, für di
	-
	-
	-
	-
	-

	(7) Der Reinertrag für die Nutzungsarten Abbauland, Geringstland und Unland ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte der jeweiligen Nutzungsart. Der jeweilige Flächenwert ist das Produkt aus der Größe der gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem jeweiligen Bewertungsfaktor gemäß Anlage 5.
	-
	-

	(8) Der Reinertrag für die Hofflächen und die Nebenbetriebe ermittelt sich aus der Summe der Flächenwerte. Der Flächenwert ist das Produkt aus der jeweils als Hofstelle gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche des Betriebs und dem dreifachen Bewertungsfaktor gemäß Anlage 6.
	-
	-

	§ 32 
	Zuschläge zum Reinertrag
	(1) Ein Zuschlag zum Reinertrag einer Nutzung oder Nutzungsart ist vorzunehmen, 
	1.  bei der landwirtschaftlichen Nutzung gemäß Anlage 1, wenn der tatsächliche Tierbestand am maßgeblichen Bewertungsstichtag (§ 29) die in Anlage 1 genannte Grenze nachhaltig überschreitet,
	2.  bei der gärtnerischen Nutzung gemäß Anlage 4, wenn in einem Nutzungsteil Flächen unter Glas und Kunststoffen dem Betrieb zu dienen bestimmt sind; zu den Flächen unter Glas und Kunststoffen gehören insbesondere mit Gewächshäusern, begehbaren Folientunneln, Foliengewächshäusern und anderen Kulturräumen überbaute Bruttogrundflächen; unerheblich ist, ob die Flächen unter Glas und Kunststoffen neben der Erzeugung auch zur Lagerung oder zum Vertrieb der Erzeugnisse zu dienen bestimmt sind, 
	-
	-
	-
	-

	3.  bei der Nutzungsart Hofstelle gemäß Anlage 6 für die weinbauliche Nutzung und für Nebenbetriebe; der Zuschlag ermittelt sich durch Multiplikation der Bruttogrundflächen der nachhaltig genutzten Wirtschaftsgebäude mit dem Zwölffachen des jeweiligen Bewertungsfaktors; unerheblich ist, ob die Wirtschaftsgebäude neben der Erzeugung auch zur Lagerung oder zum Vertrieb der Erzeugnisse zu dienen bestimmt sind.
	-
	-
	-
	-

	(2) Der Reinertrag einer Nutzung oder Nutzungsart ist um einen Zuschlag zu erhöhen, wenn die Eigentumsflächen des Betriebs zugleich der Stromerzeugung aus Windenergie dienen. Der Zuschlag ermittelt sich aus dem Produkt der abgegrenzten Standortfläche der Windenergieanlage und dem Bewertungsfaktor gemäß Anlage 7.
	-

	§ 33 
	Grundsteuerwert des Betriebs der Land- 
	und Forstwirtschaft
	(1) Die Summe der Reinerträge des Betriebs einschließlich der Zuschläge (§§ 31 und 32) ist zur Ermittlung des Ertragswerts mit dem Faktor 18,6 zu kapitalisieren und ergibt den Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. 
	-

	(2) Die Summe der Reinerträge einschließlich der Zuschläge (§§ 31 und 32) eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ist für jede Gemeinde gesondert zu ermitteln, wenn sich die wirtschaftliche Einheit über mehrere Gemeinden erstreckt. Der auf eine Gemeinde entfallende Anteil am Grundsteuerwert berechnet sich aus der jeweils für eine Gemeinde gesondert ermittelten Summe der Reinerträge im Verhältnis zur Gesamtsumme der Reinerträge des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.
	-
	-
	-
	-

	§ 34 
	Kleingartenland und Dauerkleingartenland
	(1) Als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gelten auch Kleingartenland und Dauerkleingartenland im Sinne des Bundeskleingartengesetzes.
	-

	(2) Bei der Ermittlung des Ertragswerts für Kleingartenland- und Dauerkleingartenland ist abweichend von § 31 der Reinertrag für den Nutzungsteil Gemüsebau anzusetzen. Der Reinertrag ergibt sich aus der Summe der Produkte der jeweils gesetzlich klassifizierten Eigentumsfläche und dem Reinertrag für das Freiland gemäß Anlage 4.
	-
	-
	-

	(3) Gartenlauben von mehr als 30 Quadratmetern Brutto-Grundfläche gelten als Wirtschaftsgebäude. § 31 Absatz 8 findet entsprechende Anwendung. 
	(4) Die Summe der Reinerträge nach den Absätzen 2 und 3 ist zur Ermittlung des Ertragswerts mit dem Faktor 18,6 zu kapitalisieren und ergibt den Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. 
	§ 35 
	Tierbestände
	(1) Tierbestände gehören in vollem Umfang zur landwirtschaftlichen Nutzung, wenn im Wirtschaftsjahr 
	-

	1.  für die ersten 20 Hektar nicht mehr als 10 Vieheinheiten (VE),
	-

	2. für die nächsten 10 Hektar nicht mehr als   7 VE,
	3. für die nächsten 20 Hektar nicht mehr als   6 VE,
	4. für die nächsten 50 Hektar nicht mehr als   3 VE,
	5. und für die weitere Fläche nicht mehr als  1,5 VE
	je Hektar der vom Inhaber des Betriebs selbst bewirtschafteten Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung erzeugt oder gehalten werden. Zu den selbst bewirtschafteten Flächen gehören die Eigentumsflächen und die zur Nutzung überlassenen Flächen. Die Tierbestände sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. 
	-
	-
	-

	(2) Übersteigt die Anzahl der Vieheinheiten nachhaltig die in Absatz 1 bezeichnete Grenze, so gehören nur die Zweige des Tierbestands zur landwirtschaftlichen Nutzung, deren Vieheinheiten zusammen diese Grenze nicht überschreiten. Zunächst sind mehr flächenabhängige Zweige des Tierbestands und danach weniger flächenabhängige Zweige des Tierbestands zur landwirtschaftlichen Nutzung zu rechnen. Innerhalb jeder dieser Gruppen sind zuerst Zweige des Tierbestands mit der geringeren Anzahl von Vieheinheiten und d
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(3) Als Zweig des Tierbestands gilt bei jeder Tierart für sich:
	1. das Zugvieh,
	2. das Zuchtvieh,
	3. das Mastvieh,
	4. das übrige Nutzvieh.
	Das Zuchtvieh einer Tierart gilt nur dann als besonderer Zweig des Tierbestands, wenn die erzeugten Jungtiere überwiegend zum Verkauf bestimmt sind. Ist das nicht der Fall, so ist das Zuchtvieh dem Zweig des Tierbestands zuzurechnen, dem es überwiegend dient.
	-

	(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Pelztiere. Pelztiere gehören nur dann zur landwirtschaftlichen Nutzung, wenn die erforderlichen Futtermittel überwiegend von den vom Inhaber des Betriebs landwirtschaftlich genutzten Flächen gewonnen werden.
	-
	-

	(5) Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten sowie die Gruppen der mehr oder weniger flächenabhängigen Zweige des Tierbestands sind den Anlagen 8 und 9 zu entnehmen.
	-
	-
	-

	§ 36 
	Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen
	(1) Zu den übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gehören:
	-

	1.  Hopfen, Spargel und andere Sonderkulturen,
	2.  die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen.
	-

	(2) Zu den sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gehören insbesondere:
	-

	1. die Binnenfischerei,
	2. die Teichwirtschaft,
	3.  die Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft,
	-

	4. die Imkerei,
	5. die Wanderschäferei,
	6. die Saatzucht,
	7. der Pilzanbau,
	8. die Produktion von Nützlingen,
	9. die Weihnachtsbaumkulturen,
	10. die Kurzumtriebsplantagen.
	2. Abschnitt:
	Grundvermögen
	§ 37 
	Grundstück
	(1) Wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens ist das Grundstück im Sinne dieses Abschnitts. Hierzu gehört der ganze oder anteilige Grund und Boden, soweit es sich hierbei nicht um land- und forstwirtschaftliches Vermögen handelt. Bodenschätze sind nicht einzubeziehen.
	-

	(2) Ein Anteil des Eigentümers eines Grundstücks an anderem Grundvermögen ist in die wirtschaftliche Einheit Grundstück einzubeziehen, wenn der Anteil zusammen mit dem Grundstück genutzt wird. Das gilt nicht, wenn das gemeinschaftliche Grundvermögen nach den Anschauungen des Verkehrs als selbständige wirtschaftliche Einheit anzusehen ist.
	-
	-
	-

	§ 38 
	Bewertung von Grundstücken
	(1) Der Grundsteuerwert der Grundstücke ermittelt sich durch Multiplikation ihrer Fläche des Grund und Bodens mit dem jeweiligen Bodenrichtwert gemäß § 196 des Baugesetzbuchs (BauGB). Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet.
	-
	-
	-

	(2) Die Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen im Sinne des ersten Teils des dritten Kapitels des Baugesetzbuches (§§ 192 ff. BauGB) auf den Hauptfeststellungszeitpunkt zu ermitteln, zu veröffentlichen und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an die zuständigen Finanzbehörden zu übermitteln.
	-
	-
	-

	(3) Wird von den Gutachterausschüssen im Sinne des ersten Teils des dritten Kapitels des Baugesetzbuches (§§ 192 ff. BauGB) kein Bodenrichtwert ermittelt, ist der Wert des Grundstücks aus den Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten.
	Vierter Teil
	Bemessung der Grundsteuer
	§ 39
	Steuermesszahl und Steuermessbetrag
	Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist der Steuermessbetrag. Dieser ist durch Anwendung eines Promillesatzes (Steuermesszahl) auf den Grundsteuerwert oder seinen steuerpflichtigen Teil zu ermitteln, der im Veranlagungszeitpunkt (§ 41 Absatz 1, § 42 Absatz 3 und § 43 Absatz 3) für den Steuergegenstand maßgebend ist.
	-
	-
	-

	§ 40
	Steuermesszahlen
	(1) Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beträgt die Steuermesszahl 0,55 Promille.
	(2) Für Grundstücke beträgt die Steuermesszahl 1,30 Promille.
	(3) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 30 Prozent ermäßigt, wenn das Grundstück überwiegend zu Wohnzwecken dient. Überwiegend dient ein Grundstück zu Wohnzwecken, wenn der Anteil der Wohnnutzung an der gesamten Wohn- und Nutzfläche den Anteil der wohnfremden Nutzung übersteigt.
	-

	(4) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 25 Prozent ermäßigt, wenn 
	-

	1.   für das Grundstück eine Förderung nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) durch schrift-lichen Verwaltungsakt zugesagt wurde und 
	-

	2.  die sich aus der Förderzusage ergebenden Bestimmungen im Sinne des LWoFG für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums eingehalten werden, oder
	-
	-

	3.  für das Grundstück nach § 13 Absatz 3 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 42 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626, 1652) geändert worden ist, oder nach Maßgabe des Ersten Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz – WoBauG) vom 26. April 1950 (BGBl. I S. 83) oder des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz – II. WoBauG) vom 27. Juni 1956 (BGBl. I S. 523), zuletzt geändert am 19. Au
	-
	-
	-
	 
	-

	4.  die sich aus der Förderzusage ergebenden Bestimmungen im Sinne des WoFG, des WoBauG oder des II. WoBauG für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums eingehalten werden.
	-

	Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes zu diesem Zwecke genutzt, so ist nur dieser Teil des Steuergegenstandes begünstigt.
	-

	(5) Liegen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vor, wird die Steuermesszahl nach Absatz 2 um 25 Prozent ermäßigt, wenn das jeweilige Grundstück 
	1.  einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, deren Anteile mehrheitlich von einer oder mehreren Gebietskörperschaften gehalten werden und zwischen der Wohnungsbaugesellschaft und der Gebietskörperschaft oder den Gebietskörperschaften ein Gewinnabführungsvertrag besteht,
	-
	-
	-
	-

	2.  einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, die als gemeinnützig im Sinne des § 52 der AO anerkannt ist, oder
	3.  einer Genossenschaft oder einem Verein zugerechnet wird, der seine Geschäftstätigkeit auf die in § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 Buchstabe a und b des Körperschaftsteuergesetzes genannten Bereiche beschränkt und von der Körperschaftsteuer befreit ist.
	-
	-

	Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach Satz 1 wird auf Antrag für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass die jeweiligen Voraussetzungen am Hauptveranlagungsstichtag vorlagen. Entfallen die Voraussetzungen des Satzes 1 während des Hauptveranlagungszeitraums, ist dies anzuzeigen.
	-
	-
	-

	(6) Die Steuermesszahl nach Absatz 2 wird um 10 Prozent ermäßigt, wenn sich auf dem Grundstück Gebäude befinden, die Kulturdenkmale im Sinne des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) sind. Wird ein abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes zu diesem Zwecke genutzt, so ist nur dieser Teil des Steuergegenstandes begünstigt.
	-
	-
	-

	(7) Erfüllt ein Grundstück mehrere Vergünstigungstatbestände im Sinne der Absätze 3 bis 6, ergibt sich die Ermäßigung der Steuermesszahl nach Absatz 2 aus der Summe der zu berücksichtigenden Prozentsätze.
	-

	§ 41
	Hauptveranlagung
	(1) Die Steuermessbeträge werden auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 15) allgemein festgesetzt (Hauptveranlagung). Dieser Zeitpunkt ist der Hauptveranlagungszeitpunkt.
	-
	-
	-

	(2) Der bei der Hauptveranlagung festgesetzte Steuermessbetrag gilt vorbehaltlich der §§ 42 und 45 von dem Kalenderjahr an, das zwei Jahre nach dem Hauptveranlagungszeitpunkt beginnt. Dieser Steuermessbetrag bleibt unbeschadet der §§ 42 und 45 bis zu dem Zeitpunkt maßgebend, von dem an die Steuermessbeträge der nächsten Hauptveranlagung wirksam werden. Der sich nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Geltungszeitraum ist der Hauptveranlagungszeitraum.
	-
	-
	-
	-

	(3) Ist die Festsetzungsfrist nach § 169 AO bereits abgelaufen, so kann die Hauptveranlagung unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Hauptveranlagungszeitpunkt mit Wirkung für einen späteren Veranlagungszeitpunkt vorgenommen werden, für den diese Frist noch nicht abgelaufen ist.
	-
	-
	-

	§ 42
	Neuveranlagung
	(1) Wird eine Wertfortschreibung (§ 16 Absatz 1) oder eine Zurechnungsfortschreibung (§ 16 Absatz 2) durchgeführt, so wird der Steuermessbetrag auf den Fortschreibungszeitpunkt neu festgesetzt (Neuveranlagung).
	-
	-

	(2) Der Steuermessbetrag wird auch dann neu festgesetzt, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass 
	-

	1.  Gründe, die im Feststellungsverfahren über den Grundsteuerwert nicht zu berücksichtigen sind, zu einem anderen als dem für den letzten Veranlagungszeitpunkt festgesetzten Steuermessbetrag führen oder
	-

	2.  die letzte Veranlagung fehlerhaft ist; § 176 der AO ist hierbei entsprechend anzuwenden; das gilt jedoch nur für Veranlagungszeitpunkte, die vor der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichts des Bundes liegen.
	-

	(3) Der Neuveranlagung werden die Verhältnisse im Neuveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt. Neuveranlagungszeitpunkt ist 
	-

	1.  in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den die Fortschreibung durchgeführt wird;
	-

	2.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den sich erstmals ein abweichender Steuermessbetrag ergibt. § 41 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden;
	-

	3.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird, bei einer Erhöhung des Steuermessbetrags jedoch frühestens der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Steuermessbescheid erteilt wird.
	-
	-

	(4) Treten die Voraussetzungen für eine Neuveranlagung zwischen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge (§ 41 Absatz 2) ein, so wird die Neuveranlagung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge vorgenommen.
	§ 43 
	Nachveranlagung
	(1) Wird eine Nachfeststellung (§ 17 Absatz 1) durchgeführt, so wird der Steuermessbetrag auf den Nachfeststellungszeitpunkt festgesetzt (Nachveranlagung). 
	-
	-

	(2) Der Steuermessbetrag wird auch dann nachträglich festgesetzt, wenn der Grund für die Befreiung des Steuergegenstandes von der Grundsteuer wegfällt, der für die Berechnung der Grundsteuer maßgebende Grundsteuerwert (§ 38 Absatz 1) aber bereits festgestellt ist.
	-
	-

	(3) Der Nachveranlagung werden die Verhältnisse im Nachveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt. Nachveranlagungszeitpunkt ist 
	-

	1.  in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den der Grundsteuerwert nachträglich festgestellt wird;
	-

	2.  in den Fällen des Absatzes 2 der Beginn des Kalenderjahres, der auf den Wegfall des Befreiungsgrundes folgt; § 41 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.
	-

	(4) Treten die Voraussetzungen für eine Nachveranlagung zwischen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge (§ 41 Absatz 2) ein, so wird die Nachveranlagung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge vorgenommen.
	-
	-
	-

	§ 44 
	Anzeigepflicht
	(1) Jede Änderung in der Nutzung oder in den Eigentumsverhältnissen eines ganz oder teilweise von der Grundsteuer befreiten Steuergegenstandes hat derjenige anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Betracht kommt. Die Anzeige ist innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Änderung bei dem Finanzamt zu erstatten, das für die Festsetzung des Steuermessbetrags zuständig ist.
	-
	-
	-

	(2) Den Wegfall der Voraussetzungen für die ermäßigte Steuermesszahl nach § 40 Absatz 3 bis 6 hat derjenige anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Betracht kommt. Die Anzeige ist innerhalb von drei Monaten nach dem Wegfall der Voraussetzungen bei dem Finanzamt zu erstatten, das für die Festsetzung des Steuermessbetrags zuständig ist.
	-
	-
	-

	§ 45 
	Aufhebung des Steuermessbetrags
	(1) Der Steuermessbetrag wird aufgehoben, 
	1. wenn der Grundsteuerwert aufgehoben wird oder
	2. wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass
	 a)  für den ganzen Steuergegenstand ein Befreiungsgrund eingetreten ist oder
	-

	 b)  der Steuermessbetrag fehlerhaft festgesetzt worden ist.
	(2) Der Steuermessbetrag wird aufgehoben 
	1.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit Wirkung vom Aufhebungszeitpunkt (§ 18 Absatz 2) an;
	2.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an, der auf den Eintritt des Befreiungsgrundes folgt; § 41 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden;
	-

	3.  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe b mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird.
	(3) Treten die Voraussetzungen für eine Aufhebung zwischen dem Hauptveranlagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge (§ 41 Absatz 2) ein, so wird die Aufhebung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermessbeträge vorgenommen.
	-
	-
	-

	§ 46
	Änderung von Steuermessbescheiden
	Bescheide über die Neuveranlagung oder die Nachveranlagung von Steuermessbeträgen können schon vor dem maßgebenden Veranlagungszeitpunkt erteilt werden. Sie sind zu ändern oder aufzuheben, wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Festsetzung führen.
	-
	-

	§ 47
	Zerlegung des Steuermessbetrags
	(1) Erstreckt sich der Steuergegenstand über mehrere Gemeinden, so ist der Steuermessbetrag vorbehaltlich des § 49 anteilig in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile zu zerlegen (Zerlegungsanteile). 
	-

	(2) Zerlegungsmaßstab ist bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft der nach § 33 Absatz 2 ermittelte Gemeindeanteil am Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.
	-

	(3) Zerlegungsmaßstab ist bei Grundstücken das Verhältnis, in dem die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Flächengrößen zueinanderstehen. Führt die Zerlegung nach Flächengrößen zu einem offenbar unbilligen Ergebnis, sind die Zerlegungsanteile maßgebend, auf die sich die Gemeinden mit dem Steuerschuldner einigen.
	-
	-
	-

	(4) Entfällt auf eine Gemeinde ein Zerlegungsanteil von weniger als 25 Euro, so ist dieser Anteil der Gemeinde zuzuweisen, der nach Absatz 2 oder 3 der größte Zerlegungsanteil zusteht.
	-

	§ 48
	Zerlegungsstichtag
	(1) Der Zerlegung des Steuermessbetrags werden die Verhältnisse in dem Feststellungszeitpunkt zugrunde gelegt, auf den der für die Festsetzung des Steuermessbetrags maßgebende Grundsteuerwert festgestellt worden ist.
	-
	-

	(2) Ändern sich die Grundlagen für die Zerlegung, ohne dass der Grundsteuerwert fortgeschrieben oder nachträglich festgestellt wird, so sind die Zerlegungsanteile nach dem Stand vom 1. Januar des folgenden Jahres neu zu ermitteln, wenn wenigstens bei einer Gemeinde der neue Anteil um mehr als ein Zehntel, mindestens aber um 10 Euro von ihrem bisherigen Anteil abweicht.
	-

	§ 49
	Ersatz der Zerlegung durch Steuerausgleich
	Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die sich über mehrere Gemeinden erstrecken, aus Vereinfachungsgründen an Stelle der Zerlegung ein Steuerausgleich stattfindet. Beim Steuerausgleich wird der gesamte Steuermessbetrag der Gemeinde zugeteilt, in der der wertvollste Teil des Steuergegenstandes liegt (Sitzgemeinde); an dem Steueraufkommen der Sitzgemeinde werden die übrigen Gemeinden beteiligt. Die Beteiligung soll annähernd zu dem Ergebn
	-
	-
	-

	Fünfter Teil
	Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer
	§ 50
	Festsetzung des Hebesatzes
	(1) Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz).
	(2) Der Hebesatz ist für ein oder mehrere Kalenderjahre, höchstens jedoch für den Hauptveranlagungszeitraum der Steuermessbeträge festzusetzen.
	-

	(3) Der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes ist bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. Nach diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die Festsetzung des Hebesatzes gefasst werden, wenn der Hebesatz die Höhe der letzten Festsetzung nicht überschreitet.
	-
	-

	(4) Der Hebesatz muss jeweils einheitlich sein 
	1.  für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft;
	2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke.
	Wird das Gebiet von Gemeinden geändert, so kann die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle für die von der Änderung betroffenen Gebietsteile auf eine bestimmte Zeit verschiedene Hebesätze zulassen.
	§ 51
	Festsetzung der Grundsteuer
	(1) Die Grundsteuer wird für das Kalenderjahr festgesetzt. Ist der Hebesatz für mehr als ein Kalenderjahr festgesetzt, kann auch die jährlich zu erhebende Grundsteuer für die einzelnen Kalenderjahre dieses Zeitraums festgesetzt werden.
	-
	-
	-

	(2) Wird der Hebesatz gemäß § 50 Absatz 3 geändert, so ist die Festsetzung nach Absatz 1 zu ändern.
	(3) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
	-
	-
	-
	-
	-

	§ 52
	Fälligkeit
	(1) Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.
	-
	 

	(2) Die Gemeinden können bestimmen, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden: 
	-

	1.  am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
	 

	2.  am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.
	(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer abweichend von Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 2 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Jahres beantragt werden.
	-
	-
	-
	-

	§ 53
	Vorauszahlungen
	Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids zu den bisherigen Fälligkeitstagen Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuer zu entrichten.
	-
	-

	§ 54
	Abrechnung über die Vorauszahlungen
	(1) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids zu entrichten waren, kleiner als die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorausgegangenen Fälligkeitstage ergibt, so ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten. Die Verpflichtung, rückständige Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids entrichtet worden sind, größer als die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage ergibt, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Steuerbescheids durch Aufrechnung oder Rückzahlung ausgeglichen.
	-
	-
	-

	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Steuerbescheid aufgehoben oder geändert wird.
	§ 55 
	Nachentrichtung der Steuer
	Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekanntgabe der Jahressteuer keine Vorauszahlungen nach § 53 zu entrichten, so hat er die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorangegangenen Fälligkeitstage gemäß § 52 ergibt, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten.
	-
	-
	-
	-

	Sechster Teil
	Erlass der Grundsteuer
	§ 56
	Erlass für Kulturgut und Grünanlagen
	(1) Die Grundsteuer kann erlassen werden
	1.  für Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen Interesse liegt, wenn die erzielten Einnahmen und die sonstigen Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen; bei Park- und Gartenanlagen von geschichtlichem Wert ist der Erlass von der weiteren Voraussetzung abhängig, dass sie in dem billigerweise zu fordernden Umfang der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind;
	-
	-
	-
	-

	2.  für öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze, wenn die jährlichen Kosten in der Regel den Rohertrag übersteigen.
	-

	(2) Für Grundbesitz, welcher von wissenschaftlicher, künstlerischer oder geschichtlicher Bedeutung ist und dem Zweck der Forschung oder Volksbildung nutzbar gemacht wird, kann von der Grundsteuer ein angemessener Teil erlassen werden. Das gilt nur, wenn die wissenschaftliche, künstlerische oder geschichtliche Bedeutung durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle anerkannt ist. Grundbesitz ist insbesondere dann von wissenschaftlicher, künstlerischer oder geschichtlicher Bedeutung, wenn er d
	-
	-
	-
	-

	§ 57
	Erlass wegen wesentlicher Reinertragsminderung 
	bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
	(1) Die Grundsteuer wird in Höhe von 25 Prozent erlassen, wenn bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft der tatsächliche Reinertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 Prozent gemindert ist und der Steuerschuldner die Minderung des tatsächlichen Reinertrags nicht zu vertreten hat. Beträgt die vom Steuerschuldner nicht zu vertretende Minderung des tatsächlichen Reinertrags 100 Prozent, ist die Grundsteuer abweichend von Satz 1 in Höhe von 50 Prozent zu erlassen. Der tatsächliche Reinertrag eines Betrieb
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	(2) Der Erlass nach Absatz 1 wird nur gewährt, wenn die Einziehung der Grundsteuer nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betriebs unbillig wäre. Ein Erlass nach Absatz 1 ist insbesondere ausgeschlossen, wenn für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach § 4 Absatz 1, 3 oder § 13 a des Einkommensteuergesetzes für dasjenige Wirtschaftsjahr ein Gewinn ermittelt wurde, das im Erlasszeitraum bei der Ermittlung des tatsächlichen Reinertrags nach Absatz 1 zugrunde zu legen ist.
	-
	-

	(3) Eine Ertragsminderung ist kein Erlassgrund, wenn sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung des Grundsteuerwerts berücksichtigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fortschreibung hätte berücksichtigt werden können.
	§ 58 
	Verfahren
	(1) Der Erlass wird jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres für die Grundsteuer ausgesprochen, die für das Kalenderjahr festgesetzt worden ist (Erlasszeitraum). Maßgebend für die Entscheidung über den Erlass sind die Verhältnisse des Erlasszeitraums.
	-

	(2) Der Erlass wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zu dem auf den Erlasszeitraum folgenden 31. März zu stellen.
	-
	 

	(3) In den Fällen des § 56 bedarf es keiner jährlichen Wiederholung des Antrags. Der Steuerschuldner ist verpflichtet, eine Änderung der maßgeblichen Verhältnisse der Gemeinde binnen drei Monaten nach Eintritt der Änderung anzuzeigen.
	-
	-

	Siebter Teil
	Ermächtigungs- und Schlussvorschriften
	§ 59
	Hauptveranlagung 2025
	(1) Auf den 1. Januar 2025 findet eine Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge statt (Hauptveranlagung 2025).
	-

	(2) Die in der Hauptveranlagung 2025 festgesetzten Steuermessbeträge gelten abweichend von § 41 Absatz 2 und vorbehaltlich der §§ 42 bis 45 ab dem zum 1. Januar 2025 beginnenden Kalenderjahr. Der Beginn dieses Kalenderjahres ist der Hauptveranlagungszeitpunkt.
	-

	(3) Bescheide über die Hauptveranlagung können schon vor dem Hauptveranlagungszeitpunkt erteilt werden. § 46 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
	(4) Für die Anwendung des § 13 Absatz 4 bei der Hauptfeststellung nach § 15 Absatz 3 ist zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwerte für die Besteuerung nach dem Grundsteuergesetz in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung von Bedeutung sind. Die Steuerbefreiungen des Grundsteuergesetzes in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung sind bei der Hauptfeststellung nach Absatz 1 zu beachten. Bei Zurechnungsfortschreibungen nach § 16 Absatz 2 ist von der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 
	-
	 
	-
	 
	-
	-

	(5) Werden der Finanzbehörde durch eine Erklärung im Sinne des § 22 auf den 1. Januar 2022 für die Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft vor dem 1. Januar 2022 eingetretene Änderungen der tatsäch-lichen Verhältnisse erstmals bekannt, sind diese bei Fortschreibungen nach § 16 und Nachfeststellungen nach § 17 auf Feststellungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2022 nicht zu berücksichtigen.
	 
	-

	(6) Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide, die vor dem 1. Januar 2025 erlassen wurden, werden kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben, soweit sie auf den §§ 19, 20, 21, 22, 23, 27, 76, 79 Absatz 5 oder § 93 Absatz 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 und 3 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1970 (BGBl. I S. 1118) beruhen.
	-
	-

	§ 60
	Übergangsvorschriften
	(1) §§ 2 und 3, 10 und 12, sowie der zweite, dritte und siebte Teil sind ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anzuwenden. Die übrigen Vorschriften sind erstmals für die Grundsteuer des Kalenderjahres 2025 anzuwenden.
	-

	(2) Für die Grundsteuer bis einschließlich zum Kalenderjahr 2024 findet das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der Fassung der Änderung durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2844) weiter Anwendung.
	-
	-

	§ 61 
	Ermächtigungen
	(1) Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Anlagen zu diesem Gesetz zu ändern. In der jeweiligen Rechtsverordnung kann das Ministerium für Finanzen zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, insbesondere zur Sicherstellung einer relations- und realitätsgerechten Abbildung der Grundsteuerwerte, anordnen, dass ab dem nächsten Feststellungszeitpunkt Grundsteuerwerte unter Berücksichtigun
	-
	-
	-
	-

	(2) Das Ministerium für Finanzen wird zur Sicherstellung der elektronischen Datenübermittlung an die Finanzbehörden im Sinne dieses Gesetzes zudem ermächtigt, den amtlich vorgeschriebenen Datensatz und die weiteren technischen Einzelheiten, insbesondere die amtlich bestimmte Schnittstelle, zu bestimmen.
	-
	-

	§ 62 
	Bekanntmachung
	Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung bekannt zu machen.
	-

	Artikel 2
	Änderung des Kommunalabgabengesetzes
	§ 12 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. 206), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. November 2017 (GBl. 592, 593) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4 angefügt:
	„(4) Für Auskünfte über die Bodenrichtwerte, die im Zusammenhang mit der Bewertung zu Grundsteuerzwecken stehen und für den Steuerschuldner zur Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten erforderlich sind, werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.“
	-

	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	Begründung
	A. Allgemeiner Teil
	Das Landesgrundsteuergesetz ist das erste vollkommen eigenständige Steuergesetz des Landes Baden-Württemberg. Dabei wird die neu in Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes eingeführte Möglichkeit der Abweichung vom Bundesrecht zur Grundsteuer erschöpfend wahrgenommen. Damit wird das Land in die Lage versetzt, eine Lösung zu entwickeln, die die Interessen des Landes Baden-Württemberg im besonderen Maße berücksichtigt.
	-
	-

	Die Grundsteuer soll dabei für die Bürgerinnen und Bürger einfach zu verstehen, transparent, möglichst bürokratiearm und einfach zu administrieren sein. Diese Vorgaben erfüllt das vorliegende Landesgrundsteuergesetz.
	I. Zielsetzung der Regelungen
	Regelungsbedarf für die Grundsteuer ergab sich durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, wonach die bisherigen Regelungen zur Ermittlung der Einheitswerte für die Grundsteuer zumindest für den Zeitraum ab 2002 verfassungswidrig sind.
	-
	-

	Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll die Grundsteuer verfassungskonform, rechtssicher und zeitgemäß ausgestaltet werden. Dadurch soll der Erhalt der Grundsteuer als verlässliche kommunale und konjunkturell unabhängige Einnahmequelle dauerhaft auch für die Zukunft gewährleistet werden.
	-
	-

	Wesentliches Problem der bisherigen Einheitsbewertung war aufgrund der Komplexität der Wertermittlung die mangelhafte Administrierbarkeit einer Neubewertung. Das Landesgrundsteuergesetz sieht dagegen eine deutlich vereinfachte Struktur der Wertermittlungsverfahren vor. Dies ermöglicht es, dass durch eine weitgehende Automation bei der Grundsteuererhebung ein zukunftsfähiges, einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltetes Verwaltungsverfahren für die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
	-
	-
	-

	Bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll für die Bewertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens an das bestehende Bewertungssystem angeknüpft werden. Damit einhergehend soll auch das bisherige Verhältnis zur Gewerbesteuer durch eine Neuregelung nicht beeinflusst werden. Für den übrigen Grundbesitz und damit die Mehrheit der wirtschaftlichen Einheiten soll dagegen als Bewertungsansatz ein neues, innovatives System eingeführt und demnach zukünftig die Bewertung anhand des sogenan
	-
	-
	-

	Durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ vom 15. November 2019 (BGBl. I, S. 1546) wurde es den Ländern allgemein und somit auch Baden-Württemberg nach Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes ermöglicht, ganz oder zum Teil von einem Bundesgesetz zur Grundsteuer abzuweichen. Mit diesem Gesetz nimmt der baden-württembergische Landesgesetzgeber diese neu geschaffene Möglichkeit wahr. Es wird vollumfänglich vom Bundesgesetz abgewichen und ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz erlassen
	-
	-

	Mit der Reform der Grundsteuer wird in der Höhe keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. Am Ende obliegt es aber auch und insbesondere den Gemeinden, auf Gesamtverschiebungen durch die Anpassung ihrer Hebesätze zu reagieren.
	-

	II. Notwendigkeit der Regelungen
	Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten und vor allem im Vergleich zur Gewerbesteuer und Einkommensteuer konjunkturunabhängige Einnahmequelle der Kommunen. Das weitgehend stabile Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B betrug im Land zuletzt rund 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Dies zeigt nicht nur die besondere Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunalhaushalte, sondern verdeutlicht auch die Notwendigkeit, diese Einnahmen für die Zukunft zuverlässig zu erhalten. Darüber hinaus lässt sich das Aufkommen aus 
	-
	-

	Mit der Entscheidung vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 –, mit der die aktuelle Ermittlung der Einheitswerte als mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar und damit verfassungswidrig erklärt wurde, ordnete das Bundesverfassungsgericht zugleich eine Fortgeltungsanordnung in zwei Stufen an: Bis zum 31. Dezember 2019 musste eine Neuregelung verabschiedet werden, die die verfassungswidrige Lage beseitigt. Aufgrund des besonderen Aufwands der mit einer Neubewertu
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Wesentlicher Kritikpunkt an der Einheitswertermittlung war die extrem alte Datenlage der Bewertung der wirtschaftlichen Einheiten. Aufgrund der Komplexität und dem damit verbundenen Aufwand wurden die benötigten Werte nicht fortlaufend aktualisiert, was schlussendlich auch zur Verfassungswidrigkeit geführt hat. Um einem erneuten Bewertungsstau vorzubeugen, ist eine deutliche Vereinfachung des Bewertungsverfahrens erforderlich. Dieser Anforderung wird das Landesgrundsteuergesetz in vielfältiger Weise gerecht
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Bisherige Regelungen
	Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer knüpft derzeit an die Einheitswerte des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes (BewG) an. Der Gesetzgeber verfolgte damit ursprünglich ein Konzept einer mehrfachen Verwendung der Bewertungsgrundlagen für verschiedene Steuern durch turnusmäßige Neubewertungen des Grundbesitzes (Hauptfeststellungen). Die Bewertung des Grundbesitzes gewährleistete das allgemeine Bewertungsziel des § 9 Absatz 1 BewG. Der nach § 21 Absatz 1 BewG normierte Turnus von sec
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Für Fortschreibungen und Nachfeststellungen im laufenden Hauptfeststellungszeitraum sind gemäß § 27 BewG weiterhin die Wertverhältnisse der vorgenannten Hauptfeststellungszeitpunkte zugrunde zu legen.
	-

	Das Abstellen auf die unterschiedlichen Hauptfeststellungszeitpunkte und Bemessungsgrundlagen bei der Grundsteuer schließt eine Nutzung der elektronisch vorhandenen Daten des Immobilienmarkts und der Geodateninfrastruktur bisher weitgehend aus. Die Notwendigkeit einer Reform des Bewertungsrechts ist deshalb seit Jahren unbestritten.
	-
	-

	2. Verfassungsrechtliche Vorgaben
	Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen werden im Wesentlichen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12 – festgelegt. Daneben gibt es aber zahlreiche Entscheidungen, die in dem Kontext zu beachten sind. Zentraler Baustein ist in erster Linie die Möglichkeit einer bürokratiearmen Aktualisierung der Bewertung. Gerade bei einem Modell, welches Wertkomponenten enthält, ist die Aktualität von entscheidender Bedeutung
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der Bewertungsregeln einer Steuer einen großen Spielraum, solange sie geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abzubilden. [1. Leitsatz]
	-
	-

	–  Dabei ist [der Gesetzgeber] von Verfassungs wegen auch nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur eines Maßstabs zur Bemessung der Besteuerungsgrundlage festzulegen. Je nach Art und Vielfalt der von der Steuer erfassten Wirtschaftsgüter wird eine gleichheitsgerechte Bemessung der Erhebungsgrundlage ohnehin oft nur durch die Verwendung mehrerer Maßstäbe möglich sein. Bei der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber auch von Praktikabilitätserwägungen leiten lassen, die je nach Zahl der zu erf
	-
	-
	-
	-

	–  Da die Wertverhältnisse während der folgenden Jahre eines Hauptfeststellungszeitraums typischerweise relevanten Veränderungen unterliegen, bedarf es in regelmäßigen und nicht zu weit auseinanderliegenden Abständen einer neuen Hauptfeststellung. [Rz. 105]
	-

	–  Bei der Ausgestaltung eines solchen Systems zur Erfassung der Bemessungsgrundlage kann der Gesetzgeber Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit einräumen und dabei auch beträchtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf nehmen, um die darauf beruhende Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten. Begrenzt wird sein Spielraum dadurch, dass die von ihm geschaffenen Bemessungsregeln grundsätzlich in der Lage sein müssen, den mit der Steuer verfol
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	–  Bei der Neuregelung verfügt der Gesetzgeber über einen weiten, vom Bundesverfassungsgericht nur begrenzt überprüfbaren Spielraum zur Bestimmung des Steuergegenstandes und des Steuersatzes. [Rz. 168]
	-

	Aufgrund der Komplexität, der bereits seit Jahrzehnten andauernden Diskussion und der finanziellen Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen hat das Bundesverfassungsgericht die Fortgeltung der beanstandeten Regelungen zunächst bis zum Ergehen einer Neuregelung bis spätestens 31. Dezember 2019 angeordnet. Den erheblichen Aufwand, der mit der Neubewertung der wirtschaftlichen Einheiten einhergeht, hat das Bundesverfassungsgericht mit einer zweiten Fristsetzung gewürdigt. Zur Umsetzung der neuen Gesetzeslage
	-
	-
	-
	-

	Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts betreffen aufgrund der konkret zu beurteilenden Fälle zwar nicht ausdrücklich die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (Grundsteuer A). Unter Berücksichtigung der Urteilserwägungen ist aber davon auszugehen, dass die für die getroffene Entscheidung zur Grundsteuer B maßgeblichen Gesichtspunkte auch auf die Beurteilung dieser Vorschriften zu übertragen sind. Folglich wird auch der Bereich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Ve
	-
	-
	-
	-

	3. Automationstechnische und organisatorische Rahmenbedingungen
	Wesentliche Bezugsgröße einer Grundsteuer ist die Größe des Grund und Bodens. Daher ist zur Umsetzung mittelfristig eine automationstechnische, digitale Verbindung zur jeweiligen Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie zu den Grundbuchämtern der Justizverwaltung notwendig.
	-

	Um sicherzustellen, dass diese Daten für die Bewertung verfügbar sind, müssen einheitliche, materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Regelungen vorliegen. Dies dient der Vermeidung administrativen Aufwands und damit schlussendlich auch dem besseren Vollzug des Landesgrundsteuerrechts. Entsprechendes gilt auch für die Kommunikationswege mit den Gemeinden, wo aktuell teilweise sehr unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden. Mittelfristig soll auch die Verknüpfung mit der bundeseinheitlichen Grundstück
	-
	-
	-
	-

	III.  Folgerungen für die Erreichung des Gesetzesziels und Konzeption der Bewertungsregelungen für Zwecke der Grundsteuer
	-

	Zur Gewährleistung einer fristgerechten Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben in einem Massenverfahren und im Interesse einer höheren Akzeptanz beim Steuerpflichtigen sollte auch bei einem Landesmodell auf das bestehende und insbesondere bekannte elektronische Steuererklärungsverfahren zurückgegriffen und eine leistungsstarke IT-Unterstützung bereitgestellt werden. Die Administrierbarkeit hat bei der Grundsteuer eine herausragende Bedeutung. Perspektivisch müssen Geodatenbestände nach einem einheitl
	-
	-
	-
	-

	Nach erfolgter Digitalisierung führt die Nutzung amtlicher Grundstücksinformationen auf elektronischem Wege im Zusammenspiel mit den erheblichen Vereinfachungen des materiellen Rechts dazu, dass das Bewertungs- und Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltet ist.
	-
	-
	-
	-

	Als sinnvoller Beitrag zum Bürokratieabbau soll der Aufwand für den Steuerpflichtigen durch verschiedenste Maßnahmen reduziert werden:
	-

	Zunächst erfolgt dies durch die Reduzierung von Einzelfallregelungen. Bei der Grundsteuer A soll darüber hinaus durch Typisierung und Pauschalierung eine spürbare Vereinfachung beim Bewertungsverfahren erreicht werden. Das Bewertungsverfahren bei der Grundsteuer B wird durch den neuen, innovativen Ansatz deutlich vereinfacht, sodass nur noch zwei Werteangaben benötigt werden. Die vorhandenen Daten anderer Behörden und Stellen müssen der Steuerverwaltung künftig elektronisch bereitgestellt werden. Abschließe
	-

	Mit der Reform der Grundsteuer wird keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. Die Grundsteuer tangiert einen Teil der grundgesetzlich garantierten Finanzautonomie der Gemeinden (vergleiche Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes). Das Hebesatzrecht der Gemeinden wird gemäß Artikel 106 Absatz 6 Satz 2 des Grundgesetzes garantiert. Die Kommune kann folglich die eigene Finanzlage durch das Heben oder Senken des Hebesatzes beeinflussen. Gesetzliche Möglichkeiten auf den Hebesatz einzuwirken gibt es fo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Durch die Reform wird es zwingend zu Belastungsverschiebungen kommen. An dieser Tatsache kann selbst eine Anpassung auf Ebene der Steuermesszahl oder des Hebesatzes nichts ändern. Die aktuellen Werte sind zudem als Vergleichsmaßstab ungeeignet, da sie aufgrund der jahrzehntelangen Aussetzung der Hauptfeststellung vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurden.
	-
	-

	IV. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
	1.  Belastungsentscheidung der Grundsteuer und Folgerungen für das Bewertungsverfahren 
	-

	Durch die Grundsteuer wird gewährleistet, dass vielfältige Aufgaben einer Gemeinde finanziert werden, die der Allgemeinheit andernfalls regelmäßig nur mit Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden können.
	-

	Die Grundsteuer hat sich in ihrer historischen Bedeutung und Ausgestaltung als verlässlich und konjunkturunabhängig bewährt und stärkt mit Blick auf das Hebesatzrecht der Gemeinden die verfassungsrechtlich gewährleistete kommunale Selbstverwaltungsautonomie. Sie knüpft weiterhin am Grundbesitz an und wird von demjenigen geschuldet, dem der Steuergegenstand zuzurechnen ist. Sie ist weiterhin als Objektsteuer ausgestaltet. Steuerobjekt der Grundsteuer ist folglich der Grundbesitz (§ 1). Dadurch wird weder an 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Diese Ausgestaltung hat insbesondere für die Bewertung und Besteuerung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens Bedeutung, da die Grundsteuer A insofern zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Flächen führt. Zugleich tritt sie steuersystematisch an die Stelle der Gewerbesteuer und hat demnach im Rahmen der gemeindlichen Besteuerung unter dem Gesichtspunkt einer gerechten Besteuerung eine Nachholfunktion.
	-
	-

	Auch die Ausgestaltung der Bewertung und Besteuerung des Grundvermögens als Grundsteuer B, welche die Fläche des Grund und Bodens und den Bodenrichtwert als Bewertungsparameter vorsieht, erfüllt vielfältige Zwecke. Einerseits wird dadurch ein Zusammenhang mit kommunalen Infrastrukturleistungen hergestellt, die durch Beiträge und Gebühren nicht vollständig abgegolten werden können und dem Grundstückseigentümer zu Gute kommen. In Anlehnung an den Äquivalenzgedanken spiegelt sich die Teilhabemöglichkeit an der
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Schließlich bestehen auch unter dem Gesichtspunkt einer gleichmäßigen und gerechten Bewertung und Besteuerung keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Erhebung der Grundsteuer, auch wenn die Grundsteuer nicht an die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen anknüpft. Die Grundsteuer belastet demgemäß den Grundbesitz und greift damit auf die durch den Besitz vermittelte (abstrakte) Leistungskraft zu. Der Verfassungsgeber hat die historische Besteuerungsform „Grundsteuer“ in der Form einer 
	-
	-
	-
	-

	2. Ausgestaltung der Bewertungsverfahren
	Wie bereits ausführlich im Rahmen der Erläuterungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 dargelegt, hat der Gesetzgeber bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der Bewertungsregeln einer Steuer einen großen Spielraum, solange sie geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abzubilden.
	-

	Die Belastungsentscheidung knüpft auch künftig und bei einer Grundsteuer zwingend am Grundbesitz in Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Grundvermögen an.
	-

	Aufgabe einer neuen Hauptfeststellung ist es, diese Belastungsentscheidung gleichheitsgerecht umzusetzen und ein weitgehend automatisiertes, zukunftsfähiges, einfach, transparent und nachvollziehbar ausgestaltetes Verwaltungsverfahren zu schaffen, das die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen dauerhaft umsetzen kann. Die Bewertungsverfahren müssen strukturell geeignet sein, das vom Gesetzgeber bestimmte Bewertungsziel eines objektiviert-realen, dem Verkehrswert nahekommenden Grundsteuerwerts für land- un
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die grundsätzliche Entscheidung, für die beiden Vermögensarten unterschied-liche Bewertungsverfahren heranzuziehen, ist im Einklang mit den oben genannten grundsätzlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts nicht zu beanstanden. Die Anknüpfung an den Ertrag beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ist dadurch gerechtfertigt, dass Betriebe der Land- und Forstwirtschaft von der Gewerbesteuer befreit sind und diese ertragsbezogene kommunale Besteuerung durch die Grundsteuer A mit abgegolten sein soll
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hingegen ist es für einen Einklang mit dem Grundkonzept der Sollertragsbesteuerung nicht notwendig, dass eine Betrachtung in einem Ertragswertverfahren auch für alle anderen Vermögensarten erfolgt. Bereits im bisherigen Recht wurde das Nebeneinander von Ertrags- und Sachwertverfahren im Grundsatz nicht beanstandet. Für die Bewertung des Grundvermögens ist es daher legitim und auch angezeigt, eine andere Bewertungsmethode heranzuziehen. Unabhängig davon verfolgen beide Verfahren im Grundsatz eine wertbasiert
	-
	-
	-

	Für den übrigen Grundbesitz und damit das Grundvermögen soll, um eine leicht verständliche, wie nachvollziehbare, effektive und automationsgestützte Besteuerung zu ermöglichen, ein gänzlich neues Bewertungssystem Anwendung finden. Die Ausrichtung erfolgt an dem „Bodenwert“. Dieses sehr einfache Bewertungssystem, bei dem nur noch zwei Werte benötigt werden, orientiert sich am Potenzial des Grund und Bodens, ohne dabei auf individuelle Verhältnisse des Steuerschuldners Rücksicht zu nehmen. Gerade dieser Gedan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die modernisierten Besteuerungsverfahren sollen durch die Nutzung elektronisch vorhandener Daten im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermögens zukünftig eine weitgehend automationsgestützte Bewertung ermöglichen. Wesentlicher Baustein hierfür ist die Möglichkeit einer elektronischen Steuererklärung. Darüber hinaus sollen die Daten anderer Behörden (insbesondere Kataster- und Vermessungs- sowie Grundbuchämter) vollautomatisch eingebunden werden. Dies entlastet die Bürgerinne
	-
	-
	-

	3. Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
	Die Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erfolgt künftig durch eine standardisierte Bewertung der Flächen und der Hofstellen, um eine weitgehende Automation des Bewertungs- und Besteuerungsverfahrens anzustreben. Dies führt zugleich zu einer erheblichen Vereinfachung der Bewertungssystematik, da auf einzelbetriebliche Differenzierungen und Abgrenzungen des Grund und Bodens weitgehend verzichtet werden kann. Die Bewertung der einzelnen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen (Sollertrag
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens mittels eines durchschnittlichen Ertragswertverfahrens trägt der Belastungsentscheidung durch Anknüpfung an den Sollertrag des Grundbesitzes Rechnung. Das auf diese Weise objektivierte Ertragswertverfahren konkretisiert unter Berücksichtigung des speziellen Bewertungsvorbehalts und der Ausgestaltung der Grundsteuer als Sollertragsteuer das Bewertungsziel eines objektiviert-realen Ertragswerts eines selbstbewirtschafteten, pacht- und schuldenfreien 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Im Ergebnis entspricht die Regelung im Landesgrundsteuergesetz damit dem neuen Bundesrecht für die Grundsteuer A.
	-

	4. Bewertungsverfahren des Grundvermögens
	Die Verfahren zur Bewertung des Grundvermögens werden vollkommen neu aufgestellt und an dem neuen Begriff des Bodenwertes ausgerichtet.
	-

	Der Bodenwert für ein Grundstück wird ausgehend von der jeweiligen Grundstücksfläche als physischem Bewertungskriterium und dem durchschnittlichen Lagewert für den Grund und Boden, dem Bodenrichtwert, ermittelt. Die Bodenrichtwerte werden durch unabhängige Gutachterausschüsse der Kommunen hergeleitet. Der sich unter Anwendung der Bodenrichtwerte auf das jeweilige Grundstück ergebende Grundsteuerwert spiegelt den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten Grundstücks lageabhängig und relationsgerecht wider. Fakt
	-
	-
	-
	-
	-

	Hiermit werden im Wesentlichen zwei Ziele erreicht: Eine möglichst einfache Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen und zugleich eine realitätsgerechte Darstellung der Wertverhältnisse. Dies wird gerade durch das Heranziehen der Bodenrichtwerte als zentrales Kriterium erreicht. Bodenrichtwerte sind allgemein akzeptiert, was von den Gerichten in ständiger Rechtsprechung bestätigt wurde. Diese sind als wertbezogene Komponenten grundsätzlich geeignet eine Vergleichsgrundlage im Bezug zu anderen wirtschaftlichen 
	-
	-
	-
	-
	-

	Dieses Potenzial umfasst neben dem Umfang der kommunalen Infrastruktur auch die Lage des Grundstücks als räumliche Ressource. Dies erlaubt auch eine Steuerschuldnerschaft im Falle des Erbbaurechts beim Erbbaurechtsberechtigten, da dieser eine starke rechtliche Position innehat, die zivilrechtlich eigentumsähnlich ausgestaltet ist und wodurch dieser die Ressourcen wie auch die kommunale Infrastruktur faktisch wie ein Eigentümer nutzen kann.
	-
	-

	Die Ausrichtung an dem Bodenwert steht dabei auch im Einklang mit dem Charakter der Grundsteuer als Sollertragsteuer. Das aus dem Bodenrichtwert abgeleitete Potenzial gibt grundsätzlich wieder, wie gut die kommunale Infrastruktur und Ressourcen für das bewertungsgegenständliche Grundstück sind und welche hieraus abgeleitet dauerhafte Ertrags- und Wertentwicklung zu erwarten sind. Damit fördert das Landesgrundsteuergesetz die ressourcenschonende und effiziente Nutzung des Grund und Bodens.
	-
	-
	-

	Die bewusste Beschränkung der Bewertung für das Grundvermögen allein auf den Grund und Boden steht im Einklang mit den Erwägungen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer und ist daher nicht nur zulässig, sondern auch geboten, um eine transparente, einfache und vor allem zukunftsfähige Bewertung sicherzustellen.
	-
	-

	5. Erstmaliger Bewertungszeitpunkt
	Das Bundesverfassungsgericht billigt der Finanzverwaltung einen Umsetzungszeitraum bis spätestens Ende 2024 zu. Um die rechtlichen Vorgaben des Gerichts fristgerecht umzusetzen und den Kommunen ausreichend Zeit zur Festlegung der Hebesätze (zur Aufkommensneutralität) zu geben, sieht der Gesetzentwurf als ersten Hauptfeststellungszeitpunkt, auf den Grundsteuerwerte nach den neuen Bewertungsregeln ermittelt werden sollen, den 1. Januar 2022 vor.
	-
	-

	Aufgrund des schlechten Datenbestands und der unzureichenden Verknüpfung mit anderen Behörden sind (zunächst für diesen ersten Hauptfeststellungszeitpunkt) Steuererklärungen für alle wirtschaftlichen Einheiten, insbesondere für das Grundvermögen, mit sehr wenigen erforderlichen Angaben abzugeben. Dieser Termin gewährleistet eine hohe Aktualität der Grundstücksinformationen für die angestrebte Hauptveranlagung 2025 und die dadurch gewonnene Zeitspanne ermöglicht eine sachgerechte Bearbeitung der Bewertungsfä
	-
	-

	6. Verfahren zu späteren Stichtagen
	Das neue Recht hält an der bisherigen Konzeption der regelmäßig wiederkehrenden Hauptfeststellungen fest. Zwischen zwei Hauptfeststellungszeitpunkten sind gegebenenfalls Fortschreibungen und Nachfeststellungen durchzuführen, bei denen aber die Wertverhältnisse des letzten Hauptfeststellungszeitpunktes maßgeblich bleiben. Die anschließenden Hauptfeststellungen werden in einem Abstand von sieben Jahren erfolgen. Die zweite Hauptfeststellung nach der neuen Rechtslage ist daher für den 1. Januar 2029 vorgesehen
	-
	-
	-
	-

	Aufgrund der deutlichen Vereinfachungen durch das Landesgrundsteuergesetz soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass wegen des immensen Verwaltungsaufwands eine Neubewertung nicht vorgenommen wird. Durch den hohen Grad an Automatisierung besteht keine Veranlassung mehr für ein erneutes Aussetzen der weiteren Hauptfeststellungszeitpunkte. Im besten Fall kann für den Bereich des Grundvermögens (nicht Land- und Forstwirtschaft) zu den späteren Hauptfeststellungszeitpunkten auf eine Anforderung von manuell auszufü
	-
	-
	-
	-

	7. Anwendung der neuen Werte für die Grundsteuer
	Auch in Zukunft wird der gemeindliche Hebesatz nicht direkt auf die neuen Grundsteuerwerte angewendet werden. Vielmehr wird wie im bisherigen Recht zunächst durch Multiplikation mit einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl ein Steuermessbetrag festgesetzt, auf den dann der gemeindliche Hebesatz Anwendung findet. Auch wenn die Höhe des Aufkommens letztlich auf kommunaler Ebene bestimmt wird, wird bei der Festlegung der künftigen Steuermesszahlen für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und das Gr
	-
	-
	-
	-

	Die neuen Grundsteuerwerte finden für die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 Anwendung.
	-

	8. Parallele Geltung des alten und des neuen Bewertungsrechts
	Auch wenn die erste Hauptfeststellung nach neuem Recht auf den 1. Januar 2022 erfolgt, bleiben die bisherigen Einheitswerte zunächst bis einschließlich 31. Dezember 2024 für die Besteuerung maßgeblich. Daher sind Fortschreibungen und Nachfeststellungen, die sich nach dem alten Recht bis zum 1. Januar 2024 ergeben, noch bis zur erstmaligen Anwendung der Grundsteuerwerte für die Grundsteuer durchzuführen. Damit müssen für eine Übergangszeit die alten und die neuen Bewertungsregelungen parallel nebeneinander a
	-
	-
	-

	V. Alternativen
	Auf Bundesebene wurde das „Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts“ vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) beschlossen und anschließend verkündet. Damit wurde nicht nur die Frist des Bundesverfassungsgerichts zur Neuregelung gewahrt, sondern auch eine zunächst für das gesamte Bundesgebiet verbindliche Regelung getroffen. Ohne die explizite Abweichung durch Baden-Württemberg würde daher grundsätzlich das komplexere Bundesrecht greifen. Das Bundesmodell kann auf Besonderheiten der Länder kein
	-
	-
	-
	-
	-

	Darüber hinaus sprechen Gründe der Rechtssicherheit für eine Einführung einer bodenbezogenen Grundsteuer, die im Grundsatz auf eine streitanfällige weitere Komponente verzichtet.
	VI. Gesetzgebungskompetenz
	Nach Artikel 105 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für das materielle Bewertungsrecht und das Grundsteuergesetz. Durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ vom 15. November 2019 (BGBl. I, S. 1546) wird es den Ländern allgemein und dadurch auch Baden-Württemberg nach der neuen Fassung von Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes ermöglicht, ganz oder zum Teil von einem Bundesgesetz zur Grundsteuer abzuwe
	-
	-
	-

	VII.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen
	Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.
	-
	-

	VIII. Gesetzesfolgen
	1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
	Die neuen Bewertungsverfahren im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sehen aus Vereinfachungsgründen umfassende Typisierungen vor. Zahlreiche im geltenden Recht vorgesehene Differenzierungen entfallen. Die Bewertung des Grundvermögens wird auf eine vollkommen neue und sehr einfache Grundlage gestellt. Aufgrund der Möglichkeit einer weitgehenden Automationsunterstützung – insbesondere bei späteren Hauptfeststellungen – tragen die neuen Bewertungsverfahren erheblich zur Verwaltungsvereinfach
	-
	-

	Durch die parallele Geltung von altem und neuem Recht wird es allerdings temporär zu einer deutlichen Mehrbelastung der Finanzverwaltung kommen.
	-

	2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	Angestrebt wird eine Reform, die in Baden-Württemberg das geschätzte Aufkommen der Grundsteuern A und B von rund 1,8 Mrd. Euro im Jahr sichert. Dies soll zum Teil konzeptionell durch die Bestimmung der Steuermesszahlen für die Grundsteuer A und B erreicht werden. Letztlich wird jedoch das Aufkommen der Grundsteuer entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 28 Absatz 2 sowie Artikel 106 Absatz 6 Satz 2 des Grundgesetzes auf kommunaler Ebene durch die Festsetzung der Hebesätze bestimmt. Woh
	-
	-

	3. Erfüllungsaufwand
	3.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 linear auf einen Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Da auf den 1. Januar 2022 kein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren mit Verknüpfungen zu anderen Verwaltungsdaten angeboten werden kann, ist
	-

	Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfällt vom gesamten Erfüllungsaufwand für rund 4,1 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 166 000 Stunden auf die Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich entstehen Sachkosten von rund 117 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener Steuererklärungen.
	-
	-
	-

	3.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	Die Durchführung der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 und die Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 sowie die Pflege der ermittelten Werte erstrecken sich über mehrere Jahre, sodass der gesamte Erfüllungsaufwand für den Hauptfeststellungszeitraum 2022 bis 2028 auf einen Zeitraum von sieben Jahren zu verteilen ist. Aufgrund der Neuausrichtung des Bewertungssystems und der notwendigen Neustrukturierung, kann auf den 1. Januar 2022 kein vollständig digitalisiertes Verwaltun
	-
	-
	-
	-

	Unter Berücksichtigung dieser Prämissen entfallen vom gesamten Erfüllungsaufwand für rund 1,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 10,5 Mio. Euro auf den Bereich der Land- und Forstwirtschaft und rund 1,18 Mio. Euro auf die übrige Wirtschaft. Zusätzlich entstehen der gesamten Wirtschaft Sachkosten von rund 157 000 Euro für die Übermittlung papiergebundener Steuererklärungen. Insgesamt entsteht ein Aufwand von rund 11,9 Mio. Euro.
	-
	-
	-

	3.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung
	Für die Abschätzung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern ist von rund 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten auszugehen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Durchführung des Gesamtverfahrens weitgehend vollmaschinell erfolgt. Dies bedingt, dass die Erklärungen elektronisch eingehen oder gescannt sowie weitgehend automationsgestützt weiterverarbeitet werden können und eine papierbasierte Aktenführung nicht erforderlich ist.
	-

	Die Durchführung des gesamten Verfahrens erstreckt sich über mehrere Jahre, sodass sich der erforderliche personelle Mehraufwand entsprechend aufteilt. Der geschätzte Personalbedarf ist daher nicht als jahresbezogener Daueraufwand, sondern als kumulierter Gesamtpersonalbedarf für die Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit dem ersten Hauptfeststellungszeitpunkt nach neuem Recht zu verstehen. 
	-

	Die Gesamtpersonal- und Sachkosten in Baden-Württemberg belaufen sich auf rund 122 Mio. Euro bis Ende 2024. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, wie weit die automationstechnische Unterstützung innerhalb der baden-württembergischen Steuerverwaltung für eine weitere Hauptfeststellung fortgeschritten sein wird. Außerdem ist derzeit nicht abschätzbar, inwieweit die Landessteuerverwaltung zum Zeitpunkt der nächsten Hauptfeststellung mit externen Behörden IT-technisch vernetzt sein wird. Solange
	-
	-
	-

	In einem ersten Schritt wird zur Sicherstellung der rechtzeitigen Festsetzung der Grundsteuermessbeträge nach diesem Gesetz ein Verfahren mit den notwendigen automatisierten Schnittstellen bereitgestellt. Der Komfort für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten in den Finanzämtern soll dann sukzessive bis zur nächsten Hauptfeststellung erhöht werden. Die internen und externen Kosten für die IT-Umsetzung einschließlich der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung, der externen und internen P
	-
	-
	-

	4. Weitere Kosten
	Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten sonstigen Kosten.
	-

	Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Es wird eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer angestrebt.
	-

	5. Weitere Gesetzesfolgen
	Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen zuwiderlaufen.
	-

	IX. Befristung
	Die Regelungen des Landesgrundsteuergesetzes sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt.
	B. Besonderer Teil
	Zu Artikel 1 (Landesgrundsteuergesetz)
	Erster Teil
	Allgemeine Vorschriften
	Zu § 1
	Gegenstand der Grundsteuer ist das Innehaben von Grundbesitz als Steuerobjekt. Hierdurch tritt die Eigenschaft der Grundsteuer als Real- beziehungsweise Objektsteuer deutlich hervor. Damit behält die Grundsteuer auch für die Landeslösung ihre historisch gewachsene Eigenschaft, mit der verfassungsrechtlichen Konsequenz der grundsätzlichen Schonung der Substanz durch beschränkten Zugriff auf den potenziellen (Soll-)Ertrag des Objekts. Der Grundcharakter der Grundsteuer bleibt somit im Ergebnis unverändert. Da
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2 und 3
	Die Absätze 2 und 3 stellen klar, dass die Grundsteuer als Realsteuer den Gemeinden zusteht (Artikel 106 Absatz 6 GG). Im Rahmen ihrer in Artikel 28 Absatz 2 GG verfassungsrechtlich festgeschriebenen Hebesatz-Autonomie obliegt ihnen die Entscheidung, ob die Grundsteuer erhoben werden soll. Zur Sicherstellung einer Erfassung von gemeindefreiem Grundbesitz eröffnet Absatz 3 eine entsprechende Regelung. Im Übrigen setzt § 1 die bisherige Bundesregelung fort.
	-
	-
	-

	Zu § 2
	Die Landesfinanzbehörden verwalten gemäß Artikel 108 Absatz 2 Satz 1 GG die übrigen Steuern und daher weiterhin auch die Grundsteuer als Realsteuer. Daher ist die entsprechende Anordnung der Verfahrensvorschriften der Abgabenordnung im Grundsatz in Absatz 1 angezeigt. Im Übrigen bedarf es für das Verfahren bei den Gemeinden keiner Sonderregeln, worauf klarstellend verwiesen wird. § 1 Absatz 2 AO bestimmt für Realsteuern, deren Verwaltung den Gemeinden übertragen worden ist, die entsprechende Anwendung der i
	-
	-
	-

	Um die gerichtliche Überprüfung zu gewährleisten, ist die ausdrückliche Zuordnung des Rechtsweges in Absatz 2 gegen Entscheidungen der Landesfinanzbehörde im Rahmen des Finanzrechtswegs notwendig. Dabei ist die Finanzgerichtsordnung (FGO) grundsätzlich anzuwenden. Zur Klarstellung, dass die Revision und damit die Überprüfbarkeit der Entscheidung des Finanzgerichtes ermöglicht wird, erfolgt im Sinne von § 118 Absatz 1 Satz 2 FGO für dieses Landesgesetz eine ausdrückliche gesetzliche Zuweisung in Absatz 2 Sat
	-
	-
	-

	1. Abschnitt:
	Steuerpflicht und Steuerbefreiung
	Zu § 3
	Die Norm legt das Objekt der Besteuerung fest. Die Landesgrundsteuer ist eine klassische Grundsteuer im Sinne des Grundgesetzes und bezieht sich auf den Grundbesitz. Dieser ist wiederum in zwei Arten zu untergliedern, die unterschiedlich zu definieren und zu behandeln sind. Im Grundsatz wird hierdurch die bisherige Unterscheidung fortgesetzt. Dies ist aufgrund der abgeltenden Wirkung der Grundsteuer mit Blick auf die Gewerbesteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die sich aus dem land- und forstw
	-
	-
	-
	-

	Zu § 4
	Die Norm führt die bisherigen Befreiungstatbestände fort. Dies ist auch im neuen System sachgerecht. Die Befreiungen beziehen sich auf Grundbesitz, der den wesentlichen Grundlagen des täglichen Zusammenlebens, insbesondere auch im gesellschaftlichen Kontext, dient. Sie sind damit Bestandteil des außerkommunalen, regionalen Angebots für das tägliche Leben.
	-
	-

	Zu § 5
	Die Vorschrift ergänzt die Befreiungen des § 4. Nummer 1 ergänzt die Befreiung für den Fall der Nutzung des Grundbesitzes, sobald eine Widmung für den Gottesdienst vorliegt, ohne dass dabei die Eigentumsverhältnisse relevant sind. Die übrigen Nummern beziehen sich auf die wesentlichen Einrichtungen der täglichen Daseinsfürsorge und Infrastruktur, die gerade auch den Wert des Grundstücks maßgeblich beeinflussen. Im Umkehrschluss ist es im neuen System konsistent, wenn gerade diese wesentlichen und wertbeeinf
	-

	Zu § 6
	Diese Norm stellt klar, dass die Befreiungen im neuen System nur dann gerechtfertigt sind, wenn der Grundbesitz im Sinne und zum Wohle der Allgemeinheit genutzt wird. Eine Nutzung in diesem Sinne erfolgt daher abschließend nur in den Fällen des Absatzes 1. Im Übrigen ist dies bei einer Nutzung zu Wohnzwecken nicht zwingend der Fall. Diesen Gedanken nimmt Absatz 2 auf, der die Nutzung des Grundbesitzes zu Wohnzwecken dann als schädlich ansieht, wenn sie zu rein individuellen Zwecken stattfindet und damit nic
	-
	-

	Zu § 7
	Die Regelung regelt den Kollisionsfall, dass die Befreiungen der §§ 4 und 5 mit der grundsätzlichen Absicht, Einkommen mittels eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs zu erzielen, zusammenfallen. Eine Privilegierung durch eine Befreiung ist nur dann noch gerechtfertigt, wenn das Interesse der Allgemeinheit daran überwiegt. Dies ist nur in den abschließend aufgezählten Anwendungsgebieten der Fall. Im Falle der Nummer 1 besteht eine Nähe zum Zwecke der Wissenschaft. Die Erweiterung der Fähigkeiten zur 
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu § 8
	Eine Privilegierung ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Nutzung des Grundbesitzes tatsächlich nur im Sinne der Befreiungstatbestände erfolgen kann. Dies ist der Fall, wenn eine klare Ausrichtung in diesem Sinne erfolgt ist, indem der Steuergegenstand zur Erfüllung des begünstigten Zwecks eindeutig hergerichtet wird und genutzt werden kann.
	-
	-

	Zu § 9
	Die Vorschrift regelt den Fall, dass nur ein Teil des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 4 und 5) benutzt wird. Um einen Härteausgleich zu schaffen, wird für den Fall, dass für die steuerbegünstigte Nutzung ein eindeutig räumlich abgrenzbarer Teil des Steuergegenstandes ermittelt werden kann, eine Aufteilung in einen steuerfreien und steuerpflichtigen Teil vorgenommen. Durch den Bezug auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum Grundbesitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Abschnitt
	Steuerschuldner und Haftung
	Zu § 10
	Die Vorschrift bestimmt den Steuerschuldner für die Grundsteuer. 
	Zu Absatz 1 und 2
	Aufgrund der Anwendbarkeit der Abgabenordnung bestimmt sich dies grundsätzlich nach § 39 AO, sodass der Eigentümer primär Steuerschuldner ist (§ 39 Absatz 1 AO). Sollten demnach mehrere Personen Steuerschuldner sein, so ordnet Absatz 2 die Gesamtschuldnerschaft an. 
	Zu Absatz 3
	Aufgrund der gebäudeunabhängigen Bewertung der Grundsteuer, würde in den Fällen des Erbbaurechts, statt wie bisher der Grundstückseigentümer (Erbbaurechtsverpflichteter) und der Erbbaurechtsberechtigte, ausschließlich der Eigentümer herangezogen. Dies wäre aber aufgrund der besonders gesicherten Rechtsposition und insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung der Infrastruktur und des grundstücksimmanenten Potenzials nicht gerechtfertigt. Daher ordnet Absatz 3 abweichend die Zurechnung und damit die
	-
	-
	-
	-

	Zu § 11
	Die Norm regelt die Haftungsfälle und damit die Frage, wer neben dem Steuerschuldner als Steuerverpflichteter in Frage kommt. Für einen Nießbraucher, der tatsächlich ein sehr weitreichendes Nutzungsrecht am Grundbesitz hat, ist die Anordnung einer Haftung neben dem Eigentümer gerechtfertigt. Die Haftung des Erwerbers wird in Absatz 2 geregelt, wobei im Einklang mit den Insolvenz- und Vollstreckungsvorschriften und um eine Durchbrechung der dort geltenden Prinzipien zu verhindern klargestellt wird, dass die 
	-
	-
	-

	Zu § 12
	Durch die Anordnung der Grundsteuer als öffentliche Last wird es der Verwaltung ermöglicht, sich unmittelbar aus dem haftenden Gegenstand zu befriedigen. Zudem erfolgt eine Privilegierung der Gemeinde gegenüber anderen Gläubigern durch die vorrangige Befriedigung aus der öffentlichen Last.
	-

	Zweiter Teil
	Bewertungsvorschriften
	Zu § 13
	Die Norm bestimmt, für welches Vermögen Grundsteuerwerte gesondert festzustellen sind. Sie entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Recht unter Anpassung an die neuen Begrifflichkeiten. Statt Einheitswerten sind nunmehr Werte für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und für Grundstücke gesondert festzustellen. Im Feststellungsbescheid sind darüber hinaus für die Grundsteuerwertfeststellung bei land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögen Feststellungen über die Vermögensart und die Zurechnung der wirtsc
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu § 14
	Die Norm entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung. Sie bestimmt allgemein, dass die Grundsteuerwerte nach den Vorschriften des dritten Teils ermittelt werden. Eine abweichende Feststellung aus Billigkeitsgründen kommt nach Satz 2 nicht in Betracht. Hiervon unberührt bleiben Übergangsregelungen möglich, die die oberste Finanzbehörde trifft.
	-
	-
	-

	Zu § 15
	Die Norm regelt die Durchführung von Hauptfeststellungen. Absatz 1 normiert, dass die Grundsteuerwerte bei Hauptfeststellungen allgemein festgestellt werden, und bestimmt für die Hauptfeststellungen einen siebenjährigen Hauptfeststellungsturnus. Nach Absatz 2 sind den Hauptfeststellungen die jeweiligen Verhältnisse am Hauptfeststellungzeitpunkt und damit zu Beginn des Kalenderjahres zugrunde zu legen.
	-
	-
	-

	Da die Wertverhältnisse während der folgenden Jahre eines Hauptfeststellungszeitraums typischerweise wertrelevanten Veränderungen unterliegen, bedarf es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zur Einheitsbewertung in regelmäßigen und nicht zu weit auseinanderliegenden Abständen einer neuen Hauptfeststellung. Mit der Festlegung eines siebenjährigen Hauptfeststellungsturnus wird das ursprüngliche Konzept einer regelmäßig mitschreitenden Bewertung wiederaufgenommen und es werden damit
	-
	-
	-
	-

	Absatz 3 bestimmt, dass die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte nach § 15 Absatz 1 auf den 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Ab diesem Zeitpunkt können Feststellungsbescheide über die neuen Grundsteuerwerte ergehen.
	-

	Zu § 16
	Die Norm ist an die bisherige Regelung angelehnt und regelt, wann es zwischen zwei Hauptfeststellungen zu Fortschreibungen kommt.
	Zu Absatz 1
	Die Wertfortschreibungsgrenzen in Absatz 1 wurden auf Euro umgestellt und die Höhe angepasst. Eine Neufeststellung der Grundsteuerwerte ist nunmehr vorzunehmen, wenn der in Euro ermittelte und auf volle hundert Euro abgerundete Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von dem entsprechenden Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder nach unten um mehr als 15 000 Euro abweicht. Bis zu einer Abweichung von 15 000 Euro beim Grundsteuerwert ist regelmäßig nur eine untergeordnete D
	-
	-

	Die Höhe der Wertfortschreibungsgrenzen berücksichtigt, dass eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse stets in vollem Umfang geprüft werden muss. Sie nehmen den Gedanken der Kleinbetragsverordnung auf, orientieren sich an einem verwaltungseffizienten Handeln und berücksichtigen, dass die Bescheiderteilung automationsgestützt erfolgt.
	-

	Aus diesen Gründen wurde auf unterschiedliche Wertfortschreibungsgrenzen in Abhängigkeit danach, ob es sich um eine Abweichung zu Gunsten oder zu Lasten des Steuerpflichtigen handelt, verzichtet und erheblicher Verwaltungsaufwand vermieden. Damit wird nicht nur dem Grundsatz eines effizienten Verwaltungshandelns Rechnung getragen, sondern insbesondere das Prinzip der Gleichmäßigkeit der Besteuerung durch Wahrung einer realitäts- und relationsgerechten Bewertung mittels nicht zu hoher Wertfortschreibungsgren
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 betrifft die Zurechnungsfortschreibung, wenn sich zu den zuletzt getroffenen Feststellungen für die Besteuerung relevante Abweichungen ergeben. Die Regelung fügt die notwendigen Anpassungen durch die neue Systematik in das Landesgrundsteuergesetz ein.
	-

	Zu Absatz 3
	Absatz 3 ist mit einer geringfügigen redaktionellen Änderung wortlautidentisch mit dem bisherigen § 22 Absatz 3 BewG und normiert, dass eine Fortschreibung auch zur Beseitigung von einer fehlerhaften Feststellung erfolgt.
	Zu Absatz 4
	Absatz 4 bestimmt, wann eine Fortschreibung vorzunehmen ist und welche Verhältnisse der Fortschreibung zugrunde zu legen sind. Die Vorschrift des § 29 Absatz 2 über die Zugrundelegung eines anderen Zeitpunkts sowie § 21, wonach die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen sind, bleiben als lex specialis von Absatz 4 unberührt.
	-
	-

	Zu § 17
	§ 17 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 23 BewG und regelt, wann Nachfeststellungen vorzunehmen sind.
	-

	Zu Absatz 1
	Nachfeststellungen sind durchzuführen, wenn nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 15 Absatz 2) eine wirtschaftliche Einheit neu entsteht (Nummer 1) oder eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erstmals zu einer Steuer herangezogen werden soll (Nummer 2). Eine neue wirtschaftliche Einheit entsteht beispielsweise, wenn Wohn- oder Teileigentum neu begründet wird. Eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit wird etwa dann erstmals zu einer Steuer herangezogen, wenn eine Steuerbefreiung für die Gru
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 regelt den Nachfeststellungszeitpunkt. Nachfeststellungszeitpunkt ist danach der Beginn des Kalenderjahres, das auf die Entstehung der wirtschaftlichen Einheit folgt beziehungsweise in dem der Grundsteuerwert erstmals der Besteuerung zugrunde gelegt wird. Die Vorschrift des § 29 Absatz 2 über die Zugrundelegung eines anderen Zeitpunkts bleibt unberührt.
	-
	-
	-

	Zu § 18
	§ 18 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 24 BewG und regelt, wann ein Grundsteuerwert aufgehoben wird.
	Zu Absatz 1
	Dies ist wie bisher der Fall, wenn eine wirtschaftliche Einheit wegfällt (Absatz 1 Nummer 1) oder der Grundsteuerwert der wirtschaftlichen Einheit infolge von Befreiungsgründen der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird (Absatz 1 Nummer 2). Eine wirtschaftliche Einheit kann beispielsweise dann wegfallen, wenn zwei wirtschaftliche Einheiten zu einer neuen wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst werden. Werden neue Steuerbefreiungsvorschriften eingeführt, entfällt die Bedeutung der Grundsteuerwerte für 
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Absatz 2 regelt den Aufhebungszeitpunkt. Die Grundsteuerwerte sind im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 auf den Beginn des Kalenderjahres aufzuheben, das auf den Wegfall der wirtschaftlichen Einheit folgt. Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 sind die Grundsteuerwerte auf den Beginn des Kalenderjahres aufzuheben, in dem der Grundsteuerwert erstmals der Besteuerung nicht mehr zugrunde gelegt wird.
	Zu § 19
	§ 19 entspricht dem bisherigen § 24 a BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten redaktionell angepasst worden. Die Norm regelt, dass Bescheide über Fortschreibungen oder Nachfeststellungen von Grundsteuerwerten bereits vor den maßgeblichen Feststellungszeitpunkten ergehen können. Ergeben sich bis zu den Feststellungszeitpunkten Änderungen, die zu einer abweichenden Feststellung führen würden, sind die Bescheide an die Änderungen anzupassen.
	-
	-
	-

	Zu § 20
	§ 20 entspricht dem bisherigen § 25 BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten redaktionell angepasst worden. Die Norm bestimmt, dass Fortschreibungen oder Nachfeststellungen bei Ablauf der Feststellungsfrist mit Wirkung auf einen späteren Feststellungszeitpunkt möglich sind, für den die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
	-

	Zu § 21
	§ 21 entspricht dem bisherigen § 27 BewG und ist an die neuen Begrifflichkeiten redaktionell angepasst worden. Die Norm bestimmt, dass bei Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Grundsteuerwerte die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen sind.
	-

	Zu § 22
	§ 22 ist an den bisherigen § 28 BewG angelehnt.
	Zu Absatz 1
	Zur Durchführung der Feststellung von Grundsteuerwerten bedarf es am jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt stets einer Erklärung des Steuerpflichtigen zur Feststellung von Grundsteuerwerten. Haben sich bei einer wirtschaftlichen Einheit die tatsächlichen Verhältnisse grundlegend geändert und beziehungswiese oder ist eine grundlegende Änderung bei den Wertverhältnissen eingetreten, so kann das Finanzamt den Steuerpflichtigen zum nächsten Nachfeststellungs- oder Fortschreibungszeitpunkt zur Abgabe einer Fest
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Nach Absatz 2 hat der Steuerpflichtige bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die den Wert oder die Art (Vermögensart) beeinflussen oder zu einer erstmaligen Feststellung führen können, auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres eine Erklärung (Anzeige) abzugeben. Eine Anzeige ist auch bei dem Übergang des Eigentums oder des wirtschaftlichen Eigentums an einem auf fremden Grund und Boden errichteten Gebäudes abzugeben. Andere Änderungen, die zu einer Zurechnungsfortschreibung führen, wie beispi
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Absatz 3 bestimmt, von wem die Anzeige abzugeben ist. Sie ist im Regelfall von demjenigen abzugeben, dem das Grundstück zuzurechnen ist.
	Anders als bei den Einheitswerten wird bei den Grundsteuerwerten dem Erbbauberechtigten das Grundstück zugerechnet (vergleiche § 10 Absatz 3). Folgerichtig ist auch der Erbbauberechtigte verpflichtet, die Feststellungserklärung abzugeben. Dies ist sachdienlich, da anzunehmen ist, dass der Erbbauberechtigte als Nutzungsberechtigter des Grundstücks die entsprechenden Kenntnisse für die Feststellungserklärung besitzt. Der Erbbauverpflichtete hat an der Erklärung mitzuwirken, da im Einzelfall nicht auszuschließ
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Absatz 4 bestimmt, dass die Erklärung nach Absatz 1 und die Anzeige nach Absatz 2 bei dem für die gesonderte Feststellung zuständigen Finanzamt abzugeben und, sofern keine elektronische Übermittlung erfolgt (vergleiche Absatz 6), zu unterzeichnen sind (vergleiche Absatz 5). Örtlich zuständig für die gesonderte Feststellung ist aufgrund der Anwendbarkeit der Abgabenordnung nach der allgemeinen abgabenrechtlichen Zuständigkeitsverteilung das Lagefinanzamt (§ 18 Absatz 1 Nummer 1 AO). 
	-
	-

	Zu Absatz 5
	Die Vorschrift regelt, dass die Erklärungen nach Absatz 1 und die Anzeigen nach Absatz 2 Steuererklärungen im Sinne der für anwendbar erklärten Abgabenordnung sind. Dies hat zur Folge, dass die Erfüllung sowohl der Erklärungs- als auch der Anzeigepflicht erzwingbar ist (§§ 328 ff. AO) und dass bei Nichterfüllung oder bei nicht fristgerechter Erfüllung der Erklärungs- und Anzeigepflicht grundsätzlich ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden muss (§ 152 Absatz 2 AO). Schließlich folgt daraus, dass den Erklä
	-
	-
	-

	Zu Absatz 6
	Absatz 6 bestimmt, dass die Erklärungen nach Absatz 1 und die Anzeigen nach Absatz 2 im Sinne der Abgabenordnung auf elektronischem Wege zu übermitteln sind. Zur Vermeidung unbilliger Härten ist auf Antrag des Steuerpflichtigen unter den Voraussetzungen des § 150 Absatz 8 AO die Abgabe der Steuererklärung oder der Anzeige auf Papier zulässig. Bei der Entscheidung zur Befreiung von der Verpflichtung zur elektronischen Abgabe soll eine großzügigere Verwaltungspraxis gelten als beispielsweise bei Unternehmen f
	-
	-
	-
	-

	Zu § 23
	§ 23 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 29 BewG. Er ist insbesondere hinsichtlich der neuen Begrifflichkeiten redaktionell angepasst. § 23 regelt, welche Erhebungsmöglichkeiten über Besteuerungsgrundlagen und Auskunftsrechte das Finanzamt hat sowie welche Mitteilungspflichten andere Behörden gegenüber dem Finanzamt haben.
	-
	-

	Insbesondere regelt § 23 Absatz 1 die Anzeige- und Mitteilungspflichten der nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Behörden. Diese haben alle ihnen bekannt gewordenen Umstände, die für die Feststellung von Grundsteuerwerten oder die Festsetzung der Grundsteuer von Bedeutung sind, mitzuteilen. Dazu gehören insbesondere die in § 23 Absatz 2 festgelegten Daten der Grundbuchämter. Darüber hinaus gehören hierzu insbesondere Daten, die bei der Vermessungs- und Katasterverwaltung im amtlichen Liegenschaftskatas
	-
	-

	§ 23 Absatz 3 regelt, dass die mitteilungspflichtigen Stellen grundsätzlich verpflichtet sind, die betroffenen Personen von dem Inhalt der Mitteilung zu unterrichten. Eine Unterrichtung kann jedoch in Übereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Übersteigen die Interessen der betroffenen Person den Aufwand für die Informationserteilung, zum Beispiel anlässlich eines erforderlichen schriftlichen Kontakts mit dem Betroffenen, ihn von der Mitteilung nach § 23 Absatz 1 oder 2 zu informieren, hat in diesen Fällen eine Information von der Mitteilung zu erfolgen.
	-
	-

	Die in Absatz 4 normierte Verpflichtung zur elektronischen Datenübermittlung an die Finanzbehörden nach vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle ist Grundvoraussetzung für eine weitgehend automationsgestützte Neubewertung aller etwa 5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten. Da der genaue Zeitpunkt der Umsetzung noch nicht feststeht, erfolgt eine gesonderte Aufforderung durch die oberste Finanzbehörde, sobald die Voraussetzungen gegeben sind.
	-
	-

	Dritter Teil
	Bewertungsvorschriften
	Zu § 24
	Die Norm bestimmt, nach welchen Grundsätzen die Steuergegenstände des § 3 zu bewerten sind.
	Zu Absatz 1
	Absatz 1 gibt die genaue Bezugsgröße für die konkrete Bewertung vor. Dabei wird an der Grundsystematik der wirtschaftlichen Einheiten festgehalten. Dies ist nicht nur beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen von Bedeutung, welches in der Regel aus einem Bündel von Wirtschaftsgütern besteht, sondern auch beim Grundvermögen. Auch dort ist es aufgrund der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse geboten, die Wirtschaftsgüter abweichend von der privatrechtlichen Ausgangslage zum Zwecke der Grundsteuer z
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2 und 3
	Dabei bestimmt Absatz 2, dass land- und forstwirtschaftliches Vermögen mit einem Ertragswert bewertet wird und Grundvermögen gemäß Absatz 3 mit dem Bodenwert. Es erfolgt dadurch eine unterschiedliche Behandlung dieser beiden Vermögensarten. Dies ist jedoch aufgrund der spezifischen Besonderheiten und im Hinblick auf das Verhältnis zur Gewerbesteuer auch gerechtfertigt.
	Für die Bewertung des Grundvermögens, und damit den größten Teil der zu bewertenden wirtschaftlichen Einheiten, wird als abstraktes und neues Bewertungsverfahren eine Ausrichtung nach dem Bodenwert normiert. Dieser Wert richtet sich nach dem im Bodenrichtwert eines Grundstücks stehenden Potenzial des Grundstücks und ist daher unabhängig vom Gebäude.
	-
	-

	Der Wert des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs bestimmt sich in erster Linie nach dem Ertragspotenzial und wird weniger von dem durch Bereitstellung der kommunalen Infrastruktur geprägten und aufgewerteten Innenbereich der Kommune beeinflusst. Zudem liegen für land- und forstwirtschaftliche Flächen aufgrund der statischen Marktlage nur unzureichend Daten zur Bewertung durch die Gutachterausschüsse vor. Bei der Ermittlung des Ertragswerts wird davon ausgegangen, dass der Eigentümer den zu bewertenden 
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Absatz 4 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 30 BewG und bestimmt, dass die in Euro ermittelten Grundsteuerwerte auf volle hundert Euro abgerundet werden.
	Zu § 25
	Die Norm enthält zentrale Aussagen zu den wirtschaftlichen Einheiten.
	Zu Absatz 1
	Absatz 1 definiert den Begriff der wirtschaftlichen Einheit zum Zwecke der Bewertung. Dieser lehnt sich an die bisherigen in § 2 BewG verwendeten Begrifflichkeiten an. Auch wenn das neue Bewertungsverfahren für Grundstücke keine Gebäude mehr direkt in die Bewertung einbezieht, soll trotzdem die Verkehrsanschauung für die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheiten weiterhin bestimmend sein. Werden etwa zwei Grundstücke durch eine dauerhafte, flurstücks-übergreifende Nutzung so eng miteinander verknüpft, sodas
	-
	-
	-
	-
	-

	Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass für die Grundsteuer die grundlegende Wertung des § 39 AO gilt. Auf die Ausführungen im Rahmen von § 10 wird daher verwiesen.
	Zu Absatz 2
	Absatz 2 benennt dabei ausdrücklich die Miteigentumsanteile als Berechnungsgrundlage für den Grundstücksanteil. Im neuen Bewertungssystem sind die Gebäude grundsätzlich irrelevant. Um jedoch eine genaue und abgeltende Besteuerung von Grundstücken mit einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz zu erreichen und die genaue Zurechnung festzulegen, wurde diese Regelung zur Ermittlung der Grundstücksgröße in diesen Fällen aufgenommen.
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die bisherige Regelung des § 32 BewG findet sich ähnlich in Absatz 3 wieder. Sie bestimmt, dass für die Bewertung des auf dem Gebiet des Landes belegenen und nach diesem Teil zu bewertenden Vermögens die Vorschriften der §§ 26 bis 38 gelten. Nach diesen Vorschriften sind auch die auf dem Gebiet des Landes belegenen Teile einer wirtschaftlichen Einheit zu bewerten, die sich sowohl auf das Gebiet des Landes als auch auf Gebiete außerhalb des Gebiets des Landes erstreckt. Diese Regelung ist insbesondere für di
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Abschnitt:
	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
	1. Einführung
	Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens erfolgt bislang im Rahmen einer Betriebsbewertung (Gesamtbewertung) mit dem Ertragswert. Für die alten Länder wird die Bewertung bisher in Form der Eigentümerbesteuerung und für die neuen Bundesländer in Form der Nutzerbesteuerung jeweils einheitlich nach den Wertverhältnissen zum 1. Januar 1964 vorgenommen. In den alten Ländern gehört der Wohnteil einschließlich der Altenteilerwohnung zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, während die Wohng
	-
	-
	-
	-

	Die Bewertung des Grund und Bodens mittels Pachtpreisen ist aus Sicht der Wissenschaft und der land- und forstwirtschaftlichen Sachverständigen nur im Fall der Verpachtung einzelner Flächen zielführend. Dagegen muss der wirtschaftende Betrieb regelmäßig Flächen zupachten, was statistisch in einer hohen Pachtquote und einem gesteigerten Ertrag zum Ausdruck kommt. Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens für die Erbschaft- und Schenkungsteuer erfolgt deshalb durch ein Reingewinn- und ein Mi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Folgerungen für das Bewertungsverfahren 
	Um in einem steuerlichen Massenverfahren die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens transparent und effizient gestalten zu können, muss die Bewertungssystematik für den Grundbesitz weitgehend vereinfacht und aufgrund zur Verfügung stehender Datengrundlagen mittelfristig möglichst vollautomatisiert abgewickelt werden. Dies kann im Einzelnen durch eine automationsfreundliche Ausgestaltung des Bewertungsverfahrens wie folgt erreicht werden:
	-
	-
	-
	-

	–  Die wirtschaftliche Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft erstreckt sich künftig nicht mehr auf den Wohnteil.
	–  Die übrigen Grundstrukturen des bisherigen Rechts in Form der Vermögensart, die Definition der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, die Abgrenzungskriterien hierzu und die bewährte Gliederung des Betriebs in Nutzungen bleiben erhalten. Eine Änderung erfolgt nur dergestalt, dass die Gliederung des Betriebs (sogenannte gesetzliche Klassifizierung) über eine Grundstücksdatenbank für das voll automationsgestützte Bewertungsverfahren zur Verfügung gestellt wird.
	-
	-
	-

	–  Die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft erfolgt nach dem Eigentümerprinzip auf der Basis des amtlichen Liegenschaftskatasters in Form einer standardisierten Bewertung der Flächen und gegebenenfalls der vorhandenen Hofstellen mit einem typisierenden Ertragswert.
	-
	-
	-

	–  Die Ableitung der Ertragswertansätze erfolgt soweit als möglich aus den durchschnittlichen Ertragsverhältnissen der Testbetriebe beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für Deutschland. Dadurch kann bei jeder Hauptfeststellung auf kontinuierliche Daten zurückgegriffen werden.
	-

	3. Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage 
	Nach der bisherigen Rechtslage gehen die land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die Hofflächen, die Wirtschaftsgebäude und die Betriebsmittel allgemein im Ertragswert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft auf und beeinflussen über das jeweilige Ertrags- und Aufwandsgefüge den entsprechenden Hektarwert der einzelnen Nutzungen oder den unmittelbaren Vergleichswert. Deshalb ist bisher geregelt, dass bei aktiv wirtschaftenden Betrieben die gegendüblichen Abweichungen gegenüber den unterstellten Ertrags
	-
	-
	-
	-
	-

	Aufgrund der Notwendigkeit einer weitgehend vollautomatisierten Bewertung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen wird auf eine vergleichende Bewertung und deren umfangreiche Ermittlungen verzichtet. Stattdessen wird unmittelbar für jede Nutzung ein Reinertrag ermittelt. Die neue Rechtslage unterstellt, dass der Reinertrag der gesondert zu bewertenden Nutzungen das jeweilige Ertragswertpotenzial des bewirtschafteten Grund und Bodens abbildet und mit dessen Ansatz die hierfür unmittelbar erforderlichen B
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu § 26
	Zu Absatz 1
	Bewertungsgegenstand für Zwecke der Grundsteuer ist innerhalb des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens die wirtschaftliche Einheit des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. Die wirtschaftliche Einheit bestimmt sich nach den wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen beim Grund und Boden am Bewertungsstichtag und umfasst die damit in engem sachlichen Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgüter, die in Absatz 3 konkretisiert werden.
	-

	Zu Absatz 2
	Die Regelung definiert den tätigkeitsbezogenen Begriff der Land- und Forstwirtschaft. Der Sammelbegriff umfasst neben der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft auch den Weinbau, den Gartenbau und die sonstigen Betriebszweige. Zugleich regelt § 26 Absatz 1 den Umfang des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. Dienen Wirtschaftsgüter nach ihrer Zweckbestimmung einer land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit dauerhaft zur planmäßigen und ständigen Bewirtschaftung, werden sie unter objektiven Gesichtspunkt
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Absatz 3 bestimmt enumerativ die Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind. Zu diesen Wirtschaftsgütern gehören insbesondere der Grund und Boden, die Wirtschaftsgebäude, die stehenden Betriebsmittel, der normale Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln und die immateriellen Wirtschaftsgüter. Zum Grund und Boden gehören alle Flächen, die nicht als Grundvermögen zu erfassen sind. Wirtschaftsgebäude sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ausschließlich der unmit
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 33 Absatz 3 BewG. Sie berücksichtigt jedoch, dass zu Wohnzwecken, gewerblichen und beziehungsweise oder öffentlichen Zwecken dienende Gebäude und Gebäudeteile stets dem Grundvermögen zuzurechnen sind. Letzteres unterliegt konsequent der Bewertung mit dem Bodenwert (§ 24 Absatz 3).
	-
	-

	Da der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft künftig nicht mehr die Wohngebäude und den dazugehörenden Grund und Boden umfasst (zum Beispiel Wohnteil einschließlich Altenteilerwohnung und Wohnungen der Arbeitnehmer), ist insoweit eine Abgrenzung zwischen dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und dem Grundvermögen geboten. Zum Grundvermögen der Wohngebäude zählen neben der bebauten Fläche auch die Nebenflächen wie zum Beispiel Stell-plätze und Gärten. Bei Betrieben, die vor dem 31. Dezember 1998 berei
	-
	-
	-
	-

	Im Übrigen wird die traditionelle Verkehrsanschauung in Absatz 4 Nummer 2 bis 4 im Bereich der Land- und Forstwirtschaft fortgeführt, wonach der Betriebsinhabende im Falle einer Veräußerung seines Betriebs die abschließend aufgeführten Wirtschaftsgüter nicht zwangsläufig mitveräußert oder dem Erwerber besonders in Rechnung stellt. Eine Änderung dieser Rechtslage hätte zur Folge, dass auch für diese Wirtschaftsgüter Grundsteuer zu entrichten wäre.
	-

	Zu § 27
	Zu Absatz 1
	Nach der bisherigen Rechtslage sind die Standortflächen von Windkraftanlagen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen dem Grundvermögen zuzurechnen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hierzu sind bei bestellten Grunddienstbarkeiten und einer weiteren land- und forstwirtschaft-lichen Nutzung der Flächen (einschließlich einer Unternutzung der Umgriffs-flächen) nur die eigentlichen Standortflächen aus dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen auszuscheiden. In Folge dessen muss 
	-
	-
	-
	-

	Neben den Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Standortflächen ergeben sich solche auch bei der Bewertung dieser Flächen, da den Gutachterausschüssen hierfür keine ausreichende Zahl von Kauffällen zur Ermittlung entsprechender Bodenrichtwerte zur Verfügung stehen. Aus diesen Gründen regelt die Vorschrift, dass land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in Sondergebieten für Windenergieanlagen aus Vereinfachungsgründen stets und im vollen Umfang dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugerechnet 
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 69 Absatz 1 BewG. Sie ersetzt jedoch das nach bisherigem Recht gültige Tatbestandsmerkmal „auf absehbare Zeit“, das durch die hierzu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung mit sechs Jahren konkretisiert wurde, in Übereinstimmung mit dem Hauptfeststellungszeitraum durch sieben Jahre.
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 69 Absatz 3 BewG unter Berücksichtigung der Abgrenzung und Bewertung von land- und forstwirtschaftlichen Hofstellen.
	-

	Zu § 28
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift greift auf die bewährten Regelungen des § 34 Absatz 1 und 2 BewG zurück. Sie enthält eine Beschreibung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft und gliedert diesen für Zwecke der Wertermittlung auf.
	-

	Der Begriff der Nutzung umfasst grundsätzlich die Gesamtheit aller jeweils hierzu gehörenden Wirtschaftsgüter, die einem Betriebszweig oder mehreren Betriebszweigen der Urproduktion dienen. Dies hat den Vorteil, dass mehreren Nutzungen dienende Wirtschaftsgüter nicht im Einzelnen quotal aufgeteilt werden müssen. Die Definitionen des Abbaulands, Geringstlands und Unlands entsprechen dem bisherigen § 34 Absatz 2 Nummer 2 BewG, werden jedoch aus automationstechnischen Gründen künftig als Nutzungsart bezeichnet
	-
	-

	Neu ist die Nutzungsart Hofstelle, die zur weiteren Vereinfachung des Bewertungsverfahrens eingeführt wird. Die Nutzungsart ergänzt die jeweiligen Nutzungen um die Hofflächen, die dadurch unmittelbar bewertet werden können. Gleiches gilt für die auf einer Hofstelle befindlichen Wirtschaftsgebäude und Betriebsmittel, soweit hierfür eine gesonderte Erfassung angeordnet ist.
	-
	-
	-

	Nebenbetriebe werden wie bisher dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet und gesondert erfasst. Für die Abgrenzung des Nebenbetriebs zum Gewerbebetrieb gelten die bisherigen Grundsätze.
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Um eine möglichst weitgehende Automation des Bewertungsverfahrens zu gewährleisten, werden die land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf der Grundlage von Mitteilungen anderer Behörden, von Steuererklärungen, von Außenprüfungen oder anlässlich der Durchführung einer land- und forstwirtschaftlichen Sachverständigentätigkeit den entsprechenden Nutzungen, Nutzungsteilen sowie Nutzungsarten zugeordnet. Die Angaben zu den klassifizierten Flächen sind im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem auf der
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift grenzt das Abbauland von den Nutzungen ab. Sie entspricht inhaltlich dem bisherigen § 43 Absatz 1 BewG.
	-

	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift grenzt das Geringstland von den Nutzungen ab. Sie entspricht inhaltlich dem bisherigen § 44 Absatz 1 BewG.
	-

	Zu Absatz 5
	Die Vorschrift grenzt das Unland von den Nutzungen ab. Sie entspricht inhaltlich dem bisherigen § 45 Absatz 1 BewG.
	Zu Absatz 6
	Die Vorschrift definiert die vom Grundvermögen abgegrenzten Hofstellen, die zur Vereinfachung der Bewertung gesondert zu erfassen sind. Umfang und Ausstattung der jeweiligen Hofstelle richten sich grundsätzlich nach den Erfordernissen und der Größe der von dieser Stelle aus bewirtschafteten Flächen. Die Hofflächen werden unabhängig davon, ob sie bebaut oder unbebaut sind, dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet, wenn sie zumindest teilweise der Bewirtschaftung der übrigen land- und forstwirtsc
	-
	-

	Zu Absatz 7
	Die Vorschrift fingiert die Nebenbetriebe als Nutzungsart. Inhaltlich entspricht die Definition dem bisherigen § 42 Absatz 1 BewG.
	Zu § 29
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift regelt, dass für die Feststellung des Grundsteuerwerts allgemein die Verhältnisse zum Feststellungszeitpunkt (das heißt zum Stichtag 1. Januar eines Jahres) maßgebend sind, auch wenn in der Land- und Forstwirtschaft regelmäßig abweichende Wirtschaftsjahre bestehen.
	-

	Zu Absatz 2
	Abweichend von der Regelung des Absatzes 1 und damit abweichend von § 15 Absatz 2, § 16 Absatz 4 Satz 2 und § 17 Absatz 2 Satz 1 wird aus Zweckmäßigkeitsgründen auf die Bestände zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres abgestellt. Grundsätzlich erleichtert dies die Ermittlung der umlaufenden Betriebsmittel und die Abgrenzung der Überbestände. Bedeutung erlangt die Vorschrift bei der Ermittlung der Tierbestände für die Abgrenzung der landwirtschaftlichen von der gewerblichen Tierhaltung.
	-
	-
	-

	Zu § 30
	Zu Absatz 1
	Bei der Bewertung der Wirtschaftsgüter im Sinne des § 26 Absatz 3 durch Kapitalisierung des Reinertrags ist nicht auf das individuell durch den Land- und Forstwirt erwirtschaftete Ergebnis abzustellen, sondern auf den gemeinhin und nachhaltig erzielbaren Reinertrag eines pacht- und schuldenfreien Betriebs (Sollertrag).
	-
	-

	Bei der Beurteilung dieser Grundsätze ist nicht auf Muster- oder Spitzenbetriebe sondern auf durchschnittliche Betriebsergebnisse abzustellen, die anhand der gesetzlich normierten Gliederung eines Betriebs üblicherweise erzielt werden. Dabei sind alle wesentlichen Umstände, die auf den Wirtschaftserfolg Einfluss nehmen oder von denen die Verwertung der gewonnenen Erzeugnisse abhängig ist, zu berücksichtigen. Außerdem ist zu unterstellen, dass der Betrieb schuldenfrei und mit einem für die ordnungsgemäße, ge
	-
	-
	-
	-

	Die Ableitung der Reinerträge erfolgt zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben soweit als möglich aus den durchschnittlichen Ertragsverhältnissen der Testbetriebe beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Zur realitätsgerechten Abbildung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit wurden die notwendigen Kennzahlen für jede Nutzung gesondert als Durchschnittswerte aus zehn Wirtschaftsjahren ermittelt. Ausgangspunkt ist das durchschnittliche Betriebseinkommen der Betriebe, das die gemeinhin erzielbare Ent
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Zur Vereinfachung des Bewertungsverfahrens wird der Reinertrag für jede gesetzliche Klassifizierung gesondert ermittelt. Das Ergebnis ist der standardisierte Reinertrag für den Grund und Boden. Er bildet das Ertragswertpotenzial des Grund und Bodens und der zur Bewirtschaftung erforderlichen Betriebsmittel ab. Daraus ergibt sich für den standardisierten Reinertrag des Grund und Bodens das folgende Schema:
	-
	-

	Durchschnittliches Betriebseinkommen der Betriebe geteilt durch die durchschnittlich bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche (LF) in Hektar 
	-

	=  Betriebseinkommen/ha LF abzüglich Lohnaufwand für fremde Arbeitskräfte/ha LF abzüglich angemessener Lohnansatz für Betriebsleiter und nicht entlohnte AK/ha LF abzüglich anteiliger Reinertrag für die Wirtschaftsgebäude/ha LF
	=  anteiliger Reinertrag des Grund und Bodens einschließlich der Betriebsmittel zur LuF Erzeugung/ha LF 
	Bei der Ermittlung des angemessenen Lohnansatzes der nicht entlohnten Arbeitskräfte (einschließlich der Betriebsleiter) wurde wie folgt vorgegangen. In Wirtschaftsjahren, in denen die Nettorentabilität des Betriebs 100 Prozent erreichte und somit eine volle Entlohnung aller Produktionsfaktoren möglich war, wird der Lohnansatz der nicht entlohnten Arbeitskräfte in vollem Umfang abgezogen. In Wirtschaftsjahren, in denen die Nettorentabilität unter 100 Prozent lag, wird nur der Anteil des Lohnansatzes abgezoge
	-
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Der Ertragswert ermittelt sich nach Absatz 3 aus dem 18,6-fachen des Reinertrages, den der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gemäß seiner wirtschaftlichen Bestimmung im Durchschnitt der Jahre nachhaltig erbringen kann. Der Kapitalisierungsfaktor unterstellt eine immerwährende Verzinsung der Reinerträge von 5,5 Prozent.
	-
	-

	Zu § 31
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift regelt, dass die Gesamtbewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft zur Vereinfachung des Bewertungsverfahrens nach dessen Gliederung erfolgt. Hierzu sind für jede der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, Nutzungsteile sowie für die Nutzungsarten die entsprechenden Eigentumsflächen des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft mit dem nach § 30 ermittelten standardisierten Reinertrag zu multiplizieren. Der standardisierte Reinertrag ergibt sich aus den jeweiligen Bewertungsfaktor
	-
	-

	Die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft erfolgt über die dem Eigentümer zuzurechnenden Flächen, unabhängig davon, ob er diese im Rahmen seines aktiv wirtschaftenden Betriebs bewirtschaftet oder ob diese einem anderen aktiv wirtschaftenden Betrieb dienen oder zur Nutzung überlassen sind. Gleiches gilt wegen des nachhaltig erzielbaren Reinertrags für den Fall, dass die Flächen am Bewertungsstichtag nur vorübergehend nicht bewirtschaftet werden oder einer entsprechenden
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für die Nutzung von Ackerland und Grünland sowie einer damit verbundenen Tierhaltung nach Maßgabe des § 35. Die Einstufung in Acker- oder Grünland erfolgt nach dem Bodenschätzungsgesetz. Sie ist im amtlichen Liegenschaftskataster zur Berechnung der Ertragsmesszahlen nachzuweisen. Die Ertragsmesszahl ist das Produkt einer Fläche in Ar und der Acker- oder Grünlandzahl (Wertzahlen). Die Bewertungsfaktoren Grundbetrag und Ertragsmessza
	-
	-

	Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentumsflächen des Betriebs mit deren individuell ermitteltem Reinertrag ergeben den zu kapitalisierenden Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung. Wirtschaftsgebäude und weitere den Ertragswert steigernde Betriebsmittel werden nach Absatz 8 erfasst.
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für die Nutzung von forstwirtschaftlichen Flächen (Holzbodenflächen und Nichtholzbodenflächen).
	-

	Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage werden nicht mehr betriebsindividuelle Waldzustandsdaten erhoben, sondern es werden für naturräumlich homogen gegliederte Einheiten gegendübliche Verhältnisse normiert, die aus den forstwirtschaftlichen Wuchsgebieten und deren Baumartenanteilen gemäß § 41 a Bundeswaldgesetz abgeleitet werden. Abweichend hiervon werden forstwirtschaftliche Flächen in Naturschutzgebieten mit weitgehenden Bewirtschaftungsbeschränkungen
	-
	-
	-
	-

	Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentumsflächen des Betriebs mit deren individuell ermitteltem Reinertrag in Abhängigkeit von den gegendüblichen Verhältnissen ergeben den zu kapitalisierenden Reinertrag der forstwirtschaftlichen Nutzung.
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für die Nutzung von Weinbauflächen (das heißt von vorübergehend nicht bestockten Flächen, noch nicht ertragsfähigen Jungfeldern und im Ertrag stehenden Rebanlagen). Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage wird der Reinertrag für die Verwertungsform Traubenerzeugung gesetzlich normiert.
	-
	-

	Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentums-flächen des Betriebs mit dem ermittelten Reinertrag für die Verwertungsform Traubenerzeugung ergeben den zu kapitalisierenden Reinertrag der weinbau-lichen Nutzung. Wirtschaftsgebäude und weitere den Ertragswert steigernde Umstände werden nach Absatz 8 und gegebenenfalls durch Zuschläge nach § 32 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 erfasst.
	-
	-

	Zu Absatz 5
	Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für die unterschiedliche Nutzung von Flächen des Gemüse-, des Blumen- und Zierpflanzenbaus, des Obstbaus sowie von Baumschulflächen. Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage wird der Gemüsebau im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kulturen wie eine landwirtschaftliche Nutzung bewertet. Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentumsflächen des Betriebs mi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 6
	Die Vorschrift konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags für die in § 36 beispielhaft aufgeführten übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen.
	-

	Die bisherigen Sonderkulturen Hopfen und Spargel werden wegen des von der landwirtschaftlichen Nutzung abweichenden Ertrags- und Aufwandsgefüges als Sondernutzungen erfasst. Für die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen werden für die flächengebundenen Nutzungen wie bisher Reinerträge ausgewiesen.
	-
	-

	Die summierten Ergebnisse aus der Vervielfältigung der jeweiligen Eigentumsflächen des Betriebs mit dem hierzu ermittelten Bewertungsfaktor ergeben den Reinertrag der übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen.
	-

	Bei nicht flächengebundenen Nutzungen (zum Beispiel der Imkerei, der Wanderschäferei und der Pilzzucht) werden – unabhängig von einer gesetzlichen Klassifizierung als Hofstelle – die gegebenenfalls genutzten Grundflächen nach Absatz 8 und gegebenenfalls vorhandene Wirtschaftsgebäude nach Anlage 5 ermittelt, jedoch bei der jeweiligen Nutzung erfasst.
	-
	-

	Zu Absatz 7
	Die Vorschrift bestimmt, dass die gesetzlich klassifizierten Flächen Abbauland, Geringstland und Unland mit einem standardisierten Reinertrag gemäß Anlage 5 zu erfassen sind. Auch wenn den Flächen regelmäßig keine größere Bedeutung zukommt, muss die Erfassung und Bewertung von Abbauland, Geringstland und Unland entsprechend dem Gebot der vollständigen Erfassung der Flächen des Betriebs für Zwecke einer relationsgerechten Besteuerung und aus automationstechnischen Gründen erfolgen.
	-

	Zu Absatz 8
	Die Vorschrift regelt die Bewertung der Hofstelle und konkretisiert die Ermittlung des standardisierten Reinertrags.
	-

	Nach der bisherigen Rechtslage werden Hausgärten bis zu 10 Ar zur Hof- und Gebäudefläche gerechnet. Ferner wird die gesamte Hof- und Gebäudefläche für Zwecke der Bewertung in eine Nutzung oder bei Vorliegen mehrerer Nutzungen in diese anteilig einbezogen, soweit sie ihr dienen. Zur grundlegenden Vereinfachung des Bewertungsverfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage werden nunmehr die Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen gesondert bewertet.
	-

	Der Grund und Boden der Hofstelle wird anhand der zuvor gegenüber dem Grundvermögen abgegrenzten Hoffläche typisierend mit dem höchsten Reinertrag der landwirtschaftlichen Nutzung bewertet (Annahme einer Acker-/Grünlandzahl von 100). Der entsprechende Reinertrag ist in Anlage 6 als Bewertungsfaktor für die Hoffl ächen ausgewiesen. Damit wird die bisher mittelbar erfolgte Bewertung der Hofstelle dem Grunde nach praxisgerecht fortgeführt und für Zwecke einer vollautomatischen Bewertung nutzbar gemacht. Zuglei
	-
	-
	-
	-

	Zu § 32
	Zu Absatz 1
	Zur Abgeltung ertragswerterhöhender Umstände werden
	–  bei verstärkter Tierhaltung auf der Grundlage der selbst bewirtschafteten Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung Viehzuschläge erfasst. Mit den Viehzuschlägen werden der erhöhte Tierbestand und die dazu notwendigen Wirtschaftsgebäude abgegolten,
	-
	-
	-

	–  bei den gärtnerischen Nutzungsteilen Zuschläge für die Ertragssteigerung bei Flächen unter Glas und Kunststoffen erfasst. Zur Beibehaltung des Vereinfachungseffekts wird dabei nicht zwischen Gebäuden und Betriebsvorrichtungen sowie zwischen beheizbaren und nicht beheizbaren Flächen unterschieden und der Begriff klargestellt,
	-

	–  bei der weinbaulichen Nutzung und bei Nebenbetrieben nachhaltig genutzte Wirtschaftsgebäude mit einem typisierenden Ertragswert gemäß Anlage 6 erfasst.
	-

	Zu Absatz 2
	Für land- und forstwirtschaftliche Flächen, die als Sondergebiet der Windenergieerzeugung dienen, regelt § 27 Absatz 1 die Zuordnung zur Land- und Forstwirtschaft. Folgerichtig sind diese werterhöhenden Umstände, die auch den Ertragswert einer Fläche steigern, bei der Bewertung der Standortfläche zu berücksichtigen. Für das zusätzliche Ertragswertpotenzial des Grund und Bodens ist ein Zuschlag gemäß Anlage 7 zu erfassen.
	-
	-
	-
	-

	Zu § 33
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift fasst die zur Vereinfachung der Bewertung jeweils gesondert ermittelten Reinerträge als Reinertragsanteile zu einem Gesamtwert für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft (Summe der Reinerträge) zusammen.
	-

	Die Summe der Reinerträge bildet die Grundlage für die vorgeschriebene Kapitalisierung des Reinertrags mit dem Faktor 18,6 und ergibt den gesondert festzustellenden Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die sich über mehrere Gemeinden erstrecken, ist die gesonderte Ermittlung der Reinerträge die Grundlage für ein vereinfachtes Zerlegungsverfahren. Zur Bestimmung des Zerlegungsmaßstabs wird aufgrund der standardisierten Flächenbewertung jeweils der in einer Gemeinde erzielte Reinertrag in Abhängigkeit von den Nutzungen ermittelt. Dadurch kann der anteilige Grundsteuerwert der jeweiligen Gemeinde im Zerlegungsverfahren zielgenau und folgerichtig zugewiesen werden.
	-
	-
	-

	Zu § 34
	Nach den bisherigen Verwaltungsregelungen gehören selbständige Kleingärten zur gärtnerischen Nutzung und werden mit einem vereinfacht ermittelten Reinertrag für Gemüsebau bewertet.
	-

	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift sichert die bisherige Rechtspraxis ab. Sie fingiert, dass Kleingärten und Dauerkleingartenland im Sinne des Bundeskleingartengesetzes als Betriebe der Land- und Forstwirtschaft zu qualifizieren sind.
	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift regelt, dass Kleingärten und Dauerkleingartenland entsprechend der bisherigen Rechtspraxis in einem vereinfachten Verfahren mit dem Reinertrag für Gemüsebau im Freiland gemäß Anlage 4 bewertet werden.
	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift fingiert, dass Gartenlauben von mehr als 30 Quadratmetern Brutto-Grundfläche als Wirtschaftsgebäude anzusehen sind und entsprechend § 31 Absatz 8 bewertet werden.
	-

	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift entspricht § 33 Absatz 1.
	Zu § 35
	Die besonderen Vorschriften zur Abgrenzung der landwirtschaftlichen Tierhaltung von der gewerblichen Tierhaltung entsprechen den bisherigen bewertungsrechtlichen und ertragsteuerlichen Grundsätzen.
	-
	-

	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 51 Absatz 1 a BewG. 
	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 2 BewG. 
	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 3 BewG. 
	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift übernimmt den Wortlaut des bisherigen § 51 Absatz 5 BewG. 
	Zu Absatz 5
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 51 Absatz 4 BewG.
	Zu § 36
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift entspricht § 175 Absatz 1 BewG. Sie gliedert die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen auf und definiert die Sonderkulturen.
	Die Vorschrift dient der besseren Abgrenzung von der landwirtschaftlichen Nutzung und ermöglicht eine zielgenauere Ermittlung der Reinerträge, da bei Sonderkulturen sowohl hinsichtlich der Erträge als auch der Aufwendungen besondere Verhältnisse vorliegen. Weil die Bedeutung des Tabakanbaus in Deutschland weiter abnimmt und es sich nicht um eine Dauerkultur handelt, wurde zwecks eindeutiger gesetzlicher Klassifizierung der Flächen der Tabakanbau nicht mehr den Sondernutzungen zugeordnet.
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 62 Absatz 1 BewG und ist um weitere Nutzungen erweitert worden.
	2. Abschnitt:
	Grundvermögen
	1. Einführung
	Von den rund 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten, die der Grundsteuer unterliegen, entfällt der überwiegende Teil der wirtschaftlichen Einheiten auf das Grundvermögen. Zur Bewältigung dieser Bewertungsaufgabe ist ein verwaltungsökonomisches Handeln in besonderem Maße geboten. Die geltende Einheitsbewertung ist nicht darauf ausgerichtet, die erforderlichen Bewertungsgrundlagen automationsgestützt zu erfassen, sodass eine in regelmäßigen Abständen erforderliche Neubewertung des Grundvermögens einen erhebliche
	-
	-
	-
	-
	-

	Das Erfordernis einer weitgehend automationsunterstützten Neubewertung aller wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens ist mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine relations- und realitätsgerechte Bewertung der Grundstücke in Einklang zu bringen.
	-

	2. Folgerungen für das neue Bewertungsverfahren
	Der sogenannte Bodenwert ist auf der Grundlage der von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte abgeleiteten Bodenrichtwerte nach § 196 Baugesetzbuch (BauGB) zu ermitteln.
	-
	-

	Diese abstrakte Rechengröße setzt sich vom bekannten Bewertungssystem mit einer Ausrichtung an dem Verkehrswert von Grundstücken ab. Belastet wird allein das im Bodenrichtwert verkörperte Potenzial eines Grundstücks. Dieses Potenzial geht einher mit einer gewinnbringenden Nutzbarkeit des Grundstücks und fügt sich in den Gedanken zur Leistungsfähigkeit ein. In Anlehnung an den Äquivalenzgedanken spiegelt die Höhe des Wertes aber immer auch die Teilhabemöglichkeit an der Bereitstellung kommunaler Infrastruktu
	-
	-
	-
	-

	Das Bewertungsverfahren beschränkt sich auf nur zwei vom Steuerpflichtigen zu erklärende externe Eingangsdaten.
	Zu § 37
	Zu Absatz 1
	Die Definition der wirtschaftlichen Einheit des Grundvermögens in Absatz 1 entspricht derjenigen im bisherigen § 70 BewG. Danach bildet jede wirtschaftliche Einheit (§ 25) des Grundvermögens ein Grundstück im Sinne des zweiten Abschnitts.
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Entsprechend der Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer (§ 157 BewG) ist ein Anteil des Eigentümers eines Grundstücks an anderem Grundvermögen in die wirtschaftliche Einheit einzubeziehen, wenn der Eigentümer seinen Anteil zusammen mit seinem Grundstück nutzt. Diese Vorschrift ermöglicht es, mehrere Grundstücksteile auch dann zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen, wenn sie unterschiedlichen Eigentümern gehören.
	-
	-
	-
	-

	Ein Anwendungsfall ist beispielsweise ein Garagengrundstück, das einer Vielzahl von Eigentümern gehört, und von einzelnen Eigentümern gemeinsam mit ihren in räumlicher Nähe liegenden Reihenhäusern genutzt wird. Der Anteil des Eigentümers an dem Garagengrundstück zusammen mit seinem Reihenhaus bilden in diesem Fall eine wirtschaftliche Einheit. Hierbei ist anders als bei der Einheitsbewertung nicht erforderlich, dass alle Miteigentümer des Garagengrundstücks ihren Anteil jeweils zusammen mit einem Reihenhaus
	-
	-

	Zu § 38 
	Zu Absatz 1
	Bei der Bewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer wird bei Grundstücken der Grundsteuerwert aus dem Produkt der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert ermittelt.
	Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
	-
	-

	Die Heranziehung von Bodenrichtwerten hat sich sowohl im Rahmen der Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer als auch anlässlich ertragsteuerrechtlicher Wertermittlungsanlässe, wie zum Beispiel der Kaufpreisaufteilung, in langjähriger Praxis bewährt. Bei der Wertermittlungsmethode für Grundstücke unter Heranziehung der Bodenrichtwerte handelt es sich um eine verfassungsrechtlich unbedenkliche typisierende Bewertungsmethode in einem neuen System.
	-
	-
	-
	-

	Die von den Gutachterausschüssen zu bildenden Bodenrichtwertzonen im Sinne des § 196 Absatz 1 Satz 3 BauGB sind so abzugrenzen, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen der Mehrzahl der Grundstücke und dem Bodenrichtwertgrundstück nicht mehr als +/- 30 Prozent betragen.
	-
	-

	Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung sind die von den Gutachterausschüssen ermittelten und den Finanzämtern mitzuteilenden Bodenrichtwerte für die Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich. Dem Gesetzgeber steht es frei, bestimmte Bewertungsparameter typisierend festzulegen und deren Rechtsverbindlichkeit bei der Bewertung von Grundbesitz anzuordnen, solange die Grenzen der Typisierung eingehalten sind. Die Ermittlung von Bodenrichtwerten wurde explizit einer außerhalb der Finanzverwalt
	-
	-
	-
	-

	Maßgebend für die Bewertung ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks. Mit diesem Ansatz wird eine für den typischen Fall sachgerechte und vor allem leicht administrierbare Bewertung sichergestellt. Individuelle Wertanpassungen erfolgen daher nicht.
	Zu Absatz 2
	Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte mindestens zum 31. Dezember eines jeden zweiten Kalenderjahres flächendeckend zu ermitteln (§ 196 Absatz 1 BauGB). Für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungszeitpunkt zu ermitteln (§ 196 Absatz 1 Satz 6 BauGB).
	-
	-
	-

	Die Etablierung einer elektronischen Übermittlung der Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen an die Finanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz, wie es von Absatz 2 vorgegeben wird, ist Voraussetzung für ein vollautomationsgestütztes Bewertungsverfahren.
	-
	-

	Unabhängig davon ist es grundsätzlich angezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit erhalten, die für die Bewertung wichtigen Bodenrichtwerte bequem und einfach von einer landesweit einheitlichen und leicht verständlichen Plattform wie BORIS-BW abrufen zu können. Eine gute Datenstruktur, die auch eine entsprechende Qualität der Steuererklärung gewährleistet, bildet den Grundstein für ein möglichst vollautomatisiertes, modernes Bewertungsverfahren.
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die Befugnis zur Ableitung des Werts des Grundstücks aus den Werten vergleichbarer Flächen, wenn die Gutachterausschüsse in Ausnahmefällen keine Bodenrichtwerte ermittelt haben, stellt – wie in § 179 Satz 4 BewG – eine vollständige Bewertung aller wirtschaftlichen Einheiten sicher.
	-
	-

	Vierter Teil
	Bemessung der Grundsteuer
	Zu § 39
	Die Vorschrift übernimmt die bisherige Berechnungsmethode des Steuermessbetrages mittels einer Steuermesszahl.
	-

	Zu § 40
	Zu Absatz 1 und 2
	Die Steuermesszahlen werden an die geänderten bewertungsrechtlichen Vorschriften und deren steuerliche Auswirkungen angepasst.
	-

	Zu Absatz 3
	Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, welches gerade in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte und Wohnungsnot uneingeschränkt förderwürdig und förderbedürftig ist. Gerade das Sozialstaatsprinzip gebietet eine angemessene Berücksichtigung des Wohnbedarfs. Eine teilweise Verschonung der überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücke durch einen Abschlag bei der Steuermesszahl setzt dieses Anliegen konsequent um. Darüber hinaus soll ein Anreiz geschaffen werden, mehr Flächen der Wohnnutzung zuzuführen, um
	-
	-
	-
	-
	-

	Die gleichmäßige Freistellung ist in der Art und der Höhe angezeigt, da das Bedürfnis der Freistellung mit dem Wert korreliert und in der Gesamtschau der wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens angemessen ist. Dabei wird auf die überwiegende Nutzung des Grundstücks im Sinne von § 37 zu Wohnzwecken abgestellt. Diese Typisierung ist nicht nur in einem Massenverfahren grundsätzlich zulässig, sondern auch aus verwaltungsökonomischer Sicht geboten. Eine mehr als hälftige Nutzung zu Wohnzwecken kann in den 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Eine Beschränkung der Privilegierung auf eine überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken ist daher sachgerecht, verständlich und im Sinne der Gleichheit der Besteuerung leicht überprüfbar.
	-
	-

	Zu Absatz 4 
	Über die allgemeine Privilegierung des Grundbedürfnisses ‚Wohnen‘ hinaus, wie sie in Absatz 3 vorgesehen ist, sollte gerade zu Gunsten einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen eine (weitere) Förderung des sozialen Wohnungsbaus erfolgen. Absatz 4 bestimmt daher, dass eine weitere Ermäßigung der Steuermesszahl um 25 Prozent für nach Landesrecht oder Bundesrecht entsprechend geförderte Grundstücke erfolgt.
	-
	-

	Es ist allgemein anerkannt, dass es sich bei der Schaffung und Verfügbarmachung von ausreichendem Wohnraum für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen um einen überragenden Gemeinwohlbelang handelt. Das Sozialstaatsprinzip gebietet insbesondere die Bereitstellung von ausreichendem bezahlbaren sozialen Wohnraum. Die Begünstigung des sozialen Wohnungsbaus bei der Grundsteuerbelastung greift dieses Erfordernis auf und setzt es konsequent durch einen weiteren Abschlag auf die Steuermesszahl um.
	-
	-

	Um eine ausdrückliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu erreichen, knüpft die Grundsteuervergünstigung für den Steuergegenstand Grundstück an das Vorliegen eines Förderbescheides und die Einhaltung der Förderkriterien nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz des Bundes oder der vorherigen Regelung durch das Erste oder Zweite Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz – WoBauG) an. 
	-

	Durch den Rückgriff auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum Grundbesitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass das Grundstück theoretisch in einen steuerbegünstigten und einen nicht steuerbegünstigten Teil geteilt werden könnte. Hier ist vorrangig auf eine Abgrenzung anhand der tatsächlichen Grundstücksfläche abzustellen. Hilfsweise ist eine Abgrenzung mit Hilfe des Verhältnisses der anteiligen steuerbegünstigten und der nicht steuerbegünstigten Gebäudeflächen zur gesamten Gebäudefläche
	-
	-
	-

	Zu Absatz 5
	Die Vorschrift greift den Grundgedanken des Absatzes 4 auf. Sie berücksichtigt die Belange der Bau- und insbesondere der Wohnungswirtschaft, indem der Lenkungszweck Schaffung und Verfügbarmachung von Wohnraum normenklar für die in Nummer 1 bis 3 abschließend aufgezählten Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften und -vereine auf deren Antrag hin gewährt wird. Mit der Grundsteuervergünstigung sollen zusätzliche Investitionsanreize zur Schaffung von Wohnraum gesetzt werden und zielgenau die Bau- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 6
	Kulturdenkmäler umfassen oft große Grundflächen mit häufig gleichzeitig vorhandenen Einschränkungen bei der Nutzung und den Refinanzierungsmöglichkeiten. Die Erhaltung von Kulturdenkmälern liegt im öffentlichem Interesse und ist daher zuvorderst eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Diese im öffentlichen Interesse liegende Wahrnehmung der Aufgabe durch Private bei gleichzeitig vorliegenden Einschränkungen, die von den privaten Eigentümern im Interesse der Allgemeinheit hinzunehmen sind, sollen bei der Erhebun
	-
	-
	-
	-

	Durch die Gewährung eines Abschlags auf die Steuermesszahl in Höhe von 10 Prozent wird den besonderen Belangen der Eigentümerinnen und Eigentümer von Baudenkmalen unbürokratisch Rechnung getragen, ohne dabei in die Bewertung der wirtschaftlichen Einheiten für Zwecke der Grundsteuer einzugreifen. Durch den Rückgriff auf die räumliche Abgrenzbarkeit wird ein klarer Bezug zum Grundbesitz geschaffen. Entscheidend ist daher, dass das Grundstück theoretisch in einen steuerbegünstigten und einen nicht steuerbegüns
	 
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 7
	Absatz 7 regelt die Berechnung der Steuermesszahl nach Absatz 2 bei einem Aufeinandertreffen mehrerer Vergünstigungstatbestände.
	-

	Zu § 41
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 16 GrStG und regelt das Steuermessbetragsverfahren.
	-

	Zu § 42
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 17 GrStG und regelt korrespondierend zu den Regelungen über die Feststellung eines aktualisierten Besteuerungswertes das Erfordernis einer Neuveranlagung.
	Zu § 43
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 18 GrStG und regelt korrespondierend zu den Regelungen über die Feststellung eines neuen Besteuerungswertes das Erfordernis einer Nachveranlagung.
	-

	Zu § 44
	Die Vorschrift stellt strukturell sicher, dass die zuständige Finanzbehörde beim Wegfall der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung Kenntnis erlangt und dies im Wege einer Neuveranlagung berücksichtigen kann. Gleiches gilt für den Wegfall eines privilegierenden Tatbestands im Sinne von § 40 Absatz 3 bis 6.
	-

	Zu § 45
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 20 GrStG und regelt die Aufhebung des Steuermessbetrags, insbesondere wenn der Steuergegenstand wegfällt oder infolge von Befreiungsgründen nicht mehr der Besteuerung zugrunde gelegt wird.
	-

	Zu § 46
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 21 GrStG und regelt das Verfahren für Änderung oder Aufhebung von Neu- oder Nachveranlagungsbescheiden, die vor dem maßgebenden Veranlagungszeitpunkt erteilt worden sind.
	Zu § 47
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift bestimmt wie die bisherige Regelung in § 22 GrStG die Grund-sätze der Zerlegung von Steuermessbeträgen.
	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift bestimmt den Zerlegungsmaßstab bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Als Zerlegungsmaßstab werden die Reinertragsverhältnisse zugrunde gelegt, die gemäß § 33 Absatz 2 für jede Gemeinde im Rahmen der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ermittelt und ausgewiesen werden.
	-
	-

	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift bestimmt den Zerlegungsmaßstab bei Grundstücken. Als Zerlegungsmaßstab ist das Verhältnis der steuerpflichtigen Grundstücksflächen maßgeblich. Um unbeabsichtigte Härten zu vermeiden wird für den Fall, dass die Zerlegung nach Flächengrößen zu einem offenbar unbilligen Ergebnis führt, bestimmt, dass die Zerlegungsanteile maßgebend sind, auf die sich die Gemeinden mit dem Steuerschuldner einigen. 
	-
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich den Regelungen des Absatzes 2 der bisherigen Vorschrift.
	Zu § 48 
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 23 GrStG und regelt den Zerlegungsstichtag.
	-

	Zu § 49
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 24 GrStG und regelt bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft die Alternative der Zerlegung durch Steuerausgleich.
	Fünfter Teil
	Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer
	Zu § 50
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 25 GrStG und regelt die Festsetzung der Hebesätze durch die Gemeinde. Diese üben dadurch ihr in Artikel 106 Absatz 6 Satz 2 GG verfassungsrechtlich garantiertes Hebesatzrecht aus. Für die Frist ist der Zeitpunkt des Beschlusses relevant. 
	Zu § 51
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 27 GrStG und regelt die endgültige Festsetzung der Grundsteuer durch die Gemeinde. Entsprechend dem im Grundsatz beibehaltenen System der dreigliedrigen Grundsteuer hat auch im neuen System die Gemeinde damit die endgültige Ertragshoheit und entscheidet somit über die mögliche Aufkommensneutralität.
	-

	Zu § 52
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 28 GrStG und regelt den Fälligkeitszeitpunkt der Grundsteuer.
	-

	Zu § 53
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 29 GrStG und ordnet die Beachtung des letzten Steuerbescheids durch Anordnung einer Vorauszahlung auf den zu ergehenden Bescheid an, bis dieser ergangen ist. Aufgrund der klaren Anordnung des Bundesverfassungsgerichts können auf die Steuerbescheide nach altem Bundesrecht, nach Ablauf der Umsetzungsfrist Ende 2024, keine weiteren Belastungen mehr gestützt werden. Daher gilt § 53 nur für Steuerbescheide, die aufgrund dieses Gesetzes ergangen sind.
	-
	-
	-

	Zu § 54
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 30 GrStG und legt die Modalitäten für die Abrechnung der nach § 53 entrichteten Vorauszahlung fest, sobald ein neuer Bescheid ergangen ist.
	-

	Zu § 55
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 31 GrStG und legt die für den bereits abgelaufenen Zeitraum fällige Zahlung fest, wenn etwa eine Nachveranlagung durchgeführt worden ist.
	-
	-

	Sechster Teil
	Erlass der Grundsteuer
	Zu § 56
	Die Norm ist an den bisherigen § 32 GrStG angelehnt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann die Gemeinde im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens über einen (teilweisen) Erlass der Grundsteuer entscheiden.
	-

	Auch im neuen System ist der Erlass systemgerecht, da die Grundsteuer im Sinne dieses Gesetzes an der grundlegenden Systematik festhält. Die Grundsteuer greift beim Grundvermögen nach §§ 37, 38 auf das im Grundstück verkörperte Potenzial zu. Dies ist grundsätzlich auch zulässig, wobei die Grundsteuer nicht zu einer unangemessenen Überbelastung führen darf, insbesondere in Fällen der Dienlichkeit des Grundbesitzes für die Allgemeinheit. Dieser Ansatz entspricht auch dem Sollertragscharakter der Steuer. Darüb
	-
	-
	-

	Zu § 57
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift bestimmt in Satz 1 die Grundsätze für den Erlass der Grundsteuer bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die eine Reinertragsminderung erlitten haben. Der Begriff des Reinertrags wird in Satz 3 unter Rückgriff auf die bewertungsrechtliche Definition in § 30 Absatz 1 konkretisiert. Aufgrund des regelmäßig abweichenden Wirtschaftsjahres in der Land- und Forstwirtschaft fingiert Satz 4 die Zuordnung des steuerrechtlich maßgebenden Wirtschaftsjahres zum Erlasszeitraum.
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift bestimmt die weiteren Voraussetzungen für den Erlass der Grundsteuer und konkretisiert die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse anhand der steuerrechtlichen Gewinnermittlung.
	-

	Zu Absatz 3
	Die Vorschrift berücksichtigt den neuen bewertungsrechtlichen Begriff des Grundsteuerwerts.
	Zu § 58
	Die Norm entspricht dem bisherigen § 35 GrStG und regelt das Verfahren für den Erlass nach diesem Gesetz. Aufgrund der systematischen Ausrichtung ausschließlich an dem im Bodenrichtwert verkörperten Potenzial, bedarf es keiner Erlassregelung mehr, die sich auf die Ertragsminderung bebauter Grundstücke (Land- und Forstwirtschaft sowie Kulturgüter ausgenommen) bezieht. Für Sonderfälle, bei denen die Steuer eine unangemessene Härte darstellt, verbleibt es bei den allgemeinen Billigkeitsmaßnahmen der Abgabenord
	-
	-
	-

	Siebter Teil
	Ermächtigungs- und Schlussvorschriften
	Zu § 59
	Zu Absatz 1
	Die Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte muss aus administrativen Gründen zum 1. Januar 2022 erfolgen, ohne dass die Hauptveranlagung der Steuermessbeträge durchgeführt wird. Aus diesen Gründen wird in zeitlicher Hinsicht die Nachholung der Hauptveranlagung der Steuermessbeträge auf den 1. Januar 2025 gesetzlich angeordnet. Eine Festsetzung des Steuermessbetrags mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zeitgleich mit der Feststellung des Grundsteuerwerts bleibt dennoch nach § 46 möglich.
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Die Vorschrift bestimmt materiell-rechtlich als Hauptveranlagungszeitpunkt den 1. Januar 2025, um dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 (BGBl. I S. 531) und dem Steuerentstehungszeitpunkt Rechnung zu tragen. Auf diesen Zeitpunkt erfolgt auch die Grundsteuerveranlagung durch die Gemeinde.
	-

	Zu Absatz 3
	In § 59 Absatz 3 Satz 1 GrStG wird klargestellt, dass wie bei Nach- und Neuveranlagungen nach § 46 GrStG Hauptveranlagungsbescheide bereits vor dem Hauptveranlagungszeitpunkt erlassen werden können. Mit der entsprechenden Anwendung von § 46 Satz 2 GrStG nach § 59 Absatz 3 Satz 2 GrStG wird sichergestellt, dass die Hauptveranlagungsbescheide zu ändern oder aufzuheben sind, wenn sich bis zum Hauptveranlagungszeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Festsetzung führen.
	-
	-

	Zu Absatz 4
	§ 13 Absatz 4 bestimmt, dass Grundsteuerwerte festgestellt werden, soweit diese für die Besteuerung relevant sind. Da das derzeitige Grundsteuergesetz für die Bemessung der Grundsteuer auf die Einheitswerte verweist, sind die Grundsteuerwerte bis zu der vorgesehenen Anwendung des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer 2025 für die Besteuerung noch nicht von Relevanz. Dies könnte dazu führen, dass die Grundsteuerwerte so lange nicht festgestellt werden könnten, bis dieses Gesetz Anwendung findet, das 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Derzeit werden für steuerbefreite Grundstücke keine Einheitswerte festgestellt. Es ist anzunehmen, dass im Zeitpunkt der erstmaligen Veranlagung zur Grundsteuer zum 1. Januar 2025 (vergleiche Begründung zu Absatz 1 und 2) jedenfalls ein Großteil der derzeitigen im Grundsteuerrecht vorgesehenen Steuerbefreiungen fortbesteht. Auch dem wird in der Übergangsregelung Rechnung getragen. Im Ergebnis werden bei der Anwendung von § 13 Absatz 4 das im ersten Hauptfeststellungszeitpunkt geltende Grundsteuerrecht und d
	-
	-
	-
	-

	Sollte bis zum 31. Dezember 2024 eine Steuerbefreiungsvorschrift aufgehoben werden, kann eine Nachfeststellung der Grundsteuerwerte nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 erfolgen. Wird eine neue Steuerbefreiungsvorschrift bis zum 31. Dezember 2024 in das Grundsteuergesetz aufgenommen, sind die Grundsteuerwerte nach § 18 Absatz 1 Nummer 2 aufzuheben.
	-

	Bei Art- und Zurechnungsfortschreibungen ist bei der Anwendung von § 16 Absatz 2 ab dem ersten Hauptfeststellungszeitpunkt und der Anwendung dieses Gesetzes ebenfalls zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwerte maßgebend für die Bemessung der Grundsteuer sind.
	-
	-
	-

	Zu Absatz 5
	Absatz 4 bestimmt, dass Finanzbehörden vor dem 1. Januar 2022 eingetretene Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die ihr im Rahmen der erstmaligen Erklärung nach § 22 erstmals bekannt werden, nicht für die zurückliegenden Jahre zur Fortschreibung oder Nachfeststellung der Einheitswerte verwenden dürfen. Dies soll die wahrheitsgemäße Abgabe der Erklärung nach § 22 und damit eine realitätsgerechte Bewertung sicherstellen. Ab dem 1. Januar 2025 dürfen spätestens auch auf bereits bestandskräftige Bescheide
	-
	-
	-

	Zu Absatz 6
	In Nummer 4 des Tenors des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zur Grundsteuer (BGBl. I S. 531) hat das Bundesverfassungsgericht bestimmt, dass für Kalenderjahre nach Ablauf der Fortgeltungsfristen auch auf bereits bestandskräftige Bescheide, die auf den als verfassungswidrig festgestellten Bestimmungen des Bewertungsgesetzes beruhen, keine Belastungen mehr gestützt werden dürfen. Nach § 31 Absatz 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 13 Nummer 8a und 11 des Bundesverfassungsgerichtsgesetz
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	-

	Zu § 60 
	Zu Absatz 1
	Die Vorschrift regelt die sofortige Anwendung der §§ 2 und 3, 10 und 12 sowie des ersten, zweiten, dritten und siebten Teils mit Inkrafttreten des Landesgrundsteuergesetzes. Die übrigen Vorschriften gelten erst für die Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025. Damit wird sichergestellt, dass die Neubewertung im Übergangszeitraum durchgeführt werden kann, jedoch die Regelungen für die Festsetzung und Erhebung erst für den Zeitraum ab 2025 angewandt werden können.
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Der neue Absatz 2 regelt explizit, dass für die Grundsteuer bis zum Kalenderjahr 2024 weiterhin das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), welches zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, Anwendung findet. Damit wird gewährleistet, dass in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und der ersten Hauptveranlagung der Grundsteuerwerte auf Basis der Einheitswerte Grundsteuermessbeträge und Grundsteuer festgesetzt werden kann.
	-
	-
	-

	Zu § 61
	Die Regelung ermächtigt das Ministerium für Finanzen, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Anlagen 1 bis 9 an die Ergebnisse der Erhebungen nach § 2 des Landwirtschaftsgesetzes, an die Erhebungen der Finanzverwaltung oder an geänderte wirtschaftliche oder technische Entwicklungen anzupassen. Die Ermächtigung soll eine realitäts- und relationsgerechte Bewertung für die Zukunft sicherstellen. Die weitere Ermächtigung regelt in Anlehnung an di
	-
	-
	-
	-

	Zu § 62
	Die Vorschrift ermächtigt das Ministerium für Finanzen das Landesgrundsteuergesetz in der jeweils gültigen Fassung neu bekannt zu machen.
	-

	Zu Artikel 2 (Änderung des Kommunalabgabengesetzes)
	Die Änderung des Kommunalabgabengesetzes regelt die Kostenfreiheit der Auskünfte für den Steuerschuldner.
	-

	Die Grundsteuer ist eine verlässliche Einnahmequelle der Kommunen. Zur Ermittlung des Grundsteuerwerts ist eine umfassende Datenerhebung mittels einer Steuererklärung durch die Bürgerinnen und Bürger erforderlich. Dabei bildet der Bodenrichtwert die wesentliche Grundlage der Neubewertung. Die Bürgerinnen und Bürger sind zur Erfüllung ihrer Steuererklärungspflicht derzeit und in Einzelfällen auch später auf die entsprechenden Auskünfte angewiesen. Die vollständige und vor allem korrekte Angabe des Bodenricht
	-
	-
	-

	Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)
	Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
	C. Ergebnis der Beteiligung im offiziellen Anhörungsverfahren
	Das Ministerium für Finanzen hat für das Landesgrundsteuergesetz das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Fristende für eine Stellungnahme war der 31. August 2020. Parallel wurde der Gesetzentwurf auf dem Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht und konnte anschließend von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. Auf die dortigen Kommentare wurde eine gesonderte Stellungnahme durch das Ministerium für Finanzen abgegeben, die auf dem Beteiligungsportal veröffentlich
	-
	-
	-
	-

	Der vorliegende Gesetzentwurf enthält gegenüber der Fassung, die in die Anhörung gegeben wurde, kleinere redaktionelle oder klarstellende Änderungen und Ergänzungen. Materiell-rechtliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.
	-

	Diese Änderungen führen zu keinem höheren Erfüllungsaufwand, weshalb eine erneute Anhörung nicht erforderlich ist.
	Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg wurde nach Maßgabe der VwV Regelungen zeitgleich zum Anhörungsverfahren beteiligt. Die gewünschten Anpassungen wurden vorgenommen und der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft entsprechend nach unten korrigiert. Darüber hinaus fordert der Normenkontrollrat eine stärkere Digitalisierung und insbeson dere eine breite elektronische Verfügbarkeit der Bodenrichtwerte. Diese Forderung wird vom Ministerium für Finanzen unterstützt. 
	-
	-
	-

	Daneben wurde auch der Normenprüfungsausschuss beteiligt. Die Anregungen zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs wurden überwiegend und soweit aus fachlicher Sicht geboten berücksichtigt.
	-

	Im Rahmen des offiziellen Anhörungsverfahrens wurden folgende Verbände und Institutionen angehört:
	– Städtetag Baden-Württemberg (ST)
	– Gemeindetag Baden-Württemberg (GemT)
	– Landkreistag Baden-Württemberg (LKrT)
	– Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag (BWIHK)
	– Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)
	– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
	– Deutsche Steuergewerkschaft Baden-Württemberg (DSTG)
	– Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt)
	– Haus und Grund Baden und Württemberg (HuG)
	– Steuerberaterkammern Nord- und Südbaden, sowie Stuttgart (StBK)
	– Mieterbund Baden-Württemberg (DMB)
	– Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU)
	Der NABU hat eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und dem Landesnaturschutzverband (LNV) abgegeben. Ver.di hat eine gemeinsame Stellungnahme mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Industriegewerkschaft für Bauen, Agrar und Umwelt (IG BAU) abgegeben.
	-

	Darüber hinaus haben sich noch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV), der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW), der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und in einer gemeinsamen Stellungnahme der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) und die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen (KOWO) geäußert. 
	-
	-

	Eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Eingaben im Rahmen des Anhörungsverfahrens sowie eine Stellungnahme des Ministeriums für Finanzen hierzu erfolgt nachfolgend:
	-

	1. Städtetag Baden-Württemberg (ST)
	Der Städtetag Baden-Württemberg hat eine fachliche Stellungnahme zum Landesgrundsteuergesetz übersandt. Vorab stellt der Städtetag ausführlich dar, dass es durch eine Neuregelung immer zu Belastungsverschiebungen im Vergleich zum jetzigen Recht der Einheitsbewertung kommen werde. Aufgrund der Bedeutung der Hebesätze könnten aktuell keine pauschalen Aussagen darüber getroffen werden, ob eine bestimmte Konstellation zu steigenden oder sinkenden Belastungen führen werde. Die Grundsteuer C sei zwar kein zwingen
	-
	-
	-

	Der Städtetag weist darauf hin, dass aus der notwendigen Reform auch den Kommunen aufgrund der Umstellung ein eigener Erfüllungsaufwand erwächst. Zudem entstehen Kosten für die Feststellung der Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2022. Der Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger sei im Vergleich zum Bundesmodell deutlich geringer. Anschließend geht der Städtetag auf die einzelnen Regelungen inhaltlich ein.
	-

	Stellungnahme
	Die klarstellende Einleitung des Städtetages hinsichtlich der Belastungsverschiebungen und der Seriosität pauschaler Aussagen ist zutreffend. Der im Gesetz dargestellte Erfüllungsaufwand gibt den ermittelbaren Aufwand der Finanzverwaltung auf Landesebene wieder. Durch die sehr unterschiedliche Infrastruktur in den Kommunen kann keine genaue Ermittlung des Verwaltungsaufwands dargestellt werden. Auf die Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden systemimmanenten Drucks zur Bebauung unbebauter Grun
	-
	-
	-
	-

	Im Übrigen werden die fachlichen Anregungen wie folgt bewertet:
	Ein abweichender Turnus für die Hauptfeststellung wird aufgrund der Grundsteuer A, die aktuell dem Bundesmodell folgt, nicht angestrebt. Der siebenjährige Turnus wird daher beibehalten.
	-

	Die Formalien bezüglich der Abgabe der Steuererklärung entstammen dem Regelungsregime der AO und sind aufeinander abgestimmt. Eine Änderung wird nicht vorgenommen. 
	-

	Erweiterte Berichtspflichten für die Nachlassgerichte werden nicht ins Gesetz aufgenommen, da diese bereits Informationen an die Finanzämter übersenden. 
	-

	Es wird im Zuge der Umsetzung darauf geachtet, dass die Gutachterausschüsse die Grundstücke für die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend eindeutig zuordnen. Im Erklärungsvordruck können außerdem mehrere Bodenrichtwertzonen angegeben werden, sodass auch bei Grundstücken, welche sich über mehrere Zonen hinweg erstrecken, eine sachgemäße Besteuerung möglich sein wird. 
	-
	-

	Eine nähere Bestimmung der Grundsätze zur Ermittlung der Wohn- bzw. Nutz-fläche kann unterbleiben, da beides feststehende und allgemein definierte Begriffe sind. Die übrigen Privilegierungen in § 40 Absätze 4 bis 6 sind aus sozialpolitischen Gründen gewünscht und stellen außerfiskalische Lenkungs- und Förderzwecke dar.
	-
	-

	Die Kommunikationswege werden für die Anzeige von Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die zu einem anderen Messbetrag führen, nicht beschränkt. 
	-

	An der bereits nach dem bisherigen Recht bewährten Regelung des § 45 Abs. 2 Nr. 2 LGrStG wird festgehalten. Der Antrag ist bereits durch die Feststellungsverjährung als zeitliche Obergrenze beschränkt. 
	-

	Durch § 56 LGrStG soll die Möglichkeit eröffnet werden, auf individuelle Gegebenheiten flexibel reagieren zu können. Der Systemwechsel soll folgerichtig in das bisherige Erlassverfahren integriert werden. An der Regelung wird festgehalten.
	-
	-

	Im Bereich des Erlasses wird eine Klarstellung bezüglich der Höhe gegebenenfalls im Rahmen der Richtlinien vorgenommen.
	-

	Die Bürgerinnen und Bürger sind zur Erfüllung ihrer Steuererklärungspflicht derzeit, und in Einzelfällen auch später, auf die entsprechenden Auskünfte angewiesen. Die vollständige und vor allem korrekte Angabe des Bodenrichtwerts zu Zwecken der Grundsteuer erfolgt ausschließlich im Interesse der Kommunen. Die Öffentlichkeitsarbeit auf kommunaler Ebene sollte auf die kostenfreie Möglichkeit des Datenabrufs hinweisen. 
	-
	-
	-

	Die Anregungen wurden soweit fachlich geboten übernommen. 
	2. Gemeindetag Baden-Württemberg (GemT)
	Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat eine umfassende fachliche Stellungnahme zum Landesgrundsteuergesetz übersandt. Vorab stellt der Gemeindetag dar, dass es aufgrund einer Neuregelung immer zu Belastungsverschiebungen im Vergleich zum jetzigen Recht der Einheitsbewertung kommen wird. Aufgrund der Bedeutung der Hebesätze können aktuell keine pauschalen Aussagen darüber getroffen werden, ob eine bestimmte Konstellation zu steigenden oder sinkenden Belastungen führen wird.
	-

	Der Gemeindetag weist darauf hin, dass aus der notwendigen Reform auch den Kommunen aufgrund der Umstellung ein eigener Erfüllungsaufwand erwächst. Zudem entstehen Kosten für die Feststellung der Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2022. Der Aufwand für die Bürger sei im Vergleich zum Bundesmodell deutlich geringer.
	Anschließend geht der Gemeindetag auf die einzelnen Regelungen redaktionell und inhaltlich ein.
	Stellungnahme
	Die klarstellende Einleitung des Gemeindetages hinsichtlich der Belastungsverschiebungen und der Seriosität pauschaler Aussagen ist zutreffend. Der im Gesetz dargestellte Erfüllungsaufwand gibt den ermittelbaren Aufwand der Finanzverwaltung auf Landesebene wieder. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Infrastruktur in den Kommunen kann keine genaue Ermittlung des Verwaltungsaufwands dargestellt werden.
	-
	-
	-

	Im Übrigen werden die fachlichen Anregungen wie folgt bewertet:
	Der Verweis auf § 1 Absatz 3 AO sowie in das Finanzverwaltungsgesetz wurde klarstellend aufgenommen. Bezüglich der Anforderungen im Bereich des Datenschutzrechts wird für die Grundsteuer keine gesonderte Regelung für notwendig erachtet.
	-

	Eine Klarstellung im Bereich des § 10 bezüglich der Steuerschuldnerschaft der Gesamthandsgemeinschaft unterbleibt, da nicht in die bisherige Praxis und die gefestigte Rechtsprechung eingegriffen werden soll. In diesem Kontext ist auch die mögliche Aufteilung in Anteile gemäß § 13 zu sehen. Zudem wird auch die gesonderte Erwähnung des Erbbaurechts beibehalten, die an dieser Stelle einen klarstellenden Charakter hat.
	Eine Klarstellung für Wohnungs- und Teileigentum muss nicht erfolgen, da beide Arten des Sondereigentums im Gesetz als Grundstücke definiert werden und somit auch unter den Begriff des Steuergegenstandes fallen.
	-

	Auf die Möglichkeit des § 14, auf Änderungen der Rechtsprechung durch Übergangsvorschriften reagieren zu können, sollte nicht verzichtet werden. Daher wird diese Möglichkeit unverändert beibehalten.
	-

	Ein abweichender Turnus für die Hauptfeststellung wird aufgrund der Grundsteuer A, die aktuell dem Bundesmodell folgt, nicht angestrebt. Der siebenjährige Turnus wird daher beibehalten.
	-

	Die Formalien bezüglich der Abgabe der Steuererklärung entstammen dem Regelungsregime der AO und sind aufeinander abgestimmt. Eine Änderung bezüglich der Unterschrift wird daher nicht vorgenommen.
	-

	Erweiterte Berichtspflichten für die Nachlassgerichte werden nicht ins Gesetz aufgenommen, da diese bereits Informationen an die Finanzämter übersenden.
	-

	Der Datenaustausch zwischen Kommunen und der Finanzverwaltung wird mittels Schreiben geregelt. Der Begriff des „Schreibens“, wie er im Gesetz verwendet wird, ist weiter und flexibler zu verstehen, als die gewünschte Einschränkung auf den Begriff der „Verwaltungsvorschrift“. Die Notwendigkeit einer Einschränkung wird nicht gesehen.
	Die Betrachtung der Garagengrundstücke muss schon bisher im Einzelfall beurteilt werden. Einer gesonderten gesetzlichen Regelung bedarf es hierfür nicht. Eine Auslegungshilfe wird im Rahmen der Richtlinien erfolgen. Dies gilt auch für die Frage nach dem Umgang mit geteilt genutztem Grundbesitz, welches land- und forstwirtschaftlich, wie auch als Grundvermögen genutzt wird.
	-

	Die Berechnungen der Steuermesszahl in § 40 folgt aus den vorliegenden, elektronischen Fällen und stellt eine Annäherung dar. Mit der Grundsteuermesszahl wird das Bewertungsergebnis auf eine handhabbare Größe heruntergebrochen, damit die Kommunen praktikabel einen Hebesatz festlegen können. Eine Definition der Wohn- und Nutzfläche kann unterbleiben, da beides stehende Begriffe sind, die allgemein definiert sind. Die übrigen Privilegierungen der Absätze 4 bis 6 sind aus sozialpolitischen Gründen gewünscht un
	-

	Für die Grundsteuerwerte und den Steuermessbetrag werden die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer einheitlichen Steuererklärung die relevanten Informationen mitteilen können. Bezüglich der Anzeige der Änderung von tatsächlichen Verhältnissen, die zu einem anderen Messbetrag führen, findet keine Beschränkung hinsichtlich der Kommunikationswege statt. 
	-
	-

	Für den eher theoretischen Fall einer nicht vorliegenden Einigung gemäß § 47 Absatz 3 muss im Zweifel auf den Ausgangsfall zurückgegriffen werden. Andere Anknüpfungspunkte wären nicht sachdienlich.
	Die Kommune kann die Hebesätze grundsätzlich frei bestimmen und auch für einen längeren Zeitraum festlegen. Über den jeweiligen Hauptveranlagungszeitpunkt hinaus ist dies aber bewusst beschränkt worden. Die zeitliche Beschränkung der Hebesätze auf den Hauptveranlagungszeitraum ist ein zentraler Baustein für die Transparenz der Grundsteuer und wird daher nicht geändert. Die Klarstellung, dass im Rahmen von § 50 Absatz 3 auf den Beschluss abzustellen ist, wurde hingegen in der Begründung ergänzt. Auf die Grun
	-
	-
	-
	-

	Im Bereich des Erlasses wird die grundsätzliche Unterstützung der Gemeinden durch die Finanzämter zugesichert. Im Übrigen wird eine Klarstellung bezüglich der Höhe gegebenenfalls im Rahmen der Richtlinien vorgenommen.
	Im Übrigen wurden die klarstellenden, redaktionellen oder stilistischen Anmerkungen, soweit fachlich geboten, übernommen.
	-

	3. Landkreistag Baden-Württemberg (LKrT)
	Der Landkreistag übersandte eine kurze Stellungnahme in welcher dem Entwurf des Landesgrundsteuergesetzes zugestimmt wird. Auch wenn die Landkreise von vorliegendem Gesetzesvorhaben zumindest mittelbar betroffen seien, rechnet der Landkreistag mit nur geringen finanziellen Auswirkungen für die Landkreise.
	Stellungnahme
	Die Einschätzung, dass das neue Landesgrundsteuergesetz nur geringe Auswirkungen auf die Landkreise hat, wird geteilt. 
	-

	4. Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag (BWIHK)
	Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) begrüßt die besondere Einfachheit des Landesgrundsteuermodells außerordentlich. Eine Fremdvergabe der Erklärungserstellung werde obsolet. Der BWIHK würde sich eine vorausgefüllte Steuererklärung wünschen.
	-

	Darüber hinaus wird auch das grundsätzliche Ziel der Aufkommensneutralität begrüßt, jedoch zeitgleich die Gefahr von Steuererhöhungen gesehen. Gerade der Rückgriff auf die Bodenrichtwerte wird kritisiert, deren Ermittlung aus Sicht des BWIHK wenig transparent und nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar sei. Durch die weitere Steigerung der Bodenrichtwerte wird eine automatische Steuererhöhung befürchtet. Daher mahnt der BWIHK, dass sich die Kommunen an ihre Zusage halten und fordert zusätzlich eine öffent
	 
	-

	Der Abschlag für Grundstücke in § 40 Absatz 3 wird kritisch gesehen und eine Belastungsverschiebung zu Lasten der Gewerbebetriebe befürchtet. 
	-

	Als Alternative werden die Flächenmodelle genannt, da hierbei die Belastungen für die Betriebe besser kalkulierbar seien.
	Stellungnahme
	Die besonders einfache Ausgestaltung der Landesgrundsteuer wird es in Zukunft ermöglichen, die Grundsteuer weitestgehend automatisiert festzusetzen. Es wird daran gearbeitet, um bereits in der ersten Hauptfeststellung einen möglichst hohen Grad an Automatisierung und Digitalisierung zu erreichen.
	Die Aufkommensneutralität wird an vielen Stellen im Entwurf angestrebt und auch die kommunalen Landesverbände streben dies grundsätzlich an. Die Befürchtung hinsichtlich einer automatischen Erhöhung der Grundsteuer, ohne dass der Gemeinderat tätig werden muss, besteht jedoch nicht. Der Gemeinderat muss nach einer Hauptfeststellung für die darauffolgende Hauptveranlagung einen neuen Hebesatz festlegen. Der alte Hebesatz gilt nicht automatisch fort.
	-
	-

	Auf die Qualität der Bodenrichtwerte wird besonderer Wert gelegt. Mit dem Gutachterausschuss ermittelt ein unabhängiges Gremium die Werte nach anerkannten Methoden auf Basis der bundesgesetzlichen Regelung im Baugesetzbuch. Aufgrund der kommunalen Betrachtung der Grundsteuer ist es wichtig, dass die Relation der wirtschaftlichen Einheiten zueinander vor Ort richtig wiedergegeben wird. Dies wird durch die Bodenrichtwerte strukturell sichergestellt.
	-
	-
	-

	Es ist weder durch das gewählte Modell, noch durch die für den Wohnbereich vorgesehene Privilegierung mit einer zwingenden Mehrbelastung für gewerbliche Grundstücke zu rechnen. In Einzelfällen kann es zu einer Erhöhung, wie aber auch zu starken Entlastungen kommen. Dies ist zwingende Folge aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, denn die bisherigen Einheitswerte sind explizit verfassungswidrig.
	Die Landesregierung hat sich bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, nachdem dieses Modell bei der Expertenanhörung im Staatsministerium durchweg positive Resonanz erhalten hatte. Außer dem Bundesmodell liegen keine ausformulierten Alternativen vor, sodass es aktuell unklar ist, ob es noch weitere Modelle geben wird. Ein weiteres Zuwarten ist auch nicht mehr möglich, da die Vorbereitungen für die Umsetzung jetzt unverzüglich starten müssen.
	-
	-
	-
	-

	5. Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT)
	Der Baden-Württembergische Handwerkstag begrüßt die besondere Einfachheit des Landesgrundsteuermodells außerordentlich und auch das grundsätzliche Ziel der Aufkommensneutralität.
	Der BWHT befürchtet jedoch eine automatische Steuererhöhung, wenn die Bodenrichtwerte steigen, ohne dass die Gemeinden etwas dafür tun müssen. Der BWHT befürworte daher eher ein Flächenmodell, welches auch das Gebäude betrachtet. 
	-

	Im Entwurf wird der Abschlag für Grundstücke, die überwiegend zu Wohn-zwecken genutzt werden, kritisch gesehen. Es wird eine Verlagerung des Steuersubstrats zu Lasten der Gewerbebetriebe befürchtet, die ja bereits durch die Gewerbesteuer belastet seien. Daher fordert der BWHT ebenfalls einen Abschlag für Gewerbeflächen.
	-
	-

	Im Übrigen wird eine rasche Umsetzung angemahnt, damit die Betriebe genügend Zeit haben, sich auf die neue Rechtslage einzustellen.
	-

	Stellungnahme
	Die Aufkommensneutralität war - neben der besonderen Einfachheit - ein Ziel der Reform und auch die kommunalen Landesverbände haben signalisiert, die Aufkommensneutralität grundsätzlich anzustreben.
	-

	Die Befürchtung des BWHT hinsichtlich einer automatischen Erhöhung der Grundsteuer, ohne dass der Gemeinderat tätig werden muss, kann entkräftet werden. Die zum Hauptfeststellungszeitpunkt 2022 ermittelten Bodenrichtwerte dienen bis zum nachfolgenden Hauptfeststellungszeitpunkt 2029 als Berechnungsgrundlage. Steigerungen innerhalb des Zeitraums bleiben unberücksichtigt. Zudem muss der Gemeinderat nach einer Hauptfeststellung für die darauffolgende Hauptveranlagung einen neuen Hebesatz festlegen. Der alte He
	-
	-
	-
	-

	Es ist zudem nicht zu befürchten, dass es durch das gewählte Modell und die darin für den Wohnbereich vorgesehene Privilegierung verbreitet zu einer Mehrbelastung für gewerbliche Grundstücke kommen wird. In Einzelfällen kann es zu einer Erhöhung, wie aber auch zu starken Entlastungen kommen. Dies ist zwingende Folge aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, denn die bisherigen Einheitswerte sind explizit verfassungswidrig. Es besteht daher keine Notwendigkeit, für die gewerblichen Grundstücke ebenfalls 
	-
	-
	-
	-

	Die Landesregierung hat sich bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, nachdem dieses Modell bei der Expertenanhörung im Staatsministerium durchweg positive Resonanz erhalten hatte.
	-

	6. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
	Der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg, der ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg und die IG BAU Baden-Württemberg betonen zunächst die Bedeutung bezahlbaren Wohnraums für die Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammenhang wird der Abschlag zugunsten des überwiegenden Wohnens und zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus begrüßt. Es wird allerdings bedauert, dass die Möglichkeit, die Grundsteuer als Betriebskosten auf Mieterinnen und Mieter umzulegen, auf Bundesebene nicht gestrichen wurde.
	In der gemeinsamen Stellungnahme wird die Abweichungsmöglichkeit für die Länder kritisch gesehen und sich ganz klar gegen eine wertunabhängige Bewertung ausgesprochen. Der Wertbezug im Entwurf zum Landesgrundsteuergesetz wird daher als unverzichtbar anerkannt.
	-

	Der systemimmanente Druck zur Bebauung unbebauter Grundstücke wird im Sinne besserer Baulandmobilisierung ausdrücklich begrüßt. Zudem wird das Fortbestehen der Grundsteuer an sich und die Bedeutung für die Kommunen betont sowie die Notwendigkeit unterstrichen, dass die Einnahmen mindestens gleichbleiben.
	-
	-
	-

	Bezüglich der Umsetzung wird eine höhere Belastung der Beschäftigten, insbesondere der Grundstückswertstellen befürchtet, da ein enger Zeitrahmen eingehalten werden muss.
	-
	-

	Stellungnahme
	Im Rahmen der Neuregelung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass ein Wertbezug weiterhin systemimmanent ist und dass Wohnen durch die Grundsteuerreform nicht teurer wird. Durch den Anreiz zur Nutzung unbebauter Grundstücke besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass weiterer Wohnraum geschaffen wird. Wie auch die Stellungnahme betont, ist eine Sonderregelung in der Betriebskostenverordnung bezüglich der Umlagefähigkeit in Baden-Württemberg nicht möglich.
	-
	-
	-
	-

	Um den Druck für die Beschäftigten zu reduzieren wurden für die Reform neue Stellen geschaffen. Aufgrund der einfachen und damit gut administrierbaren Struktur des Entwurfs sind die vorgesehenen, zusätzlichen Stellen auch aus-reichend für die Umsetzung einer Reform. Andere Modelle, wie auch das Bundesmodell, hätten einen höheren Bedarf gehabt. Nicht zuletzt wird ein hoher Automatisierungsgrad angestrebt.
	-
	-

	7. Deutsche Steuergewerkschaft Baden-Württemberg (DSTG)
	Die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) hat eine fachliche Stellungnahme zum Entwurf des Landesgrundsteuergesetzes übersandt. Die DSTG begrüßt den Entwurf. 
	-

	Einleitend wird erläutert, dass sich die DSTG als Fachgewerkschaft eine bundeseinheitliche, bürokratiearme, verfassungsfeste, gerechte und leicht verständliche Lösung gewünscht hätte. Da das Bundesmodell diesen Kriterien nicht entspreche, sei es verständlich, dass Baden-Württemberg mit dem Entwurf des Landesgesetzes einen eigenen Weg beschreite. Die baden-württembergische Lösung sei nicht nur dem Bundesmodell, sondern auch allen anderen Ideen wie dem Flächenmodell oder dem Flächen-Lagen-Modell vorzuziehen. 
	-
	-
	-

	Ferner wird ausführlich vorgetragen, dass ein Flächenmodell niemals einfacher und gerechter als ein Bodenwertmodell sei. Da der Boden mit seiner Lage der eigentliche Wertträger sei, während das aufstehende Gebäude demgegenüber vergänglich sei, werde die Fokussierung auf die wirtschaftliche Einheit „Grund und Boden“ für zulässig erachtet. Es sei schließlich nicht einzusehen, dass andere Grundsteuermodelle trotz anhaltender Wohnraumknappheit die bodensparende Bebauung „nach oben“ durch eine höhere Grundsteuer
	Als kritisch wird allerdings die Vorgabe in § 22 Abs. 6 LGrStG angesehen, nach der die Feststellungsdaten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln sind. Die DSTG rechnet mit zahlreichen Ausnahmeanträgen und einem damit einhergehenden bürokratischen Mehraufwand. Diese Situation ergebe sich beim Bundesmodell und den Flächenmodellen in gleichem Maße. Außerdem seien die Formulierungen in § 22 Abs. 5 und § 22 Abs. 6 LGrStG widersprüchlich. 
	-

	Die DSTG hegt aufgrund der erforderlichen Neubewertung von 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten Zweifel an der rechtzeitigen Umsetzbarkeit des LGrStG und fürchtet Liquiditätsengpässe bei den Kommunen. Vor diesem Hintergrund regt sie eine Überprüfung des § 53 LGrStG und die Aufnahme eines Schätzungsmaßstabs an. Die DSTG regt an, in den Gesetzentwurf konkrete Angaben zum mutmaßlichen Personalmehrbedarf aufzunehmen. Um zu vermeiden, dass etwaiger Unmut über das neue System in erster Linie die Bearbeiterinnen un
	-
	-
	-
	-

	Stellungnahme
	Die Aussagen zur Vorzugswürdigkeit des Landesgrundsteuergesetzes Baden-Württemberg in Form des modifizierten Bodenwertmodells gegenüber anderen Modellen sind zutreffend. 
	Die Formalien in § 22 Abs. 5 und Abs. 6 LGrStG bezüglich der Abgabe der Steuererklärung entstammen dem Regelungsregime der Abgabenordnung und sind aufeinander abgestimmt. Eine Änderung wird nicht vorgenommen. 
	-

	Die Aufnahme eines Schätzungsmaßstabs in § 53 LGrStG ist nicht erforderlich und aufgrund der finanziellen Eigenverantwortung der Kommunen gemäß Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich problematisch. Schätzungen können bei Bedarf durch die Kommunen selbst unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Hebesatzautonomie vorgenommen werden. Dies eröffnet den Kommunen eine weitaus größere Flexibilität, sodass auf örtliche Gegebenheiten individuell und zielgenau reagiert werden kann. Eine Änderung der Norm erfolgt nicht
	-

	Personalmehrbedarf wird grundsätzlich stets bei den jeweiligen Personalplanungen berücksichtigt. 
	-

	Aufgrund des in Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen können diese nicht zur Beachtung von Obergrenzen oder gar zur Anwendung bestimmter Hebesätze gesetzlich verpflichtet werden. Es muss auf die insofern erfolgte Zusicherung vertraut werden. 
	-
	-
	-

	8. Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt)
	Der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg (BdSt) begrüßt, dass die Landesregierung sich für ein eigenes Landesgrundsteuergesetz entschieden hat und vom komplizierten Bundesmodell abweicht. Dennoch wird der vorliegende Gesetzentwurf kritisiert, da das Gebäude nicht berücksichtigt wird, wodurch soziale Schieflagen befürchtet werden. 
	-
	-
	-

	Darüber hinaus werden verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, da aus Sicht des BdSt der Gleichheitssatz verletzt werde, wenn bebaute und unbebaute Grundstücke gleich behandelt werden. In diesem Zusammenhang verweist der BdSt auf ein Gutachten, welches Herr Prof. Dr. Gregor Kirchhof im Auftrag des Immobilienverbands „Zentaler Immobilien Ausschuss (ZIA)“ erstellt hat. Danach sei zum einen der Belastungsgrund nicht erkennbar, der Leistungsfähigkeitsansatz als einer der gewählten Belastungsgründe überholt, die
	-
	-

	Daneben befürchtet der BdSt, dass das Ziel der Aufkommensneutralität aufgrund der Corona-Krise von den Kommunen nicht umgesetzt wird, wodurch es zu zahlreichen Verlierern kommen könnte. Insbesondere Bewohner von Ein- und Zweifamilienhäusern müssten laut Berechnungen des BdSt mit höheren Belastungen rechnen. Wenn es aufgrund der regelmäßigen Wertfeststellung zu einer Wertsteigerung komme, könne dies automatisch zu Steuererhöhungen führen, da die Gemeinden den Hebesatz nicht anpassen würden. Zudem sei ein wer
	-
	-
	-

	Der BdSt schlägt als Alternative das sog. Flächenmodell vor, gegebenenfalls kombiniert mit einem Lagefaktor, wie es Hessen und Niedersachsen angedacht haben. Dieses Modell würde zudem über das Jahr 2025 hinaus zu keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand führen.
	-

	Zuletzt äußert sich der BdSt zu einigen Regelungen des Entwurfs.
	Stellungnahme
	Das vorliegende Gesetz soll eine einfache, transparente und gut administrierbare Grundsteuer für Baden-Württemberg ermöglichen. Die allgemeine Kritik und Argumentation des Bundes der Steuerzahler überzeugt nicht. Der Entwurf ist verfassungsfest und verhindert gerade durch den erhöhten Druck zur Bebauung unbebauter oder schlecht ausgenutzter Grundstücke und der Entlastung von größeren Wohneinheiten eine soziale Schieflage. Von einem Flächenmodell, welches der Bund der Steuerzahler präferiert, werden vor alle
	-
	-
	-
	-

	Aus Sicht der Landesregierung gibt es keine Hinweise, dass der Gesetzentwurf nicht verfassungskonform ist. Neben der Leistungsfähigkeit wird auch der Äquivalenzgedanke explizit als Belastungsgrund genannt. Auf beide wird detailliert eingegangen und daraus die Neuregelung hergeleitet und begründet. Die Ausführungen des BdSt beziehen sich auch nicht auf das vorherrschende Bild in der Wissenschaft. Dort wird die Bodenwertsteuer aus finanzwissenschaftlicher, wie auch verfassungsrechtlicher Sicht grundsätzlich p
	-
	-

	Die Landesregierung hat im Vorfeld im Rahmen einer Anhörung im Staatsministerium den Entwurf zum Landesgrundsteuergesetz von Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Grundsteuer begutachten lassen. Darunter waren auch ange-sehene Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler. Gerade bei der Auswahl dieser Expertinnen und Experten wurde großer Wert darauf gelegt, dass sie sich bisher neutral verhalten haben und nicht durch Gutachten für bestimmte Interessenverbände aufgefallen sind. Der Entwurf bekam d
	-
	-
	-
	-

	Die Landesgrundsteuer basiert auf einem vollkommen neuen System, welches das Gebäude ausblendet und sich im Rahmen der Bewertung ausschließlich auf den Grund und Boden bezieht. Baden-Württemberg nimmt bei der Ausgestaltung die Möglichkeiten wahr, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts explizit eröffnet.
	Zu den Belastungsverschiebungen allgemein wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Einheitswerte verfassungswidrig sind und deshalb nicht als Vergleichsgrundlage dienen können. Es wird daher bei jedem Modell zu unausweichlichen Belastungsverschiebungen kommen. Dies ist zwingende Folge aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Jahrelang haben einige verfassungswidrig profitiert. Dies muss nach dem Willen des Bundesverfassungsgerichts ein neues Grundsteuergesetz korrigieren. Am Ende werden insbesonder
	-
	-
	-
	-

	Die Bodenwertsteuer hat einen realen Bezug zum Wert des Grund und Bodens. Dadurch werden die Verhältnisse vor Ort, insbesondere die Lage der Immobilie berücksichtigt. Dies ist für die Bürgerinnen und Bürger leichter nachzuvollziehen, als abstrakte Faktoren. Wer in einer guten Lage wohnt, zahlt entsprechend mehr, als jemand in einer weniger privilegierten Wohnlage. Das ist sowohl sozial, als auch gerecht. Global betrachtet ist in der Regel der Grund und Boden das wirklich wertbestimmende Kriterium. Dies gebe
	Die vom Bund der Steuerzahler erwähnten Beispiele sind methodisch angreifbar, nicht zielführend und verkennen, dass das Potenzial der gleich großen Grund stücke in gleicher Lage grundsätzlich gleich ist. Das Gebäude spielt bei der Bodenwertsteuer bewusst keine Rolle, weshalb es auch sachgerecht und zwingend ist, in diesem Fall die gleiche Steuer zu erheben. Durch die Bodenwertsteuer werden zudem Mietwohngrundstücke entlastet, was in Zeiten immer höherer Wohnkosten in den Ballungsräumen als wichtiges sozialp
	-
	-

	Bedenklich ist auch, dass bei den Beispielen des Bundes der Steuerzahler die aktuellen Hebesätze verwendet werden. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, einen neuen Hebesatz für die neue Grundsteuer festzulegen. Damit es nicht später zu einer automatischen Steuererhöhung kommt, wie es der Bund der Steuerzahler befürchtet, wird dies auch für die darauffolgenden Hauptfeststellungen so sein. Wertveränderungen in den Jahren zwischen den Hauptfeststellungen werden im Übrigen grundsätzlich nicht berücksichti
	-
	-

	Bisher hat kein anderes Land eine wirkliche Abweichung vom Bundesmodell auf den Weg gebracht. Ob es ein Modell aus Hessen oder Niedersachsen geben wird, ist daher noch völlig offen und hängt maßgeblich von dem bayerischen Vorschlag zum Flächenmodell ab, auf dem diese Varianten basieren. Das Flächenmodell und die davon abgeleiteten Modelle mit Bezug zur Lage wurden bei der Expertenanhörung deutlich kritischer gesehen. Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Stimmen, die erhebliche verfassungsrechtliche Bede
	-
	-
	-
	-

	Baden-Württemberg hat sich daher bewusst für die Bodenwertsteuer entschieden, da sie transparent, verfassungsfest und gut administrierbar ist.
	Zu den Anmerkungen an die Regelungen im Gesetz ist wie folgt Stellung zu nehmen:
	-

	Der BdSt sieht die Gefahr, dass nicht alle Steuerpflichtigen von einer öffentlichen Bekanntmachung zur Abgabe der Steuererklärung erfahren. An diesem Punkt wird bereits intern gearbeitet, sodass eine ausreichende öffentliche Präsenz zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung und der damit verbundenen Erklärungspflicht sichergestellt werden kann.
	 

	Einer Abkehr von der grundsätzlichen Pflicht der elektronischen Abgabe kann aus administrativen Gründen nicht entsprochen werden. Der Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltung wäre enorm und es würde zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen. Auf Härtefälle wurde ausreichend und großzügig Rücksicht genommen.
	-
	-

	Der Nachweis eines niedrigeren Bodenrichtwertes ist im Bereich der Grundsteuer nicht notwendig. Auch ist der Vergleich zur Erbschaftsteuer nicht passend, da es dort gerade auch um den Vergleich zu anderen Wirtschaftsgütern geht. Die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung hat bisher die Belastbarkeit der Bodenrichtwerte bestätigt.
	-
	-

	Auch dem Wunsch nach einem Abschlag für Ein- und Zweifamilienhäuser kann nicht entsprochen werden. Ein außerfiskalischer Förder-, Sozial- bzw. Lenkungszweck ist nicht ersichtlich. Damit scheidet eine Differenzierung aus. Eine Sonderbehandlung für Ein- und Zweifamilienhäuser wird auch bei keinem anderen Grundsteuermodell erwogen, obgleich dort grundsätzlich auch die gleichen Auswirkungen einer Neuregelung auftreten können.
	-
	-
	-

	9. Haus und Grund Baden und Württemberg (HuG)
	Die Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund Baden-Württemberg (ARGE HuG) lehnt die Ausgestaltung der Grundsteuer anhand der Bodenrichtwerte grundsätzlich ab. Aus Sicht der ARGE HuG werde der Gleichheitssatz verletzt, wenn bebaute und unbebaute gleich behandelt werden. Insbesondere Bewohner von Ein- und Zweifamilienhäusern müssten mit höheren Belastungen rechnen. Darüber hinaus wird die aus der Bewertung hervorgehende Lenkungswirkung als verfassungswidrig bezeichnet und erhebliche soziale Verwerfungen befürchtet.
	-
	-
	-

	Der Messzahlabschläge für die Wohnnutzung und die Kulturdenkmäler werden ausdrücklich begrüßt. Wenn mehrere Privilegierungen vorliegen, sollen die Abschläge zusammengezählt werden. Die Begünstigung von kommunalen Wohnungsunternehmen wird als verfassungswidrig abgelehnt. 
	-
	-

	Die ARGE HuG befürchtet automatische Steuererhöhungen nach jeder Hauptfeststellung. Zudem soll auf öffentliche Bekanntmachungen verzichtet werden. Die eingeschränkte Überprüfbarkeit der Bodenrichtwerte wird bemängelt. Die ARGE HuG schlägt als Alternative das sog. Flächenmodell, gegebenenfalls modifiziert um einen Lagefaktor, vor. Alternativ könne ein gesonderter Abschlag für Ein- und Zweifamilienhäuser aufgenommen werden.
	-
	-
	-

	Stellungnahme
	Das vorliegende Gesetz soll eine einfache, transparente und gut administrierbare Grundsteuer für Baden-Württemberg ermöglichen. Die Landesgrundsteuer basiert auf einem vollkommen neuen System, welches das Gebäude ausblendet und sich im Rahmen der Bewertung ausschließlich auf den Grund und Boden bezieht. Die allgemeine Kritik und Argumentation der Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund Baden-Württemberg überzeugt im Grundsatz nicht: Aus Sicht der Landesregierung gibt es keine verfassungsrechtlichen Zweifel. Die 
	-
	-

	Im Gesetzestext wurde klargestellt, wie die Berechnung des Abschlags erfolgt, wenn mehrere Privilegierungstatbestände erfüllt sind. Aufgrund der beabsichtigten Förderung bestimmter außerfiskalischer Zwecke, die mit einer Regelung auf Messzahlebene verfolgt werden, muss eine klare Abgrenzung erfolgen. Die Regelung versucht die zielgerichtete Förderung auf der einen Seite, ohne den Lenkungszweck auf der anderen Seite außer Acht zu lassen.
	-
	-
	-

	Damit es nicht später zu einer automatischen Steuererhöhung kommt, wie es die Arbeitsgemeinschaft Haus und Grund befürchtet, sind die Kommunen verpflichtet, den Hebesatz nach einer Hauptfeststellung neu festzulegen. Wertveränderungen in den Jahren zwischen den Hauptfeststellungen werden im Übrigen grundsätzlich nicht berücksichtigt. An der Wirksamkeit der öffentlichen Bekanntmachung wird bereits intern gearbeitet. Die Bodenrichtwerte gelten als sicher und verlässlich.
	-
	-
	-
	-

	Der Verweis auf das Flächenmodell greift – unabhängig von den vielfach geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken – nicht, da es ein solches Modell bisher nicht gibt. Ein Abschlag für Ein- und Zweifamilienhäuser lässt sich nicht durch einen außerfiskalischen Förder-, Sozial- bzw. Lenkungszweck rechtfertigen. Damit scheidet eine solche Differenzierung aus, die aber auch in keinem anderen Grundsteuermodell erwogen wurde.
	-
	-

	10. Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK)
	Die Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK) ist von den wesentlichen Punkten des Gesetzes überzeugt. Angemerkt wird jedoch, dass eine Evaluation des Gesetzes stattfinden könnte, damit auf Veränderungen, insbesondere beim Grundsteuergesamtaufkommen reagiert werden könnte.
	-

	Im Übrigen weist die Kammer darauf hin, dass die Erläuterungen im Nachhaltigkeitscheck aus sich heraus nicht nachvollziehbar seien. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde klarstellend aufgenommen werden. Hinsichtlich der Möglichkeit, wertbeeinflussende Faktoren bei der Grundsteuer zu berücksichtigen (Beispiel Überschwemmungsgebiete) werden verschiedene Möglichkeiten dargestellt. Es sei wichtig, unbillige Härten zu vermeiden. Zuletzt wird angeregt, § 16 Absatz 2 Satz 2 in einen
	-
	-
	-

	Stellungnahme
	Es ist beabsichtigt, die Steuermesszahlen regelmäßig zu überprüfen, damit auch in Zukunft auf eintretende Veränderungen reagiert werden kann. Die Ausführungen im Bereich des Nachhaltigkeitschecks wurden überarbeitet, sodass diese besser verständlich sind. Für den Bereich der Revision wurde eine Klarstellung vorgenommen. Sonderfälle bei den Bodenrichtwerten, wie sie die Steuerberaterkammer skizziert hat, sollen in erster Linie durch die Zusammenarbeit mit den für die Ermittlung der Bodenrichtwerte zuständige
	-
	-
	-
	-

	11. Mieterbund Baden-Württemberg (DMB)
	Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf außerordentlich und bezeichnet diesen als verfassungskonform, rechtssicher, bürokratiearm und transparent. Zudem sei er innovativ, weil er neben fiskalischen auch soziale, wohnungspolitische und ökologische Aspekte berücksichtigt. Die Wertermittlung anhand des flächendeckend vorliegenden Bodenrichtwertes und der Grundstücksfläche erfordere keinen großen bürokratischen Aufwand. Zudem sei sie transparent und gerecht, weil Bodenwerte in allen 
	-
	-
	-

	Die Bodenwertsteuer wirke dem Vorhalten von Grundstücken und Spekula-tion entgegen, da unbebaute Grundstücke deutlich höher belastet werden. Eine Grundsteuer C könne diesen Effekt weiter verstärken. Trotzdem komme es zu einer ressourcenschonenden Bodennutzung und einem positiven Effekt auf die Siedlungsentwicklung. Zudem werde die Investition in Wohnraum begünstigt und ein Anreiz für die Bebauung gesetzt.
	-
	-

	Der DMB wünscht sich eine Steuerschuldnerschaft des Erbbaurechtsgebers.
	Die Kommunen sollten darauf achten, dass eine aufkommensneutrale Umsetzung erfolgt, damit sich die Belastung für breite Schichten nicht erhöht. Die übrigen Belastungsverschiebungen folgen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Belastungseffekte dürften aus Sicht des DMB eher moderat ausfallen. Trotzdem sollte eine Härtefallregelung aufgenommen werden. 
	-

	Der DMB begrüßt ausdrücklich, dass das Landesgrundsteuergesetz eine Reduzierung der Steuermesszahl für die Nutzungsart Wohnen um 30 Prozent vorsieht. Durch die ebenfalls vorgesehene zusätzliche Absenkung der Steuermesszahl von 25 Prozent werde zudem ein wichtiger Beitrag für den Sozialwohnungsbau geleistet.
	-
	-

	Stellungnahme
	Der Deutsche Mieterbund betont die wesentlichen Eckpfeiler des Entwurfes. Von der Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden systemimmanenten Anreizes zur Bebauung abgesehen.
	Die bisherige Systematik im Bereich des Erbbaurechts wird auch im Landesgrundsteuergesetz so fortgeführt. Aufgrund der Nutzung des Grundstücks durch Erbbauberechtigte ist eine Inanspruchnahme für die Grundsteuer auch sachgerecht.
	-
	-

	Auf gesonderte Härtefallregelungen wurde bewusst verzichtet, da der jetzige Entwurf bereits spezielle Regelungen erhält und zudem durch den allgemeinen Verweis auf die Abgabenordnung angemessen auf Härtefälle reagiert werden kann.
	-
	-

	12. Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU)
	Der Bund für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg (BUND), der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) und der Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU) begrüßen außerordentlich den vorgelegten Gesetzentwurf. Insbesondere die einfache, aber verfassungsfeste Struktur sowie die flächensparsame und flächeneffiziente Stadt- und Siedlungsentwicklung im Sinne des Natur- und Umweltschutzes wird betont. Der Abschlag zugunsten des überwiegenden Wohnens und zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus wird eben
	-
	-

	Die Ergänzung durch eine Grundsteuer C wird als sinnvoll, aber momentan nicht zwingend erachtet. Darüber hinaus wurden inhaltliche und redaktionelle Anmerkungen vorgenommen.
	-

	Stellungnahme
	Die Naturschutzverbände betonen und begrüßen die wesentlichen Eckpfeiler des Entwurfes. Von der Grundsteuer C wurde aufgrund des bereits vorliegenden systemimmanenten Anreizes zur Bebauung abgesehen.
	-

	Die bisherige Systematik im Bereich des Erbbaurechts wird auch im Landesgrundsteuergesetz bewusst fortgeführt. Aufgrund der Nutzung des Grundstücks durch Erbbauberechtigte ist eine Inanspruchnahme für die Grundsteuer sachgerecht.
	-
	-

	Um einen möglichst hohen Synergieeffekt mit dem Bund und insbesondere im Bereich der Grundsteuer A zu erlangen, soll der siebenjährige Bewertungsturnus zunächst beibehalten werden. Eine Änderung ist daher nicht geplant.
	Eine Aufteilung von sehr großen Grundstücken gegebenenfalls in Vorder- und Hinterland ist bewusst nicht erfolgt, um die Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten nicht noch größer werden zu lassen. Im Vorfeld der Bewertung sollen mit den Gutachterausschüssen solche Besonderheiten geklärt werden, damit für die Hauptfeststellung eine möglichst einheitliche Darstellung erfolgt. Klar abgrenzbare Fälle werden aber bereits jetzt in der Erklärung entsprechend angegeben werden können. Von einer Änderung der §§ 25 und 2
	-
	-
	-

	Von Änderungen bei der Grundsteuer A wird aktuell abgesehen. Die betroffenen Begriffe werden bundeseinheitlich gehandhabt und für Baden-Württemberg übernommen. Die Gefahr einer Legitimation von Schwarzbauten im Außenbereich durch eine steuerliche Regelung wird indes nicht gesehen.
	-

	Die übrigen redaktionellen Anmerkungen wurden, soweit fachlich geboten, weitestgehend übernommen.
	-

	13. Weitere Stellungnahmen
	a) Verband Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV)
	Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) begrüßt sehr die verwaltungsvereinfachende Ausgestaltung des Landesgrundsteuergesetzes.
	-

	Der Verband möchte für bestimmte Flächen der Verkehrsunternehmen eine Vergünstigung erreichen, die sich im bisherigen Einheitsrecht in § 83 und § 90 des Bewertungsgesetzes und den dazugehörigen Richtlinien ergab. Die Richtlinien sahen dabei Wertabschläge für den Grund und Boden vor. Da diese Flächen dem öffentlichen Nahverkehr dienen und es darüber hinaus keine belastbaren Bodenrichtwerte für diese Flächen gibt, möchte der VDV eine Berücksichtigung dieser besonderen Eigenschaft durch eine Teilbefreiung oder
	-
	-
	-

	Stellungnahme
	Grundbesitz, der einer inländischen juristischen Person gehört und von ihr für einen öffentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird, ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GrStG steuerbefreit; für den Grundbesitz der Deutschen Bahn Holding AG gilt § 3 Abs. 1 Nr. 2 GrStG. Der dem öffentlichen Verkehr dienende Grundbesitz wird unabhängig von der Person des Eigentümers im Übrigen gemäß § 4 Nr. 3 a GrStG von der Steuer befreit. 
	Es steht nicht zu befürchten, dass es durch das gewählte Grundsteuermodell zu einer außerordentlichen Mehrbelastung bei dem verbleibenden Grundvermögen der Verkehrsunternehmer kommen wird. Daher fehlt es bereits an der Notwendigkeit eine zusätzliche Regelung im Sinne des VDV aufzunehmen.
	-

	Wesentliches Ziel einer Neuregelung war es zudem, dass die zukünftige Grundsteuer einfach, transparent und gut administrierbar ausgestaltet wird. Ausnahmetatbestände und Einzelfallregelungen sollten, soweit fachlich geboten, weitestgehend zurückgefahren werden. Hierunter fällt auch grundsätzlich die vom VDV angesprochene Sonderbehandlung von Verkehrsflächen, die im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr stehen.
	-
	-
	-

	b) Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW)
	Der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg (VWBW) begrüßt die einfache Ausgestaltung des Landesgrundsteuergesetzes.
	Der Verband befürchtet jedoch einen Nachteil für selbstgenutzte Wohnimmobilien, wenn sich auf einem großen Grundstück ein kleines Haus befindet. Darüber hinaus wird befürchtet, dass die Kommunen die Grundsteuer erhöhen.
	-

	Stellungnahme
	Die Ausgestaltung als Bodenwertsteuer begünstigt das effiziente Ausnutzen der Grundstücksfläche. Die fehlende Umlagefähigkeit für selbstgenutzte Immobilien kann nicht als Argument angeführt werden, da dies eine bundesgesetzliche Regelung ist und die Grundsteuer von den Nutzern der kommunalen Infrastruktur gezahlt wird. Dies gilt unabhängig davon, ob die Immobilie gemietet ist oder selbstgenutzt wird. Nicht zuletzt wird auch von den kommunalen Landesverbänden Aufkommensneutralität grundsätzlich angestrebt. D
	-
	-

	c) Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)
	Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) lehnt den Entwurf grundlegend ab. Es mangele an einer klaren Benennung des Belastungsgrundes, da nicht ausschließlich auf den Äquivalenzgedanken abgestellt werde. Zudem seien die Bodenrichtwerte aufgrund der mangelnden Transparenz und Justiziabilität ungeeignet, sowie die dynamische Entwicklung kritisch. Das Außerachtlassen des Gebäudes wird als verfassungswidrig und unsozial bezeichnet. Die Ermäßigungen der Steuermesszahl werden als nicht zielgenau, gesellschaftspoli
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der ZIA plädiert für ein Flächenmodell, gegebenenfalls durch einen Regionalfaktor ergänzt.
	-

	Zuletzt fordert der ZIA eine Verlängerung der Frist im § 22 LGrStG.
	Stellungnahme
	Die grundlegende Kritik des ZIA ist bereits aus einer früheren Stellungnahme bekannt und wird nicht geteilt. Ein wertbezogenes Modell bildet die Lage ab und ist gerade deshalb als sozial zu bezeichnen. Die Belastungsgründe werden im Gesetzentwurf konkret benannt. Neben dem Äquivalenzgedanken wird auch auf die Leistungsfähigkeit abgestellt, was bei einem Bodenwertmodell auch systematisch möglich ist. Es handelt sich bei den Bewertungsergebnissen um den Verkehrswert des reinen Grund und Bodens. Es gibt nicht 
	-
	-
	-

	Auf die Qualität der Bodenrichtwerte wird besonderer Wert gelegt. Mit dem Gutachterausschuss ermittelt ein unabhängiges Gremium die Werte nach anerkannten Methoden. Aufgrund der kommunalen Betrachtung der Grundsteuer ist es wichtig, dass die Relation der wirtschaftlichen Einheiten zueinander vor Ort richtig wiedergegeben wird. Dies wird durch die Bodenrichtwerte strukturell sichergestellt.
	-
	-
	-

	Außerfiskalische Förder- und Lenkungszwecke können aufgenommen werden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ausdrücklich betont. Da dies im Landesgrundsteuergesetz erst auf Ebene der Steuermesszahl geschieht, bleibt die Bewertung unangetastet. Aufgrund der beabsichtigten Förderung bestimmter außerfiskalischer Zwecke, die mit einer Regelung auf Messzahlebene verfolgt werden, muss eine klare Abgrenzung erfolgen. Die Regelung versucht die zielgerichtete Förderung auf der einen Seite, ohne den
	-

	Gegenüber dem Flächenmodell und den davon abgeleiteten Modellen werden verbreitet verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Die Landesregierung hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden.
	-

	Eine Verlängerung der Erklärungs- und Anzeigefrist im § 22 ist im Übrigen nicht angezeigt. Das vorliegende Modell ist einfach und die hierfür benötigten Werte schnell ermittelt.
	d)  Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) und Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen (KOWO)
	-

	Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) und die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen (KOWO) begrüßen das Landesgrundsteuergesetz und bezeichnen den gewählten Ansatz, die Bewertung anhand der Bodenrichtwerte und der Grundstücksfläche vorzunehmen als praktikabel und bürokratiearm.
	-
	-

	Die Begünstigung des Wohnens wird ausdrücklich begrüßt. Die weitergehenden Messzahlabschläge für Wohnungsbauunternehmen werden jedoch kritisch gesehen. Sie seien verwaltungsaufwendig und rechtsunsicher.
	-

	Grundsätzlich wird die Intention, sozialen Wohnungsbau in § 40 Absatz 4 zu fördern, begrüßt. Bemängelt wird eine fehlende Regelung, wenn auf dem Grundstück geförderte und nichtgeförderte Wohnungen vorhanden sind. Zudem sollte klargestellt werden, was passiert, wenn die Förderung ausläuft. § 40 Absatz 5 wird zwar ebenso begrüßt, jedoch auch die Befürchtung geäußert, dass die Regelung weitgehend leerläuft. Auch hier bestünden rechtliche Fragen. § 40 Absatz 6 wird gleichfalls begrüßt, wobei hier unklar sei, ob
	-
	-

	Stellungnahme
	Die grundsätzliche Kritik wurde auch bereits auf Ebene der Bundesregelung vorgebracht. Aufgrund der beabsichtigten Förderung bestimmter außerfiskalischer Zwecke, die mit einer Regelung auf Messzahlebene verfolgt werden, muss eine klare Abgrenzung erfolgen. Die Regelung versucht die zielgerichtete Förderung auf der einen Seite zu ermöglichen, ohne den Lenkungszweck auf der anderen Seite außer Acht zu lassen.
	-

	Im Übrigen beruht die Befürchtung einer rückwirkenden Aufhebung auf einem Missverständnis zu § 42. Dieser erfasst nämlich den Fall, dass bei einem Wegfall von Tatsachen, die zu einer Privilegierung auf Steuermesszahlebene führen, eine Neuveranlagung auf das nachfolgende Kalenderjahr erfolgen muss.
	Wie beim Vorliegen mehrerer Privilegierungstatbestände auf Steuermesszahl-ebene zu verfahren ist, wurde im Gesetz nunmehr klargestellt.
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	Baden-Württemberg
	Ministerpräsident
	An die
	Präsidentin des Landtags
	von Baden-Württemberg
	Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,
	als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Gesetzentwurf Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt beim Finanzministerium.
	-
	-
	-

	Mit freundlichen Grüßen
	Kretschmann
	Ministerpräsident
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